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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus 
photovoltaischer Energieerzeugung 

A. Problem und Ziel 
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu 
sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Stromsektor bereits bis 2035 weitge-
hend ohne die Emission von Treibhausgasen auskommen. Bis zum Jahr 2030 soll 
der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent anstei-
gen, und das bei steigendem Stromverbrauch durch die Dekarbonisierung von 
Sektoren außerhalb des Energiebereichs. Mit dem EEG 2023 wurden die Ausbau-
pfade entsprechend angepasst und wichtige Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien umgesetzt. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf werden weitere Maßnahmen ergriffen, die darauf zielen, den Ausbau der 
Photovoltaik zu beschleunigen und zu steigern. Diese gehen hervor aus der Pho-
tovoltaik (PV)-Strategie, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) im Mai 2023 unter Einbindung der betroffenen Branchen, der 
Bundesländer und der Bundestagsfraktionen vorgestellt hat. Der vorliegende Ent-
wurf bildet als „Solarpaket I“ einen ersten Schritt zur Umsetzung dieser Strategie. 

In Umsetzung der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ soll der Entwurf insbesondere zur Erreichung des 
Nachhaltigkeitsziels 13 der UN-Agenda 2030 beitragen, „umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen“. 

B. Lösung 
Für das Erreichen der Ausbauziele für erneuerbare Energien sind massive An-
strengungen erforderlich. Zum Jahresende 2022 waren in Deutschland insgesamt 
knapp 150 Gigawatt (GW) Kapazität zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien installiert. Die Photovoltaik hatte dabei einen Anteil von 67,4 GW, d. h. rund 
45 Prozent der installierten Gesamtkapazität. Nachdem der jährliche Zubau an 
Photovoltaik zwischen 2014 und 2017 eine Talsohle durchschritt, konnte er seit-
her deutlich auf zuletzt ca. 7,3 GW in 2022 gesteigert werden. Um die im EEG 
2023 gesetzten Ziele zur Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen 
bis 2040 zu erreichen, wird bereits dieses Jahr ein Zubau von Leistung in Höhe 
von 9 GW (2023) und danach von 13 GW (2024) bzw. 18 GW (2025) angestrebt. 
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Im Jahr 2026 soll der jährliche Leistungszubau auf 22 GW gesteigert und für die 
Folgejahre auf diesem hohen Niveau stabilisiert werden. Dabei soll der Zubau 
mindestens hälftig als Dachanlagen erfolgen, um sowohl dem Anliegen eines Zu-
baus zu möglichst niedrigen Kosten durch Freiflächenanlagen als auch dem An-
liegen verbrauchsnaher Stromerzeugung und Flächenschonung durch Solaranla-
gen auf Dächern, an Gebäuden und auf sonstigen gebäudenah versiegelten Flä-
chen Rechnung zu tragen. 

Ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien ist die treibende Kraft für die 
Transformation zur Klimaneutralität. Gleichzeitig müssen alle Teile des gesamten 
Stromsystems inklusive des Einsatzes von erneuerbarem Strom in den Sektoren 
Wärme, Verkehr und Industrie gut ineinandergreifen, um das Ziel einer sicheren, 
bezahlbaren und klimaneutralen Stromversorgung zu gewährleisten. Die Rege-
lungen des Solarpakets I sollen zu beiden dieser Ziele beitragen: Die Regelungen 
zielen zum einen darauf, den Ausbau der Photovoltaik zu erleichtern und zu be-
schleunigen. Gleichzeitig sollen sie dazu beitragen, den Ausbau der Photovoltaik 
so zu gestalten, dass das Gesamtsystem der Energieversorgung optimiert wird. 

C. Alternativen
Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um die ambitionierten deutschen Klimaziele 
und die Ausbauziele für Solarenergie zu erreichen. Die einzelnen gesetzlichen 
Maßnahmen gehen auf die Photovoltaik-Strategie des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz (PV-Strategie) zurück, die mit Blick auf das Zieljahr 
2035 Handlungsfelder und Maßnahmen aufzeigt, mit denen der Ausbau der Pho-
tovoltaik deutlich vereinfacht und beschleunigt werden kann. Der Schwerpunkt 
der PV-Strategie liegt zunächst auf der kurz- und mittelfristigen Perspektive mit 
dem Ziel, schnellstmöglich eine hohe Zahl von Maßnahmen umzusetzen und eine 
Reihe von Hemmnissen abzubauen, so dass der Ausbau der Photovoltaik be-
schleunigt werden kann. 

In die Entwicklung der PV-Strategie sind die betroffenen Branchen, die Bundes-
länder und die Bundestagfraktionen eingebunden gewesen. Im Rahmen des 1. So-
largipfels wurde ein erster Entwurf der PV-Strategie vorgestellt und mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Branchen, der Bundesländer und der Bundestagsfrakti-
onen diskutiert. Im Anschluss an den 1. Solargipfel erhielt das BMWK mehr als 
600 schriftliche Stellungnahmen zum Entwurf der PV-Strategie. Die Stellungnah-
men wurden vom BMWK gesichtet und im Rahmen des 2. Solargipfels am 5. Mai 
2023 die finale PV-Strategie vorgestellt. Die PV-Strategie hat dabei auch eine 
Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen. Im vorliegenden Gesetz werden auf 
dieser Grundlage die drängendsten und ergebnisträchtigsten Maßnahmen umge-
setzt. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Mit dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der er-
neuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 08. Juli 2022 
wurden die PV-Ausbauziele im EEG 2023 angehoben, wodurch sich der Finan-
zierungsbedarf erhöhte. Nun muss der PV-Ausbau noch weiter beschleunigt wer-
den, um die Ausbaupfade und Ziele sicher zu erreichen. Hiermit geht keine grund-
legende Erhöhung der Haushaltsausgaben einher. Das vorliegende Gesetz sorgt 
dafür, dass Bürokratie abgebaut wird, fasst Regelungen klarer und gerechter, öff-
net weitere Dachflächenpotentiale, ermöglicht mehr Teilhabe durch breitere Mie-
terstrommöglichkeiten und die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (vgl. 
§ 42b EnWG) und beschleunigt Genehmigungs- und Netzanschlussprozesse. Dies
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führt dazu, dass PV-Anlagen schneller und günstiger errichtet werden können und 
trägt dazu bei, die Ziele und Ausbaupfade verlässlicher zu erreichen. 

Hierfür sind im Gesetz gleichermaßen kostensteigernde und kostensenkende 
Maßnahmen vertreten. Es wird geschätzt, dass durch die Maßnahmen dieses Ge-
setzes die EEG-Förderkosten um bis zu 140 Millionen Euro im Zeitraum von 
2024 bis einschließlich 2027 steigen können. Im gleichen Zeitraum können sich 
die EEG-Förderkosten aufgrund gegenläufiger Maßnahmen um bis zu 48 Millio-
nen Euro reduzieren. Saldiert ist daher von jährlichen Mehrausgaben aus dem 
EEG-Konto von ca. 23 Millionen Euro auszugehen. Hinzu kommen eine Steige-
rung der laufenden jährlichen Kosten der Verwaltung um etwa 1,5 Millionen Euro 
und einmalige Kosten der Verwaltung in Höhe von 300 000 Euro. 

Ein finanzieller und (plan-)stellenmäßiger Mehrbedarf im Bereich des Bundes soll 
unabhängig davon, ob er durch die geplanten Maßnahmen selbst oder durch den 
die Maßnahmen begleitenden Verwaltungsaufwand hervorgerufen wird, im je-
weils betroffenen Einzelplan bzw. im Sondervermögen des Bundes gegenfinan-
ziert werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Zeitaufwand bei den Bürgerinnen und Bürgern ändert sich um -89 770 Stun-
den jährlich. Einmalig reduziert sich der Zeitaufwand um 20 800 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Das Gesetz senkt durch eine Vielzahl von Bürokratieabbaumaßnahmen den Er-
füllungsaufwand der Wirtschaft. Eine Erhöhung des Erfüllungsaufwands entsteht 
im Wesentlichen lediglich, wenn Unternehmen den Mieterstromzuschlag oder die 
Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung nutzen wollen. 

Für die Wirtschaft ergibt sich daher eine Minderung des jährlichen Erfüllungsauf-
wands in Höhe von rund 18 502 000 Euro. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Davon entfällt eine Minderung des jährlichen Erfüllungsaufwands von 422 000 
Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 

Im Sinne der „One in, one out“-Regel führt dieses Gesetz im Saldo zu einem 
„Out“ von 18 502 000 Euro (in = 12 611 000 Euro, out = 31 113 000 Euro). 

Außerdem entsteht ein einmaliger Aufwand von + 29 247 000 Euro. Darunter 
sind 3 967 000 Euro der Kategorie „Einmalige Informationspflicht“ und 
25 280 000 Euro der Kategorie „Sonstiges“ zuzuordnen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 934 000 
Euro. Es entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 300 000 Euro. 
Der gesamte Erfüllungsaufwand entfällt auf den Bund. 
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F. Weitere Kosten 
Die Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die sonstigen Kosten der Wirt-
schaft und auf die sozialen Sicherungssysteme. Signifikante Auswirkungen auf 
Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, werden nicht erwartet. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/8657 
 
 
  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DER BUNDESKANZLER 
 

 

Berlin, 9. Oktober 2023 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur  
Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung  

 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 
 
Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1  
NKRG ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Bundesrat hat in seiner 1036. Sitzung am 29. September 2023 gemäß  
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf  
wie aus Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen. 
 
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates  
ist in der als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Olaf Scholz  
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus 

photovoltaischer Energieerzeugung 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 10a wird wie folgt gefasst: 

„§ 10a Messstellenbetrieb; Übergangsregelung für Steckersolargeräte“. 

b) Nach der Angabe zu § 11 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 11a Recht zur Verlegung von Leitungen 

§ 11b Recht zur Überfahrt während der Errichtung und des Rückbaus“. 

c) Die Angabe zu § 21c wird wie folgt gefasst: 

„§ 21c Verfahren für die Zuordnung und den Wechsel“. 

d) Die Angabe zu den §§ 37c und 37d wird durch folgende Angabe ersetzt: 

„§ 37c Nichtberücksichtigung von Geboten in benachteiligten Gebieten; Verordnungsermächtigung für 
die Länder 

§ 37d Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments 

§ 37e Erlöschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten Segments“. 

e) Die Angabe zu § 94 wird durch folgende Angabe ersetzt: 

„§ 94 Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen 

§ 94a Verordnungsermächtigung zu Kriterien für extensivere Solaranlagen mit landwirtschaftlicher 
Nutzung“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 43 wird wie folgt gefasst: 

43. „ Steckersolargerät ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solaranlagen, einem 
Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstrom-
kreis eines Letztverbrauchers besteht,“. 

b) Nach Nummer 46 wird folgende Nummer 46a eingefügt: 

„46a. unentgeltliche Abnahme die Veräußerungsform der Einspeisevergütung in der Variante nach § 
21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,“. 
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3. Dem § 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Dabei soll für die Steigerung der installierten Leistung nach Satz 1 Nummer 3 ein Zubau von Solaranlagen 
auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand mindestens im Umfang des Zubaus von Freiflä-
chenanlagen und Solaranlagen auf, an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebäude noch Lärmschutz-
wand ist, angestrebt werden.“ 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragrafen bedürfen der schriftlichen oder der elekt-
ronischen Form und dürfen bereits geschlossen werden 

1. vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder 

2. vor der Genehmigung der Solaranlagen des ersten Segments, jedoch nicht vor dem Beschluss des 
Bebauungsplans für die Fläche zur Errichtung der Anlage, wenn vor Erteilung der für die Anlage 
erforderlichen Genehmigung ein Bebauungsplan zur Herstellung der bauplanungsrechtlichen Ge-
nehmigungsfähigkeit beschlossen wird.“ 

b) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, Absatz 3 Satz 1, 2 und 3 und Absatz 5 wird jeweils das Wort „Freiflä-
chenanlagen“ durch die Wörter „Solaranlagen des ersten Segments“ ersetzt. 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Nummer 2 wird nach dem Wort „welche“ das Wort „weiteren“ eingefügt und werden die 
Wörter „den Verknüpfungspunkt ermitteln“ durch die Wörter „ihre Pflichten nach diesem Para-
grafen erfüllen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „mit einer installierten Leistung von bis zu 10,8 Kilowatt“ durch die 
Wörter „nach Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

„(5a) Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von 
insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, 
die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Ab-
nahme zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maß-
geblichen Regelungen angeschlossen werden. Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregis-
terverordnung bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetreiber abzugebende Meldungen 
von Anlagen nach Satz 1 können nicht verlangt werden.“ 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 nach den Wörtern „acht Wochen,“ die Wörter „mit 
dem Ergebnis ihrer Netzverträglichkeitsprüfung“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1 Satz 2 
nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 die Information, dass der bereits bestehende Netzanschluss 
technisch noch nicht als Verknüpfungspunkt geeignet ist, so können die Anlagen unter Einhaltung 
der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen an dem bestehenden Ver-
knüpfungspunkt des Grundstücks nach Absatz 1 Satz 2 angeschlossen werden.“ 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
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aaa) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „aus ihrem Verantwortungsbereich dem Netzbe-
treiber“ die Wörter „für ein Netzanschlussbegehren“ eingefügt und werden die Wörter 
„den Verknüpfungspunkt ermitteln“ durch die Wörter „seine Pflichten nach diesem Para-
grafen erfüllen“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 4 werden die Wörter „§ 9 Absatz 1 bis 2a“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 1 bis 
2“ ersetzt. 

cc) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Monat,“ die Wörter „mit dem Ergebnis 
ihrer Netzverträglichkeitsprüfung“ eingefügt. 

bbb) In Nummer 5 werden die Wörter „§ 9 Absatz 1 bis 2a“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 1 bis 
2“ ersetzt. 

dd) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

„Im Übrigen ist Absatz 6 Satz 2 bis 4 entsprechend anzuwenden.“ 

6. § 9 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis 
zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter 
der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.“ 

b) Nach Absatz 3 Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Abweichend von Satz 1 gelten mehrere Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand angebracht sind und die nicht hinter demselben Netzverknüpfungspunkt 
betrieben werden, nicht als eine Anlage. Bei der Fiktion nach Satz 1 bleiben Steckersolargeräte unbe-
rücksichtigt, 

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt, 

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und 

3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach § 95 Nummer 2a er-
lassenen Verordnung sind unabhängig von den Vorgaben nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und 
lassen die sich hieraus ergebenden Pflichten unberührt.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Betreiber von Windenergieanlagen, die vor dem Ablauf des 31. Dezember 2023 in Betrieb ge-
nommen wurden, bei denen die Pflicht nach Satz 1 nicht erfüllt wurde und für die keine Ausnahme 
nach Satz 6 zugelassen wurde, sind verpflichtet, unverzüglich einen vollständigen und prüffähigen 
Antrag auf Zulassung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei der zuständigen Landes-
luftfahrtbehörde zu stellen.“ 

7. § 10a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 10a 

Messstellenbetrieb; Übergangsregelung für Steckersolargeräte“. 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

c) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

(2) „ Der Messstellenbetreiber hat Messstellen an Zählpunkten von Steckersolargeräten im Sinne 
von § 8 Absatz 5a Satz 1 abweichend von § 3 Absatz 3a des Messstellenbetriebsgesetzes mit Rücksicht 
auf seine Rollout-Planung nach dem Messstellenbetriebsgesetz unverzüglich nach der Aufforderung 
durch die Bundesnetzagentur an den Netzbetreiber zur Prüfung der im Marktstammdatenregister einge-
tragenen Daten nach § 13 Absatz 1 der Markstammdatenregisterverordnung mit einer modernen Mess-
einrichtung als Zweirichtungszähler oder einem intelligenten Messsystem entsprechend den Regelun-
gen des Messstellenbetriebsgesetzes auszustatten, ohne dass es einer gesonderten Beauftragung durch 
den Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer bedarf. Die Rechte nach § 34 Absatz 2 Satz 2 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes bleiben unberührt. 

(3) Steckersolargeräte im Sinn von § 8 Absatz 5a dürfen an der Entnahmestelle eines Letztver-
brauchers bereits vor dem Einbau einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder eines 
intelligenten Messsystems mit einer bereits vorhandenen Messeinrichtung betrieben werden. Die Rich-
tigkeit der von der Messeinrichtung ermittelten Messwerte wird zu Zwecken der Abrechnung und Bi-
lanzierung längstens bis zur Ausstattung mit einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler 
oder einem intelligenten Messsystem nach Absatz 2 Satz 1 vermutet, dabei kann diese Vermutung nur 
durch den Nachweis einer technischen Störung oder einer Manipulation der Messeinrichtung widerlegt 
werden.“ 

8. § 10b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 das Wort „Anlagenbetreiber“ durch die Wörter „Betreiber 
von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„§ 9 Absatz 3 ist zur Ermittlung der installierten Leistung entsprechend anzuwenden.“ 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

(4) „ Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach § 95 Nummer 2a er-
lassenen Verordnung sind unabhängig von den Vorgaben nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und 
lassen die sich hieraus ergebenden Pflichten unberührt.“ 

9. In § 11 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „den Anspruch nach § 19 in Verbindung mit § 21“ durch die 
Wörter „einen Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

10. Nach § 11 werden folgende §§ 11a und 11b eingefügt: 

„§ 11a 

Recht zur Verlegung von Leitungen 

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben auf dem Grundstück die 
Verlegung, die Errichtung, die Instandhaltung, die Instandsetzung, den Schutz und den Betrieb von elektri-
schen Leitungen sowie von Steuer- und Kommunikationsleitungen (Leitungen) und sonstigen Einrichtungen 
zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien an den Verknüpfungs-
punkt nach § 8 Absatz 1 bis 3 sowie von Direktleitungen im Sinn von § 3 Nummer 12 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu dulden. Der Betreiber der Leitung und von ihm beauftragte Dritte sind berechtigt, das 
Grundstück zu diesem Zweck zu betreten und zu befahren. Die Duldungspflicht besteht nicht, soweit dadurch 
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die Nutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird oder das Grundstück der Landes- und Bünd-
nisverteidigung einschließlich der Erfüllung internationaler Verpflichtungen dient. Der Betreiber darf in der 
Regel nur diejenigen privaten Grundstücke nutzen, die benötigt werden, um den wirtschaftlich günstigsten 
Anschluss zu errichten. Die Leitung und die sonstigen Einrichtungen werden keine wesentlichen Bestand-
teile des Grundstücks im Sinn des § 94 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(2) Hat der Grundstückseigentümer die Nutzung des Grundstücks nach Absatz 1 zu dulden, zahlt der 
Betreiber dem Grundstückseigentümer bei Inbetriebnahme der Leitung einmalig 5 Prozent des Verkehrswer-
tes der in Anspruch genommenen Schutzstreifenfläche. Schadensersatzansprüche des Grundstückeigentü-
mers und des Nutzungsberechtigten bleiben unberührt. Der Betreiber hat die Pflicht, den dem Grundstücks-
eigentümer und dem Nutzungsberechtigten entstehenden Schaden so gering wie möglich zu halten. Der Be-
treiber übergibt dem Grundstückseigentümer und dem Nutzungsberechtigten nach Verlegung der Leitung 
einen Bestandsplan, in dem der Verlauf der Leitung und die Schutzstreifen auf dem Grundstück eingezeich-
net sind. 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung oder sonstiger Einrichtungen gefährden oder be-
einträchtigen. Der Grundstückseigentümer kann die Umverlegung der Leitung verlangen, wenn die Lage an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar ist. Der Betreiber trägt die Kosten der Umverlegung. 

(4) Wenn der Betrieb der Leitung dauerhaft eingestellt wird, haben der Eigentümer und der Nutzungs-
berechtigte des Grundstücks die Leitung und die sonstigen Einrichtungen noch 48 Monate unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, dass ihnen dies nicht zugemutet werden kann. Der Betreiber hat dem Grundstückseigen-
tümer und dem Nutzungsberechtigten die dauerhafte Betriebseinstellung unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 
Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, Gestattungen oder Er-
laubnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt unberührt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Verkehrswege entsprechend anzuwenden. Auf öffentliche Verkehrs-
wege ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Modalitäten der zu duldenden Nutzung unter Beach-
tung der Absätze 1 bis 5 vertraglich zu regeln sind. Auf Leitungen zum Anschluss von Anlagen nach § 8 
Absatz 1 Satz 2 sind die Absätze 1 bis 5 nicht anzuwenden. 

§ 11b 

Recht zur Überfahrt während der Errichtung und des Rückbaus 

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben die Überfahrt und die 
Überschwenkung des Grundstücks zur Errichtung und zum Rückbau von Windenergieanlagen sowie die 
Ertüchtigung des Grundstücks für die Überfahrt durch den Betreiber der Windenergieanlagen und durch von 
ihm beauftragte Dritte zu dulden. Der Betreiber darf nur die Grundstücke nutzen, die für den Transport be-
nötigt werden. Die Duldungspflicht besteht nicht, soweit dadurch die Nutzung des Grundstücks unzumutbar 
beeinträchtigt wird oder das Grundstück der Landes- und Bündnisverteidigung einschließlich der Erfüllung 
internationaler Verpflichtungen dient. Der Betreiber hat nach der letzten Überfahrt den ursprünglichen Zu-
stand auf seine Kosten unverzüglich wiederherzustellen. 

(2) Ist die Überfahrt des Grundstücks nach Absatz 1 zu dulden, zahlt der Betreiber dem Nutzungsbe-
rechtigten, der unmittelbar in der Nutzung seines Grundstücks eingeschränkt war, nach Errichtung oder 
Rückbau der Windenergieanlage 28 Euro pro Monat und in Anspruch genommenen Hektar. Eine Über-
schwenkung ist unentgeltlich zu dulden. Schadensersatzansprüche des Grundstückeigentümers und des Nut-
zungsberechtigten bleiben unberührt. 

(3) Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 
Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, Gestattungen oder Er-
laubnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt unberührt. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Verkehrswege entsprechend anzuwenden. Auf öffentliche Verkehrs-
wege ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Modalitäten der zu duldenden Nutzung unter Beach-
tung der Absätze 1 bis 3 vertraglich zu regeln sind.“ 

11. In § 19 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „oder Nummer 3“ durch die Wörter „, Nummer 3 oder 
Nummer 4“ ersetzt. 

12. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 11“ die Wörter „Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

2. „ Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 200 Kilowatt, für den 
keine Zahlung nach Nummer 1, 3 oder 4 geltend gemacht wird; dabei verringert sich in 
diesem Fall der Anspruch auf null,“. 

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und in ihr werden die Wörter „den Marktwert“ durch 
das Wort „null“ ersetzt. 

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und in ihr wird die Angabe „§ 53 Absatz 2“ durch die 
Angabe „§ 53 Absatz 4“ ersetzt. 

ee) Folgender Satz wird angefügt: 

„Der nach Satz 1 eingespeiste und zur Verfügung gestellte Strom steht nach § 19 Absatz 1 Num-
mer 2 vergütetem Strom gleich.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Wohngebäude“ durch die Wörter „Gebäude 
oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 1 wird nach den Wörtern „innerhalb dieses Gebäudes“ die Wörter „, dieser 
Nebenanlage“ eingefügt und wird das Wort „Wohngebäuden“ durch das Wort „Gebäu-
den“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Anspruch nach Satz 1 besteht bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder bei Neben-
anlagen solcher Gebäude dann nicht, wenn es sich bei dem Anlagenbetreiber oder dem Dritten und 
dem Letztverbraucher jeweils um Unternehmen handelt, die zueinander in einer der in Artikel 3 
Absatz 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1237 (ABl. L 270 
vom 29.7.2021, S. 39) geändert worden ist, genannten Beziehungen stehen.“ 

13. § 21b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und das Komma am Ende 
durch die Wörter „oder Nummer 4,“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Eine Anlage kann der Ausfallvergütung nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 nicht zugeordnet werden, 
wenn sie innerhalb der letzten 24 Monate zumindest zeitweise der unentgeltlichen Abnahme zu-
geordnet war.“ 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Drucksache 20/8657 – 12 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und nicht für“ durch die Wörter „, die unentgeltliche Abnahme 
und“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c und in Absatz 5 werden jeweils die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 
3“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

14. § 21c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 21c 

Verfahren für die Zuordnung und den Wechsel“. 

b) Absatz 1 Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 200 Kilowatt, für die der Anlagenbetreiber 
keine andere Zuordnung getroffen hat, gelten der Veräußerungsform der Einspeisevergütung in der Va-
riante der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet. Abweichend von Satz 3 gilt eine ausgeförderte Anlage 
mit Beendigung des Anspruchs auf Zahlung nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes als der Veräußerungsform der Einspeisevergütung in der Variante für ausgeförderte 
Anlagen nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 4 zugeordnet, 
soweit der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat. Die Zuordnung einer Anlage ent-
spricht der Geltendmachung des entsprechenden Anspruchs.“ 

c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei einer erstmaligen Zuordnung oder einem Wechsel zum Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 
von Anlagen auf Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder Nebenanlagen solcher Gebäude sind 
zusätzlich abzugeben: 

1. eine Eigenerklärung, dass der Anlagenbetreiber oder der Dritte und der Letztverbraucher nicht in 
einer gemäß § 21 Absatz 3 Satz 2 den Anspruch auf Mieterstromzuschlag ausschließenden Bezie-
hung zueinander stehen, und 

2. eine Selbstverpflichtung, dass jede Änderung der der Erklärung nach Nummer 1 zugrundeliegenden 
Umstände unverzüglich dem Netzbetreiber mitgeteilt wird.“ 

15. In 22b Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „der Kommission vom 17. Juni 2014 (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1)“ gestrichen. 

16. § 23 Absatz 3 Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) In Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgender Buchstabe c wird angefügt: 

c) „ nach Maßgabe des § 54 Absatz 3 im Fall der Nichterbringung des Nachweises über den gleich-
zeitigen Nutzpflanzenanbau oder die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung.“ 

17. In § 23b werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

18. § 24 Absatz 1 Satz 4 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Abweichend von Satz 1 gelten Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder einer 
Lärmschutzwand angebracht sind und die nicht hinter demselben Netzverknüpfungspunkt betrieben werden, 
nicht als eine Anlage. Bei der Fiktion nach Satz 1 bleiben Steckersolargeräte unberücksichtigt, 

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt, 

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und 
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3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.“ 

19. In § 25 Absatz 2 werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 
4“ ersetzt. 

20. § 29 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 werden die Wörter „bezuschlagt werden können“ durch die Wörter „auszuschließen sind“ 
ersetzt. 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt: 

„4a. die Angabe, ob nach § 37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen abgegeben werden dür-
fen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen, sowie die nach § 37 
Absatz 4 ermittelte installierte Leistung solcher Anlagen,“. 

21. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 8 wird das Wort „und“ am Ende gestrichen. 

bb) Nummer 9 wird durch folgende Nummern 9 bis 11 ersetzt:  

9. „ bei Geboten für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c 
die Angabe des Bieters, ob die geplanten Anlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von 
mindestens 2,10 Metern aufgeständert werden sollen, 

10.  bei Geboten für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c 
die Angabe des Bieters, ob die Anforderungen nach § 38b Absatz 1a erfüllt werden sollen, 
und 

11. soweit Solaranlagen auf einer in § 37c Absatz 2 Nummer 2 bezeichneten Fläche errichtet 
werden sollen, für die die jeweilige Landesregierung in einer Verordnung nach § 37c Absatz 
2 bestimmt hat, dass Gebote auf solchen Flächen teilweise nicht berücksichtigt werden, die 
Angabe, auf welcher der in der Verordnung bestimmten Flächen die Anlage errichtet werden 
soll.“ 

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach den Wörtern „eine Mindestgröße von“ die Wörter „mehr als“ 
eingefügt. 

22. § 30a wird wie folgt geändert. 

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Schriftform genügende“ durch die Wörter „schriftlich oder 
elektronisch übermittelte“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „dem Schriftformerfordernis nach Absatz 3 Satz 2“ durch die 
Wörter „der Zustellung nach § 73 des Energiewirtschaftsgesetzes“ ersetzt. 

23. In § 31 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen. 

24. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Bei Ausschreibungen von Solaranlagen des ersten Segments veröffentlicht die Bundesnetza-
gentur zusätzlich eine Aufstellung der bezuschlagten Mengen differenziert nach: 

1. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a bis c sowie nach den davon jeweils bezuschlagten Teilmengen für Anlagen, die 

a) insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert werden sollen 
und 

b) entsprechend den Anforderungen nach § 38b Absatz 1a betrieben werden sollen, 
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2. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe d, 

3. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe e 

4. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe f, 

5. der bezuschlagten Gesamtmenge von Anlagen, die als Biodiversitätssolaranlagen im Sinn der Ver-
ordnung nach § 94 errichtet und betrieben werden sollen, und 

6. der außerhalb dieser Kategorien bezuschlagten Gesamtmenge.“ 

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „§ 39g Absatz 5 Nummer 4 und § 39j in Verbindung mit § 39e 
Absatz 1“ die Wörter „sowie § 13 Absatz 1 der Innovationsausschreibungsverordnung“ eingefügt. 

25. In § 36e Absatz 1 wird die Angabe „30 Monate“ durch die Angabe „33 Monate“ ersetzt. 

26. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 Buchstabe h bis j wird wie folgt gefasst: 

h) „ deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet 
lagen, die nicht unter eine der in den Buchstaben a bis g oder j genannten Flächen fällt, die 
nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt ist, kein 
gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und die 
nicht als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als National-
park oder als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 
oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, 

i)  deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet 
lagen, die nicht unter eine der in den Buchstaben a bis g oder j genannten Flächen fällt, die 
nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 
darstellt und die nicht als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn des § 
25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, oder 

j)  auf der Biodiversitätssolaranlagen, die den Anforderungen entsprechen, die in der Verord-
nung nach § 94 an sie gestellt werden, betrieben werden sollen oder“. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Buchstabe a werden vor den Wörtern „den Anforderungen“ die Wörter 
„im Falle der Buchstaben a bis e,“ eingefügt. 

bbb) In Buchstabe c werden die Wörter „des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 368) geändert worden ist,“ gestrichen. 
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ccc) In Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

ddd) In Buchstabe e wird der Punkt am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 

eee) Folgender Buchstabe f wird angefügt: 

f) „ auf Flächen, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 
5 des Wasserhaushaltsgesetzes sind.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. bei Geboten für Anlagen, die auf einem entwässerten Moorboden errichtet werden sollen, 
die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass durch die Errichtung der Anlage 
kein zusätzliches Hemmnis für eine zukünftige Wiedervernässung des Moorbodens ent-
steht,“. 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. bei Geboten für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder i die Eigenerklärung 
des Bieters, dass er geprüft hat, dass die Fläche nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn 
des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, 
der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop 
nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und nicht als Naturschutzgebiet im Sinn 
des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder als Nationales Naturmonu-
ment im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von 
Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt 
worden ist,“. 

cc) In Nummer 3 wird das Wort „und“ am Ende gestrichen. 

dd) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „, und“ ersetzt. 

ee) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

5. „ bei Geboten für Anlagen auf Flächen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder i die Ei-
generklärung des Bieters, dass zusätzliche Bedingungen, die die jeweilige Landesregierung 
nach § 37c Absatz 2 gestellt hat, eingehalten werden.“ 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

(4) „ Abweichend von Absatz 1 dürfen keine Gebote für Freiflächenanlagen, die auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen, abgegeben werden, wenn drei Monate vor dem 
jeweiligen Gebotstermin Freiflächenanlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 in Betrieb 
genommen wurden, mit einer installierten Leistung von mehr als 80 Gigawatt auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen betrieben werden und im Marktstammdatenregister als in Betrieb genommen regis-
triert wurden. Nach dem Ablauf des 31. Dezember 2030 ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Leistungsschwelle 177,5 Gigawatt beträgt.“ 

27. § 37b wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

(2) „ Abweichend von Absatz 1 ist für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 unter 
entsprechender Anwendung des § 37d Absatz 1 Satz 2 ein abweichender Höchstwert anzuwenden. Die-
ser beträgt im Jahr 2024 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Höchstwert ergibt sich ab dem Jahr 2025 aus 
dem um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten im Untersegment für 
besondere Solaranlagen nach § 37d Absatz 1 Nummer 1 im Verfahren nach § 37d Absatz 2 noch bezu-
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schlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung des jewei-
ligen Gebotstermins nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, dabei beträgt er je-
doch höchstens 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet.“ 

28. § 37c wird durch folgende §§ 37c und 37d ersetzt: 

„§ 37c 

Nichtberücksichtigung von Geboten in benachteiligten Gebieten; Verordnungsermächtigung für die Länder 

(1) Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i wer-
den im Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments nicht berücksichtigt, wenn und soweit die 
Landesregierung für Gebote auf den entsprechenden Flächen in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 be-
stimmt hat, dass Gebote teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen sind, die Bundesnetzagentur den Erlass 
der Rechtsverordnung vor der Bekanntmachung nach § 29 bekannt gemacht hat und die jeweilige Landesre-
gierung die Überschreitung einer Auslöseschwelle drei Monate vor dem jeweiligen Gebotstermin der Bun-
desnetzagentur mitgeteilt hat. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 

1. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder Buchstabe 
i in ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen sind 

a) vor dem 1. Januar 2031, wenn und solange auf mehr als 1 Prozent der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen des jeweiligen Landes Freiflächenanlagen betrieben werden, wobei die Länder in ihren 
Verordnungen auch höhere Auslöseschwellen bestimmen können, und 

b) nach dem Ablauf des 31. Dezember 2030, wenn und solange auf mehr als 1,5 Prozent der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen des jeweiligen Landes Freiflächenanlagen betrieben werden, wo-
bei die Länder in ihren Verordnungen auch höhere Auslöseschwellen bestimmen können, und 

2. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder Buchstabe 
i auf ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen sind, die auf Flächen errichtet 
werden sollen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungsplans rechtsver-
bindlich als Landschaftsschutzgebiet im Sinn des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Natur-
park im Sinn des § 27 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind, wobei die Länder in 
ihren Verordnungen auch zusätzliche Bedingungen für die Nichtberücksichtigung bestimmen können, 
insbesondere in Form von Auslöseschwellen entsprechend Nummer 1. 

§ 37d 

Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur für Solaranlagen des ersten Segments 
folgendes zweistufiges Zuschlagsverfahren durch, wobei sie 

1. zunächst nach Maßgabe von Absatz 2 Zuschläge erteilt für besondere Solaranlagen gemäß § 37 Absatz 
1 Nummer 3 bis zur Höhe eines jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres zu 
verteilenden Volumens von 

a) im Jahr 2024 500 Megawatt zu installierender Leistung, 

b) im Jahr 2025 1 000 Megawatt zu installierender Leistung, 

c) im Jahr 2026 1 500 Megawatt zu installierender Leistung, 

d) im Jahr 2027 2 000 Megawatt zu installierender Leistung, 

e) im Jahr 2028 2 500 Megawatt zu installierender Leistung, 
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f) im Jahr 2029 3 000 Megawatt zu installierender Leistung und 

2. anschließend nach Maßgabe von Absatz 3 Zuschläge für die übrigen Gebote in Höhe des verbleibenden 
Ausschreibungsvolumens gemäß § 28a dieses Gesetzes erteilt. 

Besondere Solaranlagen gemäß § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c berücksichtigt die Bundesnetz-
agentur bei der Zuschlagserteilung nach Satz 1 Nummer 1 nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass 
diese Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert werden sol-
len. 

(2) Die Bundesnetzagentur öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin und 
prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34. Anschließend separiert die Bundesnetzagentur die 
Gebote nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d. Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 2 sepa-
rierten Gebote nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. Den zulässigen Geboten für Anlagen nach § 37 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihenfolge nach Satz 3 einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis das Volumen nach Absatz 1 Nummer 1 erstmals durch den Zuschlag zu 
einem Gebot erreicht oder überschritten ist. Wenn durch die Zuschläge nach Satz 4 das Volumen nach Absatz 
1 Nummer 1 nicht erreicht wird, separiert die Bundesnetzagentur die übrigen zulässigen Gebote für beson-
dere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 unter entsprechender Anwendung des Absatz 1 Satz 2 und 
sortiert sie nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann bezuschlagt die Bundesnetzagentur die Gebote 
nach Satz 5, bis das Volumen nach Absatz 1 Nummer 1 erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht 
oder überschritten ist. 

(3) Anschließend sortiert die Bundesnetzagentur die zulässigen Gebote, die keinen Zuschlag nach Ab-
satz 2 erlangt haben und deren Gebotswert den Höchstwert nach § 37b Absatz 1 nicht überschreitet, nach 
Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. Diesen Geboten erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihenfolge nach 
Satz 1 einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zu-
schlag zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist. Maßgeblich ist das nach § 28a ermittelte Ausschrei-
bungsvolumen abzüglich des bereits nach Absatz 2 bezuschlagten Volumens. Geboten oberhalb der Zu-
schlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt.“ 

29. Der bisherige § 37d wird § 37e. 

30. § 38 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

6. „ sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a bis c, die insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern auf-
geständert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass diese Anforderung er-
füllt ist.“ 

31. § 38a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

3. „ soweit für den Bieter eine entsprechende Gebotsmenge bezuschlagter Gebote besteht, die 
nicht bereits einer anderen Zahlungsberechtigung zugeordnet worden ist; hierbei dürfen die 
Gebotsmengen eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort für die Solaranlagen eine 
Fläche nach § 37 Absatz 1 angegeben ist, nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich auf 
einem dieser Standorte befinden,“. 

bb) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

cc) In Nummer 5 Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch das Wort „, und“ ersetzt. 

dd) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Drucksache 20/8657 – 18 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

6. „ sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a bis c, die insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 
Metern aufgeständert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass diese 
Anforderung erfüllt ist.“ 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Nummer 1, 4 und 5“ durch die Wörter „Absatz 1 
Nummer 1 und 4 bis 6“ ersetzt. 

32. § 38b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Der anzulegende Wert nach Absatz 1 erhöht sich um 0,3 Cent pro Kilowattstunde für Strom 
aus einer besonderen Solaranlage nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, wenn  

1. die Solaranlage 

a) den landwirtschaftlich nutzbaren Anteil der Fläche, auf der die Anlage betrieben wird, um 
höchstens 15 Prozent verringert und 

b) bei ausschließlich senkrecht ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe 
von mindestens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 
Metern aufgeständert ist, und 

2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber nach Satz 2 nachweist, dass 

a) bei der Stickstoffdüngung der nach § 3 Absatz 2 der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1305), die zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der Düngeverordnung ermittelte Stick-
stoffdüngebedarf auf der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche, auf der die Anlage betrieben 
wird, schlagspezifisch um 20 Prozent unterschritten wurde; ausgenommen sind Fälle nach § 
10 Absatz 3 der Düngeverordnung,  

b) auf den Einsatz von Herbiziden auf der Fläche verzichtet wurde, 

c) bei besonderen Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b Blühstreifen 
im Umfang von 5 Prozent der Gesamtfläche vorhanden sind, wobei einjährige oder mehrjäh-
rige Blühstreifen folgende Anforderungen erfüllen müssen: 

aa) aktive Begrünung mit einer standortangepassten Blühmischung mit mindestens zehn 
verschiedenen Mischungspartnern, die auf die Standzeit des Blühstreifens ausgerichtet 
sind, 

bb) im Ansaatjahr erfolgte Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai, 

cc) eine Standzeit der Blühstreifen von mindestens 1,5 Jahren und 

dd) keine Anwendung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln, und 

d) bei besonderen Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c Altgrasstreifen im 
Umfang von 5 Prozent der Gesamtfläche vorhanden sind, wobei Altgrasstreifen folgende An-
forderungen erfüllen müssen: 

aa) keine Anwendung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln und 

bb) eine Beweidung oder Schnittnutzung jeweils nicht vor dem 1. September. 

Der Nachweis, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 für jedes Kalenderjahr eingehalten wurden, ist 
durch die Bestätigung eines Gutachters zu führen, die erstmals mit dem Ablauf von drei Jahren nach 
der Inbetriebnahme der Anlage und in der Folge in dreijährigen Intervallen erbracht werden muss.“ 

33. Dem § 38h wird folgender Satz angefügt: 
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„Abweichend von § 38b Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt bei einer Erhöhung der Leistung durch die Ersetzung, 
dass: 

1. die Zahlungsberechtigung im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirksamkeit für die ersetzte Anlage verliert 
und stattdessen die ersetzende Anlage für den Teil des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am einge-
speisten Strom dem Anteil der ersetzten Anlage zur Leistung der ersetzenden Anlage entspricht, erfasst, 

2. für den über die Leistung der ersetzten Anlage hinausgehenden Anteil des eingespeisten Stroms der 
Zahlungsanspruch nach § 19 nicht ausgeschlossen ist; dieser Anspruch richtet sich nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes.“ 

34. In § 39g Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „und § 39i Absatz 5“ und die Wörter „zuzüglich 0,5 Cent pro 
Kilowattstunde in den Ausschreibungen der Kalenderjahre 2023 bis 2025 für Anlagen mit einer installierten 
Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt“ gestrichen. 

35. § 39i Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

(5) „ Der anzulegende Wert ist für alle bezuschlagten Gebote in den Ausschreibungen in den Kalender-
jahren 2024 und 2025 für Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt 
der jeweilige Zuschlagswert zuzüglich 0,5 Cent pro Kilowattstunde.“ 

36. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 Buchstabe c wird wie folgt geändert: 

aaa) In Doppelbuchstabe bb wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 

bbb) In Doppelbuchstabe cc wird das Komma am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 

ccc) Folgender Doppelbuchstabe dd wird angefügt: 

dd) „ auf Flächen befindet, deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Auf-
stellung des Bebauungsplans als Ackerland oder Grünland genutzt worden sind und 
in einem benachteiligten Gebiet lagen, auf dem nicht aufgrund einer Rechtsverord-
nung nach § 37c Absatz 2 Gebote für Freiflächenanlagen nicht zu berücksichtigen 
sind, und wenn diese Flächen zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des 
§ 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegen, kein Lebensraumtyp 
sind, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich ge-
schütztes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellen und nicht 
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn des 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphä-
renreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt 
worden sind,“. 

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

4. „ als Biodiversitätssolaranlage errichtet worden ist, die den Anforderungen entspricht, die in 
der Verordnung nach § 94 an sie gestellt werden,“. 

cc) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Buchstabe a werden vor den Wörtern „den Anforderungen“ die Wörter 
„im Fall der Buchstaben a bis e“ eingefügt. 

bbb) In Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

ccc) Folgender Buchstabe f wird angefügt: 
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f) „ auf einer Fläche, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn des § 3 Num-
mer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes ist, oder“. 

dd) In Nummer 6 werden nach dem Wort „Baugesetzbuchs“ die Wörter „, die kein entwässerter, land-
wirtschaftlich genutzter Moorboden ist,“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 1a werden folgende Absätze 1b und 1c eingefügt: 

„(1b) Der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 1a erhöht sich für besondere Solaranlagen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, die insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 
2,10 Metern aufgeständert sind, und für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-
stabe d bis f um die Differenz zwischen dem jeweils im vorangegangenen Kalenderjahr im Unterseg-
ment für besondere Solaranlagen nach § 37b Absatz 2 geltenden Höchstwert und dem anzulegenden 
Wert nach Absatz 1. Im Kalenderjahr 2024 erhöht sich der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 
1a abweichend von Satz 1 um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. 

(1c) Der anzulegende Wert erhöht sich zusätzlich um 0,3 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus 
einer besonderen Solaranlage nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, wenn der Anlagenbe-
treiber dem Netzbetreiber nachweist, dass die Anlage die Anforderungen gemäß § 38b Absatz 1a er-
füllt.“ 

c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 1 wird aufgehoben. 

bbb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 1. 

ccc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2 und in ihr werden die Wörter „und im Übrigen 
vor dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres“ gestrichen. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Der Anlagenbetreiber kann die Entscheidung nach Satz 2 Nummer 2, für welche der beiden An-
lagen er den erhöhten anzulegenden Wert in Anspruch nehmen möchte, mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar des Folgejahres ändern, indem er dies dem Netzbetreiber vor dem 1. Dezember eines Jahres 
mitteilt.“ 

d) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „1. April 2012“ durch die Angabe „1. März 2023“ 
ersetzt. 

e) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Für Solaranlagen nach Absatz 2 sind § 38b Absatz 2 Satz 1 und § 38h Satz 2 Nummer 2 entspre-
chend anzuwenden.“ 

f) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

(5) „ Abweichend von den Absätzen 1 bis 1c beträgt der anzulegende Wert für Freiflächenanlagen, 
die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden, null, wenn die Bundesnetzagentur in der 
letzten mindestens einen Monat vor der Inbetriebnahme liegenden Bekanntmachung nach § 29 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 4a angegeben hat, dass nach § 37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen 
abgegeben werden dürfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen.“ 

37. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 2“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 
1 Nummer 3“ ersetzt. 

b) Absatz 1b wird aufgehoben. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
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„Bei einem nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023 auftretenden Pflichtverstoß nach Absatz 1 Num-
mer 1, Nummer 3, Nummer 4 oder Nummer 8, der aufgrund des Defekts einer technischen Einrichtung 
eintritt, entfällt die zu leistende Zahlung für den Kalendermonat, in dem der Pflichtverstoß eintritt, und 
für den darauffolgenden Kalendermonat; für das Vorliegen eines Defektes trägt der Anlagenbetreiber 
die Darlegungs- und Beweislast.“ 

38. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Abweichend von Absatz 1 verringert sich der Anspruch nicht, solange die unentgeltliche Ab-
nahme in Anspruch genommen wird.“ 

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

(4) „ Für Strom aus ausgeförderten Anlagen, für die ein Anspruch auf Einspeisevergütung nach § 
19 Absatz 1 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 4 geltend gemacht wird, ist abweichend von 
Absatz 1 von dem anzulegenden Wert der Wert abzuziehen, den die Übertragungsnetzbetreiber nach § 
51 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite veröffent-
licht haben. Der Wert nach Satz 1 verringert sich um die Hälfte für Strom aus ausgeförderten Anlagen, 
die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind. 

(5) Wenn für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a der 
Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen der Bundesnetzagentur 
nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, verringert sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro 
Kilowattstunde. Die Rechtsfolge nach Satz 1 wird für die Zukunft aufgehoben, wenn im darauffolgen-
den Jahr der erforderliche Nachweis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. Die Sätze 1 und 
2 sind entsprechend anzuwenden, wenn für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 Buchstabe b, c und e der Nachweis über die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den 
Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird.“ 

39. Dem § 54 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

(3) „ Wenn für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a der Nachweis über 
den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 
Satz 4 nicht erbracht wird, verringert sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Rechts-
folge nach Satz 1 wird für die Zukunft aufgehoben, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderliche Nach-
weis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b, c und e der Nachweis über 
die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c 
Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird. 

(4) Soweit Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i, deren Berücksichtigung 
im Zuschlagsverfahren nach § 37c Absatz 1 von der Einhaltung einer Verordnung abhängt, die die jeweilige 
Landesregierung nach § 37c Absatz 2 erlassen hat, die Vorgaben dieser Verordnung nicht erfüllen, verringert 
sich der anzulegende Wert auf null.“ 

40. § 55 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „24 Monate“ durch die Angabe „27 Monate“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Wenn und soweit ein Zuschlag nach § 35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe der Pönale 
nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit 30 Euro pro Kilowatt.“ 

cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:  

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „1 und“ gestrichen. 

bbb) In Nummer 1 wird die Angabe „24 Monate“ durch die Angabe „27 Monate“ ersetzt. 
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ccc) In Nummer 2 wird die Angabe „26 Monate“ durch die Angabe „29 Monate“ ersetzt. 

ddd) In Nummer 3 wird die Angabe „28 Monate“ durch die Angabe „31 Monate“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Wenn und soweit ein Zuschlag nach § 35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe der Pönale 
nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt.“ 

bb) Im neuen Satz 3 werden nach dem Wort „Pönale“ die Wörter „nach Satz 1 Nummer 2“ eingefügt. 

41. In § 56 Nummer 2 werden vor dem Wort „gesamten“ die Wörter „nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten 
Strom sowie für den“ eingefügt. 

42. In § 70 Satz 1 werden nach dem Wort „nach“ die Wörter „§ 11 Absatz 1 Satz 2 und“ eingefügt. 

43. In § 71 Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Daten“ die Wörter „, einschließlich der im Fall einer 
kaufmännischen Abnahme nach § 11 Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Daten,“ eingefügt. 

44. Dem § 80a wird folgender Satz angefügt: 

„Die Inanspruchnahme der unentgeltlichen Abnahme steht einer Zahlung im Sinne des Satzes 1 nicht gleich.“ 

45. In § 85a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „den Höchstwert“ durch die Wörter „die Höchstwerte“ ersetzt. 

46. § 85c Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 37 Absatz 1 Nummer 3“ und nach den Wörtern „§ 48 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5“ jeweils die Wörter „Buchstabe a bis e“ eingefügt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Bundesnetzagentur trifft zudem Festlegungen zu den Anforderungen für den fortlaufenden Nach-
weis des gleichzeitigen landwirtschaftlichen Nutzpflanzenanbaus nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a sowie für den fortlaufenden Nachweis der 
gleichzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b, c und, soweit 
hierzu eine Regelung nach Satz 3 getroffen wurde, nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e sowie 
nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b, c und, soweit hierzu eine Regelung nach Satz 3 
getroffen wurde, nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e.“ 

47. In § 91 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe „§ 53 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 53 Absatz 4“ ersetzt. 

48. § 94 wird durch folgende §§ 94 und 94a ersetzt: 

§ 94„ 

Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen 

1. Anforderungen, die an eine Biodiversitätssolaranlage zu stellen sind, sodass diese auf Flächen und in 
einer Art und Weise errichtet und betrieben wird, die in besonderem Maße den Erhalt und den Ausbau 
von Biodiversität fördert, und trifft dazu insbesondere Regelungen zu 

a) geeigneten Flächen, 

b) ökologischen Anforderungen, wobei insbesondere Vorgaben zur Nutzung von Chemikalien und 
Düngemitteln, Vorgaben zu biodiversitätsfördernden Strukturelementen auf Teilflächen und zu 
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Saatgut und Pflanzgut, Vorgaben zur Bewirtschaftung oder Beweidung der Fläche und Vorgaben 
zum gezielten Monitoring getroffen werden können, 

c) technischen Anforderungen, wobei insbesondere die Mindesthöhe, der Mindestabstand zwischen 
den Modulen und der Umgang mit Regenwasser berücksichtigt werden können, und 

d) der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach Kapitel 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

2. eine angemessene Erhöhung der anzulegenden Werte nach § 38b Absatz 1 und § 48 Absatz 1 für Bio-
diversitätssolaranlagen, die die Anforderungen der Rechtsverordnung nach Nummer 1 erfüllen. 

Die Verordnung nach Satz 1 soll bis zum Ablauf des 31. März 2024 erlassen werden. 

§ 94a 

Verordnungsermächtigung zu Kriterien für extensivere Solaranlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
von § 38b Absatz 1a abweichende Regelungen zu treffen zu 

1. technischen Anforderungen, wobei insbesondere die Mindesthöhe und die Art der Aufständerung sowie 
der Mindestabstand zwischen den Modulreihen berücksichtigt werden können, und 

2. ökologischen Anforderungen, wobei insbesondere Vorgaben zur Nutzung von Chemikalien und Dün-
gemitteln, zu biodiversitätsfördernden Strukturelementen auf Teilflächen, zum Saat- und Pflanzgut so-
wie zur Bewirtschaftung oder Beweidung der Fläche getroffen werden können.“ 

49. Nach § 95 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. unbeschadet der §§ 9, 10b sowie 100 Absatz 3, 3a und 4 Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung 
von Anlagen einschließlich Steckersolargeräten, wenn deren Nutzung mit unverhältnismäßigen Ge-
fahren verbunden wäre, auch für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden 
sind, vorzugeben, insbesondere 

a) die von der Regelung erfassten Anlagen anhand ihrer technischen Beschaffenheit einschließlich 
ihrer installierten Leistung näher zu bestimmen, 

b) vorzugeben, dass Anlagen nicht an ein Weitverkehrsnetz oder nur über ein Smart-Meter-Gateway 
im Sinn des § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes an ein Weitverkehrsnetz 
angebunden werden dürfen, und 

c) qualifizierte Anforderungen an die Anbindung an eine von Smart-Meter-Gateways unabhängige 
Weitverkehrsnetzanbindung vorzugeben,“. 

50. In § 97 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. I Nr. 176) geändert worden ist“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

51. § 98 Absatz 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5. 

52. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 gilt abweichend von Absatz 1, dass  

1. § 10b Absatz 1 dieses Gesetzes anstelle von § 10b Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden ist, 
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2. der Anspruch auf unentgeltliche Abnahme und die Regelung zur Zuordnung nach § 21c Absatz 1 
Satz 3 dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden sind; im Fall einer Zuordnung zur unentgeltli-
chen Abnahme nach Satz 1 sind § 21b Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2, § 21c Absatz 1 Satz 
5, § 53 Absatz 2 und § 80a Satz 2 dieses Gesetzes auf diese Anlagen ebenfalls entsprechend anzu-
wenden, 

3. für Anlagen, die nach dem Ablauf des 29. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden, an Stelle von 
§ 100 Absatz 14 Satz 3 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung § 48 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 und Satz 3 dieses Gesetzes anzuwenden 
ist.“ 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Auf Vereinbarungen, die vor dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] geschlossen 
wurden, ist § 6 Absatz 4 Satz 1 in der am … [einsetzen: Tag vor Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden 
Fassung anzuwenden.“ 

c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:  

„§ 9 Absatz 8 Satz 4 dieses Gesetzes ist erst ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden“. 

d) In Absatz 7 werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4“ ersetzt, die Wörter „21c Absatz 1 Satz 3“ durch die Wörter „21c Absatz 1 Satz 4 und Satz 
5“ ersetzt, und wird nach der Angabe „§ 53“ die Angabe „Absatz 4“ eingefügt. 

e) Folgende Absätze 18 bis 29 werden angefügt: 

(18) „ Anlagen, die vor dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommen werden, können abweichend von 
§ 21 Absatz 1 Nummer 2 der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, wenn ihre installierte Leis-
tung weniger als 400 Kilowatt beträgt. 

(19) Für Solaranlagen, die vor Inkrafttreten der auf Grundlage von § 95 Nummer 3 dieses Gesetzes 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Verordnung in Betrieb ge-
nommen werden, bleibt die Voraussetzung des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a, dass das auf dem 
Grundstück bestehende Wohngebäude nicht dazu geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage 
errichtet werden kann, unberücksichtigt. 

(20) Auf Anschlussbegehren, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem … [ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] gestellt werden, ist § 8 in der am … [einsetzen: Tag vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden. 

(21) § 9 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 10a Absatz 2 und 3 und § 24 Absatz 1 Satz 4 und 5 sind nicht 
anzuwenden auf Anlagen, die vor dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb 
genommen worden sind. 

(22) § 21 Absatz 3 ist nicht anzuwenden auf Strom aus Solaranlagen, die vor dem … [einsetzen: 
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb genommen worden sind und die auf, an oder in einem 
Gebäude, das nicht Wohngebäude ist, oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes installiert sind. 

(23) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem … [einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb genommen werden, ist § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 in 
der am … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden. 

(24) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem … [einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb genommen worden sind, ist zusätzlich § 48 Absatz 2a Satz 
2 Nummer 1 in der am … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung 
anwendbar. 

(25) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem … [einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb genommen worden sind, ist § 48 Absatz 3 in der am … 
[einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden. 
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(26) Für Solaranlagen, die vor dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] Solaran-
lagen an demselben Standort ersetzen, ist § 38h oder § 48 Absatz 4 in der am … [einsetzen: Tag vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden. 

(27) Für Solaranlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem … [einsetzen: 
Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] in Betrieb genommen worden sind oder deren anzulegender Wert 
in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem … [ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] ermittelt worden ist, sind § 30 Absatz 1 Nummer 9, § 37 
Absatz 1 und 2, § 37c, § 38b, § 39g Absatz 1 Satz 3, § 39i Absatz 5 und § 48 Absatz 1 Satz 1 in der am 
… [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden. § 48 Ab-
satz 1b und 1c ist auf Anlagen nach Satz 1 nicht anzuwenden. 

(28) Für Ausschreibungen mit einem Gebotstermin nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und 
vor dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 7] sind § 29 Absatz 1 Satz 2, § 35, § 37b, § 
38 und § 38a in der am … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung 
anzuwenden und § 37d nicht anzuwenden. 

(29) § 53 Absatz 5 und § 54 Absatz 3 sind vor dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 7] mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich der anzulegende Wert um 0 Cent verringert.“ 

53. § 101 wird wie folgt gefasst: 

§ 101„ 

Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt 

Die Bestimmungen von § 37b Absatz 2, § 37d, § 38b Absatz 1a, § 38h Satz 2, § 48 Absatz 1b, 1c und 
4 Satz 2 und § 100 Absatz 15 und 16 dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt werden. Bis zu dieser Geneh-
migung sind § 48 Absatz 4 Satz 2 und § 38b Absatz 1 Satz 2 und 3 in der am [einsetzen: Tag vor dem In-
krafttreten nach Artikel 7] geltenden Fassung anzuwenden.“ 

54. In Anlage 1 Nummer 1 zweiter Anstrich wird die Angabe „§ 23d“ durch die Angabe „§ 23c“ ersetzt. 

55. Anlage 3 Nummer I Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt, 

b) Buchstabe c wird aufgehoben,  

c) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe c. 

Artikel 2 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970; 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an 
unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften, BT-Drs. 20/7310] geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 12h wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 12i Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabilität“. 

b) Nach der Angabe zu § 42a wird folgende Angabe eingefügt: 
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„§ 42b Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“. 

c) Nach der Angabe zu § 49c wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 49d Register zur Erfassung und Überwachung von Energieanlagen sowie von Energieanlagenteilen; 
Verordnungsermächtigung“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefügt: 

„20a. Gebäudestromanlage 
eine Erzeugungsanlage, die aus solarer Strahlungsenergie elektrische Energie erzeugt, die ganz 
oder teilweise im Rahmen eines Gebäudestromnutzungsvertrags durch teilnehmende Letztver-
braucher gemäß § 42b Absatz 1 verbraucht wird,“. 

b) Die bisherige Nummer 20a wird Nummer 20b. 

3. § 12 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 3a werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter 
„Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ ersetzt und die Wörter „Anlagen zur Erzeugung 
elektrischer Energie“ werden durch die Wörter „Energieanlagen und Energieanlagenteilen“ ersetzt. 

b) Absatz 3b wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3c wird Absatz 3b und dessen Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Bei einer Anforderung nach Satz 1 bestimmt die Regulierungsbehörde,  

1. zu welchem Zeitpunkt und für welchen Zeitraum berichtet werden soll,  

2. ob die Betreiber von Verteilernetzen einzeln oder gemeinsam berichten sollen, 

3. ob und in welchem Umfang Betreiber von Übertragungsnetzen oder Dritte an der Erstellung des 
Berichts zu beteiligen sind, 

4. zu welchen Themen berichtet werden soll und  

5. ob und zu welchen Themen die Betreiber von Verteilernetzen Maßnahmen einschließlich Alterna-
tiven vorschlagen sollen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben künftig für erforderlich halten; dies 
kann auch Vorsorgemaßnahmen und Pilotprojekte umfassen.“ 

4. Nach § 12h wird folgender § 12i eingefügt: 

„§ 12i 

Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabilität 

(1) Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung berichten der Regulierungsbe-
hörde erstmals zum 1. Januar 2025 und danach alle zwei Jahre über die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Stabilität 
und Leistungsfähigkeit ihres Energieversorgungsnetzes sowie des Elektrizitätsversorgungssystems. 

(2) Der Bericht soll für alle Handlungsbereiche der Systemstabilität den aktuellen Stand darstellen 
sowie Handlungsbedarfe in den einzelnen Bereichen im Hinblick auf einen sicheren Netzbetrieb, auch bei 
vollständiger Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, ermitteln. Zusätzlich sind die Bedarfe für die 
nächsten zehn Jahre zu quantifizieren. Es sind konkrete Handlungsoptionen für die Bedarfe nach den Sätzen 
1 und 2 abzuleiten. Dabei sind alle geeigneten Optionen aufzuzeigen, in ihrer Wirkung zu quantifizieren und 
zu bewerten. Zudem sind der jeweilige Umsetzungszeitraum, die Kosten und die Eignung der Optionen zu 
berücksichtigen und mindestens ein geeigneter Transformationspfad mit konkreten Maßnahmen vorzulegen. 
Der Bericht hat auch den Stand der Umsetzung der im vorhergehenden Bericht benannten Handlungsoptio-
nen und im Fall von Verzögerungen in Bezug auf die Umsetzung die maßgeblichen Gründe der Verzögerung 
zu beinhalten. 
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(3) Die Regulierungsbehörde kann weitere Vorgaben zu Form und Inhalt des Berichts machen. 

(4) Betreiber von Verteilernetzen oder Dritte sind verpflichtet, auf Aufforderung eines Betreibers von 
Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung an der Erstellung eines Berichts nach Absatz 1 mitzu-
wirken. 

(5) Die Regulierungsbehörde bewertet den Bericht nach Absatz 1 und gibt Handlungsempfehlungen. 
Dies umfasst insbesondere die Bedarfe, die mögliche Bedarfsdeckung und konkrete Maßnahmen zum wei-
teren Vorgehen. Die Regulierungsbehörde kann Dritte bei der Bewertung nach Satz 1 beteiligen. 

(6) Die Regulierungsbehörde führt fortlaufend ein Monitoring über den Stand der Umsetzung von 
Maßnahmen im Bereich der Systemstabilität durch. Die Betreiber von Übertragungsnetzen, die Betreiber 
von Verteilernetzen und Dritte stellen der Regulierungsbehörde die für das Monitoring notwendigen Infor-
mationen in geeigneter Form zur Verfügung. 

(7) Spätestens sechs Monate nach Erhalt des Berichts nach Absatz 1 legt die Regulierungsbehörde 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Bewertung nach Absatz 5 sowie einen Bericht 
zum Monitoring nach Absatz 6 vor und veröffentlicht diese sowie den Bericht nach Absatz 1.“ 

5. § 13b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Systemanalyse“ die Wörter „oder der Langfristanalyse“ 
eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 9 werden nach dem Wort „Systemanalyse“ die Wörter „oder Langfristanalyse“ einge-
fügt. 

6. § 42a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 7 wird aufgehoben.  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ein Jahr“ durch die Wörter „zwei Jahre“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses für eine bestimmte Zeit oder die 
Vereinbarung einer längeren Kündigungsfrist als ein Monat vor Ablauf der zunächst vorgesehenen 
Vertragsdauer oder nach stillschweigender Verlängerung des Vertragsverhältnisses sind unwirk-
sam.“ 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei einer Beendigung des Mietverhältnisses endet der Mieterstromvertrag, ohne dass es einer 
ausdrücklichen Kündigung bedarf, mit der Rückgabe der Räume.“ 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Der“ durch die Wörter „Für Mieter von Wohnräumen darf der“ 
ersetzt und wird das Wort „darf“ gestrichen. 

7. Nach § 42a wird folgender § 42b eingefügt: 

„§ 42b 

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung 

(1) Ein Letztverbraucher kann elektrische Energie, die durch den Einsatz einer Gebäudestromanlage 
erzeugt wurde, die in, an oder auf demselben Gebäude installiert ist, in dem der Letztverbraucher Mieter von 
Räumen, Wohnungseigentümer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Wohnungseigentumsgesetzes oder sonst Ei-
gentümer von Räumen ist, nutzen, wenn 

1. die Nutzung ohne Durchleitung durch ein Netz erfolgt, 

2. die Strombezugsmengen des Letztverbrauchers viertelstündlich gemessen werden und 
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3. der Letztverbraucher einen Gebäudestromnutzungsvertrag nach Maßgabe der folgenden Absätze mit 
dem Betreiber der Gebäudestromanlage geschlossen hat (teilnehmender Letztverbraucher). 

§ 21 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist auf eine Gebäudestromanlage nicht anzuwenden. 

(2) Im Gebäudestromnutzungsvertrag treffen der Betreiber der Gebäudestromanlage und der teilneh-
mende Letztverbraucher eine Vereinbarung 

1. über das Recht des teilnehmenden Letztverbrauchers zur Nutzung der elektrischen Energie, die durch 
die Gebäudestromanlage erzeugt wurde, im Umfang des aufgrund eines Aufteilungsschlüssels ermittel-
ten Anteils und legen einen entsprechenden Aufteilungsschlüssel fest, 

2. darüber, ob eine entgeltliche Gegenleistung für die Nutzung der elektrischen Energie durch den teilneh-
menden Letztverbraucher an den Betreiber zu leisten ist und bestimmen deren etwaige Höhe in Cent 
pro Kilowattstunde, und 

3. über den Betrieb, die Erhaltung und die Wartung der Gebäudestromanlage. 

(3) Der Betreiber der Gebäudestromanlage ist nicht verpflichtet, die umfassende Versorgung der teil-
nehmenden Letztverbraucher mit Strom sicherzustellen. Der Betreiber informiert den teilnehmenden Letzt-
verbraucher bei Vertragsbeginn darüber, dass die Gebäudestromanlage den Strombedarf der teilnehmenden 
Letztverbraucher nicht vollständig und nicht jederzeit decken kann, sodass ein ergänzender Strombezug 
durch den teilnehmenden Letztverbraucher notwendig ist. Das Recht des Letztverbrauchers, für den ergän-
zenden Strombezug einen Vertrag seiner Wahl mit einem Lieferanten seiner Wahl abzuschließen, darf in 
dem Gebäudestromnutzungsvertrag nicht eingeschränkt werden. Der Betreiber informiert den teilnehmenden 
Letztverbraucher rechtzeitig, wenn die Gebäudestromanlage aus anderen als witterungs- oder tageszeitbe-
dingten Gründen über einen erheblichen Zeitraum keine elektrische Energie erzeugt, und setzt den teilneh-
menden Letztverbraucher in Kenntnis, wenn die Gebäudestromanlage ihren Betrieb wieder aufnimmt. 

(4) Auf einen Gebäudestromnutzungsvertrag 

1. sind die §§ 40, 41 Absatz 1 bis 4 und 6 und 7 sowie § 42 Absatz 1 nicht anzuwenden, 

2. sind die §§ 40a und 40b Absatz 1 bis 4 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass dem teilneh-
menden Letztverbraucher abweichend von § 40b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 keine monatliche, viertel-
jährliche oder halbjährliche Abrechnung angeboten werden muss, und 

3. ist § 42a Absatz 2 und 3 mit Ausnahme von § 42a Absatz 2 Satz 4 und 6 entsprechend anzuwenden. 

(5) Die durch die Gebäudestromanlage erzeugte elektrische Energie wird rechnerisch auf alle teilneh-
menden Letztverbraucher aufgeteilt, wobei die rechnerisch aufteilbare Strommenge begrenzt ist auf die 
Strommenge, die innerhalb eines 15-Minuten-Zeitintervalls in der Solaranlage erzeugt oder von allen teil-
nehmenden Letztverbrauchern verbraucht wird, je nachdem welche dieser Strommengen geringer ist. Die 
rechnerische Aufteilung dieser Strommenge zwischen den teilnehmenden Letztverbrauchern erfolgt anhand 
des zwischen dem teilnehmenden Letztverbraucher und dem Betreiber nach Absatz 2 Nummer 1 vereinbar-
ten Aufteilungsschlüssels. Im Zweifel ist die durch die Gebäudestromanlage erzeugte elektrische Energie zu 
gleichen Teilen auf die teilnehmenden Letztverbraucher zu verteilen. Die einem einzelnen teilnehmenden 
Letztverbraucher im Wege der rechnerischen Aufteilung innerhalb eines 15-Minuten-Zeitintervalls zuteil-
bare Strommenge ist begrenzt auf die durch ihn in diesem Zeitintervall verbrauchte Strommenge. Der Be-
treiber der Gebäudestromanlage teilt dem zuständigen Verteilernetzbetreiber den Aufteilungsschlüssel mit. 

(6) Abweichend von den vorstehenden Absätzen kann der Abschluss eines Gebäudestromnutzungs-
vertrages bei einer Gebäudestromanlage, die in, an oder auf einem Gebäude, in dem Wohnungs- oder Tei-
leigentum besteht, installiert und von einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer betrieben werden soll, 
durch eine Beschlussfassung nach dem Wohnungseigentumsgesetz ersetzt werden. Die Absätze 1 bis 5 und 
die übrigen Vorgaben dieses Gesetzes sind insbesondere im Verhältnis zu dem jeweiligen Letztverbraucher 
entsprechend anzuwenden.“ 

8. Nach § 49c wird folgender § 49d eingefügt: 
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„§ 49d 

Register zur Erfassung und Überwachung von Energieanlagen sowie von Energieanlagenteilen; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist befugt, ein zentrales, über das Internet 
öffentlich zugängliches elektronisches Register zur Erfassung und Überwachung von Energieanlagen sowie 
Energieanlagenteilen zu errichten, zu erhalten, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Die Befugnis nach Satz 
1 kann an eine zum Geschäftsbereich des Ministeriums gehörende Behörde übertragen werden. Das Register 
dient dazu, 

1. die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Energieversorgungssystems zu wahren, 

2. das Betriebserlaubnisverfahren von Erzeugungsanlagen im Hinblick auf technische Mindestanforde-
rungen zu digitalisieren und auf eine einheitliche Datenbasis zu stellen, 

3. Bürokratie und Aufwand abzubauen, Prozesse transparenter zu gestalten und zu beschleunigen sowie 

4. die Integration von Anlagen, die Elektrizität aus erneuerbaren Energien erzeugen, zu verbessern. 

(2) Das Register nach Absatz 1 Satz 1 umfasst nicht-personenbezogene Daten über:  

1. die Gültigkeit von Einheiten- und Komponentenzertifikaten von Erzeugungseinheiten, 

2. das Ausstellungsdatum und, sofern vorhanden, das Ablaufdatum von Einheiten- und Komponentenzer-
tifikaten, 

3. eine individuelle Registrierungsnummer, die jedem Einheiten- und Komponentenzertifikat von dem 
Betreiber des Registers zugewiesen wird sowie 

4. die sonstigen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erforderlichen Daten der Einheiten- und 
Komponentenzertifikate. 

Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung nach § 49 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 9 und 10. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auch befugt, 
durch Rechtsverordnung, Verwaltungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag einer fachlich qualifizierten 
Stelle im Wege der Beleihung die Befugnis zur Errichtung, zur Erhaltung, zum Betrieb und zur Weiterent-
wicklung des Registers nach Absatz 1 Satz 1 zu übertragen. Dabei kann insbesondere auch die Befugnis zur 
Prüfung der Gültigkeit von Nachweisen über die Erfüllung von technischen Mindestanforderungen und de-
ren öffentliche Zugänglichmachung übertragen werden. Als fachlich qualifizierte Stelle kommen juristische 
Personen des Privatrechts, rechtsfähige Personengesellschaften oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen 
des Privatrechts in Betracht, die die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllen. Die Beleihung bedarf des 
Einverständnisses der Beliehenen. Die Beleihung ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz im Bundesanzeiger bekannt zu geben.  

(4) Die zu Beleihende ist fachlich qualifiziert, wenn sie die notwendige Gewähr für die ordnungsge-
mäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben bietet. Dies ist der Fall, wenn 

1. die Personen, die nach Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung die Geschäftsführung und 
Vertretung ausüben, zuverlässig sind und sie, ihre Angestellten oder Mitglieder über die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse verfügen, 

2. die zu Beleihende über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung und Organisation 
verfügt und 

3. sichergestellt ist, dass die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen eingehalten werden. 

(5) Im Fall der Beleihung nach Absatz 3 Satz 1 erstatten die Betreiber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung der Beliehenen die Personal- und Sachmittel, die für den Betrieb, die Erhaltung 
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und die Weiterentwicklung des Registers im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 erforderlich sind, als Gesamtschuld-
ner. Die Beliehene hat dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz jährlich im Voraus spätes-
tens bis zum Ablauf des 31. August einen Kostenplan für das Folgejahr vorzulegen. Die Beliehene hat den 
Kostenplan zum gleichen Zeitpunkt auch an die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverant-
wortung zu übermitteln. 

(6) Der Betreiber des Registers im Sinne des Absatzes 1 muss bei Errichtung, Erhaltung, Betrieb und 
Weiterentwicklung des Registers 

1. europarechtliche und nationale Regelungen hinsichtlich der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der 
Datensicherheit beachten,  

2. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren sowie 

3. die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz 
und Datensicherheit ergreifen, und zwar 

a) unter Beachtung der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung und 

b) unter Beachtung der einschlägigen Standards und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik. 

(7) Der Betreiber des Registers ist zu einer diskriminierungsfreien Behandlung sämtlicher Nutzer und 
Nutzergruppen des Registers verpflichtet. Die Erzielung von Gewinnen oder Überschüssen durch den Be-
trieb des Registers ist ihm untersagt.  

(8) Die Beliehene nach Absatz 3 unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kann die Aufsicht an 
eine zu seinem Geschäftsbereich gehörende Behörde übertragen. Im Rahmen der Beleihung nach Absatz 3 
Satz 1 können nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung der Aufsicht getroffen werden. 

(9) Der Betreiber des Registers nach Absatz 1 Satz 1 berichtet der Bundesregierung erstmals zum 
Ablauf des 31. Dezember 2024 und danach alle zwei Jahre in nicht personenbezogener Form über den aktu-
ellen Stand und Fortschritt des Registers nach Absatz 1 Satz 1. In dem Bericht ist insbesondere darauf ein-
zugehen, wie das Register technisch weiterentwickelt wurde, wie seine Nutzung und die Nutzung der in das 
Register eingepflegten Daten zur Erreichung der in Absatz 1 Satz 3 genannten Ziele beigetragen haben, wie 
durch die Digitalisierung die Prozesse der Energieversorgung vereinfacht wurden und welche organisatori-
schen und technischen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Datenverfügbarkeit getroffen wurden.  

(10) Die Beleihung nach Absatz 3 endet, wenn die Beliehene aufgelöst ist. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz kann eine durch Verwaltungsakt erfolgte Beleihung jederzeit mit Nebenbestim-
mungen verbinden, wenn dadurch sichergestellt werden soll, dass die Beliehene ihre Aufgaben ordnungsge-
mäß erfüllt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kann den Verwaltungsakt zurückneh-
men oder widerrufen, wenn die Beliehene nicht mehr die Gewähr dafür bietet, die ihr übertragenen Aufgaben 
ordnungsgemäß zu erfüllen. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die im Fall der Be-
leihung durch Rechtsverordnung oder öffentlich-rechtlichen Vertrag vorgesehenen Möglichkeiten zur Been-
digung der Beleihung bleiben unberührt. Die Beliehene kann jederzeit schriftlich vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz die Beendigung der Beleihung verlangen. Dem Begehren ist innerhalb einer 
angemessenen Frist zu entsprechen, die zur Übernahme und Fortführung der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 
1 durch einen geeigneten Dritten erforderlich ist. Diese Frist beträgt in der Regel sechs Monate. 

(11) Die Beliehene nach Absatz 3 hat den Bund von allen Ansprüchen Dritter wegen Schäden freizu-
stellen, die die Beliehene oder für sie tätige Personen in Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachen.“ 

9. § 59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  
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a) Nummer 2a wird wie folgt gefasst:  

„2a. die Anforderungen des Berichts und die Überwachung der Berichtspflichten nach § 12 Absatz 
3b,“. 

b) In Nummer 4 wird nach der Angabe „12f“ die Angabe „und 12i“ angefügt. 

10. Dem § 94 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle der Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 111f 
beträgt die Mindesthöhe des Zwangsgeldes 250 Euro.“ 

11. § 111e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1“ durch die Wörter „den §§ 1 und 1a“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

cc) In Nummer 2a wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Elektrizitäts- und Gaswirtschaft“ durch die Wörter 
„Elektrizitäts-, Gas- und Wärmewirtschaft“ ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Buchstabe c wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

bbb) In Buchstabe d wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

3. „ in der Wärmewirtschaft insbesondere Daten über Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmenetze 
und Wärmespeicher sowie über deren Betreiber.“ 

c) In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter „des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(Abl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2)“ gestrichen. 

12. § 111f wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „die zu erfassenden Energieanlagen“ durch das Wort „Anlagen“ er-
setzt. 

b) Der Nummer 2 Buchstabe b wird folgender Doppelbuchstabe dd angefügt: 

dd) „ energiewirtschaftlich relevante Anlagen für Abwärme,“. 

c) In Nummer 6 wird der Satzteil vor Buchstabe a wie folgt gefasst: 

„welche Daten übermittelt werden müssen und wer zur Übermittlung verpflichtet ist, wobei mindestens 
folgende Daten zu übermitteln sind und die Buchstaben a bis e für Wärmeerzeugungsanlagen, Wärme-
netze, Wärmespeicher und deren Betreiber entsprechend anzuwenden sind:“. 

Artikel 3 

Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung 

Die Marktstammdatenregisterverordnung vom 10. April 2017 (BGBl. I S. 842), die zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 18 das Wort „Meldepflichten“ durch das Wort „Melde-

pflicht“ ersetzt. 

2. In § 13 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „, die eine Zahlung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Anspruch nehmen wollen, deren Höhe“ durch die Wörter „und bei 
denen die Höhe des anzulegenden Werts oder der Zuschlagszahlung“ ersetzt. 

3. In § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 6“ 
ersetzt. 

4. § 16 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Andere als die in Absatz 3 genannten Behörden erhalten auf Anforderung von der Bundesnetza-
gentur Daten, die nach § 15 Absatz 1 nicht veröffentlicht werden, einschließlich personenbezogener Daten, 
soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behörden im Einzelfall erforderlich ist. Sofern 
sich die Anforderung von Daten nach Satz 1 ausschließlich auf Daten von Anlagen bezieht, kann die Über-
mittlung der Daten nach Satz 1 im automatisierten Abrufverfahren erfolgen, wenn es sich bei der gesetzli-
chen Aufgabe der in Satz 1 genannten Behörden jeweils um eine dauerhaft angelegte Aufgabe handelt. Für 
Abrufmöglichkeiten nach Satz 2 ist Absatz 3 Satz 2 entsprechend anzuwenden. Die Bundesnetzagentur hat 
jeweils über die Abrufe Aufzeichnungen zu fertigen, die die bei der Durchführung der Abrufe verwendeten 
Daten, den Tag und die Uhrzeit der Abrufe, die Nummer nach § 8 Absatz 2 der abrufenden Behörde nach 
Satz 1 und die abgerufenen Daten enthalten müssen. Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Da-
tenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen 
zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schützen und nach sechs Monaten zu lö-
schen.“ 

5. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 18„ 

Zusätzliche Meldepflicht“. 

b) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. 

c) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird gestrichen. 

6. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 

Veröffentlichungen 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht spätestens zum letzten Kalendertag jeden Monats den Zubau der 
erneuerbaren Energien im vorangegangenen Monat auf einer von ihr betriebenen Internetseite.“ 

7. In § 21 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „§ 95 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe d“ durch die 
Wörter „§ 95 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe e“ ersetzt. 

8. In § 23 Absatz 2 werden die Wörter „§ 52 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und“ gestrichen und wird das 
Wort „bleiben“ durch das Wort „bleibt“ ersetzt. 

9. Die Anlage wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 
Im Markstammdatenregister zu erfassende Daten 
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Abkürzung Bedeutung 

P Pflichtangabe 

R Voraussetzung für die Registrierung 

A automatische Eintragung durch das System 

NP Netzbetreiberprüfung 

V vertraulich 

V*1 vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe a (Einheiten ≤ 30 kW) 

V*2 vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe b (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) 

V*3 vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 (na-
türliche Person) 

*4 bei natürlichen Personen 

*5 bei Personen, die keine natürlichen Personen sind 

*6 bei Anlagenbetreibern 

*7 bei Netzbetreibern 

*8 bei Einheiten mit Inbetriebnahme nach dem 30. Juni 2017 

*9  bei Einheiten mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2023 

*10 ab einer Nettonennleistung von 10 MW 

*11  ab einer Nettonennleistung von 1 MW  

*12  ab einer Nettonennleistung von 100 kW 

*13  ab einer Nettonennleistung von 25 kW 

*14 nicht bei Anlagenbetreibern, die ausschließlich Solaranlagen 
und Stromspeicher mit einer Nettonennleistung von insgesamt 
unter 100 kW betreiben 

WI Windenergie 

SO solare Strahlungsenergie 

BI Biomasse 

WA Wasserkraft 

VE Verbrennungsenergie ohne EEG-Anlagen 

SSP Stromspeicher 

GSP Gasspeicher 

GS Geothermie, Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm, Druck-
entspannung 

SSA Steckerfertige Solaranlage 

 
Tabelle I 

Zu erfassende Daten zu Markakteuren und Behörden 
Nr. Datum Art der Angabe Vertraulichkeit Netzbetreiberprüfung 

I.1 Allgemeine Daten 

I.1.1 Name des Marktakteurs R V*3 NP*6 

I.1.2 Adressdaten R V*3 NP*6 

I.1.3 Region auf NUTS-II-Ebene A*6 V*3   

I.1.4 Rechtsform R*5   NP*6 
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I.1.5 Eintrag in ein Register (z. B. Han-

delsregister) 
R*5     

I.1.6 Registergericht und Register-Num-
mer 

P*5     

I.1.7 Geburtsdatum R*4 V*3   

I.1.8 Tätigkeitsbeginn R*7     

I.1.9 Tätigkeitsende R*7    

I.1.10 Betriebsnummer der Bundesnetza-
gentur 

  V*3   

I.1.11 Marktpartneridentifikationsnum-
mer 

P V*3   

I.1.12 ACER-Code P*14 V*3   

I.1.13 Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer 

P*14 V*3   

I.1.14 Kontaktdaten des Ansprechpart-
ners für die Bundesnetzagentur und 
Anschlussnetzbetreiber 

R V   

I.1.15 Registrierungsdatum A V*3  

I.2 Zusätzliche Daten zu Anlagenbetreibern 

I.2.1 Kleinst-, Klein- oder mittleres Un-
ternehmen 

P*5*14     

I.2.2 ausschließlich Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit außer Ein-
künften aus Anlagenbetrieb 

P*4*14 V*3   

I.2.3 Hauptwirtschaftszweig auf Ebene 
der NACE-Gruppe 

P*14 V*3   

I.3 Zusätzliche Daten zu Stromlieferanten 

I.3.1 Direktvermarktungsunternehmen R V*3   

I.3.2 Stromgroßhändler R V*3   

I.3.3 Belieferung von Letztverbrauchern R V*3   

I.3.4 Belieferung von Haushaltskunden 
mit Strom 

R V*3   

I.4 Zusätzliche Daten zu Gastransportkunden 

I.4.1 Gasgroßhändler R V*3   

I.4.2 Belieferung von Letztverbrauchern 
(Gaslieferant) 

R V*3   

I.4.3 Belieferung von Haushaltskunden 
mit Gas 

R V*3   

I.5 Zusätzliche Daten zu Strom- und Gasnetzbetreibern 

I.5.1 Allgemeine Daten 

I.5.1.1 geschlossenes Verteilernetz R     

I.5.1.2 Bundesländer P     

I.5.1.3 mehr als 100.000 angeschlossene 
Kunden 

R     

I.5.2 Zusätzliche Daten zu Stromnetzbetreibern 

I.5.2.1 Bilanzierungsgebiete P     

I.5.2.2 Zusätzliche Daten zu Bilanzierungsgebieten 

I.5.2.2.1 Bezeichnung P     
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I.5.2.2.2. Energy Identification Code für Ge-

biete (Y-EIC) 
R     

I.5.2.2.3 Regelzone R     

 

Tabelle II 
Zu erfassende Daten zu Stromerzeugungseinheiten, EEG-Anlagen und KWK-Anlagen 

Nr. Datum I II III IV V Abweichungen bei Re-
gistrierungspflicht, 
Vertraulichkeit und 
Pflicht zur Netzbetrei-
berprüfung 

Art der Angabe in den verschie-
denen Status 

    

in Pla-
nung/ im 
Bau 

in Be-
trieb 

stillgelegt Vertrau-
lichkeit 

Netzbe-
treiber-
prüfung 

II.1 Daten zur Stromerzeugungseinheit 

II.1.1 Allgemeine Daten 

II.1.1.1 Name der Einheit R R       SSA: [I]: A. SSA: [II]: 
A. 

II.1.1.2 Standort der Einheit (Ad-
resse oder Flurstücke) 

R R   V*1 NP   

II.1.1.3 Standort der Einheit (geo-
grafisch) 

R R   V*1     

II.1.1.4 Energy Identification Code 
für technische Ressource 
(W-EIC) 

  P*12         

II.1.1.5 geplantes Inbetriebnahme-
datum 

R           

II.1.1.6 Inbetriebnahmedatum   R     NP   

II.1.1.7 Bruttoleistung R R     NP WI: [I]: P, [II]: P.  
BI, GS: [V]: NP*8. 
KE: [I]: /. 

II.1.1.8 Nettonennleistung P R     NP WI: [I]: R.  
SO: [II]: A.  
SO: [V]: NP*8. 
WA: [V]: NP*8. 
SP: [V]: NP*8. 
KE: [I]: /. 

II.1.1.9 Schwarzstartfähigkeit   P*11   V*2 NP   

II.1.1.10 Inselbetriebsfähigkeit   P*11   V*2 NP   

II.1.1.11 Präqualifikation Regelleis-
tung 

  P*12   V*2     

II.1.1.12 Fernsteuerbarkeit durch 
Netzbetreiber  

  P*9     NP 
 

II.1.1.13 Fernsteuerbarkeit durch Di-
rektvermarkter 

 P*13     

II.1.1.14 Art der Einspeisung   R     NP SSA: [II]: A. 

II.1.1.15  Technologie der Stromer-
zeugung 

  R       WI: [I]: P, [II]: P.  
SO: /. 
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BI: [I]: P. 
GS: [II]: P. 
SP: [I]: R. 

II.1.1.16 Energieträger R R     NP   

II.1.1.17 Hauptbrennstoff R R       WI: [I]: /, [II]: /. 
SO: [I]: /, [II]: /. 
BI: [I]: /. 

II.1.1.18 Grenzkraftwerk           WA: [II]: P*11. 
VE: [II]: P*11. 
SSP: [II]: P nur bei 
Pumpspeichern mit ei-
ner Nettonennleistung 
> 1 MW 

II.1.1.19 Datum der endgültigen 
Stilllegung 

    R   NP   

II.1.1.20 Einsatzverantwortlicher   P*10         

II.1.1.21 Anschlussnetzbetreiber   R     NP   

II.1.1.22 vom Anschlussnetzbetrei-
ber vergebene Identifikati-
onsnummer 

  R       SSA: [II]: /. 

II.1.1.23 MaStR-Nummer des Anla-
genbetreibers 

A A         

II.1.1.24 Registrierungsdatum A A         

II.1.1.25 Anlage nach dem EEG   R     NP VE: [II]: /. 
WI: [II]: A. 
SO: [II]: A. 

II.1.1.26 Datum des Betreiberwech-
sels 

  R        bei Betreiberwechsel 

II.1.1.27 Verwendung als Notstrom-
aggregat 

 R    WI: [II]: /. 
SO: [II]: /.  

II.1.2 Zusätzliche Daten zu Genehmigungen (nur bei Projekten und Neueinheiten) 

II.1.2.1 Art der Genehmigung R P         

II.1.2.2 Genehmigungsdatum R P         

II.1.2.3 Genehmigungsbehörde R P         

II.1.2.4 Aktenzeichen der Genehmi-
gung gemäß Genehmi-
gungsbehörde 

P P         

II.1.2.5 Frist, innerhalb derer nach 
der Genehmigung mit der 
Errichtung oder dem Be-
trieb der Anlage begonnen 
werden muss 

P P         

II.1.2.6 Wasserrechtsnummer           WA: [I]: P, [II]: P. 

II.1.2.7 Ablaufdatum der Wasser-
rechtsgenehmigung 

          WA: [I]: P, [II]: P. 

II.1.2.8 Registrierungsdatum A A A       
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II.1.3 Zusätzliche Daten zu Verbrennungsenergie-Einheiten 

II.1.3.1 Name des Kraftwerks P*10 P*10         

II.1.3.2 Name des Kraftwerks-
blocks 

P*10 P*10         

II.1.3.3 Datum des Baubeginns P*10           

II.1.3.4 Nettonennleistung im Kom-
bibetrieb 

  P*12     NP   

II.1.3.5 MaStR-Nummern der SEE, 
die mit der SEE im Kombi-
betrieb verbunden sind 

  P*12         

II.1.3.6 ausschließliche Verwen-
dung im Kombibetrieb 

 P*12     

II.1.3.7 weiterer Hauptbrennstoff   P         

II.1.3.8 Datum des Beginns der ge-
setzlichen Hinderung an der 
Stilllegung (Netzreserve) 

  P*12         

II.1.3.9 Datum Übergang in die Si-
cherheitsbereitschaft 

  P       nur bei Braunkohle 

II.1.3.10 Datum des Beginns der vor-
läufigen oder endgültigen 
Stilllegung 

  P         

II.1.3.11 Datum der Beendigung der 
vorläufigen Stilllegung 

  P         

II.1.3.12 KWK-Anlage   R     NP 
 

II.1.4 Zusätzliche Daten zu Einheiten in Notstromaggregaten 

II.1.4.1 Einsatzort   P         

II.1.5 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Einheiten 

II.1.5.1 Biomasseart (Brennstoff)   A     NP   

II.1.5.2 KWK-Anlage   R     NP 
 

II.1.6 Zusätzliche Daten Solareinheiten (ohne Solarthermie) 

II.1.6.1 Allgemeine Daten 

II.1.6.1.1 Lage (Art des Errichtungs-
orts) 

R R     NP   

II.1.6.1.2 Wechselrichterleistung P R     NP*8   

        

II.1.6.1.3 Anzahl der Module   P       SSA: [II]: /. 

II.1.6.1.4 Hauptausrichtung   P       SSA: [II]: /. 

II.1.6.1.5 Neigungswinkel der Haupt-
ausrichtung 

  P       SSA: [II]: /. 

II.1.6.1.6 Nebenausrichtung   P       SSA: [II]: /. 

II.1.6.1.7 Neigungswinkel der Neben-
ausrichtung 

  P       SSA: [II]: /. 

II.1.6.1.8 Leistungsbegrenzung   P*9         
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II.1.6.2 Zusätzliche Daten zu Einheiten in Freiflächenanlagen 

II.1.6.2.1 in Anspruch genommene 
Fläche 

  P         

II.1.6.2.2 in Anspruch genommene 
Ackerfläche 

  P         

II.1.6.2.3 Art der Fläche   P         

II.1.6.3 Zusätzliche Daten zu Einheiten in baulichen Anlagen (Gebäude und Fassade) 

II.1.6.3.1 Nutzung des Gebäudes   P       SSA: [II]: A. 

II.1.6.4 Zusätzliche Daten zu steckerfertigen Solaranlagen 

II.1.6.4.1 Zählernummer  R  V   

II.1.7 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Einheiten 

II.1.7.1 Allgemeine Daten 

II.1.7.1.1 an Land oder auf See R R     NP   

II.1.7.1.2 Name des Windparks P P         

II.1.7.1.3 (Naben)-Höhe P P         

II.1.7.1.4 Rotordurchmesser P P         

II.1.7.1.5 Angaben zu Auflagen zu 
Abschaltungen oder Leis-
tungsbegrenzungen 

  P         

II.1.7.1.6 Hersteller   P     NP*8   

II.1.7.1.7 Typenbezeichnung   P         

II.1.7.1.8 Rotorblattenteisungssystem   P         

II.1.7.1.9 Einrichtung zur bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeich-
nung 

  P     NP 
 

II.1.7.2 Zusätzliche Daten zu Wind auf See 

II.1.7.2.1 Nordsee oder Ostsee R R         

II.1.7.2.2 Wassertiefe   P         

II.1.7.2.3 Küstenentfernung   P         

II.1.8 Zusätzliche Daten zu Wasserkraft-Einheiten 

II.1.8.1 Name des Kraftwerks P*10 P*10         

II.1.8.2 Art des Zuflusses   P       nur bei Laufwasser 

II.1.8.3 Datum des Beginns der vor-
läufigen oder endgültigen 
Stilllegung 

  P         

II.1.8.4 Datum der Beendigung der 
vorläufigen Stilllegung 

  P         

II.1.9 Zusätzliche Daten zu Speichereinheiten 

II.1.9.1 Zusätzliche Daten zu Batterien 

II.1.9.1.1 Wechselrichterleistung P R     NP*8   

II.1.9.1.2 Batterietechnologie   R         
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II.1.9.1.3 AC- oder DC-gekoppeltes 

System 
  P         

II.1.9.2 Zusätzliche Daten zu Pumpspeichern 

II.1.9.2.1 Pumpspeicher mit oder 
ohne natürlichen Zufluss 

  R         

II.1.9.2.2 Leistungsaufnahme im 
Pumpbetrieb 

  P         

II.1.9.2.3 kontinuierliche Regelbar-
keit im Pumpbetrieb 

  P         

II.2 Daten zu EEG-Anlagen 

II.2.1 Allgemeine Daten 

II.2.1.1 installierte Leistung   R     NP   

II.2.1.2 Inbetriebnahmedatum nach 
EEG 

  R     NP   

II.2.1.3 Registrierungsdatum A A A       

II.2.1.4 Betrieb durch eine Bürger-
energiegesellschaft nach 
§ 22b EEG 

        NP WI: [I]: P*11, [II]: 
P*11. 
SO: [II]: P*11 

II.2.2 Zusätzliche Daten bei Teilnahme an Ausschreibung nach dem EEG 

II.2.2.1 Zuschlagsnummer   P     NP SO: [II]: P*13. 

II.2.2.2 zugeordnete Gebotsmengen         NP SO: [II]: P*13. 

II.2.3 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Anlagen 

II.2.3.1 ausschließliche Verwen-
dung von Biomasse nach 
Biomasseverordnung 

  P         

II.2.3.2 Zusätzliche Daten bei Verwendung von gasförmiger Biomasse 

II.2.3.2.1 Höchstbemessungsleistung   P     NP Nur bei EEG-Inbe-
triebnahmedatum vor 
dem 1. August 2014 

II.2.3.3 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biogas 

II.2.3.3.1 Gaserzeugungskapazität   P         

II.2.3.4 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biomethan 

II.2.3.4.1 Datum des erstmaligen aus-
schließlichen Einsatzes von 
Biomethan 

  P         

II.2.4 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Anlagen 

II.2.4.1 Pilotwindanlage   P     NP Nur bei EEG-Inbe-
triebnahmedatum ab 
dem 1. Januar 2017 

II.2.4.2 Prototypanlage   P       Nur bei EEG-Inbe-
triebnahmedatum vor 
dem 1. Januar 2017  

II.2.4.3 Verhältnis der Ertragsein-
schätzung zum Referenzer-
trag nach Ertragsgutachten 

  P         
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II.2.4.4 Verhältnis des Ertrags zum 

Referenzertrag nach Ablauf 
des Referenzzeitraums von 
fünf Jahren 

  P         

II.2.4.5 Verhältnis des Ertrags zum 
Referenzertrag nach Ablauf 
des Referenzzeitraums von 
zehn Jahren 

  P         

II.2.4.6 Verhältnis des Ertrags zum 
Referenzertrag nach Ablauf 
des Referenzzeitraums von 
15 Jahren 

  P         

II.2.5 Zusätzliche Daten zu Ertüchtigungsmaßnahmen an Wasserkraft-Anlagen 

II.2.5.1 Art der Ertüchtigung   P         

II.2.5.2 Datum der Ertüchtigungs-
maßnahme 

  P         

II.2.5.3 prozentuale Erhöhung des 
Leistungsvermögens 

  P         

II.2.5.4 zulassungspflichtige Er-
tüchtigungsmaßnahme 

  P         

II.3 Daten zu KWK-Anlagen 

II.3.1 Allgemeine Daten 

II.3.1.1 thermische Nutzleistung   R         

II.3.1.2 elektrische KWK-Leistung   R     NP 
 

II.3.1.3 Inbetriebnahmedatum   R     NP 
 

II.3.1.4 Registrierungsdatum A A A       

II.3.2 Zusätzliche Angaben bei Teilnahme an Ausschreibung 

II.3.2.1 Zuschlagsnummer   P         

 

Tabelle III 
Zu erfassende Daten zu Stromverbrauchseinheiten, Gaserzeugungs- und Gasverbrauchsein-

heiten 
Nr. Datum Art der Angabe in den ver-

schiedenen Status 
  Abweichungen bei Registrierungspflicht, 

Vertraulichkeit und Pflicht zur Netzbetrei-
berprüfung 

in Planung/ 
im Bau 

in Be-
trieb 

still-
gelegt 

ver-
trau-
lich 

Netzbetrei-
berprüfung 

III.1 Allgemeine Daten 

III.1.1 Name der Einheit R R         

III.1.2 Standort der Einheit (Adresse o-
der Flurstücke) 

R R   V*1 NP   

III.1.3 Standort der Einheit (geografisch)   R   V*1     

III.1.4 geplantes Inbetriebnahmedatum R           

III.1.5 Inbetriebnahmedatum   R        
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III.1.6 Datum der endgültigen Stillle-

gung 
    R      

III.1.7 Netzbetreiber   R        

III.1.8 vom Anschlussnetzbetreiber ver-
gebene Identifikationsnummer 

  R         

III.1.9 Registrierungsdatum A A A       

III.1.10 Datum des Betreiberwechsels    R       bei Betreiberwechsel 

III.2 Daten zu Stromverbrauchseinheiten 

III.2.1 Anzahl angeschlossener Strom-
verbrauchseinheiten > 50 MW 

  P         

III.2.2 Einsatzverantwortlicher   P       wenn angeschlossene Stromverbrauchsein-
heiten > 50 MW vorhanden sind 

III.3 Daten zu Gaserzeugungseinheiten 

III.3.1 Technologie R R     NP   

III.3.2 Erzeugungsleistung R R     NP   

III.4 Daten zu Gasverbrauchseinheiten 

III.4.1 Gasverbrauch für Stromerzeu-
gung 

  R         

III.4.2 maximale Gasbezugsleistung zur 
Stromerzeugung 

  R       nur bei gasverbrauchenden Stromerzeu-
gungseinheiten 

III.4.3 MaStR-Nummern der gasver-
brauchenden Stromerzeugungs-
einheiten 

  P P     nur bei gasverbrauchenden Stromerzeu-
gungseinheiten 

 

Tabelle IV 
Zu erfassende Daten zu Strom- und Gasspeichereinheiten 

  Art der Angabe in den verschiedenen 
Status 

  

Nr. Datum in Planung/ im 
Bau 

in Be-
trieb 

stillge-
legt 

Vertraulich-
keit 

Netzbetreiberprü-
fung 

IV.1 Daten zu Gasspeichereinheiten 

IV.1.1 Speichername   P       

IV.1.2 Speicherart R R     NP 

IV.1.3 maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen   R     NP 

IV.1.4 maximale Einspeicherleistung   R       

IV.1.5 maximale Ausspeicherleistung   R       

IV.1.6 Energy Identification Code für technische Res-
sourcen (W-EIC) 

  P       

IV.2 Daten zu Stromspeichereinheiten 

IV.2.1 nutzbare Speicherkapazität R R     NP*8 

 

Tabelle V 
Zu erfassende Daten zu technischen Stromerzeugungs- und Stromverbrauchslokationen und 

technischen Gaserzeugungs- und Gasverbrauchslokationen 
Nr. Datum in Betrieb Vertraulichkeit 
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V.1 Allgemeine Daten 

V.1.1 Name der technischen Lokation P  

V.2 Daten zu technischen Stromlokationen 

V.2.1 Allgemeine Daten 

V.2.1.1 Spannungsebene R   

V.2.1.2 Bilanzierungsgebiet R   

V.2.1.3 Netzanschlusspunktbezeichnung P   

V.2.1.4 Status Netzanschlusspunkt R  

V.2.2 Daten zu technischen Stromerzeugungslokationen 

V.2.2.1 Nettoengpassleistung P Nicht bei Einheiten, die an die Niederspannung angeschlossen 
sind 

V.2.3 Daten zu technischen Stromverbrauchslokationen 

V.2.3.1 Netzanschlusskapazität P   

V.3 Daten zu technischen Gaslokationen 

V.3.1 Allgemeine Daten 

V.3.1.1 Gasqualität am Netzanschluss P   

V.3.1.2 Netzanschlusspunktbezeichnung P   

V.3.1.3 Status Netzanschlusspunkt R  

V.3.2 Daten zu technischen Gaserzeugungslokationen 

V.3.2.1 maximale Einspeiseleistung P   

V.3.3. Daten zu technischen Gasverbrauchslokationen 

V.3.3.1 maximale Ausspeiseleistung P  “ 

Artikel 4 

Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes 

§ 3 Absatz 3a des Messstellenbetriebsgesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 133) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „grundzuständige“ gestrichen. 

2. In den Sätzen 4 und 5 wird jeweils das Wort „grundzuständigen“ gestrichen. 

Artikel 5 

Änderung der KWK-Ausschreibungsverordnung 

Die KWK-Ausschreibungsverordnung vom 10. August 2017 (BGBl. I S. 3167), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 17. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 81) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Satz 1 werden die Wörter „dem Schriftformerfordernis nach § 9 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter 
„der Zustellung nach § 73 des Energiewirtschaftsgesetzes“ ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „der Schriftform genügende“ durch die Wörter „schriftlich oder 
elektronisch übermittelte“ ersetzt. 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 4 Nummer 1 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen. 

Artikel 6 

Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes 

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird die Angabe „Nummer 1“ durch die Angabe „Dop-
pelbuchstabe aa“ ersetzt. 

2. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

5. „ zwischen den Übertragungsnetzbetreibern einerseits und den Schienenbahnen und Ver-
kehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr andererseits zum 31. 
August eines Kalenderjahres, sofern die Abrechnung nach § 12 Absatz 3 durch den Über-
tragungsnetzbetreiber erfolgt.“ 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Absatz 1 Nummer 1 bis 3“ die Angabe „und 5“ eingefügt. 

3. § 20 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 

b) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

7. „ aus der unstreitigen Korrektur fehlerhafter oder unvollständiger Angaben.“ 

4. In § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter „Absatz 3 bis 5“ durch die Wörter „Absatz 2 bis 4“ 
ersetzt. 

5. In § 51 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b wird die Angabe „§ 53 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 53 Absatz 
4“ ersetzt. 

6. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „Buchstabe c“ die Wörter „auf Antrag“ eingefügt und die Wör-
ter „jeweils beantragten“ durch die Wörter „aufgrund der Prognosedaten nach § 29 Absatz 2 an-
zunehmenden“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „§ 32 Nummer 3 Buchstabe c“ die Angabe „und e“ eingefügt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „Buchstabe d und e“ durch die Wörter „Buchstabe c oder Buchstabe 
e“ ersetzt. 
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7. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5.8 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 5.9 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 5.10 wird angefügt: 

„5.10 die aufgrund von § 49d Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes an den Betreiber des 
Registers im Sinne von § 49d Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes erstatteten Personal- 
und Sachmittel, die für den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung dieses Registers 
erforderlich sind.“ 

b) Nummer 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 9.1 Satz 1 werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 21 
Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

bb) In Nummer 9.3 Satz 1 wird die Angabe „§ 53 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 53 Absatz 4“ ersetzt. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss der Stromsektor bereits bis 2035 weitgehend ohne die Emission von Treibhausgasen auskommen. Bis zum 
Jahr 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent ansteigen, und das bei 
steigendem Stromverbrauch durch die Dekarbonisierung von Sektoren außerhalb des Energiebereichs. Mit dem 
EEG 2023 wurden die Ausbauziele entsprechend angepasst und wichtige Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien umgesetzt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden weitere relevante 
Maßnahmen ergriffen, die darauf zielen, den Ausbau der Photovoltaik zu beschleunigen und zu steigern. Diese 
gehen hervor aus der Photovoltaik (PV)-Strategie, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) im Mai 2023 unter Einbindung der betroffenen Branchen, der Bundesländer und der Bundestagsfrakti-
onen erarbeitet hat. Der vorliegende Entwurf bildet als „Solarpaket I“ einen ersten Schritt zur Umsetzung dieser 
Strategie. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der General-
versammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der Entwurf soll insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 13 
der UN-Agenda 2030 beitragen, „umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswir-
kungen zu ergreifen“. 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Für das Erreichen der Ausbauziele für erneuerbare Energien sind massive Anstrengungen erforderlich. Zum Jah-
resende 2022 waren in Deutschland insgesamt knapp 150 Gigawatt (GW) Kapazität zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien installiert. Die Photovoltaik hatte dabei einen Anteil von 67,4 GW, d.h. rund 45 Prozent 
der installierten Gesamtkapazität. Nachdem der jährliche Zubau an Photovoltaik zwischen 2014 bis 2017 eine 
Talsohle durchschritt, konnte er seither deutlich auf zuletzt ca. 7,3 GW in 2022 gesteigert werden. Um die im 
EEG 2023 gesetzten Ziele zur Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen bis 2040 zu erreichen, wird 
bereits dieses Jahr ein Zubau von Leistung in Höhe von 9 GW (2023) und danach 13 GW (2024) bzw. 18 GW 
(2025) angestrebt. Im Jahr 2026 soll der jährliche Leistungszubau auf 22 GW gesteigert und für die Folgejahre 
auf diesem hohen Niveau stabilisiert werden. Dabei soll der Zubau mindestens hälftig als Dachanlagen erfolgen, 
um sowohl dem Anliegen eines Zubaus zu möglichst niedrigen Kosten durch Freiflächenanlagen als auch dem 
Anliegen verbrauchsnaher Stromerzeugung und Flächenschonung durch Solaranlagen auf Dächern, an Gebäuden 
und auf sonstigen gebäudenah versiegelten Flächen Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll in besonderem Maße 
dem Schutz von Flächen zur Ernährungssicherung und dem Biodiversitätserhalt nachgekommen werden. 

Ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien ist die treibende Kraft für die Transformation zur Klimaneut-
ralität. Gleichzeitig müssen alle Teile des gesamten Stromsystems inklusive des Einsatzes von erneuerbarem 
Strom in den Sektoren Wärme, Verkehr und Industrie gut ineinandergreifen, um das Ziel einer sicheren, bezahl-
baren und klimaneutralen Stromversorgung zu gewährleisten. Die Regelungen des Solarpakets I sollen zu beiden 
dieser Ziele beitragen: Die Regelungen zielen zum einen darauf, den Ausbau der Photovoltaik zu erleichtern und 
zu beschleunigen. Gleichzeitig sollen sie dazu beitragen, den Ausbau der Photovoltaik so zu gestalten, dass das 
Gesamtsystem der Energieversorgung optimiert wird.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um diese Ziele für den Ausbau der Photovoltaik zu verwirklichen, sind weiter erhebliche Anstrengungen in allen 
Rechts- und Wirtschaftsbereichen erforderlich. Mit Anpassungen insbesondere im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
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werden Weichen gestellt, um die mit dem EEG 2023 beschlossenen Ausbauziele in systemverträglicher Form zu 
erreichen. Die wesentlichen Inhalte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Förderung für besondere Solaranlagen (sogenannte Agri-PV, Floating-PV, Moor-PV und Park-
platz-PV) wird neu geregelt: Die bisherigen Boni können die Realität vor dem Hintergrund geringer 
Erfahrungswerte mit den neuen Anlagenkonzepten nur ungenügend abbilden. In der Folge würde 
dieses für den PV-Ausbau wichtige Segment in den nächsten Jahren nur in geringem Umfang zuge-
baut. Zugleich wachsen die Ausschreibungsmengen des EEG für Freiflächenanlagen auf 9,9 GW in 
2025. Um die wachsenden Ausschreibungsmengen auch zu decken, wird die Förderung der beson-
deren Solaranlagen durch ein neues Untersegment in den Ausschreibungen mit angepasstem Höchst-
wert ersetzt. So kann unterschiedlichen Technologieansätzen insgesamt besser Rechnung getragen 
und einer Zersplitterung administrativer Boni vorgebeugt werden. Zugleich wird die Technologie-
entwicklung im wettbewerblichen Ansatz angereizt. Parallel dazu werden mit der Extensivierung der 
Agri-PV, einem mengenbezogenen Aufwuchs besonderer Solaranlagen sowie einer Verordnungser-
mächtigung für Biodiversitätssolaranlagen weitere Maßnahmen ergriffen, um den PV-Ausbau noch 
besser mit den Belangen des Natur- und Klimaschutzes sowie der Landwirtschaft in Einklang zu 
bringen. Schließlich wird die bisherige „Opt-in“-Ermächtigung der Länder für benachteiligte Gebiete 
durch eine „Opt-out“-Ermächtigung der Länder ersetzt, von der diese Gebrauch machen können, 
wenn die Flächennutzung der landwirtschaftlichen Flächen einen gesetzlich definierten Anteil über-
steigt. 

• PV-Zubau auf dem Dach erleichtern: Zu den Regelungen im Bereich der PV-Dachanlagen zählen 
unter anderem, die Pflicht zur Direktvermarktung flexibler auszugestalten und die gesetzlichen An-
forderungen an die Technik, die von Kleinanlagen in der Direktvermarktung vorzuhalten ist, abzu-
senken. Zudem werden die Regelungen zur Anlagenzusammenfassung vereinheitlicht und verein-
facht, da diese in der Vergangenheit zu Rechtsunsicherheit und teilweise zu unsachgemäßen Ergeb-
nissen führten. Darüber hinaus werden bereits errichtete oder konkret geplante Gebäude im Außen-
bereich für die Vergütung von PV-Dachanlagen zugelassen, bei gleichzeitigem Ausschluss von Fehl-
anreizen, wie sie in der Vergangenheit aufgetreten sind (sog. „Solarstadl“). Schließlich wird eine 
Regelung zum sog. Repowering von Dachanlagen getroffen. 

• Mieterstrom vereinfachen und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ermöglichen: Ziel ist, dass 
PV-Strom auf verschiedene Weise von Wohnungs- oder Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern 
sowie Mietenden ohne großen Bürokratieaufwand genutzt werden kann. Es wird eine „Gemein-
schaftliche Gebäudeversorgung“ (vgl. § 42b EnWG) eingeführt, mit der zukünftig die gemeinsame 
Eigenversorgung mit Strom aus Solaranlagen einfach möglich wird. Parallel wird das bereits etab-
lierte Mieterstrommodell weiter optimiert, indem es erstmals auch für die Belieferung von gewerb-
lichen Stromverbrauchern geöffnet wird und bürokratische Anforderungen reduziert werden. Beide 
Modelle bleiben für die Mietenden freiwillig. 

• Nutzung von Steckersolargeräten erleichtern: Steckersolargeräte (auch: „Balkon-PV“) bieten eine 
niedrigschwellige Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen. Die bestehenden Regelun-
gen werden daher weiter vereinfacht. Insbesondere ist zukünftig bei der Installation eines Steckerso-
largeräts nur noch die Meldung im Marktstammdatenregister erforderlich, die Netzbetreibermeldung 
entfällt. Außerdem wird die Marktstammdatenregistermeldung erheblich vereinfacht. Auch bei der 
Anlagenzusammenfassung werden Sonderregelungen für Steckersolargeräte getroffen, um die Nut-
zung so einfach wie möglich zu gestalten und unerwünschte Wechselwirkungen mit anderen Balkon-
PV-Anlagen oder Dachanlagen auszuschließen. 

• Netzanschlüsse beschleunigen: Das Verfahren für den Anschluss von PV-Anlagen an das Stromnetz 
soll für alle Beteiligten beschleunigt werden. Die hier getroffenen Regelungen umfassen unter ande-
rem ein Wegenutzungsrecht für Anschlussleitungen von EE-Anlagen. Zudem wird das „vereinfachte 
Netzanschlussverfahren“, wie es bisher auf Anlagen bis 10,8 Kilowatt (kW) vorgesehen war, ausge-
weitet: Anlagen bis 30 kW installierter Leistung, die sich auf einem Grundstück mit bereits beste-
hendem Netzanschluss befinden, können künftig angeschlossen werden, wenn eine Rückmeldung 
des Netzbetreibers nach Eingang des initialen Anschlussbegehrens ausbleibt. Zudem werden auch 
mögliche spätere Prozessschritte mit einer höheren Verlässlichkeit ausgestaltet. Für Anlagen bis 30 
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kW installierter Leistung soll auch hier gelten: erfolgt eine Rückmeldung nicht fristgerecht, kann 
angeschlossen werden.  

• Der im Rahmen der Energiewende erfolgende Umbau des Stromsystems, insbesondere der Ausbau 
der erneuerbaren Energien bei zeitgleichem Rückgang der fossilen Kraftwerkskapazitäten, das Hin-
zukommen neuer Stromverbraucher und der zunehmende europaweite Stromhandel bringen verän-
derte Herausforderungen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 
mit sich. Dies gilt insbesondere auch für die Stabilität des Stromnetzes. Die Übertragungsnetzbetrei-
ber müssen die Systemstabilität daher stärker als bisher im Rahmen ihrer Systemverantwortung be-
rücksichtigen, damit rechtzeitig ausreichende technische Maßnahmen und Anlagen verfügbar sind. 
Unter „Systemstabilität“ ist vor allem der sichere und robuste Netzbetrieb zu verstehen. Der Begriff 
umfasst auch die Fähigkeit des Stromnetzes, auf Fehler und Störungen zu reagieren und innerhalb 
einer kurzen Zeitspanne wieder in einen stabilen Betriebszustand zurückkehren. Die bisherigen 
Rechtsgrundlagen zu Systemstabilitätsfragen müssen an die neuen technischen Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Dies erfolgt durch eine Weiterentwicklung und Konkretisierung der Berichts-
pflicht der Übertragungsnetzbetreiber nach dem bisherigen § 12 Absatz 3b EnWG in Form der Schaf-
fung eines neuen § 12i EnWG. In dieser neuen Bestimmung wird aufgrund der essenziellen Bedeu-
tung der Systemstabilität außerdem auch ein Monitoring über den Stand der Umsetzung von Maß-
nahmen im Bereich der Systemstabilität durch die Bundesnetzagentur eingeführt. 

III. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist für die Erreichung der ambitionierten deutschen Klimaziele und die Ausbauziele für Solar-
energie erforderlich. Die einzelnen gesetzlichen Maßnahmen gehen auf die PV-Strategie des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz zurück, die mit Blick auf das Zieljahr 2035 Handlungsfelder und Maßnahmen 
aufzeigt, mit denen der Ausbau der Photovoltaik deutlich vereinfacht und beschleunigt werden kann. Der Schwer-
punkt der PV-Strategie liegt zunächst auf der kurz- und mittelfristigen Perspektive mit dem Ziel, schnellstmöglich 
eine hohe Zahl von Maßnahmen umzusetzen und eine Reihe von Hemmnissen abzubauen, so dass der Ausbau 
der Photovoltaik beschleunigt und ein PV-Zubau in der pro Jahr erforderlichen Höhe erreicht werden kann. 

In die Entwicklung der PV-Strategie sind die Branche, die Bundesländer und die Bundestagfraktionen eingebun-
den gewesen. Im Rahmen des 1. Solargipfels wurde ein erster Entwurf zur PV-Strategie vorgestellt und mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Branche, der Bundesländer und der Bundestagsfraktionen diskutiert. Im Anschluss 
an den Solargipfel erhielt das BMWK mehr als 600 schriftliche Stellungnahmen zum Entwurf der PV-Strategie. 
Die Stellungnahmen wurden vom BMWK gesichtet und im Rahmen des 2. Solargipfels am 5. Mai 2023 die finale 
PV-Strategie vorgestellt und veröffentlicht. Die PV-Strategie hat dabei auch eine Priorisierung der Maßnahmen 
vorgenommen. Im vorliegenden Gesetz werden auf dieser Grundlage die drängendsten und ergebnisträchtigsten 
Maßnahmen umgesetzt. 

Daneben ist die Schaffung eines zentralen Registers zur Erfassung und Überwachung von Energieanlagen und 
Energieanlagenteilen aufgrund des neuen § 49d EnWG zwingend erforderlich, um die Netzsicherheit und Sys-
temstabilität auch künftig zu wahren und gleichzeitig den Netzanschluss von Energieanlagen, insbesondere Er-
neuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen), zu vereinfachen und zu beschleunigen. Damit das Register die ihm 
zugedachte Wirkung voll entfalten kann, muss seine Nutzung verbindlich und vorhersehbar ausgestaltet werden. 
Es muss das volle Vertrauen der Branche genießen. Eine gesetzliche Regelung ist deshalb zwingend erforderlich. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für alle Artikel dieses Gesetzes aus Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 11 des Grundgesetzes (GG). Das vorliegende Gesetz fällt in den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das 
auch die Energiewirtschaft einschließlich der Erzeugung und Verteilung von Energie umfasst.  

Eine bundesgesetzliche Regelung im Sinne des Artikel 72 Absatz 2 GG ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit erforderlich. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, die Marktstammda-
tenregisterverordnung, das Messstellenbetriebsgesetz, die KWK-Ausschreibungsverordnung und das Energiefi-
nanzierungsgesetz regeln den bundeseinheitlichen energiewirtschaftlichen Rahmen der Energieversorgung in 
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Deutschland und insbesondere die Transformation der deutschen Stromversorgung hin zu Treibhausgasneutrali-
tät. Die Stromversorgung ist bundeseinheitlich zu regeln. Ein Bezug auf Landesgrenzen würde zu Wettbewerbs-
verzerrungen im länderübergreifend organisierten Strommarkt führen. 

Soweit insbesondere der Artikel 1 dieses Gesetzes der Förderung der erneuerbaren Energien durch den Ausbau 
der Photovoltaik dienen, ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz auch aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG. 
Die Bestimmungen fallen in den Bereich der Luftreinhaltung, denn das Ziel dieses Gesetzes ist die Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energien, insbesondere in der Form solarer Strahlungsenergie, an der Stromversorgung, um 
eine nachhaltige und treibhausgasneutrale Energieversorgung zu erreichen und so das Klima als Teil der natürli-
chen Umwelt zu schützen. Ziel und Gegenstand dieses Gesetzes ist folglich auch der Klimaschutz und damit der 
Schutz der natürlichen Zusammensetzung der Luft. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Es dient u.a. der Umsetzung der Vorgaben aus 
dem Sekundärrecht. Es ist insbesondere mit der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie der 
Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU vereinbar. 

Soweit die Änderungen beihilferechtliche Relevanz haben, werden sie mit einem Genehmigungsvorbehalt verse-
hen. Dies betrifft insbesondere die Förderung besonderer Solaranlagen in einem neuen Untersegment und die 
Einführung einer Vergütung für die zusätzliche Leistung von Dach-Solaranlagen, die Anlagen an demselben Ort 
ersetzen. 

Der Anwendungsbereich völkerrechtlicher Verträge wird durch diesen Entwurf nicht berührt. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das Gesetz trägt in vielfacher Hinsicht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie zum Bürokratieabbau 
bei. Es werden verschiedene gesetzliche Klarstellungen vorgenommen (etwa bei der finanziellen Beteiligung und 
dem Netzanschlussprozess) und in erheblichem Umfang Bürokratie abgebaut (s. die folgenden Erläuterungen zum 
Erfüllungsaufwand). 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS), die der Umsetzung der VN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung dient. 

Das Gesetz ist mit den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar. Das Gesetz trägt zu Prinzip 1 („Nach-
haltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“) bei, 
indem es Maßnahmen zur Erreichung der Treibhausgasneutralität des Stromsektors enthält und die Teilhabe an 
der Energiewende verbessert. Es steht mit Prinzip 3 („Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“) im Einklang, da 
es durch die Steigerung des Angebots an erneuerbaren Energien die Verwendung fossiler Energie reduzieren 
kann. Schließlich stimmt es mit Prinzip 5 („Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und 
verbessern“) überein. Die verbesserte Teilhabe an der Energiewende etwa durch die Gemeinschaftliche Gebäu-
deversorgung dient der gleichberechtigten Chance, sich an der wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen. 

Das Gesetz steht weiterhin mit SDG 7 („Bezahlbare und saubere Energie“), SDG 9 (“Industrie, Innovationen und 
Infrastruktur“) und SDG 13 („Maßnahmen zum Klimaschutz“) im Einklang. Das Gesetz dient der besseren Errei-
chung der PV-Ausbauziele des EEG 2023 und leistet so einen Beitrag zur Erreichung der Indikatoren 7.2.a und 
7.2.b. Die durch das Gesetz verbesserte Schaffung einer nachhaltigen Energieversorgung leistet einen Beitrag 
zum Unterziel 9.1. Als Beitrag zum EEG 2023 als maßgeblichem Instrument zur Erreichung der Klimaziele im 
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Strombereich begünstigt das Gesetz die Erreichung des Indikators 13.1.a. Zusätzlich hat das Gesetz positive Aus-
wirkungen auf SDG 1 („Keine Armut“). Durch die Änderungen beim Mieterstrommodell, die Einführung der 
Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und die Erleichterungen für Steckersolargeräte („Balkon-PV“) kann die 
wirtschaftliche Teilhabe an der Energiewende gefördert werden. Auch die Erreichung von SDG 8 („Menschen-
würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“) wird durch das Gesetz begünstigt, indem die Schaffung einer nach-
haltigen Energieversorgung Planungssicherheit gibt, Investitionsanreize setzt und somit zu einem nachhaltigen 
Wirtschaftswachstum beiträgt. 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip 
konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(2.) Global Verantwortung wahrneh-
men“, „(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“, „(5.) Sozialen Zu-
sammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“, „(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation 
als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen“. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Mit dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren 
Maßnahmen im Stromsektor vom 08. Juli 2022 wurden die PV-Ausbauziele im EEG 2023 angehoben, wodurch 
sich der Finanzierungsbedarf erhöhte. Nun muss der PV-Ausbau noch weiter beschleunigt werden, um die Aus-
baupfade und Ziele sicher zu erreichen. Hiermit geht keine grundlegende Erhöhung der Haushaltsaufgaben einher. 
Das vorliegende Gesetz sorgt dafür, dass Bürokratie abgebaut wird, fasst Regelungen klarer und gerechter, öffnet 
weitere Dachflächenpotenziale, ermöglicht mehr Teilhabe durch neue Mieterstromregelungen und beschleunigt 
Genehmigungs- und Netzanschlussprozesse. Dies führt dazu, dass PV-Anlagen schneller errichtet und gebaut 
werden können und trägt dazu bei, die Ziele und Ausbaupfade verlässlicher zu erreichen. 

 

Folgende in diesem Gesetz enthaltene Maßnahmen wirken voraussichtlich kostenerhöhend:  

• Bei der finanziellen Beteiligung werden Anlagen auf „sonstigen baulichen Anlagen“ und die „be-
sonderen Solaranlagen“ (Agri-PV, Parkplatz-PV und Moor-PV) zusätzlich zugelassen. Der Zubau 
dieser Anlagen lag im Jahr 2022 bei ca. 200 MW. Der Großteil der PV-Freiflächenanlagen ist bereits 
durch das EEG 2023 erfasst (Zubau und Bestand von Anlagen, die die bisherige Regelung 2022 in 
Anspruch nehmen konnten: 20 GW). Die nun hinzukommenden Anlagen bedeuten bei vollständiger 
Inanspruchnahme der finanziellen Beteiligung maximale jährliche Haushaltsausgaben von 0,4 Mio. 
Euro pro Jahr. 

• Die Neuordnung der Förderung der besonderen Solaranlagen (Agri-PV, Floating-PV, Moor-PV und 
Parkplatz-PV) durch ein neues Untersegment in den Ausschreibungen mit aufwachsendem Mengen-
gerüst und angepasstem Höchstwert in Kombination mit den Boni für extensive Agri-PV und klei-
nere besondere Solaranlagen führt zu Mehrkosten. Unter Berücksichtigung des Wegfalls der beste-
henden Boni ergeben sich zusätzliche Haushaltsausgaben von ca. 97 Millionen Euro im Zeitraum 
von 2024 bis einschließlich 2027. 

• Die Neuregelung der Anlagenzusammenfassung von Dachanlagen kann dazu führen, dass Anlagen, 
die verschiedenen Eigentümern gehören, auf einem Grundstück nicht mehr zusammengefasst wer-
den. Gegenüber der bestehenden Regelung kann durch die neue Regelung die durchschnittliche PV-
Dachanlagengröße leicht sinken, weil Anlagen nicht mehr zusammengefasst werden. Die durch-
schnittliche Vergütungshöhe kann dadurch leicht steigen. Der Effekt kann jedoch nicht abgeschätzt 
werden, da nicht bekannt ist, wie viele Anlagenkonstellationen betroffen sind. Ein typischer Fall sind 
z.B. Supermärkte auf Gewerbegrundstücken. Grundsätzlich dürften dies außerdem auch überwie-
gend Anlagen sein, die hohe Eigenverbrauchsanteile aufweisen. Eigenverbrauch wirkt auf den För-
derbedarf aber wiederum kostensenkend. Dadurch verringert sich die Kostenwirkung der Regelung. 
Im Ergebnis wird nur eine geringfügige Kostenerhöhung erwartet, die nicht näher beziffert werden 
kann. 

• Es ist möglich, dass der Betrieb von Balkon-PV-Anlagen, die im Ausnahmefall eine Förderung be-
anspruchen, aufgrund der Ausnahme in § 24 EEG 2023 zu geringfügig höheren Haushaltskosten 
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führen kann. Da diese Betriebsform bei Balkon-PV-Anlagen aber die Ausnahme darstellt, können 
diese Kosten nicht prognostiziert werden. 

• „Solarstadl“-Regelung: Es werden Gebäude im Außenbereich, die nach 2012 und vor dem 1. März 
2023 gebaut werden, für die PV-Dachanlagenvergütung zugelassen. Laut Branchenangaben betrifft 
dies rund 35 000 Gebäude im Außenbereich, die seit 2012 neu gebaut wurden. Die Regelung lässt 
nur bereits bestehende Gebäude zu, d. h. Missbrauch der Regelung durch neue Gebäude ist ausge-
schlossen. Das Potenzial ist damit begrenzt und wird insgesamt auf 1 GW geschätzt. Es wird ange-
nommen, dass das gesamte Potenzial über fünf Jahre erschlossen wird und in Höhe von 0,2 GW pro 
Jahr Dächer mit PV-Anlagen bebaut werden. Daraus ergeben sich Haushaltsausgaben von 10 Milli-
onen Euro pro Jahr. 

• Die Erweiterung des Mieterstromzuschlags auf Nicht-Wohngebäude dürfte gegenüber dem durch-
schnittlichen Zubau geförderter Mieterstromanlagen der letzten drei Jahre zu zusätzlicher Mieter-
stromvergütung auf schätzungsweise 400 Gebäuden pro Jahr mit einer zusätzlichen Kapazität von 
rund 11 MW pro Jahr führen, woraus sich zusätzliche Haushaltsausgaben von 0,2 Millionen Euro 
pro Jahr ergeben. 

• Durch die Regelungen in diesem Gesetz entstehen für die Bundesnetzagentur laufende Kosten in 
Höhe von insgesamt 1.530 Tsd. Euro. Davon entfallen auf die Personalkosten für die Wahrnehmung 
der Fachaufgaben insgesamt 949 Tsd. Euro, auf Sacheinzelkosten 244 Tsd. Euro und auf Gemein-
kosten 336 Tsd. Euro. Die Personal- und Sachkosten für den Querschnittsbereich sind im Gemein-
kostenzuschlag enthalten. Die Kosten wurden auf Grundlage des Rundschreibens für Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen und Kostenberechnungen des BMF vom 29. Juli 2022 (Gz.: II A 3 – H 2012-
10/21/100003:001) ermittelt. Die Regelungen sind im Abschnitt Erfüllungsaufwand im Einzelnen 
dargestellt. Zudem entstehen bei der Bundesnetzagentur einmalige Sachkosten zur Erweiterung des 
Marktstammdatenregisters in Höhe von 300 000 Euro. 

 

Folgende Maßnahmen werden als kostensenkend eingeordnet: 

Die größte kostensenkende Wirkung dürfte sich durch steigende Eigenverbrauchsanteile durch die neuen Mieter-
stromregelungen sowie das neue Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ergeben. Dazu wurde fol-
gende maximale Abschätzung vorgenommen (Quelle Consentec, Vorhaben „PV-Strategie 2030“): 

Gebäudetyp Erzeugung Rückspeisung Eigenverbrauch 

3 bis 4 Wohnung ca. 14,9 Mrd. kWh ca. 8,1 Mrd. kWh ca. 6,8 Mrd. kWh 

5 bis 6 Wohnungen ca. 3,6 Mrd. kWh ca. 1,4 Mrd. kWh ca. 2,2 Mrd. kWh 

7 bis 12 Wohnungen ca. 7,8 Mrd. kWh ca. 3,3 Mrd. kWh ca. 4,5 Mrd. kWh 

Es wird angenommen, dass die Eigenverbrauchsmengen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nur schritt-
weise erschlossen werden können und das o.g. theoretische Potenzial aufgrund von Restriktionen wie anderen 
Dachnutzungen, Dachbebauung und/oder -verschattung oder einem anderen Betreibermodell der Anlagen nicht 
erreicht werden kann. Bei einer angenommenen Nutzung dieses Modells in jährlich 100.000 Gebäuden (derzeit 
werden jährlich rund 300.000 PV-Anlagen auf den o.g. Gebäudetypen zugebaut) würde der Eigenverbrauch jähr-
lich um 0,1 Mrd. kWh pro Jahr ansteigen. Dies führt zu verringerten Haushaltsausgaben von 12 Mio. Euro pro 
Jahr. 

Darüber hinaus sorgt auch ein verminderter Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft für geringere Haushaltsausga-
ben. Denn bei geringeren Erfüllungskosten können Anlagenbetreiber niedrigere Gebote in den Ausschreibungen 
abgeben bzw. kann die gesetzliche Vergütung ggf. im Rahmen des laufenden Monitorings abgesenkt werden 
(soweit nicht gegenläufige Effekte wie Lieferkettenprobleme oder die gestiegene Inflation entgegenwirken). Das 
Gesetz enthält eine Vielzahl von Entbürokratisierungsmaßnahmen, nähere Ausführungen werden beim Erfül-
lungsaufwand gemacht. Der genaue Effekt auf den Haushalt ist allerdings nicht zu beziffern. 
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Die restlichen Maßnahmen dieses Gesetzes haben keine Kostenwirkung und sind kostenneutral. 

 

Im Saldo ist daher von jährlichen Haushaltsmehrausgaben von ca. 24,5 Mio. Euro auszugehen, wovon ca. 23 Mio. 
Euro über das EEG-Konto finanziert werden. 

Ein finanzieller und (plan-)stellenmäßiger Mehrbedarf im Bereich des Bundes soll unabhängig davon, ob er durch 
die geplanten Maßnahmen selbst oder durch den die Maßnahmen begleitenden Verwaltungsaufwand hervorgeru-
fen wird, im jeweils betroffenen Einzelplan, beziehungsweise im Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert 
werden. 

 

4. Erfüllungsaufwand 

Tabelle 1: Erfüllungsaufwandsänderung der Bürgerinnen und Bürger  

Vor-
gabe 

Paragraph;  
Bezeichnung 
der Vorgabe 

Rechenweg -  
jährliche Aufwands-
änderung 

Veränderung des jährli-
chen Aufwands 

Rechenweg -  
einmaliger Aufwand 

Einmaliger Aufwand 

Jährlicher 
Zeitauf-
wand (in 
Stunden) 

Jährliche 
Sachkosten 
(in Tsd. 
Euro) 

Einmaliger 
Zeitauf-
wand (in 
Stunden) 

Einmalige 
Sachkosten 
(in Tsd. 
Euro) 

4.1.1 

§ 8 Absatz 5a 
EEG 2023; Ent-
fallen der Netz-
betreibermel-
dung für Bal-
kon-PV 

ZeitA.: -180 000 
Netzbetreibermel-
dungen * 20 Minu-
ten/60;  

-60 000 0   0 0 

4.1.2 

§10a Abs. 2 
EEG; Wegfall 
der gesonderten 
Beauftragung 
durch den An-
schlussnehmer 
bzw. Anschluss-
nutzer 

  0 0 
ZeitA.: -288 000 
Beauftragungen * 5 
Minuten/60;  

-24 000 0 

4.1.3 

§11a Abs. 2 
EEG; Duldungs-
pflicht bei der 
Verlegung von 
Leitungen; (a*) 

ZeitA.: -1 200 Ver-
einbarungen * 15 
Minuten/60;  

-300 0   0 0 

4.1.4 

§11a Abs. 3 
EEG; Ersuchen 
der Leitungsver-
legung bei Un-
zumutbarkeit 

ZeitA.: 60 Ersuchen 
* 480 Minuten/60;  530 0 

ZeitA.: 400 Ersu-
chen * 480 Minu-
ten/60;  

3 200 0 

4.1.5 

§ 11b Abs. 1 und 
2 EEG; Dul-
dungspflicht bei 
der Überfahrt 
zur Errichtung 
von Windener-
gieanlagen; (b*) 

  0 0   0 0 

4.1.6 
§ 100 Absatz 19 
EEG; Garten-
PV-Anlagen 

  0 0   0 0 
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4.1.7 

Anlage zur 
MaStRV; Ver-
einfachung der 
MaStR-Mel-
dung für Bal-
kon-PV 

 ZeitA.: 180 000 
Anmeldungen *-10 
Minuten/60 

-30 000 0   0 0 

Summe  
(in Stunden bzw. Tsd. Euro) -89 770 0   -20 800 0 

Anzahl der Vorgaben 7     

Tabelle 2: Erfüllungsaufwandsänderung der Wirtschaft  

Vor-
gabe 

Paragraph; Be-
zeichnung der 
Vorgabe; Art der 
Vorgabe 

Rechenweg -  
jährliche Auf-
wands-änderung 

Jährlicher Erfül-
lungsaufwand 
(in Tsd. Euro) 

Rechenweg -  
einmaliger Aufwand 

Einmaliger  
Erfüllungsauf-
wand (in Tsd. 
Euro) 

4.2.1 

§ 8 Abs. 5a EEG; 
Entfallen der 
Netzbetreibermel-
dung für Balkon-
PV; Informations-
pflicht 

PersK.: -20 000 
Netzbetreibermel-
dungen * 20 Minu-
ten/60 * 36,3 Euro 
pro Stunde;  

-242   0 

4.2.2 

§ 10a Abs. 2 EEG; 
Wegfall der ge-
sonderten Beauf-
tragung durch den 
Anschlussnehmer 
bzw. Anschluss-
nutzer; Informati-
onspflicht 

  0 

PersK.: -32 000 Be-
auftragungen * 5 
Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde;  

-96,8 

4.2.3 

§ 10a Abs. 2 EEG 
i.V.m. § 3 Abs. 3 
und 3a sowie § 29 
MsbG; Einrich-
tung von moder-
nen Zählern bei 
der Verwendung 
von Steckersolar-
geräten; weitere 
Vorgabe 

PersK.: 20 000 
Messstellenbetrei-
ber * 30 Minu-
ten/60 * 35,8 Euro 
pro Stunde;  

358   0 

4.2.4 

§ 10a Abs. 3 EEG 
i.V.m. §11 Abs. 3 
MsbG; Nachweis 
einer technischen 
Störung oder einer 
Manipulation der 
Messeinrichtung; 
Informations-
pflicht 

  0   0 

4.2.5 

§ 10b EEG; Ab-
senkung der tech-
nischen Anforde-
rungen in der Di-
rektvermarktung; 
weitere Vorgabe 

PersK.: -1 000 Un-
ternehmer * 30 Mi-
nuten/60 * 54,7 
Euro pro Stunde; 
SachK.: -1 000 Un-
ternehmer * 25 
Euro; 

-52   0 
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4.2.6 

§11a Abs. 1 und 2 
EEG; Recht auf 
Verlegung von 
Leitungen und 
Entschädigungs-
leistungen; weitere 
Vorgabe; (a*) 

PersK.: -12 000 
Vereinbarungen * 
60 Minuten/60 * 
85,3 Euro pro 
Stunde;  

-1 024   0 

4.2.7 

§11a Abs. 1 und 2 
EEG; Duldungs-
pflicht bei der Ver-
legung von Lei-
tungen; weitere 
Vorgabe; (a*) 

PersK.: -10 800 
Unternehmen * 15 
Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde;  

-98   0 

4.2.8 

§ 11a Abs. 3 EEG; 
Ersuchen der Lei-
tungsverlegung 
bei Unzumutbar-
keit; weitere Vor-
gabe 

PersK.: 500 Ersu-
chen * 480 Minu-
ten/60 * 36,3 Euro 
pro Stunde;  

145 

PersK.: 3 500 Ersu-
chen * 480 Minu-
ten/60 * 36,3 Euro 
pro Stunde;  

1 016 

4.2.9 

§ 11a Abs. 5 und § 
11b Abs. 3 EEG; 
Durchsetzung des 
Anspruches; wei-
tere Vorgabe 

  0   0 

4.2.10 

§ 11b Abs. 1 und 2 
EEG; Recht auf 
Überfahrt zur Er-
richtung von 
Windenergieanla-
gen und Entschä-
digungsleistun-
gen; weitere Vor-
gabe; (b*) 

PersK.: -850 Ver-
einbarungen * 60 
Minuten/60 * 85,3 
Euro pro Stunde;  

-73   0 

4.2.11 

§ 11b Abs. 1 und 2 
EEG; Duldungs-
pflicht bei der 
Überfahrt zur Er-
richtung von 
Windenergieanla-
gen; weitere Vor-
gabe; (b*) 

  0   0 

4.2.12 

§ 21 Absatz 3 
EEG; § 42a 
EnWG; Inan-
spruchnahme wei-
terer Mieter-
strommöglichkei-
ten; weitere Vor-
gabe 

PersK.: 2 000 Un-
ternehmen * 2 400 
Minuten/60 * 66 
Euro pro Stunde;  

5.280   0 

4.2.13 

§ 21c EEG; Miet-
strom für Nicht-
Wohngebäude; In-
formationspflicht 

PersK.: 12 000 Un-
ternehmen * 6 Mi-
nuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde;  

44 

PersK.: 1 119 572 
Unternehmen * 6 
Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde;  

4 064 

4.2.14 

§ 21c EEG; Prü-
fung Mietstrom 
für Nicht-Wohn-
gebäude; weitere 
Vorgabe 

PersK.: 12 000 Un-
ternehmen * 1 Mi-
nuten/60 * 59,5 
Euro pro Stunde;  

12 

PersK.: 1 119 572 
Unternehmen * 1 
Minuten/60 * 59,5 
Euro pro Stunde;  

1 110 
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4.2.15 

§ 38b Absatz 1a; 
Nachweisführung 
bei extensiver 
Agri-PV; Informa-
tionspflicht 

PersK.: 10 Anlagen 
* 120 Minuten/60 * 
200 Euro pro 
Stunde; 
; 

4   0 

4.2.16 

§39i EEG; Prü-
fung der Leistung 
von Biomassean-
lagen durch Netz-
betreiber; weitere 
Vorgabe 

  0 

PersK.: 236 Netzbe-
treiber * 10 Minu-
ten/60 * 59,9 Euro 
pro Stunde;  

2 

4.2.17 

§ 48 Abs. 1 Num-
mer 3; Inanspruch-
nahme der Förde-
rung in benachtei-
ligten Gebieten 

 0   0 

4.2.18 

§ 48 EEG; Verein-
fachung der Mel-
depflicht bei Voll- 
und Teileinspei-
sung; Informati-
onspflicht 

PersK.: -60 000 
Unternehmen * 3 
Minuten/60 * 35,8 
Euro pro Stunde;  

-107   0 

4.2.19 

§ 48 Abs. 3 Num-
mer 1; Inanspruch-
nahme der Förde-
rung auf Gebäu-
den im Außenbe-
reich 

  0   0 

4.2.20 

§ 101 EEG; Mel-
dung der Inan-
spruchnahme der 
Flexibilitätsprä-
mie; Informations-
pflicht 

  0   0 

4.2.21 

Anlage zur 
MaStRV; Verein-
fachung der 
MaStR-Meldung 
für Balkon-PV; In-
formationspflicht 

PersK.: 20 000 Un-
ternehmen * - 10 
Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde;  

-121   0 

4.2.22 

§ 12i EnWG; Sys-
temstabilitätsbe-
richt, Monitoring 
der Systemstabili-
tät 

PersK: 2 ÜNB * 
173580.: -30 Unter-
nehmen * 1 000 
Minuten/60 * 80,71 
Euro pro Stunde; 
PersK: 4 ÜNB * 
40 380 Minuten/60 
* 80,71 Euro pro 
Stunde; 
PersK: 75 VNB, 
Dritte * 2 400 Mi-
nuten/60 * 70 Euro 
pro Stunde; 
PersK: 150 VNB, 
Dritte * 480 Minu-
ten/60 * 70 Euro 
pro Stunde 

978 - 0 
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4.2.23 

§ 13b EnWG; Sys-
temrelevanz durch 
Langfristanalyse; 
weitere Vorgabe 

PersK.: -30 Unter-
nehmen * 1 000 
Minuten/60 * 80,4 
Euro pro Stunde;  

-40   0 

4.2.24 

§ 42a EnWG; Re-
duktion der Anfor-
derungen an Mie-
terstromverträge; 
weitere Vorgabe 

PersK.: -20 000 
Unternehmen * 60 
Minuten/60 * 35,8 
Euro pro Stunde;  

-716   0 

4.2.25 

§ 42b EnWG; Ein-
führung bürokra-
tiearmes Modell 
der Gemeinschaft-
lichen Gebäude-
versorgung; wei-
tere Vorgabe 

PersK.: -80 000 
Unternehmen * 600 
Minuten/60 * 35,8 
Euro pro Stunde;  

-28 640   0 

4.2.26 

§ 42b EnWG; Ent-
wicklung von IT-
Systemen zum Da-
tenaustausch; wei-
tere Vorgabe 

PersK.: 1 416 Un-
ternehmen * 1 800 
Minuten/60 * 
136,25 Euro pro 
Stunde 

5.788 

PersK.: 1 416 Unter-
nehmen * 7 200 Mi-
nuten/60 * 136,25 
Euro pro Stunde 

23 152 

4.2.27 

§ 49d EnWG; Mit-
telauszahlung an 
Registerführenden 
durch ÜNB; wei-
tere Vorgabe 

PersK.: 4 Unterneh-
men * 480 Minu-
ten/60 * 54,7 Euro 
pro Stunde;  

2   0 

Summe (in Tsd. Euro) -18 502   29 247 

davon aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) -422   

Summe, 1:1 Umsetzung von EU Recht (in Tsd. 
Euro) 0    

Anzahl der Vorgaben 27   

davon Informationspflichten 8   

Tabelle 3: Erfüllungsaufwandsänderung der Verwaltung 

Vor-
gabe 

Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Verwaltungs-
ebene 

Rechenweg -  
jährliche Aufwandsände-
rung 

Jährlicher Erfül-
lungsaufwand 
(in Tsd. Euro) 

Rechenweg -  
einmaliger Aufwand 

Einmaliger  
Erfüllungsauf-
wand (in Tsd. 
Euro) 

4.3.1 

§§ 29, 37c, 
38a Abs. 1, 48 
EEG Berech-
nung und Be-
kanntgabe der 
Menge des 
Ausbaus auf 
landwirt-
schaftlichen 
Flächen, Bund 

PersK.: 3 Runden * 40 
Stunden * 46.50 Euro pro 
Stunde; 

6   

4.3.2 

§ 35 EEG Ge-
botsmenge für 
Flächenkate-
gorien veröf-
fentlichen; 
Bund 

PersK.: 3 Runden * 4 Stun-
den * 46,50 Euro pro 
Stunde; 

1   
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4.3.3 

§ 37 Abs. 2 
EEG Ermitt-
lung des 
Höchstwerts 
für besondere 
Solaranlagen; 
Bund 

PersK.: 3 Runden * 4 Stun-
den * 46,50 Euro pro 
Stunde 

1   

4.3.4 

§ 37d EEG 
Zusätzlicher 
Erfüllungs-
aufwand für 
neues Zu-
schlagsver-
fahren; Bund 

PersK.: 2500 Gebote * 5 
Minuten/60 * 46,50 Euro 
pro Stunde 

8   

4.3.5 

§ 30a 
EEG 2023; 
Ermöglichung 
digitaler Be-
scheide; Bund 

PersK.: 2 500 Bescheide * -
10 Minuten/60 * 33,8 Euro 
pro Stunde;  

-14   0 

4.3.6 

§ 12i EnWG; 
Aufgabe 1) 
Systemstabili-
tätsbericht 

PersK.: 0,5 Bundesnetza-
gentur * 1 082 280 Minu-
ten/60 * 66,9 Euro pro 
Stunde 

603   

4.3.7 

§ 12i EnWG; 
Aufgabe 2) 
Monitoring 
der Sys-
temstabilität 

PersK.: 1 Bundesnetzagen-
tur * 256 Minuten/60 *66,9 
Euro pro Stunde  

285   

4.3.8 

§ 13b EnWG; 
Prüfung der 
Systemrele-
vanz; Bund 

PersK.: -30 Bundesnetza-
gentur * 1 000 Minuten/60 
* 70,5 Euro pro Stunde;  

-35   0 

4.3.9 

§ 49d Abs. 3 
EnWG; Belei-
hung der Re-
gisterbetreibe-
rin; Bund 

  0 0 0 

4.3.10 

§ 49d Abs. 5 
EnWG; jährli-
che Erstellung 
eines Kosten-
plans durch 
die Beliehene; 
Beliehene 

  0   0 

4.3.11 

§ 49d Abs. 8 
EnWG; Auf-
sicht durch 
BMWK über 
die Beliehene; 
Bund 

  0   0 

4.3.12 

§ 49d Abs. 9 
EnWG; zwei-
jährliche Er-
stellung eines 
Berichtes 
durch die Be-
liehene, Belie-
hene; 

  0   0 
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4.3.13 § 111e EnWG 

Aufnahme 
von Wärme-
netzen in das 
Marktstamm-
datenregister; 
Bund 

PersK: 0,25 Personenjahre 
* 1 608 Stunden * 33,8 
Euro pro Stunde 
+ 0,5 Personenjahre * 1 608 
Stunden * 46,5 Euro pro 
Stunde 

+ 0,25 Personenjahre * 
1 608 Stunden * 70,5 Euro 

pro Stunde 

79 

SachK: Einmaliger 
Aufwand zur Beauftra-
gung der Anpassung 
des Marktstammdaten-
registers 

300 

davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) 934   300 

davon auf Landesebene (in Tsd. Euro) 0   0 

Anzahl der Vorgaben 13    

4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Bürgerinnen und Bürger für die einzelnen Vorga-
ben dargestellt. 

Vorgabe 4.1.1: Entfallen der Netzbetreibermeldung für Balkon-PV; § 8a Abs. 5a EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 

Minuten) 
Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

-180 000 20 0 - 60.000 0 

Durch § 8 Absatz 5a EEG 2023 entfällt die Netzbetreibermeldung für Steckersolargeräte. Auf Grundlage einer 
Abschätzung des BMWK wird von einem mittleren Zubau von insgesamt 200.000 Steckersolargeräten jährlich 
ausgegangen. Es wird angenommen, dass davon rund 90 % auf Privatpersonen entfallen. Es wird von einem 
Zeitaufwand von 20 Minuten pro Fall für die bisherige Meldung ausgegangen. Daraus erfolgt eine Reduzierung 
des jährlichen Erfüllungsaufwands um rund – 60 000 Stunden (= -180 000 Netzbetreibermeldungen * 20 Minu-
ten/60). 

Vorgabe 4.1.2: Wegfall der gesonderten Beauftragung durch den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer; 
§ 10a Abs. 2 EEG 

Veränderung des einmaligen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 

Minuten) 
Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

-288 000 5 0 - 24 000 0 

Paragraf 10a Abs. 2 EEG definiert die Verwendung von modernen Messeinrichtungen als Zweirichtungszähler 
oder einem intelligenten Messystem innerhalb von 4 Monaten nach Aufforderung durch die Bundesnetzagentur 
in Bezug auf die Einrichtung von Steckersolargeräten. Der Einbau bzw. der Austausch erfolgt durch die Mess-
stellenbetreiber. Die gesonderte Beauftragung durch den Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer entfällt. 

Für bestimmte Stromverbraucher ist eine moderne Messeinrichtung im Sinne dieses Gesetzes bereits seit 2017 
bzw. 2020 verpflichtend. Dazu gehören beispielsweise Betreiber von stromerzeugenden Anlagen mit mehr als 
7kW installierter Leistung oder Verbraucher mit einem Stromverbrauch von mehr als 6000 kWh/Jahr. Zudem 
werden nicht selten Photovoltaikanlagen mit Steckersolargeräten kombiniert, wodurch das Vorhandensein mo-
derner oder auch intelligenter Messgeräte anzunehmen ist. Neubauten und Umbauten sind in der Regel ebenfalls 
mit moderneren Zählern und nicht mit den analogen Zählern versehen. Es lag bisher im Ermessen der Messstel-
lenbetreiber, die auch häufig Netzbetreiber sind, Zähler auszutauschen. Da es aus Sicht dieser Akteure vorteilhaft 
ist, wenn eine moderne bzw. intelligente Messeinrichtung bei der Verwendung von Steckersolargeräte eingebaut 
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wird, werden mechanische Drehscheiben dementsprechend bereits häufig mit bzw. kurz nach Installation ausge-
tauscht1. Somit ist anzunehmen, dass moderne oder auch intelligente Messeinrichtungen in großen Teilen bereits 
vorhanden sind bzw. der Austausch sowieso und ohne zusätzliche Beauftragung durchgeführt wird. Auch in An-
betracht des Messstellenbetriebsgesetzes, welches eine flächendeckende Einführung von modernen Messeinrich-
tungen bis 2032 vorschreibt, erfolgt die Verpflichtung bereits.  

Dennoch ist von einigen Ausnahmen auszugehen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung durch das Messstellenbe-
triebsgesetz, welches diese Vorgabe ab 2032 obsolet macht, wird hier nur der einmalige Erfüllungsaufwand be-
rechnet.  

Das Ressort geht von einem mittleren Zubau von rund 200.000 Steckersolargeräten jährlich aus. Das wären dann 
für die kommenden 8 Jahre 1 600 000 Steckersolargeräte. Geht man unter Berücksichtigung der oben genannten 
Aspekte davon aus, dass in 20% der Fälle ein Austausch im Zuge des Einbaus auf Grundlage dieser Regelung 
zukünftig zeitnah vorgenommen werden muss, dann entfällt eine gesonderte Beauftragung rund 320 000-mal. 
Wie unter 4.1.1 wird die Annahme zugrunde gelegt, dass davon 90 % auf Bürgerinnen und Bürger zurückgeht (= 
288 000 Beauftragungen). 

Um den Zeitaufwand zu schätzen, werden die Standardaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger aus dem Leitfaden 
zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands herangezogen. Es wird angenommen, dass eine Kontaktaufnahme mit 
dem Messstellenbetreiber aufgrund der späteren Nachvollziehbarkeit schriftlich und per E-Mail vollzogen wird, 
womit keine weiteren Sachkosten entstehen. Einige Betreiber ermöglichen auch die Kontaktaufnahme per For-
mular. Somit wird von einem Zeitaufwand von Minuten pro Fall (Informationen/ Daten sammeln = 2 Minuten; 
Aufsetzen des Schriftstückes bzw. Ausfüllen des Formulars = 3 Minuten) ausgegangen. Der einmalige Erfüllungs-
aufwand entspricht somit einer Entlastung von rund – 24 000 Stunden (= -288 000 Beauftragungen * 5 Minu-
ten/60).  

Vorgabe 4.1.3: Duldungspflicht bei der Verlegung von Leitungen; § 11a Abs. 1 und 2 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 

Minuten) 
Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

-1 200 15 0 - 300 0 

Dies ist eine Spiegelvorgabe von Vorgabe 4.2.3 der Wirtschaft und somit gelten die gleichen Bedingungen. Auch 
bei betroffenen Privatpersonen fallen Vereinbarungen weg. 

Es wird frei davon ausgegangen, dass Privatpersonen nur in 10% der Fälle durch das Verlegen von Leitungen 
betroffen sind (= 1 200 Fälle). Mithilfe der Zeitwerttabelle für die Bürgerinnen und Bürger im Leitfaden zur 
Ermittlung des Erfüllungsaufwands und der Annahme, dass in solchen Fällen ein Zeitaufwand von 15 Minuten 
anfällt, da die Vereinbarung aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger im Idealfall nur gesichtet und unterschrieben 
werden muss. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt somit rund – 300 Stunden (= -1 200 Vereinbarungen * 15 Minuten/60). 
Die Duldung an sich enthält keinen Erfüllungsaufwand.  

Vorgabe 4.1.4: Ersuchen der Leitungsverlegung bei Unzumutbarkeit; § 11a Abs. 3 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 

Minuten) 
Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

60 480 0 530 0 

 
                                                        
1 Siehe Verbraucherzentrale. Februar 2023. „Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose“, abrufbar unter: https://www.verbrau-

cherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715 , letzter Zugriff 
am 13.07.2023. 
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Veränderung des einmaligen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 
Minuten) 

Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

400 480 0 3 200 0 

Paragraf 11a Abs. 3 erlaubt Grundstückseigentümern das Ersuchen um Verlegen vorhandener Leitungen, wenn 
die bisherige Stelle nicht mehr zumutbar ist.  

Dies sollte nur in äußerst seltenen Fällen vorkommen. Es wird hier frei angenommen, dass es dazu in 5% der Fälle 
kommen könnte. Weitere Annahmen unter 4.1.3 und 4.2.6. 

Dementsprechend ergeben sich folgende Fallzahlen: 

- Bei 2,6 Millionen bestehenden Anlagen (Einmalaufwand): 2 600 000 bestehende Anlagen * 0,03 * 0,05 
* 0,1 = 390 Ersuchen ≈ 400 Ersuchen  

- Bei 400 000 neuen Anlagen jährlich (jährlicher Aufwand): 400 000 neue Anlagen * 0,03 * 0,05 * 0,1 = 
60 Ersuchen jährlich 

Mit Hilfe des Leitfadens wurde ein Zeitaufwand von 480 Minuten pro Fall durch beispielsweise die Einarbeitung 
in die Vorgabe, der Informationszusammenstellung und -aufbereitung (Begründung und Nachweise), ermittelt. 
Es wird davon ausgegangen, dass das Ersuchen online vollzogen werden kann. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt folglich rund + 530 Stunden (= 60 Ersuchen * 480 Minuten/60) 

Der einmalige Erfüllungsaufwand beläuft sich dahingehend auf +3 200 Stunden (= 400 Ersuchen * 480 Minu-
ten/60) 

Vorgabe 4.1.5: Duldungspflicht bei der Überfahrt zur Errichtung von Windenergieanlagen; § 11b Abs. 1 
und 2 EEG 

Dies ist eine Spiegelvorgabe der Wirtschaft (Vorgabe 4.2.10). Bei gleichen Annahmen (sie-he Vorgabe 4.1.3) ist 
der jährliche Erfüllungsaufwand als geringfügig zu betrachten. 

Vorgabe 4.1.6: Garten-PV-Anlagen; § 100 Absatz 19 EEG 

Nach der aktuellen Rechtslage ist im § 48 Absatz 1 Satz 1a EEG 2023 festgelegt, dass Garten-PV-Anlagen nur 
dann errichtet werden dürfen, wenn das sich auf dem Grundstück befindliche Gebäude nicht dazu geeignet ist, 
dass eine Solaranlage an, auf oder in diesem errichtet werden kann. Die Definition der Nicht-Eignung erfolgt über 
eine Verordnung nach § 95 Nummer 3. Die gesetzliche Neuregelung in § 100 Absatz 19 EEG sieht vor, dass bis 
zum Inkrafttreten der Verordnung die Prüfung, ob ein Gebäude für eine Solaranlage geeignet ist, unberücksichtigt 
bleibt. Diese ist notwendig, damit die Regelung aus § 48 Absatz 1 Satz 1a EEG 2023 frühzeitiger angewendet 
werden kann.  

In Folge der zeitlich befristeten Ausnahmeregelung wäre es somit rechtlich möglich, dass Garten-PV-Anlagen 
von Eigentümern errichtet werden, obwohl deren Wohngebäude für eine Solaranlage geeignet wären. Es ist aber 
aus verschiedenen Gründen anzunehmen, dass in diesen Fällen die Ausnahmeregelung nicht in Anspruch genom-
men wird. Zum einen muss der Eigentümer eine geeignete Fläche zur Errichtung einer Garten-PV-Anlage besit-
zen. Das heißt es muss ein Garten vorhanden sein und dieser muss eine ausreichende Größe haben. Zum anderen 
ist es unwahrscheinlich, dass eine Garten-Fläche für eine PV-Anlage genutzt wird, wenn die Möglichkeit einer 
Solaranlage auf oder an einem Gebäude besteht. Der Garten würde an Nutzungsmöglichkeiten verlieren, was vom 
Eigentümer nicht gewollt sein wird.  

Aufgrund der anzunehmenden geringen Fallzahl ergibt sich aus der befristeten Ausnahmeregelung vernachlässig-
barer Erfüllungsaufwand. 

Vorgabe 4.1.7: Vereinfachung der MaStR-Meldung für Balkon-PV (Anlage zur MaStRV) 
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Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall (in 
Minuten) 

Sachkosten pro Fall (in 
Euro)  

Zeitaufwand (in Stunden) Sachkosten (in Tsd. Euro) 

180000 -10 0 -30000 0 

Durch die Neufassung der Anlage zur Marktstammdatenregisterverordnung werden die bei Balkon-PV anzuge-
benden Daten auf ein Minimum reduziert. Bei 180 000 Anmeldungen durch Bürgerinnen und Bürger (vgl. Vor-
gabe 4.1.1) und einer Zeitersparnis von 10 Minuten reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um 30 000 
Stunden. 
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4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft nach Vorgaben 

Das Konzept zur Erhöhung der Transparenz über den Umstellungsaufwand für die Wirtschaft sowie zu dessen 
wirksamer und verhältnismäßiger Begrenzung wurde durch die Bestimmung der Erfüllungsaufwandskategorien 
angewandt. 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Wirtschaft für die einzelnen Vorgaben dargestellt. 

Vorgabe 4.2.1 ( Informationspflicht): Entfallen der Netzbetreibermeldung für Balkon-PV; § 8 Abs. 5a EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 20 000 20 36,30 0 - 242  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 242 

Siehe Erklärung unter Vorgabe 4.1.1. Da theoretisch jedes Unternehmen durch den Wegfall betroffen sein kann, 
werden die durchschnittlichen Lohnkosten der Gesamtwirtschaft (A-S ohne O) in Höhe von 36,30 Euro herange-
zogen. 

Die Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwands beträgt rund – 250 000 Euro (= -20 000 Netzbetreibermel-
dungen * 20 Minuten/60 * 36,30 Euro pro Stunde). 

Vorgabe 4.2.2 ( Informationspflicht): Wegfall der gesonderten Beauftragung durch den Anschlussnehmer 
bzw. Anschlussnutzer; § 10a Abs. 2 EEG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 32 000 5 36,30 0 - 96,8  

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) - 96,8 

Siehe auch Erklärungen und Annahmen unter 4.1.1 und 4.1.2. Demgemäß entfallen auf die Wirtschaft einmalig 
rund 32 000 Beauftragungen. Wie für die Bürgerinnen und Bürger wird ein Zeitwert von 5 Minuten angenommen. 
Es gilt der durchschnittliche Lohnsatz der Gesamtwirtschaft in Höhe von 36,30 Euro. 

Der einmalige Erfüllungsaufwand beträgt rund – 100 000 Euro (= -32 000 Beauftragungen * 5 Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde) und ist der Kategorie „ Einmalige Informationspflicht „ zu zuordnen.  

Vorgabe 4.2.3 ( Weitere Vorgabe): Einrichtung von modernen Zählern bei der Verwendung von Stecker-
solargeräten; § 10a Abs. 2 EEG i.V.m. § 3 Abs. 3 und 3a sowie § 29 MsbG 

Paragraf 10a Abs. 2 EEG definiert die Verwendung von modernen Messeinrichtungen als Zweirichtungszähler 
oder einem intelligenten Messystem innerhalb von 4 Monaten nach Aufforderung durch die Bundesnetzagentur 
in Bezug auf die Einrichtung von Steckersolargeräten. Der Einbau bzw. der Austausch erfolgt durch die Mess-
stellenbetreiber. 
 
Wie unter 4.1.2 dargelegt, ist der Austausch analoger Zähler bereits gängige Praxis und ist auch im Messstellen-
betriebsgesetz vorgeschrieben. Der Erfüllungsaufwand dieses verpflichtenden, flächendeckenden Austausches 
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wurde bereits im Zuge des Messstellenbetriebsgesetzes geschätzt2. Und auch wenn es durch dieses Gesetz ggf. zu 
einem früheren Austausch einiger Zähler kommen kann, so hat dies keine Auswirkung auf den bereits ermittelten 
Erfüllungsaufwand. Die Fristverlängerung beim Einbau eines modernen Zählers hat ebenfalls keine Auswirkung 
auf den Erfüllungsaufwand. 

Vorgabe 4.2.4 ( Informationspflicht): Nachweis einer technischen Störung oder einer Manipulation der 
Messeinrichtung; § 10a Abs. 3 EEG i.V.m. §11 Abs. 3 MsbG 

Paragraf 10a Abs. 3 beschreibt die Möglichkeit, die Stecksolargeräte vor Einbau einer modernen Messeinrichtung 
in Betrieb zu nehmen. Es wird die Richtigkeit des Messwertes angenommen. Die Widerlegung der Vermutung 
kann nur durch Nachweise einer technischen Störung oder einer Manipulation der Messgeräte erfolgen.  

Diese Widerlegung der Vermutung liegt im Interesse des Messstellenbetreibers und es kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Pflicht bereits sowieso von den jeweiligen Betreibern erfüllt wird. Die Meldung wurde auch 
bereits durch das Messstellenbetriebsgesetzes erfasst und geschätzt3. Ferner werden Zähler in ihrer Funktionsfä-
higkeit regelmäßig überprüft, wodurch u.a. Störungen entdeckt und beispielsweise durch Austausch der Zähler 
behoben werden können. Der zu erwartende Erfüllungsaufwand ist in Anbetracht dessen und der Sowieso-Kosten 
als geringfügig zu betrachten. 

Vorgabe 4.2.5 (Weitere Vorgabe): Absenkung der technischen Anforderungen in der Direktvermarktung; 
§ 10b EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 1000 30 54,70 25 -27, -25 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -52 

Die Absenkung der technischen Anforderungen für die Steuerbarkeit kleiner Anlagen in der Direktvermarktung 
in § 10b EEG 2023 senkt den Erfüllungsaufwand der Wirtschaft, da weniger Anlagenbetreiber zum Vorhalten 
technischer Einrichtungen verpflichtet werden. Es wird geschätzt, dass rund 1 000 PV-Anlagen bis 25 kW jährlich 
in die Direktvermarktung wechseln. 

Vorgabe 4.2.6 ( Weitere Vorgabe): Recht auf Verlegung von Leitungen und Entschädigungsleistungen; § 
11a Abs. 1 und 2 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 12 000 60 85,30 0 -1.024 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -1.024 

Paragraf 11a Abs. 1 und 2 führt die Duldungspflicht für Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes 
bei der Errichtung, Instandhaltung und den Betrieb von Leitungen (Anschlussleitungen) und sonstigen Einrich-
tungen zum Anschluss von Anlagen in Bezug zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ein. Des Weiteren 
wird eine Entschädigungszahlung von 5% festgeschrieben. 

Bisher war es üblich, dass der Betreiber der Anlagen das Vorhaben mitteilt bzw. verkündet (z.B. durch die Ver-
kündung in der Gemeinde) und im Zuge von Vereinbarungen (u.a. Verträge und Grundbucheintragungen nach 
BGB, EnWG oder NABEG) eine Übereinkunft mit den Betroffenen findet. Diese Vereinbarungen fallen folglich 

                                                        
2 Siehe auch Vorgabe 2015112513173901 in der OnDEA Datenbank: https://www.ondea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorgaben/Einzelan-

sicht/Vorgabe_Einzelansicht.html?cms_idVorgabe=101217 ; letzter Zugriff: 14.07.2023. 
3 Siehe auch Vorgabe 2009040111552907 in der OnDEA Datenbank: https://www.ondea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorgaben/Einzelan-

sicht/Vorgabe_Einzelansicht.html?cms_idVorgabe=93543 ; letzter Zugriff: 14.07.2023.  
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weg. Es wird angenommen, dass die Verkündungen bzw. Mitteilungen auch weiterhin erfolgen werden. Für 
Grundstücke der öffentlichen Hand ist diese Regelung jedoch nur eine Klarstellung, da hier die Zurverfügungs-
tellung bereits verpflichtend und anerkannt ist. Mit Rückgriff auf den Leitfaden zur Ermittlung des Erfüllungs-
aufwands wird von einem Zeitaufwand von 60 Minuten (Standardaktivität: Externe Sitzung, mittlere Komplexi-
tät) ausgegangen. Mit Hilfe der Lohnkostentabelle der Wirtschaft lassen sich die Lohnkosten für die Wirtschaft 
im Bereich Energieversorgung (Wirtschaftszweig D) mit einem hohen Qualifikationsniveau von 85,30 € bestim-
men. 

Im März 2023 waren 2,6 Millionen PV-Anlagen in Betrieb. Das sind rund 400 000 mehr Anlagen als im Vorjahr4. 
Folgende Annahmen werden in dem Bezug getroffen: 

1) Ein wesentlicher Teil der Anlagen und Leitungen entfallen auf Grundstücke der öffentlichen Hand oder des 
Betreibers (= rund 80%). 

2) Es müssen keine neuen Leitungen gelegt werden, wenn bereits PV-Anlagen bestehen (= rund 17%). 

3) Im Durchschnitt ist nur ein Eigentümer bzw. Nutzungsberichtigte pro Anlage betroffen. 

Daraus erfolgt ein Wegfall von rund 12 000 Vereinbarungen im Jahr.  

Da nicht absehbar ist, ob durch diese Regelungen beispielsweise auch zukünftige Grundbucheinträge im Sinne 
des gängigen Leitungsrechts entfallen, werden mögliche Sachkostenentlastungen nicht berücksichtigt.  

Das Zahlen von Entschädigungen ist ein in der Praxis bewährtes Verfahren, das durch dieses Regelungsvorhaben 
auch im Bereich der Leitungsverlegungen bei Anschlüssen eine rechtliche Grundlage erhält (siehe auch BGB, 
NABEG der §§ 44ff. EnWG). Die Zahlung von Entschädigungen von 5% des Verkehrswertes können somit gänz-
lich als Sowieso-Kosten betrachtet werden. 

Somit ergibt sich ein zu erwartender Rückgang des jährlichen Erfüllungsaufwands um rund – 1,02 Millionen Euro 
(= -12 000 Vereinbarungen * 60 Minuten/60 * 85,3 Euro pro Stunde).  

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Schätzung mit großer Unsicherheit behaftet ist, da diese vollständig auf 
Annahmen beruht. 

Vorgabe 4.2.7 ( Weitere Vorgabe): Duldungspflicht bei der Verlegung von Leitungen; § 11a Abs. 1 und 2 
EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

10 800 15 36,30 0 - 98 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 98 

Dies ist eine Spiegelvorgabe von Vorgabe 4.2.6 der Wirtschaft und somit gelten die gleichen Bedingungen. Auch 
bei betroffenen Unternehmern mit Grundstückseigentum fallen unter Umständen Vereinbarungen weg. 

Es wird frei davon ausgegangen, dass Unternehmen in 90% der Fälle durch das Verlegen von Leitungen betroffen 
sind (= 10 800 Fälle). Mithilfe der Zeitwerttabelle für die Wirtschaft im Leitfaden zur Ermittlung des Erfüllungs-
aufwands wird angenommen, dass in solchen Fällen ein Zeitaufwand von 15 Minuten anfällt, da die Vereinbarung 
aus Sicht der betroffenen Unternehmen im Idealfall nur gesichtet und unterschrieben werden muss. Da theoretisch 
wieder jedes Unternehmen betroffen sein kann, obgleich aller Wahrscheinlichkeit nach Unternehmen der Land-
wirtschaft betroffen sind, werden die durchschnittlichen Lohnkosten der Gesamtwirtschaft (A-S ohne O) in Höhe 
von 36,30 € herangezogen. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt somit rund – 100 000 Euro (= -10 800 Vereinbarungen * 15 Minuten/60 
* 36,3 Euro pro Stunde). Die Duldung an sich enthält keinen Erfüllungsaufwand.  

                                                        
4 Siehe Pressemitteilung von Destatis vom 20. Juni 2023: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Wo-

che/2023/PD23_25_p002.html , letzter Zugriff 14.07.2023. 
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Vorgabe 4.2.8 ( Weitere Vorgabe): Ersuchen der Leitungsverlegung bei Unzumutbarkeit; § 11a Abs. 3 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

500 480 36,30 0 145  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 145 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

3 500 480 36,30 0 1 016  

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 1 016 

Es gelten die gleichen Annahmen wie unter 4.1.4. Nur wird in diesem Fall wird angenommen, dass 90% der 
auftretenden Fälle auf Unternehmen der Wirtschaft entfallen. Es gilt wieder der durchschnittliche Lohnsatz der 
Gesamtwirtschaft in Höhe von 36,30 Euro. 

Dementsprechend ergeben sich folgende Fallzahlen: 

- Bei 2,6 Millionen bestehenden Anlagen (Einmalaufwand): 2 600 000 bestehende Anlagen * 0,03 * 0,05 
* 0,9 = 3 510 Ersuchen ≈ 3 500 Ersuchen  

- Bei 400 000 neuen Anlagen jährlich (jährlicher Aufwand): 400 000 neue Anlagen * 0,03 * 0,05 * 0,9 = 
540 Ersuchen ≈ 500 Ersuchen jährlich 

Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt folglich rund + 145 000 Euro (= 500 Ersuchen * 480 Minuten/60 * 36,3 
Euro pro Stunde). 

Der einmalige Erfüllungsaufwand beläuft sich dahingehend auf rund + 1 016 000 Euro (= 3 500 Ersuchen * 480 
Minuten/60 * 36,3 Euro pro Stunde).  

Vorgabe 4.2.9 ( Weitere Vorgabe): Durchsetzung des Anspruches; § 11a Abs. 5 und § 11b Abs. 3 EEG 

In Bezug auf die Möglichkeit, Eilrechtschutz in Anspruch nehmen zu können, gilt die Annahme der Normkon-
formität. Somit fällt kein Erfüllungsaufwand an. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Erfüllungsaufwand auf Seiten 
der Verwaltung anfällt, da auch bisher Uneinigkeiten bezüglich der Leitungsverlegung vor Gericht gebracht wer-
den konnten. 

Vorgabe 4.2.10 ( Weitere Vorgabe): Recht auf Überfahrt zur Errichtung von Windenergieanlagen und 
Entschädigungsleistungen; § 11b Abs. 1 und 2 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 850 60 85,30 0 - 73  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -73 

Paragraf 11b EEG 2023 führt die Duldungsverpflichtung bei der Überfahrt und Überschwenkung von Grundstü-
cken bei der Errichtung von Windenergieanlagen ein.  

Für die öffentliche Hand ist diese Regelung wieder nur eine Klarstellung bzw. eine Spezifikation geltenden Rech-
tes (siehe zum Beispiel § 905 S. 2 BGB). Kommunen sollten durch diese Neuregelung betroffen sein. Auch für 
Überfahrten von privaten Grundstücken der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft lässt sich bisher der 
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Anspruch auf Wegenutzung durch die Anlagenbetreiber nach Art. 14 Abs. 1 GG herleiten5. Es kann ferner davon 
ausgegangen werden, dass die Anlagenbetreiber nur ein geringes Interesse daran haben, fremde Grundstücke zu 
befahren, um teure bzw. langwierige Verhandlungen zu vermeiden. Akteure, die beispielsweise Flächen zum Be-
bauen zur Verfügung stellen, sind da nicht miteingeschlossen, da hier anzunehmen ist, dass es hier im Vorhinein 
zu einer Einigung gekommen ist.  

Laut Bundesverband WindEnergie waren Ende 2022 insgesamt 28 443 Onshore-Windenergieanlagen in Betrieb. 
Werden die gleichen Annahmen wie unter 4.2.6 zugrunde gelegt, dann entfallen für Anlagenbetreiber zukünftig 
rund 850 Vereinbarungen. Bei gleichen Parametern ergib sich so folglich eine Reduzierung des jährlichen Erfül-
lungsaufwands um – 73 000 Euro (= -850 Vereinbarungen * 60 Minuten/60 * 85,3 Euro pro Stunde).  

Auch hier sind Entschädigungszahlungen in der Praxis ein bewährtes Verfahren, das durch dieses Regelungsvor-
haben eine rechtliche Grundlage erhält. Die Zahlungen von Entschädigungen können somit gänzlich als Sowieso-
Kosten betrachtet werden. 

Vorgabe 4.2.11 ( Weitere Vorgabe): Duldungspflicht bei der Überfahrt zur Errichtung von Windenergie-
anlagen; § 11b Abs. 1 und 2 EEG 

Dies ist eine Spiegelvorgabe der Wirtschaft (Vorgabe 4.2.10). Bei gleichen Annahmen (siehe Vorgabe 4.2.7) ist 
der jährliche Erfüllungsaufwand als geringfügig zu betrachten. 

Vorgabe 4.2.12 (weitere Vorgabe): Inanspruchnahme weiterer Miterstrommöglichkeiten; § 21 Absatz 3 
EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

2 000 2 400 66,0 0 5 280 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 5 280 

Aus den Änderungen beim Mieterstrom entsteht Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, wenn sie infolge der Aus-
dehnung des Anwendungsbereiches der Mieterstromregelungen in § 21 Absatz 3 EEG 2023 und § 42a EnWG 
nun in höherem Maße als bisher Mieterstromkonzepte umsetzen und den Mieterstromzuschlag in Anspruch neh-
men möchte. 

Die Fallzahl wird auf der Grundlage geschätzt, dass 20 000 neue Mieterstromverträge angenommen werden. Bei 
einer angenommenen durchschnittlichen Zahl von fünf Bezugsparteien und aufgrund der Annahme, dass die 
Hälfte der neuen Mieterstromangebote auf die erweiterten Möglichkeiten zurückzuführen ist, ergibt sich eine 
Fallzahl von 2 000. Der Zeitaufwand für die Einrichtung und Administration eines Mieterstromprojektes wird 
anhand der Zeitwerttabelle für die Wirtschaft des Destatis-Leitfadens auf 5 Personentage geschätzt. 

Vorgabe 4.2.13 ( Informationspflicht): Mieterstrom für Nicht-Wohngebäude; § 21c EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

12 000 6 36,30 0 44 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 44 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

                                                        
5 Siehe Fachartikel von Westphal-Hansen. „Erschließungs- und Errichtungsverkehr“, Abrufbar unter: https://www.windindustrie-in-deutsch-

land.de/fachartikel/erschliessungs-und-errichtungsverkehr-wann-sind-kommunen-in-der-duldungspflicht, letzter Zugriff: 15.07.2023. 
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1 119 572 6 36,30 0 4 064 0 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 4 064 

Nach der aktuellen Rechtslage ist Mieterstrom nur für Wohngebäude zulässig. Die neue gesetzliche Regelung 
sieht eine Ausweitung auf Nicht-Wohngebäude vor unter der Vorrausetzung, dass die Anlagenbetreiber und der 
Letztverbraucher nicht einem Unternehmen angehören. Die Anlagenbetreiber müssen dazu eine Eigenerklärung 
abgeben, dass sie und der Letztverbraucher nicht einem Unternehmen zugehörig sind. Außerdem ist einmalig eine 
Selbstverpflichtung abzugeben, dass Änderungen der Erklärung an den Netzbetreiber unverzüglich übermittelt 
werden. 

Validierte Daten zur Anzahl der möglichen Anlagenbetreiber bei Nicht-Wohngebäuden liegen nicht vor. Bei 
Nichtwohngebäuden handelt es sich um Gebäude, die gemessen an der Gesamtfläche überwiegend für Nicht-
wohnzwecke bestimmt sind (vgl. Statistisches Bundesamt). In Deutschland beträgt die Anzahl 21 124 000 Nicht-
wohngebäude (vgl. Forschungsdatenbank Nichtwohngebäude, https://www.datanwg.de/fileadmin/u-
ser/iwu/BMWi-03ET1315_ENOBdataNWG_Schlussbericht_final.pdf). Unter der weiteren Annahme, dass die 
Anzahl der vermieteten Gebäude vergleichbar mit denen des Wohnungssektors ist und bei 53,5 Prozent liegt (vgl. 
Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikatio-
nen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125189005.html ), sind 11 195 720 (=21 124 000 * 0,53) 
Gebäude von Nichtwohngebäuden vermietet. Eine Studie, die das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht 
hat, zeigt die Potentiale für Mieterstrom. Laut der Studie sind 10 Prozent der vermieteten Wohngebäude für Mie-
terstrom geeignet (vgl. Prognos AG und Kanzlei Boss Hummel& Wegerich; https://www.bmwk.de/Redak-
tion/DE/Publikationen/Studien/schlussbericht-mieterstrom.pdf?__blob=publicationFile&v=1).  Unter der An-
nahme, dass das Verhältnis auf die Nicht-Wohngebäude übertragbar ist, ist eine Fallzahl von 
1 119 572 (=11 195 720*0,1) anzunehmen.  

Es wird zudem angenommen, dass sich die Angaben der Erklärung jährlich bei rund 1 Prozent der Fälle ändert, 
so dass hier eine Fallzahl von rund 12 000 angenommen wird.  

Validierte Daten zum notwendigen Zeitaufwand für die Eigenerklärung und Selbstverpflichtung liegen nicht vor, 
weshalb hier eine Einschätzung anhand des Leitfadens getroffen wird. Für die Eigenerklärung und Selbstver-
pflichtung müssen die Informationen aufbereitet und die Erklärungen übermittelt werden. Hierfür wird aus dem 
Leitfaden folgende Standardaktivitäten angesetzt: SA2 Beschaffung von Daten (=2 Minuten), SA3 Formulare 
ausfüllen, Beschriftung, Kennzeichnung (=3 Minuten), SA8 Datenübermittlung und Veröffentlichung (=1 Mi-
nute). Insgesamt verursachen die Eigenerklärung und Selbstverpflichtung einen geschätzten Zeitaufwand von 6 
Minuten pro Fall.  

Für die Meldung der Änderung des Inhalts der Erklärung können die gleichen Standardaktivitäten als Zeitaufwand 
angenommen werden (SA2, SA3, SA8). Insgesamt ergibt sich ein geschätzter Zeitaufwand von 6 Minuten pro 
Fall.  

Die Eigenerklärung und Selbstverpflichtung müssen einmalig abgegeben werden. Bei einer Fallzahl von 
1 119 572 Anlagenbetreibern, einem Zeitaufwand von 6 Minuten pro Fall und einem durchschnittlichen Lohnsatz 
der Gesamtwirtschaft (A-S ohne O) von 36,30 pro Stunde entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 
4 000 000 Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand gehört in die Kategorie: Einmalige Informationspflicht . 

Für die Meldung der Änderung des Inhalts der Erklärung ergibt sich laufender Erfüllungsaufwand. Bei einer Fall-
zahl von rund 12 000 Anlagenbetreibern, einem Zeitaufwand von 6 Minuten pro Fall und einem durchschnittli-
chen Lohnsatz der Gesamtwirtschaft (A-S ohne O) von 36,30 pro Stunde entsteht ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 44 000 Euro.   

Vorgabe 4.2.14 ( Weitere Vorgabe): Prüfung Eigenerklärung Mieterstrom für Nicht-Wohngebäude; § 21c 
EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 
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12 000 1 59,90 0 12 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 12 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1 119 572 1 59,90 0 1 110 0 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 1 110 

In Folge der neuen gesetzlichen Regelung, dass die Mieterstromregelung auf Nicht-Wohngebäude ausgeweitet 
wird (vgl. Vorgabe 4.2.13), entstehen zusätzliche Aufwände bei den Netzbetreibern. 

Analog zur Herleitung der Fallzahl unter der Vorgabe 4.2.13 wird von insgesamt 1 119 572 Fällen für die Prüfung 
der Eigenerklärungen und Selbstverpflichtungen und 12 000 Fällen für die Meldungen von Änderungen der Er-
klärungen ausgegangen. 

Validierte Daten zum notwendigen Zeitaufwand für die Prüfungen der Eigenerklärung und Selbstverpflichtung 
sowie der Meldungen der Änderungen liegen nicht vor, weshalb hier eine Einschätzung anhand des Leitfadens 
getroffen wird. Es ergibt sich jeweils ein Aufwand von 1 Minute für die Überprüfung der Daten und Eingaben 
(SA5).  

Die Eigenerklärung und Selbstverpflichtung müssen einmalig abgegeben werden. Bei einer Fallzahl von 
1 119 572, einem Zeitaufwand von 1 Minuten pro Fall und einem durchschnittlichen Lohnsatz der Energieversor-
gung von 59,90 pro Stunde entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 1 110 000 Euro. Der einmalige 
Erfüllungsaufwand gehört in die Kategorie: Sonstiges. 

Für die Meldung der Änderung des Inhalts der Erklärung ergibt sich laufender Erfüllungsaufwand. Bei einer Fall-
zahl von rund 12 000 Anlagenbetreibern, einem Zeitaufwand von 1 Minuten pro Fall und einem durchschnittli-
chen Lohnsatz der Energieversorgung von 59,90 pro Stunde entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 
12 000 Euro. 

Vorgabe 4.2.15 ( Informationspflicht): Nachweisführung bei extensiver Agri-PV, § 38b Absatz 1a EEG 
2023 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

10 120 200 0 4 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 4 

Durch § 38a EEG wird eine Vergütungserhöhung für extensive Agri-PV eingeführt. Die Nachweise sind in drei-
jährigen Intervallen zu führen. Dabei ist nachzuweisen, dass die Anforderungen in jedem Kalenderjahr eingehal-
ten wurden. Es wird geschätzt, dass in den kommenden Jahren durchschnittlich 10 solcher Anlagen betrieben 
werden. Der Nachweisaufwand wird auf 360 Minuten pro Anlage geschätzt. Der Lohnsatz wird auf der Grundlage 
der Stundensätze für Gutachtertätigkeiten, die der Deutsche Gutachter und Sachverständige Verband in Anleh-
nung an das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz veröffentlicht hat, auf 200 Euro geschätzt. 

Die Überprüfung der Nachweise durch die Netzbetreiber wird als geringfügig geschätzt, weshalb keine Spiegel-
vorgabe aufgenommen wird. 

Vorgabe 4.2.16 ( Weitere Vorgabe): Prüfung der Leistung von Biomasseanlagen durch Netzbetreiber: § 
39i Absatz 5 EEG 2023 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 
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Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

236 10 59,90 0 2,4 0 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 2,4 

Nach der derzeitigen Rechtslage muss die Bundesnetzagentur bereits bei Zuschlagserteilung den Zuschlagswert 
erhöhen. Die Bundesnetzagentur kann bei Gebotsabgabe nicht prüfen, ob die Anlage tatsächlich eine Leistung 
unter 500 Kilowatt haben wird. Nach der Neuregelung sollen Netzbetreiber die Möglichkeit haben, die Anlagen 
auf Ihre Leistung zu überprüfen. Relevant ist dies für die Anlagen, die 2024 und 2025 einen Zuschlag erhalten.  

Die Anzahl an jährlichen Zuschlägen für Biomasseanlagen lag im Mittel in den Jahren 2021 und 2022 laut Online 
Datenbank des Erfüllungsaufwands (ONDEA) bei 118 (vgl. ONDEA; ID 2017012406385701). Unter der An-
nahme, dass die Zahl der Zuschläge für die Jahre 2024 und 2025 auf dem gleichen Niveau sind, ergibt sich eine 
Fallzahl von 236.  

Validierte Daten zum Zeitaufwand einer Prüfung der tatsächlichen Leistung der Anlagen liegen nicht vor. Der 
Netzbetreiber muss anhand der Daten überprüfen, welche Leistung eine Biomasseanlage tatsächlich hat. Der Zeit-
aufwand wird anhand des Leitfadens ermittelt. Es wird die Standardaktivität 5 „Überprüfung der Daten“ mit 10 
Minuten pro Fall angesetzt.  

Es kann bei einer Fallzahl von 236, einem Zeitaufwand von 10 Minuten pro Fall mit einem durchschnittlichen 
Lohnsatz des Sektors Energieversorgung mit 59,90 Euro einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 2 400 Euro ent-
stehen, der der Kategorie Sonstiges zugeordnet wird. 

Vorgabe 4.2.17 ( Informationspflicht): Inanspruchnahme der Förderung in benachteiligten Gebieten; § 48 
Abs. 1 Nummer 3 EEG i.V.m. §§ 38c 

Der durch § 48 Abs. 1 Nummer 3 Doppelbuchstabe cc geschaffene Zusatz einer möglichen Vergütung von Strom 
aus Solaranlagen in benachteiligten Gebieten dient in erster Linie der Angleichung an § 37 EEG, in dem bereits 
geregelt ist, dass Zuschlagsverfahren unter bestimmten Bedingungen für Solaranlagen in solchen Gebieten durch-
geführt werden dürfen.  

Vor dem Hintergrund, dass sich nur ein sehr geringer Teil der Freiflächenanlagen in der Festvergütung befindet 
und dass die Inanspruchnahme der Festvergütung mit keinem besonders hohen Erfüllungsaufwand verbunden ist, 
ist der Erfüllungsaufwand infolge dieser Ausweitung der Flächenkulisse in der Festvergütung als geringfügig zu 
bewerten. 

Vorgabe 4.2.18 (Informationspflicht): Vereinfachung der Meldepflicht bei Voll- und Teileinspeisung; § 48 
Absatz 2a EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 60 000 3 35,8 0 -107 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -107 

Die Vereinfachung der Meldepflicht bei gleichzeitigem Betrieb einer Voll- und einer Teileinspeiseanlage in § 48 
Absatz 2a EEG 2023 reduziert den Erfüllungsaufwand der Wirtschaft, da Anlagenbetreibende und Netzbetreiber 
nur noch bei Änderungen an den Anlagen Informationen austauschen müssen. Es wird geschätzt, dass rund 5 % 
der relevanten Gesamtanlagenzahl bis 1 MW Voll- und Teileinspeiseanlagen auf einem Dach gemeinsam betrei-
ben. Die Fallkombination wird derzeit nicht statistisch ausgewertet. Es entfällt damit regelmäßig ein jährliches, 
wiederkehrendes Schreiben mit gleichem Inhalt. Das Schreiben ist jetzt nur noch erforderlich, wenn sich Ände-
rungen ergeben. Dies ist eher selten der Fall. 

 

Vorgabe 4.2.19 ( Informationspflicht): Inanspruchnahme der Förderung auf Gebäuden im Außenbereich; 
§ 48 Abs. 3 Nummer 3 EEG 
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Durch diese Vorgabe wird ein neuer Stichtag eingeführt, was theoretisch zu mehr Förderansprüchen führen kann. 
Inwiefern es durch diese neue Regelung zu mehr Geboten bzw. Förderanträgen kommen wird, ist nicht abschätz-
bar. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Änderung nicht zu einer Übererfüllung der im EEG 2023 ange-
setzten Ausbaupfade führt, sodass die Anzahl durch die Schätzung des „Entwurfs eines Gesetzes zu Sofortmaß-
nahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ 
vom 02. Mai 2022 mit abgedeckt wird. 

Vorgabe 4.2.20 ( Informationspflicht): Meldung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie; § 101 EEG 

Nach aktuell geltendem Recht ist es erforderlich, dass der Anlagenbetreiber die Registrierung der Inanspruch-
nahme der Flexibilitätsprämie an das Register übermittelt. Im Zuge der Neuregelung ist die entsprechende Mel-
dung nicht mehr erforderlich.  

Die Anlagenbetreiber sind weiterhin dazu verpflichtet beim Netzbetreiber die Inanspruchnahme der Flexibilitäts-
prämie zu melden. Mit der Neuregelung fällt die Eingabe eines Datums weg, welches wenige Sekunden dauert. 
Die dadurch entstehende Entlastung ist daher vernachlässigbar gering. 

Vorgabe 4.2.21 (Informationspflicht): Vereinfachung der MaStR-Meldung für Balkon-PV 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

20 000 -10 36,30 0 -121 000 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -121 000 

Auf die Annahmen zu Vorgaben 4.1.1 und 4.17 wird verwiesen. 

Bei einer Fallzahl von rund 20 000 Anmeldungen, einer Zeitersparnis von 10 Minuten pro Fall und einem durch-
schnittlichen Lohnsatz der Gesamtwirtschaft (A-S ohne O) von 36,30 pro Stunde entsteht ein jährlicher Erfül-
lungsaufwand von–rund - 121 000 Euro. 

Vorgabe 4.2.22 (Weitere Vorgabe): Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabilität; § 12i EnWG  

Durch die Konkretisierung und Weiterentwicklung der Berichtspflicht nach dem bisherigen § 12 Absatz 3b zum 
Systemstabilitätsbericht nach dem neuen § 12i und die parallele Einführung eines Monitorings über den Stand der 
Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Systemstabilität entsteht folgende Veränderung des jährlichen Erfül-
lungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

4 * 0,5 173 580 80,71 0 467 0 

4 * 1 40 380 80,71 0 217 0 

150 * 0,5 2 400 70,00 0 210 0 

150 * 1 480 70,00 0 84 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 978 

Den Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung entsteht durch die Konkretisierung und Versteti-
gung der Berichtspflicht (bisher auf Anforderung, nun zwei-jähriger Rhythmus) sowie Zuarbeiten zum Monito-
ring der Bundesnetzagentur ein laufender Mehraufwand. 

Der Zeitaufwand für die Erfüllung der Aufgaben eines Übertragungsnetzbetreibers wird auf 2 893 Stunden ( = 
173 580 Minuten) für die Erstellung des Systemstabilitätsberichts und 673 Stunden ( = 40 380 Minuten) für die 
Zuarbeiten zum Monitoring der BNetzA geschätzt. Bei der Berechnung des Zeitaufwandes wurde sich an dem 
Aufwand der Verwaltung orientiert. Es wird angenommen, dass 15 Prozent der Arbeiten im mittleren und 85 
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Prozent der Arbeiten im hohen Lohnsegment Energieversorgung anfallen. Daraus ergibt sich ein durchschnittli-
cher Stundenlohn je Fall von 80,71 Euro pro Stunde (54,70 Euro pro Stunde mittel, 85,30 Euro pro Stunde hoch). 
Die Zahl der Normadressaten lautet vier, da es vier Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung gibt. 
Da der Systemstabilitätsbericht alle zwei Jahre erstellt wird, beträgt die Häufigkeit pro Jahr für alle im Zusam-
menhang stehenden Aufgaben 0,5 und die Fallzahl 2 ( = 4 * 0,5). Da das Monitoring laufend durchgeführt wird, 
beträgt die Häufigkeit aller im Zusammenhang stehenden Aufgaben 1 und die Fallzahl 4 ( = 4 * 1).  

Der jährliche Erfüllungsaufwand erhöht sich um 684 000 Euro ( = 467 000 Euro + 217 000 = 2 * 173 580 Minu-
ten/60 * 80,71 Euro pro Stunde + 4 * 40 380 Minuten/60 * 80,71 Euro pro Stunde). 

Für Verteilernetzbetreiber und Dritte (beispielsweise Anlagenbetreiber) entsteht ein Erfüllungsaufwand durch die 
Verpflichtung, auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber an dem Bericht mitzuwirken, durch die mögliche 
Beteiligung an Konsultationen der Bundesnetzagentur zum Stabilitätsbericht sowie etwaige Datenbereitstellungen 
und sonstige Zuarbeiten zum Monitoring der Bundesnetzagentur. 

Der Zeitaufwand für die Erfüllung der Aufgaben eines Verteilnetzbetreibers oder Dritten wird auf 40 Stunden ( = 
2 400 Minuten) für die Zuarbeiten zum Systemstabilitätsbericht und 8 Stunden ( = 480 Minuten) für die Zuarbei-
ten zum Monitoring der BNetzA geschätzt. Es wird angenommen, dass 50 Prozent der Arbeiten im mittleren und 
50 Prozent der Arbeiten im hohen Lohnsegment Energieversorgung anfallen. Daraus ergibt sich ein durchschnitt-
licher Stundenlohn je Fall von 70 Euro pro Stunde (54,70 Euro pro Stunde mittel, 85,30 Euro pro Stunde hoch). 
Die Zahl der Normadressaten, die durchschnittlich betroffen sein wird, wird auf ca. 150 geschätzt. Da der Sys-
temstabilitätsbericht alle zwei Jahre erstellt wird, beträgt die Häufigkeit pro Jahr für alle im Zusammenhang ste-
henden Aufgaben 0,5 und die Fallzahl 75 ( = 150 * 0,5). Da das Monitoring laufend durchgeführt wird, beträgt 
die Häufigkeit aller im Zusammenhang stehenden Aufgaben 1 und die Fallzahl 150 ( = 150 * 1).  

Der jährliche Erfüllungsaufwand erhöht sich um 294 000 Euro ( = 210 000 Euro + 84 000 = 75 * 2 400 Minuten/60 
* 70 Euro pro Stunde + 150 * 480 Minuten/60 * 70 Euro pro Stunde). 

Vorgabe 4.2.23 (weitere Vorgabe): Systemrelevanz durch Langfristanalyse; § 13b EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

-30 1000 80,4 0 -40 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -40 

Der Erfüllungsaufwand der Wirtschaft reduziert sich für die Fälle, in denen Genehmigungsverfahren nicht mehr 
in kurzer Zeitabfolge wiederholt auf Basis der Systemanalysen (auch „Bedarfsanalysen“ genannt) durchgeführt 
werden müssen, sondern die Feststellung der Systemrelevanz zukünftig für einen längeren Zeitraum auf Grund-
lage der Langfristanalyse erfolgen kann. 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft reduziert sich zudem dadurch, dass der Weiterbetrieb der Kraftwerke, 
insbesondere die dafür benötigte Personalplanung, für die betroffenen Kraftwerke nicht mehr kurzfristig und mit 
starken Unsicherheiten bezüglich der Zeitdauer und der wiederholten Feststellung der Systemrelevanz behaftet 
erfolgt, sondern mittel- bis langfristig erfolgen kann. Dies ermöglicht einen gezielteren Einsatz von Ressourcen. 

Vorgabe 4.2.24 ( Weitere Vorgabe): Reduktion der Anforderungen an Mieterstromverträge; § 42a EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 20 000 60 35,8 0 -716 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -716 

Durch den Wegfall der Prüfpflicht der bislang erforderlichen 40%igen Wohnnutzung der Gebäude, in welchen 
Mieterstromzuschlag gezahlt wird, entfällt Zeitaufwand auf Seiten des Betreibers und des Verteilnetzbetreibers. 
Bisher wurden rund 1500 Anlagen pro Jahr in diesem Segment zugebaut. Insgesamt wird geschätzt, dass rd. 
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100.000 Gebäude Mieterstrom oder die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung nutzen werden. Mieterstrommo-
delle werden bei größeren Anlagen eingesetzt und sind komplexer. Daher wird angenommen, dass ca. 20.000 
Gebäude Mieterstromregelungen nutzen werden und der Rest die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung anwen-
det. Der vermiedene Aufwand besteht in der ausbleibenden Erforderlichkeit, die Wohnnutzung der genutzten 
Gebäude fortlaufend und vor dem Schluss neuer Mieterstromverträge zu kontrollieren und entspricht den Num-
mern 2, 4 und 14 der Zeitwerttabelle der Wirtschaft im Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwandes des Statistischen Bundesamts (Destatis-Leitfaden). Er wird daher auf ca. 60 Min. pro Jahr geschätzt; 
es handelt sich um eine Tätigkeit mit einem niedrigen Qualifikationsniveau. 

Vorgabe 4.2.25 ( Weitere Vorgabe): Einführung bürokratiearmes Modell der Gemeinschaftlichen Gebäu-
deversorgung; § 42b EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

-80 000 600 35,80 0 -28 640 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -28 640 

Nach aktuell geltendem Recht haben Eigentümer durch den Mieterstrom die Möglichkeit Strom aus Solarenergie 
an ihre Mieter abzugeben. Durch die Einführung des § 42b EnWG wird daneben ein neues Modell eingeführt. Bei 
dem neuen Modell gibt der Eigentümer ebenfalls den Strom aus der Solarenergie an seine Mieter ab. Er stellt 
dabei ausschließlich den durch die gebäudeeigene Solaranlage erzeugten Strom bereit und ist nicht für die De-
ckung des gesamten Strombedarfs verantwortlich. Mieter beziehen somit durch weitere Verträge noch Strom aus 
anderen Bezugsquellen. 

Durch die Einführung der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung wird die Umsetzung von einem dem Mie-
terstrom ähnlichen Modell zur lokalen Eigenversorgung von Mehrfamilienhäusern unbürokratisch ermöglicht. 
Wie in Nummer 7 erläutert, wird geschätzt, dass rund 80.000 Gebäude die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung 
anwenden können.  

Durch den Entfall der Pflicht zur Versorgung mit Reststrom und die Lieferantenpflichten nach dem EnWG, wel-
che mit einem hohen Maß an Aufwand für Informationspflichten einhergehen, werden die Anlagenbetreiber ent-
lastet. Im speziellen entfallen für den Anlagenbetreiber das Vertragsmanagement mit einem Energieversorgungs-
unternehmen und die Rechnungslegung und Informationspflichten nach §§ 40, 40b EnWG. Die eingesparte Zeit 
pro Projekt wird auf jährlich ca. 10 Arbeitsstunden auf Seite des Betreibers geschätzt. Hier handelt es sich um 
eine Tätigkeit mit einem niedrigen Qualifikationsniveau. 

Bei einer Fallzahl von 80 000, einer Reduktion des Zeitaufwands um 600 Minuten pro Fall und einem Lohnsatz 
von 35,80 im Sektor „Energieversorgung“ mit niedrigem Qualifikationsniveaus können die Einsparungen des 
jährlichen Erfüllungsaufwandes bei rund 29 Millionen Euro liegen. 

Vorgabe 4.2.26 ( Weitere Vorgabe): Entwicklung von IT-Systemen zum Datenaustauch; § 42b EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1416 1800 136,25  5 788  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 5 788 

 

Veränderung des einmaligen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1416 7 200 136,25  23 151   
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Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 23 151 

Für die die Nutzung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nach Paragraf 42b EnWG ist die Entwicklung 
eines IT-Systems zur Marktkommunikation zwischen Anlagenbetreibern, Reststromlieferanten, Messstellenbe-
treibern und Netzbetreibern notwendig. Das IT-System wird zum Datenaustausch genutzt, so dass relevante Daten 
über das System eingetragen und zur Abrechnung genutzt werden können.  

Validierte Daten zur Fallzahl liegen nicht vor. Es wird angenommen, dass die Messstellenbetreiber entweder das 
IT-System in der eigenen Firma entwickeln oder einen IT-Dienstleister mit der Entwicklung beauftragen. Laut 
dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland 1416 Messtellenbetreiber (vgl. Bundes-
netzagentur, Monitoringbericht 2022; https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringbe-
richte/MonitoringberichtEnergie2022.pdf?__blob=publicationFile&v=6). Dementsprechend ergibt sich eine Fall-
zahl von 1416.  

Validierte Daten zum Zeitaufwand liegen nicht vor. Es ist anzunehmen, dass bestehende IT-Systeme, die bereits 
für die Marktkommunikation im Bereich der Solarenergie genutzt werden, angepasst und diese danach für die 
gemeinschaftliche Gebäudeversorgung genutzt werden können. Ferner wird anhand dessen angenommen, dass 
die Anpassung von bestehenden Fachverfahren einen Zeitaufwand von 120 Stunden (7 200 Minuten) (vgl. Stan-
dardwerte) bedarf. Neben der Anpassung der bestehenden Systeme kommen jährliche Aufwände für den Betrieb 
und die Pflege der IT-Systeme hinzu. Es wird hierbei angenommen, dass die Pflege einem Anteil von 0,25 der 
Anpassung der Systeme entspricht. Somit wird ein Zeitaufwand von 30 Stunden (=120 Stunden*0,25) (1 800 
Minuten) pro Fall geschätzt. 

Bei Heranziehung der durchschnittlichen Kosten für einen Programmiertag mit 1 090 Euro, (136,25 pro Stunde* 
8 Stunden) wird ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 5,8 Millionen Euro und ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
von rund 23 Millionen Euro geschätzt. 

Vorgabe 4.2.27 ( Weitere Vorgabe): Mittelauszahlung an Registerführenden durch ÜNB; § 49d EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

4 480 54,70 0 2 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 2 

Für die Wirtschaft entsteht durch die Einfügung von § 49d Absatz 5 Satz 1 EnWG ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand. Dieser resultiert aus dem administrativen Aufwand der Übertragungsnetzbetreiber für die Auszahlung von 
Sach- und Personalmitteln für den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Registers im Sinne des 
§ 49d EnWG. Hierbei werden eine quartalsweise Rechnungsstellung der Beliehenen sowie ein Aufwand von 8 
Stunden mittlerer Qualifikation pro Fall angenommen. Ein einmaliger Aufwand für die vier Übertragungsnetzbe-
treiber entsteht nicht, da Prozesse für analoge Auszahlungen bereits bestehen. 
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4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung für die einzelnen Vorgaben dargestellt. 

Vorgabe 4.3.1: Berechnung und Bekanntgabe der Menge des Ausbaus auf landwirtschaftlichen Flächen; 
§§ 29, 37c, 38a Abs. 1, 48 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

3 2.400 46,5  6  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 6 

Nach den neuen Regelungen zu der bundesweiten Obergrenze des Ausbaus auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen muss die Bundesnetzagentur für jede Ausschreibungsrunde insgesamt ermitteln, welche Leistung auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen als in Betrieb im Marktstammdatenregister gemeldet wurde. Der Aufwand hier-
für wird je Ausschreibungstermin auf 40 Stunden im gehobenen Dienst geschätzt.  

Vorgabe 4.3.2: Gebotsmenge für Flächenkategorien veröffentlichen; 35 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

3 240 46,5  1  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 1 

Nach der neuen Vorgabe müssen bei jeder Bekanntgabe der Zuschläge bei Solaranlagen des ersten Segments 
aggregiert Gebotsmengen je Gebotskategorie veröffentlicht werden. Der Aufwand für die zusätzliche Berechnung 
und Veröffentlichung hierfür wird auf 4 Stunden im gehobenen Dienst geschätzt.  

Vorgabe 4.3.3: Ermittlung des Höchstwerts für besondere Solaranlagen; 37 Abs. 2 EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

3 240 46,5  1  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 1 

Nach der neuen Vorgabe muss für jede Gebotsrunde ein neuer Höchstwert für besondere Solaranlagen rechnerisch 
ermittelt und veröffentlicht werden. Der Aufwand für die zusätzliche Berechnung und Veröffentlichung hierfür 
wird auf 4 Stunden im gehobenen Dienst geschätzt.  

Vorgabe 4.3.4: Zusätzliche Erfüllungsaufwand für das neue Zuschlagsverfahren; 37d EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

2.500 5 46,5  8  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 8 
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Durch die Einführung des neuen Zuschlagsverfahren entsteht gegenüber dem bestehenden Verfahren in der Zu-
schlagserteilung ein Zusatzaufwand von 5 Minuten pro Fall.  

Auf Basis von 2.500 jährlich zu erwartenden Geboten und einem Lohnsatz von 46,5 Euro für den gehobenen 
Dienst wird somit ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand von etwa 8.000 Euro erwartet.  

Vorgabe 4.3.5: Ermöglichung digitaler Bescheide; § 30a EEG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

2.500 -10 33,8  -14  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -14 

Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird durch die Ermöglichung digitaler Bescheide verringert, da die 
Schriftform nicht mehr eingehalten werden muss. 

Vorgabe 4.3.6-4.3.7: Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabilität; § 12i EnWG  

Durch die Konkretisierung und Weiterentwicklung der Berichtspflicht nach § 12 Absatz 3b zum Systemstabili-
tätsbericht nach § 12i und die Einführung eines Monitorings über den Stand der Umsetzung von Maßnahmen im 
Bereich der Systemstabilität entsteht folgende Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1 * 0,5 1 082 280 66,90 0 603 0 

1 * 1 255 600 66,90 0 285 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 888 

Aufgabe 1) Anforderung, Prüfung und Bewertung des Systemstabilitätsberichts 

Die Bundesnetzagentur kann den Übertragungsnetzbetreibern Vorgaben zu Form und Inhalt des durch sie zu er-
stellenden Systemstabilitätsberichts machen. Zudem begleitet sie die Erstellung des Berichts durch die Übertra-
gungsnetzbetreiber. Nach Vorlage des Berichts prüft und bewertet sie diesen. Hierzu muss sie die Daten der Über-
tragungsnetzbetreiber plausibilisieren und ermitteln, ob die Sachverhaltsaufnahme der Übertragungsnetzbetreiber 
zur Systemstabilität korrekt und vollständig erfolgte. Sie muss in diesem Zusammenhang eigene Berechnungen 
und Untersuchungen durchführen sowie die Lösungsoptionen der Übertragungsnetzbetreiber für etwaige prog-
nostizierte Beeinträchtigungen der Systemstabilität überprüfen und bei Bedarf eigene Alternativen entwickeln. 
Ferner kann sie die Fachöffentlichkeit konsultieren. Die Ergebnisse der Konsultation fließen dann in die Bewer-
tung ein, die zum Abschluss des Prozesses dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vorzulegen 
und zu veröffentlichen ist. 

Der Personalaufwand für Aufgabe 1) wird von der BNetzA auf 18 038 Stunden ( = 1 082 280 Minuten) geschätzt, 
die sich zu 15 Prozent auf den gehobenen Dienst und zu 85 Prozent auf den höheren Dienst aufteilen. Unter 
Anwendung der Lohnsätze für den gehobenen und den höheren Dienst der Verwaltung ergibt sich ein durch-
schnittlicher Stundenlohn je Fall von 66,90 Euro pro Stunde (46,50 Euro pro Stunde gehobener Dienst, 70,50 
Euro pro Stunde höherer Dienst). Da der Systemstabilitätsbericht alle zwei Jahre erstellt und bewertet wird, be-
trägt die Fallzahl für Aufgabe 1) 0,5.  

Für den Bund entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von zusätzlich 603 000 Euro ( = 0,5 * 1 082 280 Minu-
ten/60 * 66,90 Euro pro Stunde). 

Aufgabe 2) Monitoring des Umsetzungsstandes der Maßnahmen zur Systemstabilität 
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Die Bundesnetzagentur führt laufend ein Monitoring der Maßnahmen zum Erhalt der Systemstabilität durch. Hier-
bei prüft sie insbesondere den Umsetzungsstand des vorausgegangenen Systemstabilitätsberichts und seiner Be-
wertung. Zu diesem Zweck sind gegebenenfalls auch Daten Dritter wie beispielsweise seitens der Anlagenbetrei-
ber zu erheben und auszuwerten. Im Anschluss erstellt sie einen Bericht zum Monitoring, welchen sie gemeinsam 
mit dem Bericht der Übertragungsnetzbetreiber und dessen Bewertung veröffentlicht und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz vorlegt. 

Der Personalaufwand für Aufgabe 2) wird von der BNetzA auf 4 260 Stunden ( = 255 600 Minuten) geschätzt, 
die sich zu 15 Prozent auf den gehobenen Dienst und zu 85 Prozent auf den höheren Dienst aufteilen. Unter 
Anwendung der Lohnsätze für den gehobenen und den höheren Dienst der Verwaltung ergibt sich ein durch-
schnittlicher Stundenlohn je Fall von 66,90 Euro pro Stunde (46,50 Euro pro Stunde gehobener Dienst, 70,50 
Euro pro Stunde höherer Dienst). Da das Monitoring laufend durchgeführt wird, beträgt die Fallzahl für Aufgabe 
2) 1.  

Für den Bund entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von zusätzlich 285 000 Euro ( = 1 * 255 600 Minuten/60 
* 66,90 Euro pro Stunde). 

Vorgabe 4.3.8: Prüfung der Systemrelevanz; § 13b EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 
Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

30 -1 000 70,50  -35,25  

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -35,25 

Nach aktuellem Recht müssen Übertragungsnetzbetreiber Systemanalysen bzw. Langfristanalysen erstellen. Die 
Änderung von § 13b Absatz 3 und 5 EnWG sieht vor, dass die Ausweisung eines Kraftwerks als systemrelevant 
auch auf Grundlage der Langfristanalyse erfolgen kann. Auf Grund dessen muss die Bundesnetzagentur seltener 
Anträge prüfen. 

Die Bundesnetzagentur, die mit der Genehmigung von Systemrelevanzausweisungen betraut ist, schätzt anhand 
ihrer bisherigen Erfahrungen, sowie der Anzahl der Kraftwerke, die nach Kohleverstromungsbeendigungsgesetz 
(KVBG) noch stillgelegt werden müssen, die Fallzahl auf 30. 

Ebenso hat die Bundesnetzagentur Angaben zum Zeitaufwand anhand ihrer Erfahrungswerte geschätzt. Der Zeit-
aufwand pro Fall reduziert sich um 1 000 Minuten. 

Unter der Berücksichtigung der Fallzahl von 30, einem Zeitaufwand von -1 000 Minuten pro Fall und der An-
wendung eines Lohnsatzes für den höheren Dienst der Verwaltung von 70,50 Euro pro Stunde kann die Reduktion 
des jährlichen Erfüllungsaufwands bei rund 35 000 Euro liegen. 

Vorgaben 4.3.9-4.3.12: Pflichten des Bundes und der Beliehenen aus § 49d EnWG 

Die Abwicklungspflichten, die sich unmittelbar aus § 49d EnWG ergeben, werden als geringfügig eingeschätzt. 

Vorgabe 4.3.13: Aufnahme von Wärmenetzen in das Marktstammdatenregister.; § 111e EnWG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 
Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Personen-
jahren) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1 0,25  70,50  28  

1 0,5 46,5  37  

1 0,25 33,8  14  
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Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 79 

Laut der neuen Vorgabe sollen Wärmenetze in das Marktstammdatenregister aufgenommen werden. Konkrete 
Vorgaben zu den zu erfassenden Akteuren und Angaben sind noch nicht umgesetzt. Daher kann nur eine sehr 
grobe Abschätzung getroffen werden. Es wird vorliegend geschätzt, dass eine Aufnahme von Wärmenetzen ei-
nen zusätzlichen Personalbedarf von 0,25 Stellen im höheren Dienst, 0,5 Stellen im gehobenen Dienst sowie 
0,25 Stellen im mittleren Dienst verursacht.  

Zusätzlich wird geschätzt, dass für die Umsetzung der programmiertechnischen Änderungen am Register ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand von 300.000 Euro in Form von Sachkosten entsteht.  

Der tatsächliche Erfüllungsaufwand kann stark von den Schätzungen abweichen, je nachdem, welche konkreten 
Vorgaben in Form einer Anpassung der Verordnung vorgenommen werden. 

5. Weitere Kosten 

Die Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die sonstigen Kosten der Wirtschaft und auf die sozialen Siche-
rungssysteme. Signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, werden nicht erwartet. 

Der Aufwand in Verbindung mit dem Betrieb des Registers nach dem neuen § 49d Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes wird in der auf Grundlage von § 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes ergehenden Verord-
nung zur Änderung der Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV), in der das Register 
näher ausgestaltet wird, beziffert und bilanziert. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Das Gesetz hat räumlich differenzierte Auswirkungen insbesondere zwischen dichter besiedelten Großstädten und 
Ballungsräumen sowie dünner besiedelten ländlichen Räumen. Diese Räume haben in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß und unterschiedlicher Qualität Flächen für den zur Einhaltung der Klimaziele beschleunigten Ausbau der 
Photovoltaik (PV) zur Verfügung. Mit dem Gesetz werden Gebäude im Innen- wie im Außenbereich gefördert, 
so dass auch in ländlichen Räumen die Nutzung von bestehenden Dachflächen, wie  Scheunen, für die Solars-
tromproduktion attraktiv wird. Dies kann auch die Wertschöpfung landwirtschaftlicher Betriebe erhöhen, wobei 
sich der Großteil der für PV nutzbaren Dachflächen im urbanen Raum befindet und dort nutzbar gemacht werden 
kann. Es ist davon auszugehen, dass in ländlichen Räumen zusätzliche Belastungen in überwiegend freier Land-
schaft zu erwarten sind, während in urbanen Räumen vornehmlich bereits überbaute, kleinteilige Flächen wie 
Dächer oder Parkplätze genutzt werden. Die hieraus entstehende, großflächige Beschränkung der Zugänglichkeit 
und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Freiflächen-PV stellen für in ländlichen Räumen wohnende 
Menschen und Erholungssuchende zusätzliche Belastungen dar. Andererseits können insbesondere Agri-PV-An-
lagen dazu beitragen, dass die Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe gestärkt wird, da in Abhängigkeit des ge-
wählten Systems Kulturen vor Hagel, Starkregen und zu hoher Sonneneinstrahlung geschützt werden, Böden we-
niger austrocknen und der ländliche Raum dadurch aufgewertet wird. Die Herausnahme von Böden aus der inten-
siven Landwirtschaft hat außerdem positive Wirkungen auf die Biodiversität. Daneben sind durch Solarparks 
Auswirkungen auf die Wildpopulation, wie veränderte Wechselverläufe und weitere Auswirkungen auf die Aus-
übung der Jagd (Beschränkungen durch Hinzunahme befriedeter Bezirke durch eingezäunte Solaranlagen) zu er-
warten. Der weiteren Beobachtung bedarf, inwieweit der mit dem EEG 2023 bereits erweiterte Anwendungsbe-
reich der finanziellen Beteiligung, der mit den vorgesehenen Anpassungen in § 6 Absatz 1, 3 und 5 EEG 2023 
nochmals ausgeweitet wird, die finanziellen Möglichkeiten der vom PV-Ausbau betroffenen Kommunen verbes-
sern kann. Dies gilt ebenfalls für weitere mögliche Folgewirkungen des PV-Ausbaus für Kommunen wie einer 
möglichen Erhöhung der Brandschutzkosten durch notwendige Anpassung der Feuerwehrleistungsfähigkeit oder 
eines erhöhten Personalbedarfs in der Kommunalverwaltung wegen zusätzlicher Planungs- und Überwachungs-
aufgaben aufgrund des PV-Ausbaus. Andererseits ist der Ausbau der Photovoltaik ein wesentlicher Beitrag, den 
Klimawandel aufzuhalten, wodurch Folgekosten etwa wegen Waldbränden und lokalen klimatischen Verände-
rungen abgemildert werden könnten. Die Liste der positiven wie negativen Auswirkungen ist nicht abschließend.  

Mit Blick auf die Flächeninanspruchnahme ist festzustellen, dass diese gegenüber dem EEG 2023 nicht gesteigert 
wird, da die Ziele für Photovoltaikfreiflächenanlagen nicht erhöht werden. Allerdings wird die Flächenkulisse mit 
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Blick auf landwirtschaftlich genutzte Flächen um die benachteiligten Gebiete ausgeweitet und zugleich ein Ma-
ximum der Flächeninanspruchnahme bezüglich der Nutzung landwirtschaftlich genutzter Flächen für geförderte 
PV-Anlagen festgelegt. Damit die einzelnen Bundesländer im bundesweiten Vergleich nicht stark überproportio-
nal beitragen müssen, können Sie für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2030 ihre landwirtschaftlichen Flächen 
in benachteiligten Gebieten für geförderte PV-Anlagen schließen, wenn und solange die Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Freiflächenanlagen in ihrem Bundesland 1 % dieser Flächen über-
steigt. Nach dem 31. Dezember 2030 gilt ein Wert in Höhe von 1,5 %. Zugleich schafft der Gesetzentwurf ver-
besserte Rahmenbedingungen zur Errichtung besonderer PV-Anlagen, die die Flächeninanspruchnahme auf land-
wirtschaftlichen Flächen mindern sollen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Maßnahmen ist angesichts der langfristigen Ausbauziele für erneuerbare Energien grundsätz-
lich nicht sinnvoll. Lediglich das vereinfachte Anschlussverfahren für Anlagen mit einer installierten Leistung 
von bis zu 50 Kilowatt wird entsprechend der europarechtlichen Grundlage auf Anschlussbegehren bis zum 
30.06.2024 befristet. 

Deutschland strebt an, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein. Der beschleunigte und gesteigerte Ausbau der Pho-
tovoltaik trägt zu diesem Ziel bei.  

Indikator für die Zielerreichung ist primär der jährliche Leistungszubau in GW von Photovoltaik-Anlagen sowohl 
auf Dach- als auch auf Freiflächen. Ergänzend gibt die Zahl jährlich erteilter Genehmigungen von PV-Anlagen 
nach Anlagenart sowie ihre Neu-Inbetriebnahme den Zielerreichungsgrad wieder. Diese Daten können dem 
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur entnommen werden. Darüber hinaus können Netzbetreiber so-
wie Messstellenbetreiber relevante Daten zur Verfügung stellen.  

Um festzustellen, ob sich Beantragungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt haben, könnten Antragstellende, 
die vor, und solche, die nach Inkrafttreten des Gesetzes eine PV-Anlage beschafft haben, zu Zeitaufwand und 
Kosten befragt werden.  

Ein sinnvoller Zeitpunkt für eine Evaluierung liegt bei fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes (2028). Im Fall 
dieses Gesetzes wäre ebenso das Jahr 2030 denkbar. Für das Jahr 2030 hat die Bundesregierung beschlossen, den 
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent zu verdoppeln. Der Ausbau von PV-An-
lagen trägt zur Optimierung des Gesamtsystems der Energieversorgung bei und kann somit in diesem Kontext 
evaluiert werden. 

 

Darüber hinaus werden Maßnahmen innerhalb des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Teil der dort vorgesehenen 
regelmäßigen Evaluierung (§ 99 EEG 2023). 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 
Zu Nummer 1 
Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses sind redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nummer 2 
In § 3 EEG 2023 werden zwei neue Begriffsbestimmungen aufgenommen. 

Zu Buchstabe a 
Die neue § 3 Nummer 43 EEG 2023 definiert den Begriff des Steckersolargeräts. Dieser Begriff ist an die in der 
DIN VDE-AR-N 4105 verwendete Begrifflichkeit angelehnt. Materiellrechtliche Verwendung findet der Begriff 
unter anderem in den Ausnahmen von Zusammenfassungsregelungen in § 9 und § 24 EEG 2023. 

Zu Buchstabe b 
Die neue § 3 Nummer 46a EEG 2023 definiert die neue Vermarktungsform der unentgeltlichen Abnahme nach 
§ 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EEG 2023. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 
Der neue § 4 Satz 2 EEG stellt als Zielbestimmung klar, dass durch die weiteren Regelungen des EEG beim 
Zubau von Solaranlagen das Ziel verfolgt werden soll, dass mindestens 50 Prozent des Zubaus als Dachanlagen 
erfolgen. Eine hälftige Aufteilung war bereits bislang Grundlage des Mengengerüstes, welches unter anderem 
Grundlage der in § 28a Absatz 2 EEG und § 28b Absatz 2 EEG festgelegten Ausschreibungsmengen war. Dies 
hat der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung zum Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleu-
nigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor deutlich gemacht (vgl. BT-
Drs. 20/1630, S.3). Die Ausschreibungsmengen bleiben daher von der Regelung unberührt. Durch die Neurege-
lung wird somit die bisher verfolgte gesetzgeberische Intention auch im Gesetzestext explizit gemacht. 

Zu Nummer 4 
Zu Buchstabe a 
In § 6 Absatz 4 Satz 1 EEG 2023 wird zum einen geregelt, dass Vereinbarungen nun neben der Schriftform auch 
in elektronischer Form geschlossen werden dürfen. Dadurch wird der verstärkten Digitalisierung von Kommuni-
kationsformen Rechnung getragen und gleichzeitig ein gleichwertiges Formanforderungserfordernis zur Schrift-
form aufgenommen. 

Zum anderen wird in Nummer 2 die Vorgabe konkretisiert, dass eine Vereinbarung der finanziellen Beteiligung 
für Solaranlagen des ersten Segments erst nach Beschluss eines Bebauungsplans zulässig ist. Danach gilt diese 
Einschränkung nur in den Fällen, in denen vor Erteilung der für die Anlage erforderlichen Genehmigung ein 
Bebauungsplan beschlossen wird, um die bauplanungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit der Anlage herzustellen. 
Damit wird klargestellt, dass die Einschränkung für aus sonstigen Gründen aufgestellte Bebauungspläne nicht 
gilt. Diese Differenzierung ist gerechtfertigt, da im ersteren Fall die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde in 
besonderem Maße betroffen und vor einer Einflussnahme zu schützen ist. Soweit sich die bauplanungsrechtliche 
Genehmigungsfähigkeit bereits aus einer gesetzlichen Privilegierung (z.B. aus § 35 BauGB) ergibt, ist die Pla-
nungshoheit der Gemeinde nicht in gleicher Weise betroffen, da der planerische Spielraum der jeweiligen Ge-
meinde bereits durch eine gesetzgeberische Entscheidung beschränkt ist. Da Windenergieanlagen regelmäßig ei-
ner solchen bauplanungsrechtlichen Privilegierung unterfallen, besteht kein Bedürfnis für eine Übertragung der 
nach Nummer 2 für Solaranlagen des ersten Segments geltenden Einschränkung auf Windenergieanlagen. 
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Zu Buchstabe b 
Mit der begrifflichen Änderung in § 6 Absatz 1, 3 und 5 EEG 2023 wird der Anwendungsbereich der finanziellen 
Beteiligung der Kommunen über Freiflächenanlagen hinaus auch auf sonstige Solaranlagen, die gemäß der Defi-
nition des § 3 Nummer 41a EEG 2023 zu den Solaranlagen des ersten Segments zählen, ausgeweitet. Hierdurch 
dürfen nun neben Betreibern von Freiflächenanlagen auch Betreiber von Solaranlagen auf, an oder in baulichen 
Anlagen, die weder Gebäude noch Lärmschutzwand sind, den von der Errichtung ihrer Anlagen betroffenen Ge-
meinden eine finanzielle Beteiligung anbieten. Die Norm umfasst damit nun auch Solaranlagen auf Gewässern 
sowie besondere Solaranlagen, soweit sie in Verbindung mit einer sonstigen baulichen Anlage errichtet werden. 
Die Erweiterung des Anwendungsbereiches zielt darauf, den mit § 6 EEG 2023 verfolgten Zweck einer Steigerung 
der Akzeptanz des Ausbaus von Erneuerbaren Energien-Anlagen weiter zu stärken. Bei den nun neu erfassten 
Arten von Solaranlagen handelt es sich um solche, die ebenfalls geeignet sind, das Bild des öffentlichen Raumes 
in besonderem Maße zu prägen und damit relevant sind für die Akzeptanz des Erneuerbaren-Ausbaus.  

Die Ausweitung des Anwendungsbereiches gilt für Anlagen, die eine finanzielle Förderung auf Basis des EEG 
oder im Rahmen der Innovationsausschreibungen nach der InnAusV erhalten und – vorbehaltlich von Absatz 5 – 
auch für ungeförderte Anlagen.  

Im Fall von Anlagenkombinationen aus Solar- und Speicheranlagen wird für die tatsächlich eingespeiste Strom-
menge im Sinn des § 6 EEG auch derjenige mit der Solaranlage erzeugte Strom berücksichtigt, der erst nach 
Zwischenspeicherung in der Speicheranlage in das öffentliche Netz eingespeist wird. 

Zu Nummer 5 
Zu Buchstabe a 
Die Änderung in § 8 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 EEG 2023 dient der Klarstellung: fordert der Netzbetreiber 
Informationen seitens des Anschlussbegehrenden nach, so sind die gesammelten Informationen, die der Netzbe-
treiber zur Erfüllung seiner Pflichten nach § 8 EEG 2023 benötigt, gebündelt nachzufordern. Die Klarstellung, 
dass der Netzbetreiber anzugeben hat, welche weiteren Informationen benötigt werden, spiegelt den zweistufigen 
Prozess in § 8 Absatz 5 und Absatz 6 EEG 2023 wider. Auch bisher hat der Netzbetreiber nach Eingang eines 
Netzanschlussbegehrens nach Absatz 5 Satz 1 zu prüfen, ob noch Angaben zur Bearbeitung des Begehrens fehlen 
und dies nach Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 mitzuteilen. Sollten hierbei Informationen erforderlich sein, die nicht 
unmittelbar der Bestimmung des Netzverknüpfungspunktes dienen, so ist auch diesbezüglicher Nachforderungs-
bedarf frühzeitig transparent zu kommunizieren. 

Durch die Änderung des § 8 Absatz 5 Satz 3 EEG 2023 wird der vereinfachte Netzanschluss nach Absatz 5 Satz 
3 auf Anlagen mit bis zu 30 kW installierter Leistung, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem 
Netzanschluss befinden, ausgeweitet. Hierdurch soll insbesondere Betreibenden von PV-Dachanlagen die Mög-
lichkeit gegeben werden, Anlagen unter Einhaltung der technischen Regeln anzuschließen, wenn der Netzbetrei-
ber den Zeitplan nach Absatz 5 Satz 1 nicht innerhalb von einem Monat übermittelt. 

Zu Buchstabe b 
§ 8 Absatz 5a EEG 2023 dient dazu, Steckersolargeräten, für die keine Einspeisevergütung begehrt wird, einen 
sofortigen Anschluss zu ermöglichen. Diese auch als „Balkon-PV“ bezeichneten Anlagen können die nied-
rigschwellige Teilhabe an der Energiewende fördern. Anlagen werden von den Vorgaben des europäischen Netz-
kodex (nach der Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex 
mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger, ABl. L 112/1) bis zu einer Wirkleistung von 0,8 kW als 
insignifikant angesehen (Artikel 5 Absatz 3 des Kodex). Eines oder mehrere Steckersolargeräte mit einer instal-
lierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Volt-
ampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben und der unentgeltlichen Abnahme zuge-
ordnet werden, können demnach unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen 
Regelungen angeschlossen werden. Die installierte Leistung bezieht sich hier, wie insgesamt bei Solaranlagen im 
EEG, auf die Modulleistung. Durch das Abstellen auf die insgesamt installierte Leistung beziehungsweise die 
insgesamt vorliegende Wechselrichterleistung werden mehrere Steckersolargeräte, die hinter der Entnahmestelle 
eines Letztverbrauchers betrieben werden, kumuliert betrachtet. Dies ist sachgerecht, da mehrere Anlagen unter-
halb der Schwellenwerte, die diese gemeinsam überschreiten, die gleichen Netzwirkungen haben wie eine größere 
Anlage, die alleine die Schwellenwerte überschreitet. 
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In der Konsequenz dieser Regelung genügt in Zukunft die Registrierung zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
gemäß § 5 oder § 7 der Marktstammdatenregisterverordnung innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme. Eine 
vorgeschaltete Netzverträglichkeitsprüfung durch den Netzbetreiber erfolgt nicht. Satz 2 Halbsatz 2 stellt klar, 
dass auch sonstige Meldungen (z.B. aufgrund von Technischen Anschlussbedingungen oder Technischen An-
schlussregelungen) nicht zur Voraussetzung für den Netzanschluss und die Inbetriebnahme des Steckersolargeräts 
gemacht werden dürfen. Da § 8 EEG 2023 nur den Netzanschlussprozess regelt, schließt der letzte Halbsatz nicht 
aus, dass der Netzbetreiber zu einem späteren Zeitpunkt, nach Inbetriebnahme und Meldung beim Marktstamm-
datenregister, Informationen über das Steckersolargerät verlangt. Ergänzt werden die Regelungen durch eine ver-
einfachte Eingabemaske bei der MaStR-Registrierung (vgl. die Neufassung der Anlage zur Marktstammdatenre-
gisterverordnung in diesem Gesetz).  

Aufgrund des neuen § 21c Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 ist auch für die Zuordnung der Anlage zur unentgeltlichen 
Abnahme keine Meldung beim Netzbetreiber erforderlich, da bei ausbleibender sonstiger Zuordnung eine Anlage 
nun als der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet gilt. 

Nach der Registrierung zum Markstammdatenregister fordert die Bundesnetzagentur bereits nach bestehender 
Praxis die Netzbetreiber auf, die im Marktstammdatenregister hinterlegten Daten der Anlagen zu prüfen. Diese 
Aufforderung nach § 13 Absatz 1 Satz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung erfolgt automatisiert und ohne 
Ansehung der Größe der Anlage. Die Prüfpflicht der Netzbetreiber beschränkt sich auf einen Abgleich mit den 
ihnen vorliegenden Daten; weitere Anstrengungen, um eine bessere Prüfung vornehmen zu können, müssen nicht 
vorgenommen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine zu großen Anlagen als Steckersolargeräte 
registriert werden. Ziel des Verfahrens ist es einerseits, dass der Netzbetreiber Kenntnis von der Inbetriebnahme 
des Steckersolargeräts erhält. Zudem soll so sichergestellt werden, dass bei Bedarf der nach § 10a Absatz 2 EEG 
2023 erforderliche Zählerwechsel durch den Messstellenbetreiber erfolgen kann. Nach § 17 der Marktstammda-
tenregisterverordnung dürfen die Netzbetreiber darüber hinaus auf die Daten zugreifen, um ihre gesetzlichen Auf-
gaben zu erfüllen; zu diesen gehört auch die Information des Messstellenbetreibers zum Zwecke eines ggf. erfor-
derlichen Zählerwechsels. Die Information des Messstellenbetreibers durch den Netzbetreiber ist bereits in den 
Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Marktkommunikation abgebildet. 

Zu Buchstabe c 
Die Änderungen in § 8 Absatz 6 EEG 2023 dienen der Klarstellung und der Beschleunigung auch dieses Pro-
zessschritts im Netzanschlussprozess, wie ihn die Absätze 5 und 6 vorsehen. 

In Satz 1 wird nun ausdrücklich festgehalten, dass Netzbetreiber innerhalb der Frist aus Absatz 6 Satz 1 auch das 
Ergebnis ihrer eigenen Netzverträglichkeitsprüfung zu übermitteln haben. Bei dieser netztechnischen Prüfung 
wird geprüft, ob Kapazitätsengpässe vorliegen und welcher Verknüpfungspunkt sich für den Anschluss und die 
Aufnahme des erzeugten Stroms eignet, Wesentliches Ergebnis ist also insbesondere der vom Netzbetreiber er-
mittelte Netzverknüpfungspunkt. Das Vorliegen des Ergebnisses der Netzverträglichkeitsprüfung ist Vorausset-
zung für die Übermittlung der in Absatz 6 Satz 1 gelisteten Informationen.  

Zur erheblichen Beschleunigung des Anschlusses von Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 30 kW, 
die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden, wird ein neuer Satz 3 eingefügt. 
Hiernach können diese Anlagen, ähnlich wie bereits in der Regelung in Absatz 5 Satz 3 vorgesehen, an dem 
bereits bestehenden Netzverknüpfungspunkt angeschlossen werden, wenn der Netzbetreiber nicht innerhalb der 
Frist von Satz 1 (acht Wochen) mitteilt, dass der bestehende Netzverknüpfungspunkt technisch zum Zeitpunkt 
der Netzverträglichkeitsprüfung noch nicht als Netzverknüpfungspunkt geeignet ist. Zwar gilt nach Absatz 1 Satz 
2 der bestehende Netzverknüpfungspunkt als der günstigste Verknüpfungspunkt; jedoch können für einen An-
schluss der Anlage an diesem Verknüpfungspunkt zunächst Maßnahmen zur Verstärkung oder zum Ausbau des 
Netzanschlusses durch den Netzbetreiber nach § 8 Absatz 4 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 EEG 2023 erfor-
derlich sein. Durch den neuen Satz 4 wird die Position von Anlagenbetreibenden dahingehend gestärkt, dass bei 
Ausbleiben der bezeichneten Rückmeldung die Anlage an dem bestehenden Netzverknüpfungspunkt unter Ein-
haltung der technischen Regeln angeschlossen werden darf. 

Dies ergänzt das Gerüst an Regelungen zur Beschleunigung des Anschlusses von Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energien in der Niederspannung: Mit der Einführung des § 3 Absatz 3a des Messstellenbetriebsgesetzes 
wurde bereits der zeitlich spätere Schritt der Zählersetzung beschleunigt. Hier wird dem grundzuständigen Mess-
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tellenbetreiber eine Frist zur Zählersetzung spätestens innerhalb eines Monats vorgeschrieben. Erfolgt die Zäh-
lersetzung nicht fristgerecht, hat der Anlagenbetreiber nach sechs Wochen ein Selbstvornahmerecht. Somit ergibt 
sich in Zukunft auf allen Prozessschritten ein stringentes Gerüst an Fristen für einen zügigen Netzanschlusspro-
zess, die insbesondere für Anlagen, die in der Niederspannung angeschlossen werden, mit einer höheren Verbind-
lichkeit belegt sind. 

Zu Buchstabe d 
Die Änderungen in § 8 Absatz 7 EEG 2023 sind Folgeänderungen aufgrund der Anpassungen in den Absätzen 5 
und 6, sowie im Fall des Satz 2 Nummer 4 und Satz 4 Nummer 5 aufgrund der Anpassungen in § 9 EEG durch 
das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende vom 21. April 2023. 

Die Änderung in Satz 2 Nummer 2 gleicht den Wortlaut an die Änderung in Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 an. 
Hiermit wird zum einen ebenfalls klargestellt, dass die Netzbetreiber im Rahmen des digitalisierten, einstufigen 
Prozesses nach Absatz 7 auf ihren Internetseiten in transparenter Weise alle Informationen, die für ein Netzan-
schlussbegehren erforderlich sind und die die Netzbetreiber zur Erfüllung ihrer Pflichten nach § 8 EEG 2023 
benötigen, aufführen müssen. Zum anderen wird hiermit ein Redaktionsversehen bereinigt, da sich Absatz 7 nur 
auf Anlagen bezieht, für die nach Absatz 1 Satz 2 der bestehende Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem 
Netz als günstigster Verknüpfungspunkt gilt. Insofern bedarf es keiner Ermittlung des Netzverknüpfungspunktes. 

In Satz 6 wird nun nicht mehr auf die entsprechende Anwendbarkeit des Absatz 5 Satz 3 abgestellt, sondern auf 
den neu eingefügten Absatz 6 Satz 3, was den Anknüpfungspunkt für die Regelung zum Ausbleiben einer Rück-
meldung nach einem Monat klarer fasst. 

Zu Nummer 6 
Zu Buchstabe a 
Durch den neu angefügten § 9 Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 wird klargestellt, dass Satz 1 nicht auf Steckersolar-
geräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von 
insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden, anzu-
wenden ist. Die zweite Alternative des Absatzes 1 Satz 1 sieht unabhängig von der installierten Leistung der 
Anlage eine Verpflichtung zur Steuerbarkeit vor, wenn Anlagen hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben werden. Diese Rechts-
folge ist unangemessen bei den genannten, technisch einfach ausgelegten Steckersolargeräten, welche keinerlei 
Flexibilitätspotenzial aufweisen. Satz 3 statuiert daher eine Ausnahme von der grundsätzlich leistungsunabhängi-
gen Steuerungspflicht in derartigen Fällen. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderung des § 9 Absatz 3 EEG 2023 schafft eine neue Ausnahme zur Zusammenfassung von Dach-Solar-
anlagen. Wenn diese hinter verschiedenen Netzverknüpfungspunkten betrieben werden, findet zukünftig keine 
Zusammenfassung nach § 9 Absatz 3 EEG 2023 mehr statt. Damit wird den netztechnischen Auswirkungen dieser 
Anlagen besser Rechnung getragen. 

Der neue Satz 3 schafft außerdem eine Ausnahme für Steckersolargeräte. Danach können sie von der Zusammen-
fassung ausgenommen werden. Die Regelung sieht vor, dass an der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers (was 
in den meisten Fällen der Wohnung oder dem Wohnhaus entspricht) Steckersolargeräte mit einer installierten 
Leistung von bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von bis zu 800 Voltampere betrieben werden 
können, ohne mit anderen Anlagen nach § 9 Absatz 3 Satz 1 EEG 2023 zusammengefasst zu werden. Die instal-
lierte Leistung bezieht sich hier, wie insgesamt bei Solaranlagen im EEG, auf die Modulleistung. Mehrere hinter 
der gleichen Entnahmestelle betriebene Steckersolargeräte werden durch Satz 3 kumuliert betrachtet, um bei einer 
Überschreitung der Schwellenwerte durch mehrere Anlagen die Anlagenzusammenfassung nach Satz 1 greifen 
zu lassen. Dies ist sachgerecht, da mehrere Anlagen unterhalb der Schwellenwerte, die diese gemeinsam über-
schreiten, die gleichen Netzwirkungen haben wie eine größere Anlage, die alleine die Schwellenwerte überschrei-
tet. 
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Zu Buchstabe c 
Der neue § 9 Absatz 4 EEG 2023 stellt als Folgeänderung das Rechtsverhältnis zwischen den Absätzen 1 bis 3 
der Regelung und einer eventuellen Verordnung nach dem durch dieses Gesetz neu eingefügten § 95 Nummer 2a 
EEG 2023 klar. Auf die dortigen Ausführungen wird im Übrigen verwiesen. 

Zu Buchstabe d 
Mit der Änderung in § 9 Absatz 8 Satz 3 EEG 2023 wird die Frist zur Ausstattung von Windenergieanlagen mit 
Systemen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) erneut um ein Jahr verlängert. Die Frist galt bisher 
bis zum 31. Dezember 2023. Bei Verletzung der Pflicht fallen die Pönalen nach § 52 EEG 2023 an. Aufgrund 
verschiedener Faktoren kann ein erheblicher Anteil der Anlagenbetreiber die geforderte Frist nicht einhalten. Die 
Antragsverfahren für die nachträgliche Ausstattung von bestehenden Windenergieanlagen sind komplex und er-
fordern langen zeitlichen Vorlauf. Auch der Arbeitskräftemangel und Lieferkettenprobleme verzögern die BNK-
Montage. Bei bestimmten BNK-Systemen sind Befliegungen für eine abschließende Freigabe des BNK-Betriebs 
durchzuführen. Die Ressourcen der geeigneten Luftfahrzeuge sind jedoch begrenzt. Bei bestimmten BNK-Her-
stellern sind hohe Auftragsbestände aufgelaufen, deren Zulassungsverfahren mit hohem Zeitaufwand verbunden 
sind. Damit sichergestellt wird, dass die Frist zur Installation der BNK-Systeme im nächsten Jahr eingehalten 
wird, werden die Betreiber nach § 9 Absatz 8 Satz 4 EEG 2023 zusätzlich verpflichtet, schnellstmöglich den 
erforderlichen Antrag bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde auf nachträgliche Ausstattung mit einer BNK 
einzureichen. Dies ist ein notwendiger Zwischenschritt zur Ausstattung der Anlagen mit BNK-Systemen. Diese 
Pflicht gilt aufgrund der Übergangsbestimmung in § 100 Absatz 6 EEG 2023 erst ab dem 1. Januar 2024. Für das 
Jahr 2023 können daher auch keine Pönalen nach § 52 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 anfallen, falls ein solcher 
Antrag noch nicht gestellt wurde. Haben die Anlagenbetreiber bereits im Jahr 2023 oder früher einen entspre-
chenden Antrag gestellt, ist die Pflicht erfüllt. Alle Anlagenbetreiber, die hingegen vor dem 1. Januar 2024 noch 
keinen entsprechenden Antrag gestellt haben, müssen diesen sodann unverzüglich, also ohne schuldhaftes Verzö-
gern, stellen. Andernfalls fallen die Pönalen nach § 52 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 an. Dies gilt jedoch nicht 
für Anlagen, die nach § 9 Absatz 8 Satz 6 EEG 2023 von der Pflicht zur Ausstattung der Windenergieanlagen mit 
einem BNK-System ausgenommen sind. 

Zu Nummer 7 
§ 10a EEG 2023 stellt das Scharnier zwischen den fachrechtlichen Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und dem Messstellenbetriebsgesetz dar. Während der Einbau und Betrieb von Messeinrichtungen und 
Messsystemen grundsätzlich umfassend und abschließend im Messstellenbetriebsgesetz geregelt sind, sieht § 10a 
Satz 2 EEG 2023 bereits heute eine Sonderregelung für den Bereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor 
(Messstellenbetrieb durch den Anlagenbetreiber selbst). Diese Regelungen werden durch die neu angefügten Ab-
sätze 2 und 3 um eine gesonderte Übergangsvorschrift ergänzt, um in bestimmten Fällen die Inbetriebnahme von 
Steckersolargeräten auch vor dem zur korrekten Einspeisemessung erforderlichen Einbau eines Zweirichtungs-
zählers bzw. eines intelligenten Messsystems zu ermöglichen. 

Der neu angefügte Absatz 2 schafft eine Sonderregelung für die messtechnische Ausstattung von Messstellen an 
Zählpunkten von Steckersolargeräten mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer 
Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrau-
chers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden (vgl. den durch dieses Gesetz ein-
gefügten § 8 Absatz 5a EEG 2023). 

Die Regelung bestimmt dabei zweierlei: Einerseits wird klargestellt, dass jede Einspeisung in das Stromnetz – 
selbst in geringfügigem Umfang – durch einen hierfür geeigneten, ordnungsgemäß geeichten Zweirichtungszähler 
bzw. ein intelligentes Messsystem gemessen werden muss, damit eine ordnungsgemäße Abrechnung und Bilan-
zierung möglich ist. Dies folgt auch aus § 4 Absatz 3 der Stromnetzzugangsverordnung. Andererseits wird den 
Messstellenbetreibern im Interesse einer effizienten und wirtschaftlichen Umstellung abweichend von der übli-
cherweise nach dem Messstellenbetriebsgesetz geltenden Monatsfrist (§ 3 Absatz 3a Satz 1 des Messstellenbe-
triebsgesetzes) aufgegeben, mit Rücksicht auf ihre Rollout-Planung nach dem Messstellenbetriebsgesetz unver-
züglich nach der Aufforderung durch die Bundesnetzagentur an den Netzbetreiber zur Prüfung der im Markt-
stammdatenregister eingetragenen Daten einen gegebenenfalls erforderlichen Zählertausch vorzunehmen. Dies 
ermöglicht den Messstellenbetreibern eine Bündelung mehrerer Einbaufälle und stellt sicher, dass Ressourcen 
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prioritär für die energiewirtschaftlich bedeutsameren Pflichteinbaufälle von intelligenten Messsystemen einge-
setzt werden können. Dieser kurz zu haltende Übergangszeitraum ist zugleich geeignet, die Eingriffe in die ener-
giewirtschaftlichen Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse durch inkorrekte Messwerte infolge des „Rück-
wärtsdrehens“ von Ferraris-Zählern hinreichend zu begrenzen. Gleichzeitig eröffnet § 34 Absatz 2 Satz 2 MsbG 
ab 2025 Akteuren die Möglichkeit, die vorzeitige Ausstattung einer Messstelle mit einem intelligenten Messsys-
tem innerhalb von vier Monaten ab Beauftragung zu verlangen. 

Absatz 3 Satz 1 gestattet die Inbetriebnahme von Steckersolargeräten, welche unter die Definition und die Höchst-
grenzen des neuen § 8 Absatz 5a EEG 2023 fallen, auch wenn die entsprechende Messstelle zu diesem Zeitpunkt 
nur mit einem nicht-rücklaufgesperrten Ferraris-Zähler ausgestattet ist, bis zum Einbau einer modernen Messein-
richtung als Zweirichtungszähler oder eines intelligenten Messsystems. Durch diese Regelung wird klargestellt, 
dass die vorhandenen Messgeräte verwendet werden dürfen, auch wenn sie für diesen Zweck nicht vorgesehen 
sind, vgl. § 31 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes. Der Verweis auf Steckersolargeräte nach § 8 Absatz 5a EEG 
2023 stellt zudem klar, dass auch hier die Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregisterverordnung 
bestehen bleiben. Anlagen sind ordnungsgemäß im Marktstammdatenregister zu registrieren. 

Absatz 3 Satz 2 stellt eine gesetzliche Fiktionsregelung auf, dass die auf diese Weise gegebenenfalls durch Rück-
speisungen veränderten Messwerte zu Zwecken der Abrechnung und Bilanzierung bis zum Einbau eines Zwei-
richtungszählers beziehungsweise eines intelligenten Messsystems als richtig gelten. Die Vermutung kann nur 
durch den Nachweis einer technischen Störung oder einer Manipulation der Messeinrichtung widerlegt werden; 
das bloße Vorhandensein eines Steckersolargerätes im Sinne von § 8 Absatz 5a EEG 2023 kann die Vermutung 
jedoch nicht widerlegen. Die auf diesem Weg ermittelten Werte dürfen für die Abrechnung verwendet werden, 
vgl. § 33 des Mess- und Eichgesetzes. Die enge zeitliche Begrenzung der Abrechnung und Bilanzierung auf Basis 
der gegebenenfalls durch Rückspeisungen veränderten Messwerte trägt dem verfassungsrechtlichen Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz insbesondere gegenüber den betroffenen Netzbetreibern und Stromlieferanten Rechnung 
und dient dazu, negative Auswirkungen auf das Stromsystem insgesamt zu minimieren. Die aufgrund dieser Re-
gelung gebildeten Werte bilden auch die Berechnungsgrundlage für sonstige auf den Strombezug abstellende 
Abrechnungsverfahren, etwa bei der Stromsteuer. 

Zu Nummer 8 
Zu Buchstabe a 
Durch die Änderung des § 10b Absatz 1 EEG 2023 werden die gesetzlichen Vorgaben zur technischen Ausstat-
tung kleinerer Anlagen in der Direktvermarktung gelockert. Hintergrund ist, dass Direktvermarktungsunterneh-
men regelmäßig nur auf größere Anlagen steuernd zugreifen und die Einspeisung kleinerer Anlagen mittlerweile 
gut prognostizieren können. Es ist daher nicht erforderlich, im Verhältnis Anlagenbetreiber – Direktvermark-
tungsunternehmen in diesem Segment gesetzliche Vorgaben zur technischen Ausstattung zu machen. Es bleibt 
den Parteien unbenommen, bei Bedarf eine bestimmte technische Ausstattung vertraglich zu vereinbaren. Weitere 
gesetzliche Vorgaben zur technischen Ausstattung bleiben unberührt. 

Zu Buchstabe b 
Der neue § 10b Absatz 4 EEG 2023 stellt als Folgeänderung das Rechtsverhältnis zwischen den Absätzen 1 bis 
3 der Regelung und einer eventuellen Verordnung nach dem durch dieses Gesetz neu eingefügten § 95 Nummer 
2a EEG 2023 klar. Auf die dortigen Ausführungen wird im Übrigen verwiesen. 

Zu Nummer 9 
Die Änderung in § 11 Absatz 1 EEG 2023 passt einen Verweis an. 

Zu Nummer 10 
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien planen, errichten und finanzieren 
den Netzanschluss selbst. Der neue § 11a EEG 2023 schafft eine Duldungspflicht für die Verlegung und den 
Betrieb von Anschlussleitungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) gegen Entschädigung, wie sie 
auch beim Stromnetz- oder Breitbandausbau üblich ist. Ziel der Regelung ist es, den Anschluss von EE-Anlagen 
an das Netz zu beschleunigen. 
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Zur Duldung verpflichtet ist neben dem Grundstückseigentümer auch der Nutzungsberechtigte. Nutzungsberech-
tige sind alle Personen, die von den Leitungen in ihrem Recht beeinträchtigt werden können, wie zum Beispiel 
land- oder forstwirtschaftliche Pächter der Grundstücke, Inhaber beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten und 
sonstige Nießbrauchberechtigte. Die Vorschrift verpflichtet sowohl private Eigentümer wie die öffentliche Hand. 
Hinsichtlich der öffentlichen Hand handelt es sich um eine Klarstellung. Denn dass die öffentliche Hand ihre 
Grundstücke auch den Betreibern von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfü-
gung stellen müssen, ist in der Rechtsprechung bereits anerkannt (BGH, Urteil vom 11. November 2008, KZR 
43/07), muss aber in der Praxis teilweise erst gerichtlich erstritten werden. Dadurch verzögert sich die Inbetrieb-
nahme von EE-Anlagen. Dies macht die Klarstellung erforderlich. 

Inhaber des Nutzungsrechts ist der Betreiber der Leitung. Dieser kann, muss aber nicht identisch sein mit dem 
Betreiber der Erneuerbaren-Energien Anlage. Der Betreiber ist berechtigt, die Leitung zu verlegen, zu betreiben 
und instand zu halten und zu setzen sowie das Grundstück hierfür zu betreten und zu befahren. Der Grundstück-
seigentümer und der Nutzungsberechtigte sind außerdem verpflichtet, den Schutz der Leitungen mittels Schutz-
streifen längs der Leitung zu dulden. Zum Schutz der Leitungen ist dieser Bereich insbesondere von Bebauung 
und tiefwurzelnder Bepflanzung freizuhalten. Die Breite der Schutzstreifen ergibt sich aus der Art der verlegten 
Leitungen sowie den Anforderungen des Netzbetreibers gegenüber dem Betreiber. Die Duldungspflicht besteht 
dabei nur für Anschlussleitungen, die zum Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 bis 3 EEG 2023 führen sowie 
für Direktleitungen nach § 3 des Energiewirtschaftsgesetzes von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien. Die Anschlussleitungen umfassen sowohl die elektrischen Leitungen wie die Steuer- und Kom-
munikationsleitungen. Der Betreiber sollte grundsätzlich den Weg über private Grundstücke wählen, der wirt-
schaftlich am günstigsten ist. Dies dürfte in der Regel der kürzeste Weg sein. Um zum Beispiel die kostspielige 
Querung von Baugrundstücken, Straßen und Flüssen zu vermeiden, kann in manchen Fällen auch ein längerer 
Weg der wirtschaftlich günstigste sein. Diese Pflicht besteht jedoch nur in der Regel, da aus artenschutzrechtli-
chen Gründen oder aufgrund anderer rechtlicher Vorgaben es erforderlich sein kann, vom wirtschaftlich günstigs-
ten Weg abzuweichen. Für die Berechnung des wirtschaftlich günstigsten Weges sind insbesondere die Kosten 
der Leitung, des Tiefbaus sowie für die Entschädigung zu beachten. 

Die Duldungspflicht besteht nicht, wenn dadurch die Nutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird 
oder das Grundstück der Landes- und Bündnisverteidigung einschließlich der Erfüllung internationaler Verpflich-
tungen dient. Unzumutbarkeit kann zum Beispiel vorliegen, wenn der Widmungszweck von öffentlichen Wegen 
dauernd beschränkt wird, wichtige Gründe der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen, die Sicherheit des Eisen-
bahnbetriebs oder des Schiffverkehrs wesentlich oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs unzumutbar 
eingeschränkt wird oder bodengebundene Mess- und Beobachtungssysteme nachweislich wesentlich in ihrer Nut-
zung beeinträchtigt werden. Bei der im Rahmen der Prüfung der Unzumutbarkeit vorzunehmenden Interessens-
abwägung ist einerseits das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien, andererseits 
aber auch die Anzahl der Personen zu berücksichtigen, deren Nutzung des Grundstücks durch die Verlegung der 
Leitung beeinträchtigt würde, sowie die Bedeutung der öffentlichen Aufgaben, die etwa durch öffentliche Ver-
kehrswege wahrgenommen werden. 

Eine dingliche Sicherung des Rechts ist aufgrund der Duldungspflicht nicht mehr notwendig. Denn die Duldungs-
pflicht gilt auch gegenüber zukünftigen Grundstückseigentümern. Außerdem wird ausdrücklich geregelt, dass es 
sich bei der Leitung nicht um einen wesentlichen Bestandteil des Grundstücks handelt, sondern um einen Schein-
bestandteil im Sinn des § 95 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Leitung fällt damit durch die Verlegung 
nicht in das Eigentum des Grundstückeigentümers. Dies trägt zusätzlich dazu bei, den Anschluss von EE-Anlagen 
zu beschleunigen. Erfolgt keine dingliche Sicherung, entfällt bei bundeseigenen Grundstücken zum Beispiel eine 
Zustimmung zur Bestellung nach § 64 Bundeshaushaltsordnung. Eine vertragliche Ausgestaltung, die auf die 
tatsächliche Nutzung des Grundstücks und die Begebenheiten vor Ort eingeht, kann jedoch weiterhin erforderlich 
sein. Dabei sind Nutzungsrichtlinien und Musterverträge, wie zum Beispiel die Richtlinien für die Benutzung von 
Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes sowie – soweit für die von § 11a erfassten Netzanschlussleitungen 
einschlägig – zwischen Energiewirtschaft und Eisenbahnsektor vereinbarte Kreuzungsrichtlinien, weiterhin an-
zuwenden, sofern sie den gesetzlichen Regelungen nicht widersprechen. Für Verträge hinsichtlich nicht-öffentli-
chen Versorgungsleitungen sind die Richtlinien für die Benutzung der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-
des (Nutzungsrichtlinien) entsprechend anzuwenden. 
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Absatz 2 regelt die Fälligkeit und die Höhe der Entschädigung als Ausgleich für die Wertminderung des Grund-
stücks. Die Beeinträchtigung der Grundstückswerte durch die Verlegung von unterirdischen Stromkabeln wird 
als geringfügig, aber nicht vollkommen bedeutungslos eingestuft. Sie ist jedenfalls deutlich geringer als die Be-
lastung durch ein Höchstspannungs-Erdkabel beim Stromnetzausbau und stattdessen eher vergleichbar mit der 
Belastung durch ein Kabel beim Breitbandausbau. Zu beachten ist bei der Festlegung der Wertminderung auch, 
dass keine dingliche Sicherung des Rechts erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass der Wert der in Anspruch 
genommenen Fläche sich nicht um mehr als fünf Prozent mindert. Ausschlaggebend ist der Verkehrswert vor 
Verlegung der Leitung. Die Orientierung am Verkehrswert hat dabei auch eine Lenkungswirkung für den Betrei-
ber, Grundstücke mit einem günstigeren Verkehrswert wie Wege und landwirtschaftliche Flächen zu nutzen an-
statt Baugrundstücke zu queren. Durch die gesetzliche Festlegung und den Wegfall von Verhandlungen über die 
Höhe der Entschädigung ist ein erheblicher Beschleunigungseffekt zu erwarten. 

Schadensersatzansprüche des Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten bleiben daneben bestehen. 
Diese können zum Beispiel entstehen, wenn der Betreiber bei der Verlegung fremdes Eigentum beschädigt oder 
die Flächen während des Baus nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. 

Absatz 3 regelt weitere Pflichten und Rechte der Parteien. Der Grundstückseigentümer und der Nutzungsberech-
tigte sind verpflichtet, Handlungen zu unterlassen, welche die Leitung oder den Betrieb gefährden. Dazu kann 
zum Beispiel eine tiefwurzelnde Bepflanzung oder Bebauung der Schutzstreifen gehören. Der Grundstückseigen-
tümer hat außerdem das Recht, die Verlegung der Leitung zu fordern, wenn der Leitungsverlauf ihm nicht mehr 
zumutbar ist. 

Absatz 4 beschränkt die Duldungspflicht des Eigentümers auf den Zeitraum, in dem die Leitung betrieben wird 
zuzüglich 48 Monate. Die Verlängerung dient dazu, dass der Betreiber die Leitung auch für ein Repowering-
Projekt wiederverwenden kann und sie während des Austauschs der Anlagen außer Betrieb setzen kann, ohne das 
Duldungsrecht zu verlieren. Die Einstellung des Betriebs ist dem Grundstückseigentümer anzuzeigen. 

Die Regelung greift in das Eigentumsrecht nach Artikel 14 GG des Grundstückseigentümers und des Nutzungs-
berechtigen ein, sofern es sich um Private handelt. Der Eingriff stellt jedoch keine Enteignung dar. Eine Enteig-
nung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes die vollständige oder teilweise Entziehung 
konkreter subjektiver Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben. Mit einer Enteignung 
greift der Staat auf das Eigentum des Einzelnen zu und löst die rechtliche Zuordnung eines eigentumsrechtlich 
geschützten Vermögensgutes zu dem bisherigen Rechtsinhaber auf. Dies ist jedoch nicht die Wirkung der Dul-
dungspflicht. Durch die Verlegung von Leitungen wird dem Grundstückseigentümer kein Recht an seinem Grund-
stück entzogen und auf den Betreiber übertragen. Es wird lediglich dem Betreiber eine Mitnutzung für einen sehr 
begrenzten Bereich des Grundstücks eingeräumt, die den Eigentümer im Regelfall gar nicht oder kaum in der 
Nutzung seines Grundstücks beeinträchtigt. Dem Eigentümer bleibt das Grundstück weiterhin zugeordnet. Er 
kann frei darüber verfügen und es weiterhin nutzen. 

Die Duldungspflicht bestimmt stattdessen abstrakt-generell den Inhalt und die Schranken des Eigentums. Bei 
Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums muss der Gesetzgeber einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen den schutzwürdigen Eigentümerinteressen und den Belangen des Gemeinwohls vornehmen. Dabei sind die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, des Vertrauensschutzes und des Gleichheitssatzes zu wahren. 

Die Duldungspflicht verfolgt das Ziel, die Verlegung von Anschlussleitungen und damit den Ausbau von EE-
Anlagen zu beschleunigen. Die Regelung dient mithin der Förderung des beschleunigten Ausbaus der erneuerba-
ren Energien und damit den legitimen Gemeinwohlzielen des Klimaschutzes (Art. 20a GG), des Schutzes der 
Grundrechte vor den nachteiligen Folgen des Klimawandels und der Sicherung der Stromversorgung (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 23. März 2022, 1 BvR 1187/17). Die Regelung einer Duldungspflicht ist zur Beschleu-
nigung des Ziels geeignet. Die derzeit praktizierte Nutzung von Grundstücken zum Zweck der Verlegung von 
Anschlussleitungen im Rahmen freier Vertragsverhandlungen führt zu erheblichen Ineffizienzen und Verzöge-
rung beim notwendigen Anschluss der EE-Anlagen. Schon eine Verweigerung der Grundstücksnutzung durch 
einzelne Grundstückseigentümer kann die optimale Leitungsführung verhindern. In diesen Fällen muss der Weg 
über umliegende Grundstücke gesucht werden. Dieser Weg ist oftmals deutlich länger und verursacht erheblichen 
Mehraufwand und -kosten. Die hierdurch notwendigen Umplanungen und Vertragsverhandlungen tragen zusätz-
lich zur Verzögerung des Netzanschlusses bei. Die bisherige Rechtslage führt in der Praxis teilweise zu Verzöge-
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rungen von bis zu mehreren Jahren und Mehrkosten bis zur Millionenhöhe. Die in § 11a Absatz 1 geregelte Dul-
dungspflicht der Grundstückseigentümer ermöglicht demgegenüber eine optimale Trassenführung und damit den 
effizienten Netzanschluss der EE-Anlagen. 

Die Regelung ist zur Erreichung des oben genannten Ziels auch erforderlich, da kein gleich geeignetes, milderes 
Mittel ersichtlich ist. Die derzeit praktizierte freie Vertragsverhandlung ohne gesetzliche Duldungspflicht ist aus 
den oben genannten Gründen zur Ermöglichung eines effizienten Netzanschlusses und Ausbaus der erneuerbaren 
Energien nicht gleich geeignet. 

Bei einer Gesamtabwägung der Belange des Eigentumsschutzes mit dem zügigen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien ist zu beachten, dass dieser im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. 
Er dient dem Klimaschutz (Artikel 20a GG), dem Schutz der Grundrechte vor den nachteiligen Folgen des Kli-
mawandels und der Sicherung der Stromversorgung. Auf der anderen Seite ist der Eingriff in das Eigentum aus 
den obengenannten Gründen nur gering. Für den Fall einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzung sieht 
Absatz 1 eine Ausnahmeregelung vor. 

Verfassungsrechtlich ist der Gesetzgeber bei der Umstellung von System- oder Rechtslagen und bei solch gerin-
gen Eingriffen grundsätzlich nicht gehalten, die Betroffenen von jeder Belastung zu verschonen oder jeglicher 
Sonderlast mit einer Übergangsregelung zu begegnen. 

Die Regelung sieht für diesen spezifischen Fall gleichwohl einen Ausgleich für die Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung in Form einer Entschädigung vor, da die Grundstückseigentümer durch die Regelung nicht schlechter 
gestellt werden sollen als nach der bisherigen Rechtslage. Bisher erhalten die Grundstückseigentümer regelmäßig 
eine Entschädigung für ihren Aufwand und die Bereitstellung ihres Grundstücks für die Verlegung und den Be-
trieb von Anschlussleitungen für EE-Anlagen auf Grundlage frei verhandelter Verträge. Ziel der Regelung ist es, 
den Netzanschluss zu beschleunigen, aber nicht die Grundstückseigentümer schlechter zu stellen, die den Ausbau 
der erneuerbaren Energien durch ihren besonderen Beitrag ermöglichen. 

Sofern sich der Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte weigert, den Anspruch des Betreibers anzuer-
kennen, kann dieser auch im Wege des Eilrechtsschutzes durchgesetzt werden. Absatz 5 regelt, dass in diesem 
Fall die Eilbedürftigkeit vermutet wird. Dies trägt ebenfalls dazu bei, den Anschluss zu beschleunigen 

Absatz 6 regelt, dass die Vorschrift nicht nur auf Grundstücke, sondern auch auf Verkehrswege einschließlich 
deren Zubehör anwendbar ist. Für öffentliche Verkehrswege regelt Satz 2, dass die Einzelheiten der Modalitäten 
der zu duldenden Verlegung, Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung, des Schutzes und Betriebs der Leitun-
gen weiterhin vertraglich zwischen Betreiber und Eigentümer geregelt werden. Die Duldungspflicht sowie die in 
Absatz 1 bis 5 gesetzlich geregelten Modalitäten sind dabei zu beachten und dürfen vertraglich nicht abweichend 
geregelt werden. Vertragliche Haftungsklauseln haben sich an den gesetzlichen Haftungsregelungen zu orientie-
ren. Der Eigentümer und der Betreiber haben sich um einen zügigen Vertragsabschluss zu bemühen, sodass jener 
die Verlegung der Leitungen nicht verzögert. Satz 3 nimmt Anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 
30 Kilowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden, vom Anwendungs-
bereich aus. Denn bei diesen Anlagen ist die Nutzung fremder Grundstücke in der Regel nicht erforderlich, da 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungs-
punkt gilt. 

Der neu eingefügte § 11b EEG 2023 regelt die Nutzung fremder Grundstücke für die Überfahrt und die Über-
schwenkung bei der Errichtung und dem Rückbau von Windkraftanlagen. Die Regelung dient dazu, den Transport 
von großen Windenergieanlagenteilen zu vereinfachen und dadurch die Errichtung von Windenergieanlagen zu 
beschleunigen. 

Zur Duldung verpflichtet ist neben dem Grundstückseigentümer auch der Nutzungsberechtigte. Nutzungsberech-
tigte sind alle Personen, die in ihrem Recht beeinträchtigt werden können, wie zum Beispiel land- oder forstwirt-
schaftliche Pächter der Grundstücke, Inhaber beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten und sonstige Nießbrauch-
berechtigte. Die Vorschrift verpflichtet sowohl private Eigentümer als auch die öffentliche Hand. 

Inhaber des Nutzungsrechts ist der Betreiber der Windenergieanlage. Der Betreiber und von ihm beauftragte Dritte 
sind berechtigt, das Grundstück zu überfahren und zu überschwenken sowie für die Überfahrt zu ertüchtigen. Für 
die Ertüchtigung können sie das Grundstück betreten und befahren. 
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Die „Überfahrt“ umfasst alle logistischen Abläufe während des Transports wie Betreten, Befahren, Umladen oder 
kurzfristige transportbedingte Zwischenlagerungen. Lediglich überschwenkt wird das Grundstück, wenn das 
Fahrzeug und die Ladung den Boden des Grundstückes nicht berühren. Da eine reine Überschwenkung des Grund-
stücks keine wesentliche Beeinträchtigung des Grundstücks darstelle, hat der Betreiber in diesem Fall keine Ent-
schädigung zu leisten, sondern lediglich den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, sofern z.B. Zäune ent-
fernt werden oder Bäume gefällt werden mussten. 

Für den Fall der Überfahrt regelt Absatz 2 die Fälligkeit und die Höhe der Entschädigung als Ausgleich für die 
Nutzung des Grundstücks. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Dauer der Inanspruchnahme und der 
Größe der genutzten Fläche und orientiert sich an der durchschnittlichen jährlichen Pachthöhe für landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke von 329 EUR je Hektar. Zahlungsempfänger ist der Nutzungsberechtigte, der durch 
die Überfahrt oder Überschwenkung unmittelbar in seiner Nutzung eingeschränkt wird. Ist das Grundstück zur 
land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung verpachtet, ist Zahlungsempfänger der Pächter und nicht der Grund-
stückseigentümer. Denn es handelt sich lediglich um eine temporäre Nutzung, die die reguläre Nutzung des 
Grundstücks einschränken kann, aber den Wert des Grundstücks nicht mindert. Durch die gesetzliche Festlegung 
und damit den Wegfall von Verhandlungen über die Höhe der Entschädigung ist ein erheblicher Beschleunigungs-
effekt zu erwarten. 

Die Pflicht zur Duldung der Überschwenkung und der Überfahrt stellt ebenfalls eine verhältnismäßige Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums dar. Sie dient dem legitimen Ziel, den Transport von Windenergiean-
lagenteilen zu vereinfachen und dadurch die Errichtung von Windenergieanlagen zu beschleunigen. Der beschleu-
nigte Ausbau der Windenergie an Land dient den legitimen Gemeinwohlzielen des Klimaschutzes (Art. 20a GG), 
des Schutzes der Grundrechte vor den nachteiligen Folgen des Klimawandels und der Sicherung der Stromver-
sorgung (siehe BVerfG, Beschluss vom 23. März 2022, 1 BvR 1187/17). Die Regelung einer Duldungspflicht ist 
zu diesem Zweck geeignet: Gegenüber der vertraglichen Aushandlung einer Gestattung der Überfahrt und Über-
schwenkung im Einzelfall ermöglicht sie eine optimale Führung der Transportstrecke und erspart die bislang 
durch die Weigerung einzelner Grundstückseigentümer gegebenenfalls erforderlichen Umleitungen und zusätzli-
chen Verhandlungen. Die Duldungspflicht ist zu diesem Zweck auch erforderlich, da kein milderes Mittel ersicht-
lich ist. Die freie Vertragsverhandlung ist nicht gleich geeignet, da sie Ineffizienzen beim Transport verursacht. 
Schließlich ist die Duldungspflicht auch angemessen, da die Nutzungsbeschränkung in der Regel gering und nur 
temporär ist. Die Duldungspflicht beschränkt sich auf die für den Transport benötigten Grundstücke. Für den Fall 
einer unzumutbaren Beeinträchtigung im Einzelfall sieht Absatz 1 eine Ausnahmeregelung vor. Gleichwohl wird 
für die Duldung der Überfahrt aus den bereits zur Entschädigungsregelung in § 11a Absatz 2 Satz 1 ausgeführten 
Gründen eine Entschädigung vorgesehen.  

Schadensersatzansprüche des Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten bleiben daneben bestehen. 
Diese können zum Beispiel entstehen, wenn der Betreiber bei der Überfahrt fremdes Eigentum beschädigt oder 
die Flächen vorübergehend nicht landwirtschaftlich genutzt werden können. 

Sofern sich der Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte weigert, den Anspruch des Betreibers anzuer-
kennen, kann dieser auch im Wege des Eilrechtsschutzes durchgesetzt werden. Absatz 3 Satz 1 regelt, dass in 
diesem Fall die Eilbedürftigkeit vermutet wird. Dies trägt ebenfalls dazu bei, den Anschluss zu beschleunigen. 
Satz 2 stellt klar, dass die Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, Gestattungen oder 
Erlaubnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, unberührt bleiben. 

Absatz 4 regelt, dass die Vorschrift nicht nur für Grundstücke, sondern auch für Verkehrswege einschließlich 
deren Zubehör anwendbar ist. Für öffentliche Verkehrswege regelt Satz 2, dass die Einzelheiten der Modalitäten 
der zu duldenden Überfahrt oder Überschwenkung weiterhin vertraglich geregelt werden. Die Duldungspflicht 
sowie die in Absatz 1 bis 3 gesetzlich geregelten Modalitäten sind dabei zu beachten und dürfen vertraglich nicht 
abweichend geregelt werden. Vertragliche Haftungsklauseln haben sich an den gesetzlichen Haftungsregelungen 
zu orientieren. Der Eigentümer und der Betreiber haben sich um einen zügigen Vertragsabschluss zu bemühen, 
sodass jener die Überfahrt oder Überschwenkung sich hierdurch nicht verzögert. 

Zu Nummer 11 
In § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2023 werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 
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Zu Nummer 12 
Durch die Änderungen in § 21 Absatz 1 EEG 2023 wird eine neue Vergütungsform eingeführt. In der Einspei-
severgütung in Form der unentgeltlichen Abnahme reduziert sich der anzulegende Wert auf null. Hiervon profi-
tieren zum einen Anlagen mit einer installierten Leistung über 100 kW und einem hohen Eigenverbrauch. Nach 
geltendem Recht sind diese Anlagen zur Direktvermarktung verpflichtet. Die geringen Überschussmengen führen 
allerdings dazu, dass die Kosten für die Direktvermarktung die Profite der Einspeisung überwiegen können. In 
Extremfällen werden die Überschussmengen daher abgeregelt, statt dem Stromsystem zur Verfügung gestellt zu 
werden, oder Anlagen trotz vorhandener Dachfläche auf unter 100 kW dimensioniert, um nicht der Direktver-
marktungspflicht zu unterliegen. Zum anderen gibt es Anlagenbetreiber, die wegen anderweitiger Förderpro-
gramme keine EEG-Vergütung in Anspruch nehmen können. In beiden Fällen sorgt die unentgeltliche Abnahme 
dafür, dass die Mengen dem System zur Verfügung gestellt werden, indem sie den EEG-Bilanzkreisen der Netz-
betreiber zugeordnet werden, ohne Kosten oder unzulässige zusätzliche Beihilfen für die Anlagenbetreiber zu 
begründen. Außerdem wird durch eine Änderung der bisherigen Nummer 2 (der neuen Nummer 3) die Ausfall-
vergütung nach der Überschreitung der Höchstdauer auf null abgesenkt. Hierdurch wird der Zweck der Ausfall-
vergütung, die zwischenzeitliche Abdeckung von Anlagen bei Ausfall eines Direktvermarkters, nicht einge-
schränkt, gleichzeitig aber der Anreiz zum dauerhaften Verbleib in der Ausfallvergütung gesenkt. Der neue § 21 
Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 stellt sicher, dass auch Strommengen aus der unentgeltlichen Abnahme den EEG-
Vermarktungs- und Wälzungsmechanismen zugeführt werden; so stellt zum Beispiel § 56 EEG 2023 auf das Tat-
bestandsmerkmal des „nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten“ Stroms ab. 

Mit den Änderungen in § 21 Absatz 3 Satz 1 EEG 2023 wird der Anwendungsbereich der Regelungen zum 
Mieterstrom, die bisher auf, an oder in einem Wohngebäude produzierten Strom aus Solaranlagen und dessen 
Verbrauch innerhalb dieses Wohngebäudes bzw. eines solchen in demselben Quartier erfasste, ausgeweitet. Die 
Regelungen zum Mieterstrom gelten zukünftig auch für Strom aus Solaranlagen, die auf, an oder in sonstigen 
Gebäuden (einschließlich solcher zum Wohnen und gewerblich genutzter Gebäude bzw. Räume) und auch auf 
Nebenanlagen dieser Gebäude installiert sind. Auch der Ort, an dem der Mieterstrom verbraucht wird, ist nicht 
mehr auf Wohngebäude beschränkt.  

Mit dem neuen § 21 Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 wird klargestellt, dass ein Anspruch auf den Mieterstromzuschlag 
bei den nun neu erfassten Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, dann nicht besteht, wenn es sich bei den be-
teiligten Akteuren um verbundene Unternehmen im Sinne der EU-Gruppenfreistellungsverordnung handelt. 
Dadurch soll eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags verhindert werden. 

Zu Nummer 13 
Die Änderungen in § 21b EEG 2023 sind überwiegend redaktioneller Natur. Materielle Wirkung hat der neue 
Satz 4. Dieser schließt die Zuordnung einer Anlage zur Ausfallvergütung aus, wenn in den letzten 24 Monaten 
eine zumindest zeitweise Zuordnung zur unentgeltlichen Abnahme bestand. Hierdurch wird Missbrauch der neuen 
Vergütungsform vermieden. 

Zu Nummer 14 
Zu Buchstabe a 
Die Überschrift des § 21c EEG 2023 wird redaktionell angepasst. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderungen in § 21c EEG Absatz 1 2023 bestimmen die Vergütungsform, wenn der Anlagenbetreiber keine 
oder keine ordnungsgemäße Zuordnung trifft. Durch den neuen Satz 3 wird geregelt, dass bei ausbleibender oder 
nicht ordnungsgemäßer Ausübung des Wahlrechts die Anlage der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet wird. 
Eine Ausnahme hiervon bildet der neue Satz 4, der dem bisherigen Satz 3 entspricht; nach dieser Vorschrift wer-
den ausgeförderte Anlagen ohne Meldung der Einspeisevergütung in der Variante für ausgeförderte Anlagen zu-
geordnet. Der neue Satz 5 stellt klar, dass eine Geltendmachung des entsprechenden Vergütungsanspruchs, wie 
sie an verschiedenen Stellen Anknüpfungspunkt weiterer Regelungen ist, auch bei der Zuordnung nach Satz 3 
oder 4 und der Zuordnung zur unentgeltlichen Einspeisung vorliegt. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 89 – Drucksache 20/8657 
 
 
Zu Buchstabe c 
Durch den neuen § 21c Absatz 2 Satz 2 EEG 2023 müssen Anlagenbetreiber bei der erstmaligen Zuordnung 
einer Anlage oder einem Wechsel zum Mieterstromzuschlag eine Eigenerklärung abgeben, dass die den Anspruch 
auf den Mieterstromzuschlag ausschließende Voraussetzung gemäß dem neuen § 21 Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 
nicht vorliegt, sowie eine Selbstverpflichtung abgeben, dass jede Änderung des Inhalts dieser Erklärung unver-
züglich dem Netzbetreiber mitgeteilt wird. Die Bestimmung dient dazu sicherzustellen, dass eine missbräuchliche 
Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags verhindert wird. 

Zu Nummer 15 
In § 22b Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu Nummer 16 
Die Änderung in § 23 Absatz 3 Nummer 8 EEG 2023 ist eine Folgeänderung zur Neuschaffung des § 54 Absatz 
3 EEG 2023. 

Zu Nummer 17 
In § 23b EEG 2023 werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu Nummer 18 
In § 24 Absatz 1 EEG 2023 wird im Satz 4 eine neue Ausnahme für die Zusammenfassung von Dach-Solaranla-
gen geschaffen, die mit dem neu eingefügten § 9 Absatz 3 Satz 4 EEG 2023 korrespondiert, um die Einheitlichkeit 
des Rechts herzustellen und gegenläufige Anreize zu vermeiden. 

In Satz 5 wird die auch in § 9 eingefügte Ausnahme für Steckersolargeräte auch für § 24 Absatz 1 EEG 2023 
eingefügt. Dieser bezieht sich nur auf die Zusammenfassung nach Absatz 1 der Vorschrift. Die Möglichkeit der 
Abrechnung über ein gemeinsames Messsystem nach § 24 Absatz 3 EEG 2023 bleibt unberührt. Das heißt insbe-
sondere, dass bei Vorliegen einer Dach-Solaranlage und eines Steckersolargeräts bei gemeinsamer Abrechnung 
nach § 24 Absatz 3 EEG 2023 die eingespeisten Mengen im Verhältnis zu der installierten Leistung der Anlagen 
auf die jeweiligen Vermarktungsformen aufzuteilen sind. 

Zu Nummer 19 
In § 25 Absatz 2 EEG 2023 wird eine redaktionelle Folgeanpassung vorgenommen. 

Zu Nummer 20 
Zu Buchstabe a 
Bei der Bekanntmachung der Ausschreibung legt die Änderung in § 29 Absatz 1 Nummer 4 EEG 2023 fest, dass 
die Bundesnetzagentur zukünftig bekannt macht, auf welchen Flächen die Landesregierungen Gebote nach § 37c 
Absatz 2 EEG 2023 ausgeschlossen haben. 

Zu Buchstabe b 
Bei der Bekanntmachung der Ausschreibung wird durch die Einfügung von § 29 Absatz 1 Nummer 4a EEG 
2023 festgelegt, dass die Bundesnetzagentur zukünftig die bereits installierte Leistung auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und damit die Zulässigkeit neuer Gebote für Freiflächenanlagen auf diesen Flächen veröffentlicht. 

Zu Nummer 21 
Zu Buchstabe a 
In § 30 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2023 wird die Vorgabe aufgenommen, dass Geboten bei den Ausschreibungen 
für Solaranlagen des ersten Segments im Falle von sogenannten Agri-PV-Anlagen die Angabe beizufügen ist, ob 
die Solaranlagen mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert werden sollen. Hintergrund 
ist, dass nur solche Agri-PV-Anlagen am neuen Untersegment für besondere Solaranlagen teilnehmen können, da 
sie eine gegenüber regulären Freiflächenanlagen deutlich erhöhte Kostenstruktur aufweisen. 
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Die Streichung des bisherigen Wortlauts erfolgt, weil diese Eigenerklärung nicht für alle Anlagen erforderlich ist. 
Nach der Regelung mussten bisher Bieter in allen Ausschreibungen bei Anlagen, die auf einem entwässerten 
Moorboden errichtet werden sollen, eine Eigenerklärung abgeben, dass durch die Errichtung der Anlage kein 
zusätzliches Hemmnis für eine zukünftige Wiedervernässung des Moorbodens entsteht. Dieses Erfordernis soll 
jedoch nicht für alle Ausschreibungen gelten. Es ist hauptsächlich bei PV-Anlagen erforderlich, die auf Moorbö-
den errichtet werden. Daher wird die Regelung in die besonderen Ausschreibungsbedingungen für Solaranlagen 
verschoben. 

Außerdem wird in § 30 Absatz 1 Nummer 10 EEG 2023 die Vorgabe aufgenommen, dass Geboten bei den 
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments im Falle von sogenannten Agri-PV-Anlagen die Angabe 
beizufügen ist, ob die Solaranlagen den neuen Bonus für eine extensivere Bewirtschaftung nach § 38b Absatz 1a 
EEG 2023 in Anspruch nehmen sollen. Diese Angabe ist notwendig, um die Veröffentlichung nach § 35 Absatz 
1a EEG 2023 zu ermöglichen. 

Schließlich wird in § 30 Absatz 1 Nummer 11 EEG 2023 die Vorgabe aufgenommen, dass bei Solaranlagen, die 
auf Flächentypen nach § 37c Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 errichtet werden, die Angabe des Flächentyps erfol-
gen muss, soweit die Regierung des Landes, in dem die Fläche liegt, per Verordnung die teilweise Nichtberück-
sichtigung von Geboten auf solchen Flächen bestimmt hat. Hintergrund ist, dass Landesregierungen nach § 37d 
Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 die dort bezeichneten Schutzgebiete ganz oder teilweise ausschließen können. Bei 
einem teilweisen Ausschluss kommt auch eine Kontingentlösung in Betracht, die eine bestimmte Zahl, Leistung 
oder Fläche von Anlagen auf dem Flächentypus zulässt. Um in diesem Fall eine Administrierbarkeit der Verord-
nung durch die Bundesnetzagentur zu ermöglichen, ist die Angabe nach § 37 Absatz 1 Nummer 11 EEG 2023 
erforderlich. 

Zu Buchstabe b 
Mit der Änderung von § 30 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 wird die Regelung korrigiert und an das bestehende 
Recht angeglichen. Nach § 22 Absatz 4 Satz 2 EEG 2023 sind neue Biomasseanlagen bis einschließlich 150 kW 
von dem Erfordernis eines Zuschlags ausgeschlossen. Entsprechend muss hier geregelt werden, dass keine Gebote 
mit einer Gebotsmenge von 150 kW abgegeben werden können. 

Zu Nummer 22 
Zu Buchstabe a 
Durch die Änderung in § 30a Absatz 3 EEG 2023 wird die Regelung auf eine schriftliche oder elektronische 
Übermittlung umgestellt und so die Rücknahme von Geboten erleichtert. Bieter können nun einfacher und schnel-
ler Gebote zurücknehmen, womit die Verfahren schlanker und digitaler werden können. Die Formulierung „elekt-
ronisch übermittelt“ setzt – anders als die elektronische Form nach § 3a VwVfG – keine qualifizierte elektronische 
Signatur voraus. 

Zu Buchstabe b 
Durch die Änderung des § 30a Absatz 5 EEG 2023 werden die Verfahrensabläufe im Ausschreibungsverfahren 
vereinfacht und die Verwaltung und die Bieter entlastet. Die Änderung ermöglicht, dass die Bundesnetzagentur 
bei der Einführung elektronischer Verfahren in der Lage ist, durch einen sicheren Rückübertragungsweg Be-
scheide im Ausschreibungsverfahren elektronisch zu übermitteln, ohne dass es einer förmlichen Zustellung nach 
§ 73 EnWG bedarf. Die Abweichungsmöglichkeit von der Schriftlichkeit der Rücknahme ist aufgrund der Ände-
rung des § 30a Absatz 3 EEG 2023 obsolet. 

Zu Nummer 23 
Die Änderung in § 31 Absatz 4 EEG 2023 dient der Verfahrensvereinfachung. Bei der Umstellung auf ein elekt-
ronisches Verfahren würde ein Bestand der Schriftform in § 31 Absatz 4 EEG dazu führen, dass Bürgschaften 
nicht in einfacher elektronischer Form eingereicht werden könnten. Damit würden hybride Verfahren durchzu-
führen sein, weil die Bürgschaft nur nach Maßgabe des § 126 BGB eingereicht werden könnte. Durch die Ände-
rung ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen grundsätzlich auch aufgrund des § 350 HGB formfrei möglich – 
es sei denn, dass die Bundesnetzagentur wie bisher Formatvorgaben nach § 30a Absatz 1 EEG gemacht hat und 
die Erklärungen per Formular vorgibt. 
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Zu Nummer 24 
Zu Buchstabe a 
Der neue § 35 Absatz 1a EEG 2023 dient dem kontinuierlichen Monitoring der Nutzung der verschiedenen An-
lagentypen für Solaranlagen des ersten Segments. 

Zu Buchstabe b 
Bei der Änderung des § 35 Absatz 4 EEG 2023 handelt es sich um die redaktionelle Klarstellung, dass auch die 
Realisierungsraten der Gebotstermine der Innovationsausschreibung von der Bundesnetzagentur veröffentlicht 
werden müssen. 

Zu Nummer 25 
Mit der Änderung in § 36e Absatz 1 EEG 2023 werden die Realisierungsfristen für Windenergieanlagen an Land 
um drei Monate verlängert. Diese Verlängerung erfolgt aufgrund von Lieferkettenproblemen, die eine Realisie-
rung innerhalb von 30 Monaten erschweren. Damit künftige Projekte eine höhere Realisierungswahrscheinlich-
keit haben und die Zuschläge nicht erlöschen, ist die Fristverlängerung erforderlich. 

Zu Nummer 26 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Die Änderungen von § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i EEG 2023 erfolgen im Zuge der Erweiterung 
der Flächenkulisse in diesem Gesetz, indem die benachteiligten Gebiete nicht mehr durch die Länder geöffnet 
werden müssen, sondern von diesen ausgeschlossen werden können (siehe auch die Begründung zu § 37c EEG 
2023). Vor diesem Hintergrund ist es für eine naturverträgliche Ausgestaltung des Zubaus von Freiflächenanlagen 
erforderlich, diejenigen Teilmengen der benachteiligten Gebiete nicht zu öffnen, die in den in der Norm genannten 
Schutzgebieten liegen. 

Der neu gefasste § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j EEG 2023 schafft die Möglichkeit für Biodiversitätsso-
laranlagen, an den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments teilzunehmen. Die Einzelheiten werden 
in einer Verordnung nach dem ebenfalls durch dieses Gesetz neu eingefügten § 94 EEG 2023 festgelegt. Vor 
Inkrafttreten der Verordnung können Solaranlagen nicht als Biodiversitätssolaranlagen an den Ausschreibungen 
teilnehmen, da die Anforderungen zunächst definiert werden müssen. Nähere Ausführungen werden in der Be-
gründung zu § 94 EEG 2023 gemacht. Der bisherige § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j EEG 2023 wird in § 
37 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 verschoben. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Der neue § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe f EEG 2023 entspricht dem bisherigen § 37 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe j EEG 2023. Hintergrund der Verschiebung in die besonderen Solaranlagen ist, dass diese sogenannte 
Floating-PV eine erhöhte Kostenstruktur aufweist und daher mit regulären Freiflächenanlagen nicht wettbewerbs-
fähig ist. Durch die Einstufung als besondere Solaranlage besteht die Möglichkeit, einen Zuschlag im durch den 
neuen § 37d EEG 2023 eingeführten Untersegment für besondere Solaranlagen zu erhalten. Als Folgeänderung 
wird das Erfordernis der Einhaltung der Festlegungen der Bundesnetzagentur redaktionell angepasst, da für soge-
nannte Floating-PV keine Festlegung erfolgt. 

Zu Buchstabe b 
Die Neueinfügung in § 37 Absatz 2 Nummer 1a EEG 2023 ist erforderlich, weil das gleichlautende Erfordernis 
in § 30 Absatz 1 Nummer 9 EEG 2023 gestrichen wurde. Für Solaranlagen ist der Nachweis dieses Erfordernisses 
aber weiterhin relevant, sodass es hier bei den besonderen Ausschreibungsbedingungen für Solaranlagen geregelt 
wird. 

Die Neueinfügung in § 37 Absatz 2 Nummer 2a EEG 2023 ist erforderlich, um den in § 37 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe h und i EEG 2023 geregelten Ausschluss bestimmter Schutzgebiete zu überprüfen. 
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Außerdem wird in § 37 Absatz 2 Nummer 5 EEG 2023 die Vorgabe aufgenommen, dass bei Geboten auf be-
nachteiligten Gebieten eine Eigenerklärung über die Einhaltung eventueller zusätzlicher Bedingungen aus einer 
Landesverordnung nach § 37c Absatz 2 EEG 2023 abzugeben ist. 

Zu Buchstabe c 
Der neue § 37 Absatz 4 EEG 2023 geht einher mit der Öffnung der benachteiligten Gebiete durch die Umstellung 
auf eine „Opt-Out“-Ermächtigung und steuert den Ausbau von geförderten Freiflächenanlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen. Unter Berücksichtigung der Erreichung der Ausbauziele nach § 4 Nummer 3 EEG 2023 
wird der maximale bundesweite Netto-Zubau von Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
für die Zeiträume bis zum Ende des Jahres 2030 und nach dem Jahr 2030 gesetzlich gesteuert. Ausgangspunkt ist 
die installierte Leistung zum Stand Ende 2022. Eine Teilnahme an den Ausschreibungen ist für Freiflächenanla-
gen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen bis einschließlich des Jahres 2030 nur möglich, bis eine installierte 
Leistung von 80 GW auf solchen Flächen erreicht ist. In der Zeit nach dem Jahr 2030 ist ein weiterer Zubau auf 
solchen Flächen möglich, bis dort Anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 177,5 GW betrieben 
werden. Ein weiterer geförderter Zubau oder ein Repowering von Freiflächenanlagen ist nach erstmaligem Errei-
chen der jeweiligen maximalen installierten Leistung von auf landwirtschaftlich genutzten Flächen betriebenen 
Anlagen möglich, nämlich im Umfang des Rückbaus von Freiflächenanlagen. Dies wird dadurch sichergestellt, 
dass der Maximalbetrag vor jeder Ausschreibung von der Bundesnetzagentur überprüft wird. Dies stellt sicher, 
dass Freiflächenanlagen nicht dauerhaft auszuschließen sind, wenn die genannten Schwellenwerte einmalig über-
schritten werden. Vielmehr ist vorgesehen, dass bei einem erneuten Unterschreiten der Werte (etwa aufgrund von 
Außerbetriebnahmen) Gebote für Freiflächenanlagen nicht mehr ausgeschlossen werden, bis der Schwellenwert 
erneut erreicht ist. 

Zu Nummer 27 
Der neue § 37b Absatz 2 EEG 2023 legt den Höchstwert für bestimmte besondere Solaranlagen fest, der im 
neuen Untersegment für besondere Solaranlagen nach § 37d Absatz 2 EEG 2023 Anwendung findet. Die betroffe-
nen Anlagen, die im Untersegment nicht berücksichtigt werden und deren Gebotswert unter dem Höchstwert für 
Solaranlagen des ersten Segments liegt, können nach § 37d Absatz 3 Satz 1 EEG 2023 auch dort einen Zuschlag 
erhalten. Die laufende Entwicklung dieses Höchstwerts wird entsprechend dem Höchstwert für Ausschreibungen 
für Solaranlagen des ersten Segments geregelt, wobei hier die Zuschläge im Untersegment maßgeblich sind. Die 
Festlegungskompetenz nach § 85a Absatz 1 und 2 EEG 2023 erstreckt sich auch auf diesen neuen Absatz. 

Zu Nummer 28 
§ 37c Absatz 1 EEG 2023 wird im Zuge der Umstellung der Verordnungsermächtigung nach Absatz 2 von einem 
„Opt-in“ zu einem „Opt-out“ angepasst. Es wird klargestellt, dass die Bundesnetzagentur bei der Ausschreibung 
Gebote nicht berücksichtigt, die auf Flächen in benachteiligten Gebieten errichtet werden sollen, die die Landes-
regierungen im Rahmen einer Verordnung nach Absatz 2 ausgeschlossen haben. 

Der neue § 37c Absatz 2 EEG 2023 regelt die Kompetenz der Landesregierungen im Hinblick auf Ackerflächen 
und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten neu. Die Landesregierungen werden zukünftig ermächtigt, diese 
Flächen unter bestimmten Voraussetzungen für Gebote bei Solaranlagen des ersten Segments auszuschließen. 

Konkret können die Landesregierungen nach § 37c Absatz 2 Nummer 1 EEG 2023 die Flächen in ihrem Bun-
desland dann für Solaranlagen des ersten Segments ausschließen, wenn und solange die Flächeninanspruchnahme 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landes durch Freiflächenanlagen gemäß Buchstabe a zu einem Zeit-
punkt bis einschließlich zum 31. Dezember 2030 die Schwelle von 1,0 Prozent übersteigt. Ab dem Jahr 2031 gilt 
gemäß Buchstabe b eine Schwelle von 1,5 Prozent. Maßgeblich sind die betriebenen Anlagen, das heißt solche, 
die nach § 3 Nummer 30 EEG 2023 in Betrieb genommen und nicht außer Betrieb genommen wurden. Machen 
die Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch können sie die Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h 
und Buchstabe i ganz oder nur in Teilen ausschließen und sie können auch höhere Auslöseschwellen in ihren 
Verordnungen vorsehen, ab denen ein entsprechender Ausschluss greifen soll. 

Durch die Formulierung „wenn und solange“ wird klargestellt, dass die Verordnungen der Länder auf Grundlage 
dieses Paragraphen Freiflächenanlagen nicht schon ausschließen können, wenn die genannten Schwellenwerte 
einmalig überschritten werden. Vielmehr ist vorzusehen, dass bei einem erneuten Unterschreiten der Werte (etwa 
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aufgrund von Außerbetriebnahmen), Gebote für Freiflächenanlagen nicht mehr ausgeschlossen werden, bis der 
Schwellenwert wieder erreicht ist. 

In § 37c Absatz 2 Nummer 2 EEG 2023 wird geregelt, dass die Landesregierungen auch benachteiligte Gebiete, 
die in Landschaftsschutzgebieten oder Naturparken liegen, ausschließen können. Machen die Landesregierungen 
von der Möglichkeit Gebrauch, Flächen nach Nummer 2 auszuschließen, können sie Flächen teilweise oder ganz 
ausschließen und den Ausschluss auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, zum Beispiel von einer 
prozentualen Flächeninanspruchnahme durch Photovoltaik. Bei der Definition von weiteren Voraussetzungen 
müssen die Länder aufgrund der Systematik der Regelung Voraussetzungen vorsehen, die sich auf die Flächen, 
auf denen die Anlagen errichtet werden sollen, beziehen. Es kommen also insbesondere Auslöseschwellen wie in 
der neuen Nummer 1 in Betracht, aber auch Kontingentlösungen, die die Flächentypen für eine bestimmte Zahl, 
Leistung oder Flächennutzung von Solaranlagen berücksichtigungsfähig lassen, sind denkbar. Technische, anla-
genbezogene Regelungen sind nach dieser Verordnungsermächtigung hingegen nicht möglich; hierfür sind die 
Regelungen des EEG und weiterer einschlägiger Gesetze abschließend. 

Mit den vorgenannten Regelungen wird die Öffnung der benachteiligten Gebiete für die Photovoltaik grundlegend 
neu geregelt. Die bisherige „Opt-In-Option“ der Länder wird nunmehr auf eine „Opt-Out-Option“ umgestellt. 
Schließen die Länder die benachteiligten Gebiete nicht aus, sind Freiflächenanlagen dort grundsätzlich nach dem 
EEG förderfähig. Diese Öffnung der Flächenkulisse trägt den Zielen des EEG zum Ausbau der Photovoltaik in 
besonderer Weise Rechnung. Um 215 GW installierte Leistung im Jahr 2030 erreichen zu können, ist ein deutlich 
beschleunigter Ausbau der Photovoltaik erforderlich. PV-Freiflächenanlagen müssen hierzu mit 11 Gigawatt ab 
dem Jahr 2026 beitragen. Das ist nur mit einer erweiterten Flächenkulisse zu erreichen. Zugleich tragen die Re-
gelungen auch den Erfordernissen der Landwirtschaft und des Naturschutzes angemessen Rechnung. Mit der Opt-
Out-Option haben die Länder die Möglichkeit, die Flächenkulisse bei einer Flächeninanspruchnahme der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb eines gewissen Schwellenwerts wieder einzuschränken. Auch Land-
schaftsschutzgebiete und oder Naturparke sind als weichere Schutzgebiete nur so lange geöffnet, wie die Länder 
sie nicht teilweise oder ganz ausschließen. 

Die bauplanungs- und genehmigungsrechtlichen Vorgaben für PV-Anlagen bleiben von den Änderungen unbe-
rührt. 

Der neue § 37d EEG 2023 regelt das Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments im Zusammen-
hang mit der Einführung des Untersegments für besondere Solaranlagen. Hintergrund der Einführung des Unter-
segments ist, dass die bisherige Vergütungsstruktur für besondere Solaranlagen mit gesetzlich festgelegten Erhö-
hungen des anzulegenden Wertes operierte. Diese waren einerseits teilweise zu niedrig gefasst, um die erhöhten 
Kosten erfolgreich abzudecken, und konnten andererseits nicht flexibel auf Marktentwicklungen durch Innovati-
onen und die aktuelle Wettbewerbssituation reagieren. Daher tritt an die Stelle der sogenannten Boni für beson-
dere Solaranlagen die bevorzugte Bezuschlagung im Untersegment. Durch diese Regelung kann auch eine weitere 
Bevorzugung besonderer Solaranlagen sichergestellt werden. Dies ist sinnvoll, da sie im Gegensatz zu regulären 
Freiflächenanlagen entweder eine Parallelnutzung der Fläche ermöglichen oder Flächen nutzen, die nicht ander-
weitig nutzbar sind. Besonders günstig sind im Sinne der Flächennutzung Anlagen auf Parkplatzflächen, da diese 
bereits versiegelt sind. Daher werden Solaranlagen auf Parkplatzflächen im Untersegment nochmals bevorzugt 
bezuschlagt. 

§ 37d Absatz 1 Satz 1 EEG 2023 definiert dabei das grundsätzliche zweistufige Verfahren und das Volumen des 
Untersegments. Dieses Volumen speist sich aus dem Ausschreibungsvolumen für Solaranlagen des ersten Seg-
ments nach § 28a EEG 2023 und führt somit nicht zu einer Änderung des Ausbaupfades insgesamt. 

§ 37d Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 regelt, dass nur Solaranlagen, die mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 
Metern aufgeständert werden, im Untersegment berücksichtigt werden. Hintergrund ist, dass solche Agri-PV-
Anlagen eine gegenüber regulären Freiflächenanlagen deutlich erhöhte Kostenstruktur aufweisen. Dies gilt nicht 
für niedrigaufgeständerte beziehungsweise bodennahe Agri-PV. 

§ 37d Absatz 2 EEG 2023 regelt das Zuschlagsverfahren im Untersegment für besondere Solaranlagen. Da die 
Gebote für das gesamte erste Segment gesammelt eingehen, sind zunächst diejenigen Gebote zu separieren, die 
bevorzugt zu bezuschlagen sind. Im ersten Schritt sind dies die Solaranlagen auf Parkplatzflächen. Diese werden 
sodann in der Reihenfolge der Preise sortiert und bezuschlagt. Verbleibt hierauf noch Volumen im Untersegment, 
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werden anschließend die übrigen besonderen Solaranlagen des Untersegments in der Reihenfolge der Preise sor-
tiert und bezuschlagt, bis die Zuschlagsgrenze erreicht ist. 

§ 37d Absatz 3 EEG 2023 regelt das restliche Zuschlagsverfahren im ersten Segment. Hier werden die Gebote, 
die nicht am Untersegment teilnehmen können, und diejenigen Gebote des Untersegments, die noch nicht bezu-
schlagt sind und die unterhalb des Höchstwertes nach § 37b Absatz 1 EEG 2023 liegen, in der Reihenfolge der 
Preise sortiert und bezuschlagt, bis die Zuschlagsgrenze erreicht ist. 

Zu Nummer 29 
Der bisherige § 37d EEG 2023 wird als redaktionelle Folgeänderung zu § 37e EEG 2023 umnummeriert. 

Zu Nummer 30 
Die neue § 38 Absatz 2 Nummer 6 EEG 2023 ergänzt die Pflichtangaben zum Antrag auf 
Ausstellung der Zahlungsberechtigung bei Geboten für hochaufgeständerte Agri-PV-Anlagen um 
die Angabe der hohen Aufständerung. 
Zu Nummer 31 
Die Änderung des § 38a Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 ist eine Folgeänderung zur Anpassung des § 37c EEG 
2023.  

Der neu eingefügte § 38a Absatz 1 Nummer 6 EEG 2023 entspricht dem neuen § 38 Absatz 2 Nummer 6 EEG 
2023 und dient dessen Überprüfung. 

Zu Nummer 32 
Zu Buchstabe a 
In § 38b Absatz 1 EEG 2023 werden im Zuge der Umstellung auf ein Untersegment für besondere Solaranlagen 
die Erhöhungen der anzulegenden Werte für einzelne besondere Solaranlagen gestrichen. Nähere Ausführungen 
werden in der Begründung zu § 37d EEG 2023 gemacht. 

Zu Buchstabe b 
In § 38b Absatz 1a EEG 2023 wird eine neue Bonusregelung eingeführt, die den anzulegenden Wert für Agri-
PV-Anlagen erhöht, wenn sie bestimmte Kriterien extensiver Landbewirtschaftung erfüllen. Für diese Anlagen 
wird ein Bonus eingeführt, mit dem die Einhaltung von über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden 
Natur- und Umweltschutzstandards vergütet wird. Die Vorgaben umfassen neben Anforderungen an die Solaran-
lage auch solche an die Bewirtschaftung der Fläche, nämlich eine reduzierte Stickstoffdüngung, den Verzicht auf 
den Einsatz von Herbiziden sowie die Anlage von Blühstreifen bei Acker- oder Dauerkulturflächen sowie die 
Anlage von Altgrasstreifen im Falle einer Nutzung als Dauergrünland. Die Voraussetzungen sind in jedem Ka-
lenderjahr zu erfüllen, was jedoch nur in dreijährigen Intervallen durch Bestätigung eines Gutachters nachgewie-
sen werden muss. Ziel der Verpflichtungen und des Bonus ist es, mit den extensiven Agri-PV-Anlagen einen 
besonderen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, der Reduktion von Nährstoffausträgen in die Umwelt und dem 
Klimaschutz zu leisten. Eine auf hohe Erträge ausgerichtete Nährstoffversorgung, insbesondere mit Stickstoff, 
das Fehlen einer Begleitflora, die als Nahrungsgrundlage für Insekten, Feldvögel und Säugetiere dient, sowie 
unzureichende Rückzugsräume und Strukturen zur Biotopvernetzung zählen zu den Hauptursachen des anhalten-
den Artenrückgangs in den Agrarlandschaften. Mit den extensiven Agri-PV-Anlagen wird ein weiterer Beitrag 
zur Schaffung wertvoller Strukturen geschaffen und werden in besonderem Maße Synergien zwischen landwirt-
schaftlicher Erzeugung, erneuerbarer Stromerzeugung und Naturschutz auf einer Fläche erreicht. Abweichende 
Anforderungen zu technischen und ökologischen Anforderungen können in einer Verordnung nach § 94a EEG 
2023, der durch dieses Gesetz eingefügt wird, bestimmt werden. 

Zu Nummer 33 
Dem § 38h EEG 2023 wird ein Satz angefügt, der eine Sonderregelung für die Ersetzung bestehender Solar-
Dachanlagen, das sogenannte Repowering, trifft. Hiernach wird bei einer Leistungssteigerung durch das 
Repowering, wie sie zum Beispiel durch effizientere Module erreicht werden kann, der bestehende Förderan-
spruch der ersetzten Anlage nur auf den Teil des eingespeisten Stroms erstreckt, der dem Anteil der Leistung der 
ersetzten Anlage an der Leistung der ersetzenden Anlage entspricht. Auch die Fiktion der früheren Inbetriebnahme 
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der ersetzenden Anlage gilt nach § 38b Absatz 2 Satz 1 EEG 2023 nur bis zur Höhe der vor der Ersetzung an 
demselben Standort installierten Leistung. Dadurch kann für die zusätzliche installierte Leistung ein neuer För-
deranspruch mit regulär 20-jähriger Förderdauer begründet werden, wie Nummer 2 des neuen Satzes klarstellt. 
Dieser Anspruch ergibt sich wie bei jeder Neuanlage nach den übrigen Vorschriften des Gesetzes; insbesondere 
kann er bei einer großen zusätzlichen Leistung von der Teilnahme an einer Ausschreibung abhängig sein. 

Zu Nummer 34 
Die Änderung in § 39g Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 ist eine Folgeänderung, die aufgrund der Neufassung von § 
39i Absatz 5 EEG erforderlich ist. Bisher wurde die Erhöhung des anzulegenden Wertes für kleine Anlagen mit 
einer installierten Leistung von bis zu 500 Kilowatt auch in § 39g Absatz 1 Satz 3 EEG angeordnet. Nunmehr ist 
jedoch in § 39i Absatz 5 EEG 2023 geregelt, dass der anzulegende Wert um 0,5 Cent pro Kilowattstunde anzu-
heben ist. Da § 39i Absatz 5 EEG 2023 sowohl für Neu- als auch Bestandsanlagen gilt, die in den Ausschreibungen 
in den Jahren 2024 bis zu 2025 einen Zuschlag in den Ausschreibungen erhalten haben, darf in § 39g Absatz 1 
Satz 3 EEG 2023 keine zusätzliche Erhöhung der Zuschlagswerte erfolgen. 

Zu Nummer 35 
Die Neufassung von § 39i Absatz 5 EEG 2023 erfolgt, damit tatsächlich nur Anlagen mit einer installierten 
Leistung bis 500 Kilowatt von der erhöhten Förderung profitieren. Nach der Regelung erhöht sich nunmehr der 
anzulegende Wert der Anlagen, die in den Jahren 2024 und 2025 einen Zuschlag in den Ausschreibungen erhalten 
haben, wenn die Anlage eine installierte Leistung von 500 Kilowatt nicht überschreitet. Mit der bisherigen For-
mulierung musste die Bundesnetzagentur bereits bei Zuschlagserteilung den Zuschlagswert erhöhen. Allerdings 
kann die Bundesnetzagentur bei Gebotsabgabe nicht prüfen, ob die Anlage später tatsächlich eine installierte 
Leistung von maximal 500 Kilowatt haben wird. Nach der Neufassung der Regelung obliegt es dem Netzbetreiber 
zu prüfen, ob die Anlage nicht größer als 500 Kilowatt ist. Nur in diesem Fall zahlt der Netzbetreiber den höheren 
anzulegenden Wert. Von der erhöhten Förderung profitieren sowohl Neu- als auch Bestandsanlagen, wenn sie in 
den Ausschreibungen einen Zuschlag erhalten haben. 

Zu Nummer 36 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
Durch die Änderung des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c EEG 2023 werden Solaranlagen in 
benachteiligten Gebieten auch in die Flächenkulisse der gesetzlichen Vergütung aufgenommen, soweit die Länder 
nicht von der Verordnungsermächtigung nach § 37c EEG 2023 Gebrauch gemacht haben. Die Neufassung des § 
37c EEG 2023 ist hierbei zu beachten. Es wird im Übrigen auf die Begründung zu § 37 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe h und i EEG 2023 verwiesen. 

Zu Doppelbuchstabe bb und cc 
Die Änderungen von § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Nummer 5 EEG 2023 entsprechenden Änderungen 
in § 37 EEG 2023 und ermöglichen zum einen die Vergütung von Biodiversitätssolaranlagen und klassifizieren 
zum anderen die sogenannte Floating-PV als besondere Solaranlage. Auf die Begründung zu § 37 EEG 2023 wird 
verwiesen, wobei die Einstufung als besondere Solaranlage in § 48 EEG 2023 durch den neuen Bonus in Absatz 
1b Relevanz erlangt. 

Zu Doppelbuchstabe dd 
Durch die Änderung des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 EEG 2023 wird ein redaktionelles Versehen behoben. 

Zu Buchstabe b 
Der neue § 48 Absatz 1b EEG 2023 erhöht den anzulegenden Wert für bestimmte besondere Solaranlagen und 
ist damit spiegelbildlich zum neuen Untersegment für besondere Solaranlagen in den Ausschreibungen. Daher 
wird auch auf die Begründung zu § 37d EEG 2023 hingewiesen. Abweichend von der dortigen Regelung war hier 
die Höhe der Anhebung zu bestimmen. Zur besseren Abbildung der Marktentwicklung ergibt sich der Bonus dabei 
dynamisch aus der Differenz zwischen dem Höchstwert des Untersegments und der Festvergütung nach § 48 
Absatz 1 EEG 2023. 
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Der neue § 48 Absatz 1c EEG 2023 überträgt den Bonus für die extensive Bewirtschaftung von Agri-PV-Anlagen 
auch auf die Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird. Auf die Begründung zu § 38b Absatz 
1a EEG 2023 wird verwiesen. Die Nennung des Netzbetreibers als Nachweisempfänger ist auch hier lediglich 
deklaratorisch und entspricht den üblichen Nachweiswegen des EEG. 

Zu Buchstabe c 
Die Änderungen des § 48 Absatz 2a Satz 2 EEG 2023 dienen der Entbürokratisierung. Durch die Streichung der 
Nummer 1 können eine Teil- und eine Volleinspeiseanlage hinter einem Netzverknüpfungspunkt zukünftig auch 
dann getrennt betrieben werden, wenn sie nicht auf demselben Gebäude liegen. In diesen Fällen ist erst recht nicht 
von einem missbräuchlichen Anlagensplitting auszugehen, weshalb die Streichung geboten war. Durch die wei-
teren Änderungen werden Meldepflichten reduziert. Anlagenbetreiber, die eine Volleinspeiseanlage und eine Tei-
leinspeiseanlage auf einem Dach betreiben, müssen die Zuordnung, welche der beiden Anlagen welche Vergütung 
erhält, nicht mehr jährlich gegenüber dem Netzbetreiber wiederholen. Stattdessen ist eine Mitteilung nur noch bei 
einer Änderung der Zuordnung erforderlich. Die Wechselmöglichkeit soll maßgebliche Veränderungen in der 
Verbrauchsstruktur, etwa aufgrund des Einbaus einer Wallbox, abdecken. Sie besteht daher nur kalenderjährlich, 
um eine Optimierung im Jahresverlauf zu vermeiden. Aufgrund von § 100 Absatz 1 und Absatz 1a Nummer 3 
EEG 2023 gilt die Reduzierung der Meldepflichten auch für Bestandsanlagen. 

Zu Buchstabe d 
Durch die Änderung des § 48 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EEG 2023 werden weitere Dachflächen für Solaran-
lagen erschlossen. Die Regelung dient grundsätzlich der Vermeidung sogenannter „Solarstadl“, d.h. von Gebäu-
den im Außenbereich, die lediglich errichtet werden, um die erhöhten Vergütungssätze für Dachanlagen zu erhal-
ten, bei denen aber keine tatsächliche Nutzung des Gebäudes erfolgt. Durch einen Stichtag wurde die weitere 
Errichtung derartiger Gebäude ab 2012 ausgeschlossen. Durch die Gesetzesänderung wird ein neuer Stichtag ge-
setzt, da zwischenzeitlich errichtete Gebäude nicht in der Erwartung der erhöhten Vergütungssätze errichtet wur-
den und daher von einer tatsächlichen Nutzung des Gebäudes ausgegangen werden kann. Durch den Stichtag wird 
die zukünftige Errichtung von „Solarstadln“ weiterhin effektiv ausgeschlossen. 

Zu Buchstabe e 
Durch die Änderung des § 48 Absatz 4 Satz 2 EEG 2023 wird die in § 38h EEG 2023 getroffene Sonderregelung 
zum Repowering von Dachanlagen auch auf Anlagen in der gesetzlichen Vergütung erstreckt. Auf die dortigen 
Ausführungen wird verwiesen. 

Zu Buchstabe f 
Der neue § 48 Absatz 5 EEG 2023 überträgt die Steuerung des Ausbaus von Freiflächenanlagen auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen auch auf die Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird. Auf die 
Begründung zu § 37 Absatz 4 EEG 2023 wird verwiesen. 

Zu Nummer 37 
Zu Buchstabe a 
In § 52 Absatz 1 Nummer 5 EEG 2023 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. 

Zu Buchstabe b 
Die Streichung des § 52 Absatz 1b EEG 2023 dient der Rechtsbereinigung. 

Zu Buchstabe c 
Der neue § 52 Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 dient der Vermeidung unbilliger Härten, wenn technische Einrichtun-
gen in einer Anlage ausfallen und Anlagenbetreibende daher eine Pflicht nach dem EEG kurzzeitig nicht erfüllen 
können. In diesen Fällen entfällt die Zahlungspflicht nach § 52 EEG 2023 für bis zu zwei Kalendermonate, um 
den Anlagenbetreibenden Zeit für eine Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands zu geben. Die Rege-
lung gilt nur für Pflichtverstöße ab Inkrafttreten des Gesetzes, um Rückabwicklungen bereits geleisteter Zahlun-
gen zu verhindern. 
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Zu Nummer 38 
Zu Buchstabe a 
Die Neufassung des § 53 Absatz 2 EEG 2023 erfolgt im Zuge der neuen Vergütungsform der unentgeltlichen 
Abnahme. Der auf null reduzierte anzulegende Wert wird durch die Regelung nicht zusätzlich nach § 53 Absatz 
1 EEG 2023 reduziert. 

Zu Buchstabe b 
Der neue § 53 Absatz 4 EEG 2023 entspricht inhaltlich vollständig dem bisherigen § 53 Absatz 2 EEG 2023. Im 
Zuge der neuen Nummerierung in § 21 Absatz 1 EEG 2023 und wegen des neuen Absatz 2 wird die Vorschrift 
redaktionell angepasst in Absatz 4 verschoben. 

Der neue § 53 Absatz 5 EEG 2023 dient der Rechtssicherheit. Bis jetzt war ungeklärt, ob der Vergütungsanspruch 
dauerhaft entfällt, wenn dauerhaft zu erfüllende und regelmäßig nachzuweisende Anforderungen an besondere 
Solaranlagen einmalig nicht erfüllt wurden. Für diese Fälle wird nun eine klare Rechtsfolge in Form einer Ver-
ringerung des anzulegenden Wertes eingeführt. Daraus ergibt sich auch, dass der Vergütungsanspruch grundsätz-
lich fortbesteht. Es wird zudem geregelt, dass die Absenkung des anzulegenden Wertes für die Zukunft aufgeho-
ben wird, wenn im Jahr nach dem Verstoß gegen die Nachweispflicht der erforderliche Nachweis erbracht wird. 
Diese Regelung ist notwendig, da die Festlegungen der Bundesnetzagentur zu den besonderen Solaranlagen teil-
weise dreijährige Nachweisintervalle vorsehen. Es wäre nicht sachgerecht, aufgrund des einmaligen Verstoßes 
eine dreijährige Absenkung des anzulegenden Wertes vorzunehmen. 

Zu Nummer 39 
Der neue § 54 Absatz 3 EEG 2023 entspricht dem neuen § 53 Absatz 5 EEG 2023, wobei hier die anzulegenden 
Werte aus den Ausschreibungen betroffen sind. Auf die dortige Begründung wird verwiesen. 

Der neue § 54 Absatz 4 EEG 2023 schafft eine Rechtsfolge dafür, dass eine Solaranlage, die zusätzliche Bedin-
gungen einer Landesverordnung nach § 37c Absatz 2 EEG 2023 zu beachten hatte, diese Bedingungen nicht 
erfüllt. Für die Dauer und den Umfang dieser Nichterfüllung verringert sich der anzulegende Wert auf null. 

Zu Nummer 40 
In § 55 EEG 2023 werden zwei Änderungen vorgenommen: 

Mit der Änderung in § 36e Absatz 1 EEG 2023 werden die Realisierungsfristen für Wind-energieanlagen an Land 
um drei Monate verlängert. Dementsprechend müssen auch die Pönalfristen in § 55 Absatz 1 EEG 2023 um drei 
Monate verlängert werden. Diese Verlängerung erfolgt aufgrund von Lieferkettenproblemen, die eine Realisie-
rung innerhalb von 30 Monaten erschweren. Damit künftige Projekte trotz der Verlängerung der Realisierungs-
fristen nicht vorzeitig eine Pönale zahlen müssen, ist auch eine Verlängerung der Pönalfristen erforderlich. 

Die Einfügungen jeweils eines neuen Satz 2 in § 55 Absatz 1 und Absatz 4 EEG 2023 stellen klar, dass in den 
Fällen, in denen ein Zuschlag für Windenergieanlagen an Land, für Biomasseanlagen, die keine Bestandsanlagen 
nach § 39g EEG 2023 sind, oder für Biomethananlagen ganz oder teilweise entwertet wird, im Umfang dieser 
Entwertung des Zuschlags keine realisierte Anlagenleistung auf die Erfüllung des Zuschlags hinsichtlich der Be-
stimmung der Pönalhöhe angerechnet werden können. Denn in diesen Fällen erfolgt im Umfang der Entwertung 
gerade keine Umsetzung des Zuschlags und es fällt insoweit eine Pönale in voller Höhe an. Dies entspricht der 
bisherigen Verwaltungspraxis sowie den entsprechenden Regelungen und der bereits explizit bestehenden Rege-
lung für Solaranlagen des ersten Segments nach § 55 Absatz 2 Satz 2 EEG 2023 sowie der Regelung für beste-
hende Biomasseanlagen nach § 39g EEG 2023 in § 55 Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b EEG 2023. 

Zu Nummer 41 
Die Änderung des § 56 Nummer 2 EEG 2023 stellt den Umfang der Weitergabepflicht klar. 

Zu Nummer 42 
Die Änderung des § 70 Satz 1 EEG 2023 dient der Klarstellung, dass auch bei Inanspruchnahme der unentgeltli-
chen Abnahme die Mitteilung der erforderlichen Daten für die kaufmännische Abnahme der einspeisevergüteten 
Strommengen durch den Netzbetreiber sicherzustellen ist. 
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Zu Nummer 43 
Die Änderung des § 71 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2023 dient wie die Anpassung des § 70 Satz 1 EEG 2023 der 
Klarstellung, dass auch bei Inanspruchnahme der unentgeltlichen Abnahme die notwendigen Daten für die Ab-
nahme mitzuteilen sind. Auf die dortige Begründung wird verwiesen. 

Zu Nummer 44 
Der neue § 80a Satz 2 EEG 2023 regelt, dass die neue Vergütungsform der unentgeltlichen Abnahme nach § 21 
Absatz 1 Nummer 2 EEG 2023 nicht als Zahlung nach diesem Gesetz gilt, wenn bei der Gewährung eines Inves-
titionszuschusses Zahlungen nach diesem Gesetz ausgeschlossen werden. Damit ist es möglich, dass Anlagenbe-
treiber eine Investitionsförderung in Anspruch nehmen und ihre Anlage der Einspeisevergütung in Form der un-
entgeltlichen Abnahme zuordnen, ohne dass eine kumulierte Betrachtung anzustellen wäre. Durch den neu einge-
fügten Satz wird die unentgeltliche Abnahme nur bei Fragen der Förderungskumulierung nicht als Zahlung nach 
dem EEG gewertet. In anderen Zusammenhängen, etwa bei der Ausstellung von Herkunftsnachweisen, ist auch 
die unentgeltliche Abnahme als Zahlung nach dem EEG zu verstehen. 

Zu Nummer 45 
In § 85a EEG 2023 wird eine sprachliche Klarstellung vorgenommen. Die Bundesnetzagentur kann die verschie-
denen Höchstwerte nach den genannten Paragraphen anpassen, einschließlich der beiden Höchstwerte nach § 37b 
EEG 2023. 

Zu Nummer 46 
Zu Buchstabe a 
In § 85c Absatz 1 Satz 1 EEG 2023 werden redaktionelle Folgeanpassungen vorgenommen. 

Zu Buchstabe b 
Mit der Ergänzung von § 85c Absatz 1 Satz 3 EEG 2023 wird klargestellt, dass die Bundesnetzagentur in ihren 
Festlegungen auch eine Regelung über den fortlaufenden Nachweis der gleichzeitigen landwirtschaftlichen Nut-
zung der Flächen für Agri-PV-Anlagen und soweit relevant für Moor-PV-Anlagen trifft. Dies ist in den bisher 
durch die Bundesnetzagentur getroffenen Festlegungen bereits erfolgt. Mit der ausdrücklichen gesetzlichen Klar-
stellung wird auch der Zweck verfolgt, einen Anknüpfungspunkt für die Ergänzungen in § 53 Absatz 5 und § 54 
Absatz 3 EEG 2023 durch dieses Gesetz zu schaffen.  

Zu Nummer 47 
In § 91 Nummer 1 Buchstabe c EEG 2023 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. 

Zu Nummer 48 
Zu § 94 (Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen) 
In § 94 EEG 2023 wird eine Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen getroffen. Nach Erlass der 
Verordnung können Biodiversitätssolaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j EEG 2023 an den 
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments teilnehmen oder nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
EEG 2023 die Festvergütung in Anspruch nehmen. Biodiversitätssolaranlagen sollen dabei Anlagen sein, die auf 
Flächen und in einer Art und Weise errichtet und betrieben werden, die in besonderem Maße den Erhalt und den 
Ausbau der Biodiversität fördert. Hierfür kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Rechtsverordnung erlassen, die zum einen 
die Anforderungen an eine solche Anlage und zum anderen eine angemessene Erhöhung der anzulegenden Werte 
für solche Anlagen festlegt. Diese Verordnung soll bis zum 31. März 2024 erlassen werden. 
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Zu § 94a (Verordnungsermächtigung zu Kriterien für extensivere Solaranlagen mit 
landwirtschaftlicher Nutzung) 
In § 94a EEG 2023 wird eine Verordnungsermächtigung zur Regelung von § 38b Absatz 1a EEG 2023 abwei-
chender Kriterien für extensive Agri-Photovoltaikanlagen getroffen. Die Regelung soll ermöglichen, Anpassungs-
bedarf bei der neu eingeführten Vergütungserhöhung nach § 38b EEG 2023 niedrigschwellig adressieren zu kön-
nen, da die dort festgelegten Anforderungen noch nicht umfassend in der Praxis erprobt sind. 

Zu Nummer 49 
Der neue § 95 Nummer 2a EEG 2023 fügt eine neue Verordnungsermächtigung vor dem Hintergrund ein, dass 
Fortschritte bei der Energiewende die Cyber- und die Versorgungssicherheit nicht beeinträchtigen dürfen. Daher 
wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen einschließlich Steckersolarge-
räten zu treffen. Unter einem Weitverkehrsnetz ist identisch mit dem im Messstellenbetriebsgesetz (zum Beispiel 
§ 22 Absatz 1 Nummer 3 MsbG) verwendeten und in dem BSI-Schutzprofil für Smart Meter Gateway nach Com-
mon Criteria (BSI-CC-PP-0073) definierten Begriff ein Datenkommunikationsnetz zu verstehen, das eine große 
Anzahl von Kommunikationsgeräten über ein großes geographisches Gebiet verbindet. Klassisches Beispiel für 
ein Weitverkehrsnetz ist das allgemein zugängliche Internet. Bereits heute enthalten die §§ 9, 10b und 100 Absatz 
3 bis 4 EEG 2023 technische Vorgaben für bestimmte Anlagen hinsichtlich der Abwicklung bestimmter Daten-
kommunikationsvorgänge (Abruf der Ist-Einspeisung und/oder Fernsteuerung), die über die nach den Anforde-
rungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) besonders gesicherte Weitverkehrsnetz-
anbindung des Smart-Meter-Gateways gemäß § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes laufen. § 
19 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes gibt darüber hinaus vor, dass die dort näher bezeichneten energie-
wirtschaftlich relevanten Mess- und Steuerungsvorgänge ausschließlich über die BSI-zertifizierte, gesicherte 
Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur abgewickelt werden dürfen. Andere, nicht energiewirtschaftlich relevante 
bzw. betriebliche Datenkommunikation darf hingegen grundsätzlich über alternative Weitverkehrsnetzanbindun-
gen abgewickelt werden. So sind insbesondere Solaranlagen regelmäßig über ihren Wechselrichter unabhängig 
von einem Smart-Meter-Gateway mit dem Internet verbunden. Dabei treten im Rahmen der standardmäßigen 
Marktüberwachung durch das BSI teils erhebliche Sicherheitsmängel insbesondere bei der Weitverkehrsnetzan-
bindung auf. Angesichts des starken Hochlaufs von Steckersolargeräten, welche in vielen Fällen nur mit einer 
Weitverkehrsnetzanbindung an externe Cloud-Systeme des Herstellers in Betrieb genommen werden können, 
prüft das BSI zurzeit verstärkt die Sicherheit derartiger Produkte. 

Sinn und Zweck der neu geschaffenen Verordnungsermächtigung ist es, im Bedarfsfall über die genannten beste-
henden Regelungen hinaus Maßnahmen zu ermöglichen, um den Datenschutz und die Datensicherheit bei der 
Weitverkehrsnetz-Anbindung von Anlagen umfassend sicherzustellen. Insbesondere die vom Smart-Meter-Gate-
way unabhängige Anbindung an ein Weitverkehrsnetz kann bei Missachtung grundlegender IT-Sicherheitsstan-
dards (etwa zur Verschlüsselung der Kommunikation) oder der Anbindung an nicht vertrauenswürdige IT-Sys-
teme (z.B. in problematischen Drittstaaten) mit signifikanten Risiken für die Systemsicherheit des deutschen und 
europäischen Stromsystems einhergehen. Wenn derartige Schwachpunkte zielgerichtet ausgenutzt werden, kön-
nen unter Umständen auch Anlagen mit geringer Leistung wie Steckersolargeräte missbraucht werden, um über 
Schwarmattacken signifikanten Schaden anzurichten. Zudem bestehen gegebenenfalls auch relevante Risiken für 
den Schutz der personenbezogenen Daten der Anlagenbetreiber. 

§ 95 Nummer 2a gibt dem Verordnungsgeber daher die Möglichkeit, zügig durch angemessene Vorgaben auf 
derartige Risiken zu reagieren. Illustrativ zählt die Vorschrift verschiedene mögliche Regelungsgegenstände einer 
entsprechenden Verordnung auf. Wenn deren fortgesetzte Nutzung mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden 
wäre, schafft die Regelung die Möglichkeit, angemessene Schutzmaßnahmen auch für Anlagen, die vor dem 1. 
Januar 2023 in Betrieb genommen wurden, zu ergreifen. Der Verordnungsgeber kann im Rahmen des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes qualifizierte Anforderungen an die vom Smart-Meter-Gateway unabhängige Weitver-
kehrsnetzanbindung aufstellen, die Weitverkehrsnetzanbindung auf die Nutzung von Smart-Meter-Gateways be-
schränken oder sogar eine gänzliche Untersagung der Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen aussprechen. 

Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach § 95 Nummer 2a erlassenen Verordnung 
gelten unabhängig von den bestehenden Vorgaben nach den §§ 9, 10b und 100 EEG 2023 und lassen die sich 
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hieraus ergebenden Pflichten unberührt. Betreiber der erfassten Anlagen sind also sowohl an die Pflichten nach 
den genannten Paragraphen als auch an die Regelungen nach einer Verordnung nach § 95 Nummer 2a gebunden. 

Zu Nummer 50 
Durch die Änderung in § 97 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EEG 2023 wird künftig dynamisch auf die jeweils 
geltende Fassung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) verwiesen. 

Zu Nummer 51 
In § 98 EEG 2023 wird eine redaktionelle Bereinigung vorgenommen. Durch ein technisches Versehen in voran-
gegangenen Gesetzgebungsverfahren wurde der Absatz 4 aufgehoben und zwei neue Absätze als Absätze 5 und 
6 statt als Absätze 4 und 5 angehangen. Durch die nun vorgenommene Korrektur gehen Verweise in § 7 Absatz 
1 und Absatz 3 WindBG nicht mehr fehl. 

Zu Nummer 52 
Zu Buchstabe a 
Der neue § 100 Absatz 1a EEG 2023 regelt, in welchen Fällen abweichend von Absatz 1 Regelungen des EEG 
2023 auf Altanlagen Anwendung finden. Dies gilt für die Vereinfachung der gesetzlichen technischen Anforde-
rungen an kleine Anlagen in der Direktvermarktung, für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der unentgeltlichen 
Abnahme sowie die Bürokratievereinfachungen beim gemeinsamen Betrieb einer Voll- und einer Teileinspeise-
anlage auf demselben Dach. 

Zu Buchstabe b 
In § 100 Absatz 2 EEG 2023 wird ein Satz angefügt um klarzustellen, dass bereits geschlossene Vereinbarungen 
nach dem zum Vertragsschluss geltenden § 6 Absatz 4 EEG 2023 zu bewerten sind. 

Zu Buchstabe c 
Mit der Änderung in § 100 Absatz 6 EEG 2023 wird geregelt, dass die Pflicht aus § 9 Absatz 8 Satz 4 EEG 2023 
zur unverzüglichen Antragstellung erst ab dem 1. Januar 2024 Anwendung findet. Nach § 9 Absatz 8 Satz 4 EEG 
2023 sind die Anlagenbetreiber verpflichtet, unverzüglich einen vollständigen und prüffähigen Antrag auf Zulas-
sung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde zu stellen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die die Betreiber die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die Frist 
zur Installation der BNK-Systeme im nächsten Jahr eingehalten wird. Da § 9 Absatz 8 EEG 2023 a.F. bereits seit 
1. Januar 2023 gilt, hätte die Pflicht zur Ausstattung mit einer BNK ohne die nunmehr in § 9 Absatz 8 Satz 3 
EEG 2023 vorgesehene Fristverlängerung für die Anlagenbetreiber bereits zum 1. Januar 2024 Anwendung ge-
funden und wäre auch seit diesem Zeitpunkt pönalbewehrt gewesen. Da die rückwirkende Einführung einer 
Pönale eine ungerechtfertigte Belastung der Anlagenbetreiber darstellen würde, ist es erforderlich, dass die neue 
Pflicht zur unverzüglichen Antragsstellung ebenfalls erst ab dem 1. Januar 2024 anwendbar ist. Für das Jahr 2023 
fallen daher auch keine Pönalen nach § 52 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 an, falls ein solcher Antrag noch nicht 
gestellt wurde. Haben die Anlagenbetreiber bereits im Jahr 2023 oder früher einen entsprechenden Antrag gestellt, 
ist die Pflicht hingegen bereits erfüllt. Alle Anlagenbetreiber, die vor dem 1. Januar 2024 noch keinen entspre-
chenden Antrag gestellt haben, müssen diesen jedoch sodann unverzüglich, also ohne schuldhaftes Verzögern, 
stellen. Andernfalls fallen die Pönalen nach § 52 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 an.  

Zu Buchstabe d 
In § 100 Absatz 7 EEG 2023 werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu Buchstabe e 
Der neue § 100 Absatz 18 EEG 2023 lässt, in Ausschöpfung des europarechtlichen Rahmens, auch Anlagen mit 
einer installierten Leistung von weniger als 400 kW, die vor dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommen werden, 
die unentgeltliche Abnahme nutzen. 

Durch den neuen § 100 Absatz 19 EEG 2023 wird eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung zu § 48 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a EEG 2023 getroffen: Die besondere Voraussetzung für solche sog. Garten-PV-Anlagen, dass 
das auf dem Grundstück bestehende Wohngebäude nach Maßgabe der Verordnung nach § 95 Nummer 3 EEG 
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2023 nicht dazu geeignet sein darf, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet wird, bleibt bis zum erst-
maligen Inkrafttreten einer Verordnung nach § 95 Nummer 3 EEG 2023 unberücksichtigt. Für Solaranlagen, die 
vor dem erstmaligen Inkrafttreten einer Verordnung nach § 95 Nummer 3 EEG 2023 in Betrieb genommen wer-
den, kann demnach, vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen, eine Förderung auf Basis des in § 
48 Absatz 1 Satz 1 EEG 2023 genannten anzulegenden Wertes in Anspruch genommen werden, ohne dass es auf 
die Geeignetheit des Wohngebäudes für die Errichtung einer Solaranlage an, auf oder in dem Gebäude ankäme. 
Dadurch soll dem Umstand begegnet werden, dass es bis zum Inkrafttreten der Verordnung an einer Festlegung 
fehlt, wann ein Gebäude als nicht geeignet für die Errichtung einer Solaranlage gilt, und somit eine Förderung 
nach § 48 Absatz 1 Nummer 1a EEG 2023 zurzeit nicht rechtssicher in Anspruch genommen werden kann. Dass 
durch die befristete Ausnahmeregelung temporär die Möglichkeit eröffnet wird, eine Förderung für sog. Garten-
PV-Anlagen auf Grundstücken zu erhalten, auf denen ein für die Errichtung einer Solaranlage geeignetes Wohn-
gebäude besteht, ist hinnehmbar. Denn nur so kann frühzeitiger dem Regelungszweck des § 48 Absatz 1 Nummer 
1a EEG 2023 entsprochen werden, wonach auch Eigentümer von Grundstücken mit Wohngebäuden, die selbst 
nicht für eine Errichtung geeignet sind, eine Förderung für die Errichtung sog. Garten-PV-Anlagen ermöglicht 
werden soll. Außerdem ist davon auszugehen, dass Grundstückseigentümer in der Regel eine Dachanlage errich-
ten werden, wenn bestehende Gebäude hierfür geeignet sind, um ihr Grundstück nicht durch die Garten-PV-An-
lage anderweitiger Nutzung zu entziehen. 

Der neue § 100 Absatz 20 EEG 2023 schafft eine Übergangsvorschrift für die Änderungen am Netzanschluss-
verfahren nach § 8 EEG 2023. Diese finden erst auf Anschlussbegehren, die ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gestellt werden, Anwendung. 

Der neue § 100 Absatz 21 EEG 2023 regelt, dass die dort genannten Regelungen nur auf Anlagen, die ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes in Betrieb genommen werden, Anwendung finden. 

Der neue § 100 Absatz 22 EEG 2023 regelt, dass der Mieterstromzuschlag für Anlagen auf Nicht-Wohngebäu-
den, wie er durch dieses Gesetz eingeführt wird, nur für Neuanlagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes in Anspruch 
genommen werden kann. 

Der neue § 100 Absatz 23 EEG 2023 trifft eine Übergangsbestimmung zu § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 EEG 
2023, die Benachteiligungen durch die Behebung des dortigen Redaktionsfehlers ausschließen soll. 

Der neue § 100 Absatz 24 EEG 2023 regelt, dass die Ausnahme von der Anlagenzusammenfassung in § 48 
Absatz 2a Satz 2 EEG 2023 für gemeinsam betriebene Voll- und Teileinspeiseanlagen mit Inbetriebnahme vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes weiterhin nur dann gilt, wenn die Anlagen auf demselben Gebäude liegen. Die 
Streichung dieses Erfordernisses gilt also nur für Neuanlagen. 

Der neue § 100 Absatz 25 EEG 2023 regelt, dass die Veränderung des Stichtags der sogenannten „Solarstadl-
Regelung“ nur für nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb genommene Anlagen gilt. Die Regelung ist er-
forderlich, um nur solche Gebäude durch die Erweiterung zu erfassen, die tatsächlich für einen weiteren Zweck 
als den Betrieb von Solaranlagen errichtet wurden. 

Der neue § 100 Absatz 26 EEG 2023 regelt, dass die durch dieses Gesetz geänderten Bestimmungen zum soge-
nannten Repowering von Dachanlagen nur auf Ersetzungen nach Inkrafttreten des Gesetzes Anwendung finden, 
indem für vorherige Ersetzungen die bisherigen Bestimmungen für anwendbar erklärt werden. 

Der neue § 100 Absatz 27 EEG 2023 regelt, dass die Änderungen der dort genannten Vorschriften nur auf Anla-
gen, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb genommen wurden oder deren anzulegender Wert in einem 
Zuschlagsverfahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ermittelt worden ist, Anwendung finden. 

Der neue § 100 Absatz 28 EEG 2023 regelt, dass die Änderungen der dort genannten Vorschriften keine Anwen-
dung auf Ausschreibungen mit Gebotstermin vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes finden. 

Der neue § 100 Absatz 29 EEG 2023 regelt, dass die neu angefügten § 53 Absatz 4 und § 54 Absatz vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden sind, dass sich im Fall eines nicht erbrachten Nach-
weises über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau bzw. die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den 
Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 der anzulegende Wert nicht verringert.  
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Zu Nummer 53 
Der § 101 EEG 2023 wird neugefasst. Der bisherige Beihilfevorbehalt ist aufgrund der Genehmigung des 
EEG 2023 durch die Europäische Kommission vom 21. Dezember 2022 (SA.102084) nicht mehr erforderlich. 
Die mit diesem Gesetz neu eingeführte Regelung zur Vergütung von zusätzlicher Leistung, die durch Repowering 
entsteht, wird unter einen beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Bis zu einer solchen Genehmigung 
findet die bisherige Rechtslage auf die Vergütung der Leistung von ersetzenden Dachanlagen Anwendung. Eben-
falls unter einen beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt werden die neuen Bestimmungen über ein 
Untersegment für bestimmte besondere Solaranlagen in § 37d und § 37b Absatz 2 sowie der neu vorgesehene 
Bonus für extensivere Agri-PV nach § 38b Absatz 1a. Dies gilt in der Folge auch für die Übertragung dieser 
Neuerungen auf die Bestimmungen zur Ermittlung der gesetzlich bestimmten anzulegenden Werte für Anlagen 
außerhalb der Ausschreibungen nach § 48 Absatz 1b und Absatz 1c. Bis die Genehmigung durch die Europäische 
Kommission erfolgt, wird zudem angeordnet, dass die bisherige Regelung über Boni für bestimmte besondere 
Solaranlagen nach § 38b Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 zunächst weiter Anwendung findet. 

Zu Nummer 54 
Bei der Änderung in Anlage 1 Nummer 1 EEG 2023 handelt es sich um eine redaktionelle Korrektur.  

Zu Nummer 55 
Die Änderung in Anlage 3 Ziffer I Nummer 1 EEG 2023 dient der Entbürokratisierung. Mit der Streichung des 
Buchstabens c ist für die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie nicht länger erforderlich, dass der Anlagenbe-
treiber die Registrierung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie an das Register übermittelt. Diese Melde-
pflicht war zur Administrierung des Flexibilitätsdeckels erforderlich. Die Regelungen zum Flexibilitätsdeckel 
wurden jedoch mittlerweile aufgehoben, sodass eine entsprechende Meldung nicht mehr erforderlich ist. Mit dem 
Wegfall der erforderlichen Registrierung gehen Änderungen der MaStRV einher, die zu einem Abbau von Mel-
depflichten führen. Eine Meldung beim Netzbetreiber bleibt Voraussetzung der Inanspruchnahme der Flexibili-
tätsprämie. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Im Inhaltsverzeichnis werden die neuen §§ 12i, 42b und 49d EnWG eingefügt. 

Zu Nummer 2 
Mit § 3 Nummer 20a wird die „Gebäudestromanlage“ definiert. Im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäude-
versorgung nach § 42b EnWG kann der durch eine Solaranlage erzeugte Strom an die Bewohner oder gewerbli-
chen Mieter eines Gebäudes über einen Gebäudestromnutzungsvertrag abgegeben werden. Dabei ist es unerheb-
lich, ob der durch die Solaranlage erzeugte Strom vollständig oder nur teilweise im Rahmen eines Gebäudestrom-
nutzungsvertrags verbraucht wird. Dabei stellt die Begriffsbestimmung lediglich auf den Verbrauch des durch die 
Gebäudestromanlage erzeugten Stroms ab. 

Zu Nummer 3 
Zu Buchstabe a 
Die Anpassung der Verordnungsermächtigung des § 12 Absatz 3a EnWG erfolgt, um der durch § 1 Absatz 2 des 
Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und den Organisationserlass vom 8. 
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) bewirkten Änderung der Bezeichnung „Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ zu „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ Rechnung zu tragen und klarzustellen, wer 
Adressat der Ermächtigung ist. 

Die weitere Änderung ersetzt den bisher in § 12 Absatz 3a EnWG verwendeten Begriff der „Anlagen zur Erzeu-
gung elektrischer Energie“ im Sinne des § 3 Nummer 18d EnWG durch den weiter gefassten Begriff der „Ener-
gieanlagen“ im Sinne des § 3 Nummer 15 EnWG. Umfasst sind demnach nunmehr nicht nur Anlagen zur Erzeu-
gung, sondern auch solche zur Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie. Dadurch soll bewirkt werden, 
dass Anlagen nicht aus dem Anwendungsbereich der Verordnungsermächtigung fallen, die hinsichtlich des Re-
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gelungsziels der Ermächtigung, die technische Sicherheit und die Systemstabilität zu gewährleisten, in ihren Aus-
wirkungen Erzeugungsanlagen vergleichbar sind. Zumindest sollen aber insoweit bestehende rechtliche Abgren-
zungsschwierigkeiten vermieden werden. Zu denken ist hier beispielsweise an Anlagen zur Speicherung von 
elektrischer Energie, die gespeicherten Strom wieder ins Stromnetz einspeisen. Wenn und in dem Maße, in dem 
sie dies tun, können von ihnen dieselben potentiellen Auswirkungen auf die technische Sicherheit und Systemsta-
bilität wie von Erzeugungsanlagen ausgehen. Diese technische Vergleichbarkeit spiegelt sich auf untergesetzli-
cher Ebene zum Teil bereits durch die entsprechende Anwendung von unmittelbar für Erzeugungsanlagen gelten-
den Bestimmungen auf Speicheranlagen wieder, etwa in § 1 Absatz 2 der auf § 49 Absatz 4 EnWG beruhenden 
Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV). Die zusätzliche Aufnahme des Begriffs 
„Energieanlagenteilen“ erfolgt, um auch gezielt Regelungen zu einzelnen Bestandteilen einer Energieanlagen 
vornehmen zu können, ohne dabei im Einzelfall die Frage klären zu müssen, ob die Ermächtigung zur Aufstellung 
von Regelungen von Energieanlagen als Sachgesamtheit implizit diejenige zu den diese Sachgesamtheit formen-
den Bestandteilen umfasst. Insoweit wird auch ein Gleichlauf mit dem neu eigefügten § 49d EnWG hergestellt, 
der ebenfalls auf Energieanlagen und Energieanlagenteile abstellt. 

Zu Buchstabe b 
Der bisherige § 12 Absatz 3b EnWG, der eine Pflicht der Übertragungsnetzbetreiber vorsah, auf Anforderung 
der Regulierungsbehörde dieser über die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit ihres Energieversor-
gungsnetzes sowie über die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu berichten, wird 
gestrichen. Die bisher dort geregelte Pflicht wird durch den neuen § 12i weiterentwickelt und konkretisiert. 

Zu Buchstabe c 
Diese Änderung beinhaltet Folgeanpassungen der Streichung von § 12 Absatz 3b EnWG. Zum einen wird der 
bisherige § 12 Absatz 3c EnWG durch sie zu § 12 Absatz 3b EnWG. Zum anderen muss der neue § 12 Absatz 
3b Satz 2 EnWG angepasst werden. Dieser ordnete für die vom bisherigen § 12 Absatz 3c EnWG umfasste 
Berichtspflicht der Verteilernetzbetreiber eine entsprechende Anwendung der Berichtspflicht der Übertragungs-
netzbetreiber nach dem bisherigen § 12 Absatz 3b Satz 2 EnWG an. Nachdem dieser aber gestrichen wurde, 
bedurfte es einer eigenen Regelung. In Abweichung von dem bisherigen § 12 Absatz 3b Satz 2 EnWG wird zudem 
die Möglichkeit der Beteiligung in Nummer 3 (im Gleichlauf mit dem neuen § 12i Absatz 4) EnWG auch auf 
Dritte, die nicht Netzbetreiber sind, also zum Beispiel Anlagenbetreiber, erstreckt. 

Zu Nummer 4 
Die bisher nach § 12 Absatz 3b EnWG bestehende Pflicht der Übertragungsnetzbetreiber, auf Anforderung der 
Regulierungsbehörde über die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit ihres Energieversorgungsnetzes 
sowie des Elektrizitätsversorgungssystems zu berichten, wird durch den neuen § 12i EnWG weiterentwickelt und 
konkretisiert. Dies ist erforderlich für die schnellstmögliche Umsetzung des politisch angestrebten und gesetzlich 
vorgegebenen Transformationspfades hin zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromerzeugung, die 
vollständig auf erneuerbaren Energien beruht. Dabei muss, auch schon in der Transformationsphase, ein sicherer 
und robuster Netzbetrieb mit temporär 100 Prozent erneuerbaren Energien und damit die Systemstabilität stets 
gewährleistet sein. Ziel ist es, die technischen und betrieblichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eine 
Stromerzeugung vollständig aus erneuerbaren Energien unter Wahrung der Systemstabilität dauerhaft gewahrt 
wird. Aufgrund des beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien dürften in den nächsten 10 Jahren die 
Stunden, in denen die Stromerzeugung im nationalen und perspektivisch auch im europäischen Verbund nur durch 
erneuerbare Energien erfolgt, deutlich ansteigen, insbesondere an sonnenreichen und windreichen Tagen. Zur 
Wahrung der Systemstabilität soll ein sicherer, d.h. auch störungsresistenter Netzbetrieb beitragen. 

Insoweit werden Berichtsvorgaben angepasst und ergänzt, insbesondere um die Ermittlung von allgemeinen 
Handlungsbedarfen und quantitativen Bedarfen für Systemdienstleistungen für einen sicheren und robusten Netz-
betrieb mit 100 Prozent erneuerbaren Energien und die Transformationsphase dahin sowie darauf aufbauend ge-
eigneter Handlungsoptionen, d.h. auch konkreter Maßnahmen bspw. in Bezug auf Systemdienstleistungen. Dabei 
hat eine Bewertung der Handlungsoptionen stattzufinden einschließlich der Umsetzung und der Kosten vorge-
schlagener Optionen. 
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Aufgrund der essenziellen Bedeutung der Systemstabilität wird außerdem ein Monitoring über den Stand der 
Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Systemstabilität eingeführt, welches die Regulierungsbehörde kon-
tinuierlich durchführt. 

Zu § 12i (Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabilität) 
Zu Absatz 1 
§ 12i Absatz 1 EnWG regelt die allgemeine Verpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber regelmäßig alle zwei 
Jahre, erstmalig zum 1. Januar 2025, einen Bericht über die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Stabilität und Leistungs-
fähigkeit ihres Energieversorgungsnetzes sowie des Elektrizitätsversorgungssystems zu erstellen und der Regu-
lierungsbehörde vorzulegen. Damit wird die Verpflichtung nach dem bisherigen § 12 Absatz 3b EnWG, die nur 
auf Anforderung der Regulierungsbehörde hin griff, weiterentwickelt und eine regelmäßige Berichtspflicht ge-
schaffen, um das Thema Systemstabilität strukturiert und systematisch zu bearbeiten. 

Zu Absatz 2 
§ 12i Absatz 2 EnWG enthält nicht abschließende Vorgaben für den Inhalt des Berichtes. Nach § 12i Absatz 2 
Satz 1 EnWG sollen für alle Handlungsbereiche der Systemstabilität der aktuelle Stand dargestellt sowie Hand-
lungsbedarfe in den einzelnen Bereichen im Hinblick auf einen sicheren und robusten Netzbetrieb mit 100 Prozent 
erneuerbaren Energien ermittelt werden.  

Dies gilt auch schon in der Transformationsphase. Deswegen sind nach § 12i Absatz 2 Satz 2 EnWG auch die 
Bedarfe in den nächsten 10 Jahren zu quantifizieren. Dies betrifft insbesondere die Bedarfe für Systemdienstleis-
tungen. Aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien dürften schon in den nächsten 10 Jahren die Stunden, 
in denen die Stromerzeugung im nationalen und perspektivisch auch im europäischen Verbund nur durch erneu-
erbare Energien erfolgt, deutlich ansteigen, insbesondere an sonnenreichen und windreichen Tagen.  

Nach § 12i Absatz 2 Satz 3 EnWG sind auf Basis der bestimmten Bedarfe konkrete Handlungsoptionen für diese 
Bedarfe abzuleiten.  

Hierfür sind nach § 12i Absatz 2 Satz 4 EnWG alle geeigneten Optionen aufzuzeigen, in ihrer Wirkung zu 
quantifizieren und zu bewerten.  

Nach §12i Absatz 2 Satz 5 EnWG sind dabei der jeweilige Umsetzungszeitraum, die Kosten und die Eignung 
der Optionen zu berücksichtigen und ist mindestens ein geeigneter Transformationspfad mit konkreten Maßnah-
men vorzulegen. 

Aufgrund der Bedeutung der Umsetzung der Maßnahmen und um bei Bedarf schnell gegensteuern zu können, ist 
nach § 12i Absatz 2 Satz 6 EnWG vorgesehen, dass der Bericht auch den Stand der Umsetzung des jeweils 
vorhergehenden Berichts und im Falle von Verzögerungen die maßgeblichen Gründe der Verzögerung beinhaltet. 

Zu Absatz 3 
Nach § 12i Absatz 3 EnWG wird die Regulierungsbehörde ermächtigt, weitere Vorgaben zu Form und Inhalt des 
Berichts machen. Dies können (teilweise orientiert an dem Katalog des bisherigen § 12 Absatz 3b Satz 2 EnWG, 
soweit inhaltlich sinnvoll) beispielsweise folgende Punkte sein: 

1. ob die Betreiber von Übertragungsnetzen einzeln oder gemeinsam berichten sollen, 

2. in welchem Umfang Betreiber von Verteilernetzen oder Dritte an der Erstellung des Berichts zu beteiligen sind, 

3. zu welchen weiteren Themen berichtet werden soll,  

4. welche Untersuchungsmethodik und welche Annahmen bei Erstellung des Berichts angewandt werden soll und 

5. zu welchen weiteren Themen und Zeiträumen die Betreiber von Übertragungsnetzen Handlungsbedarfe ermit-
teln und geeignete Handlungsoptionen vergleichen und vorschlagen sollen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
künftig für erforderlich halten; dies kann auch Angaben zur Umsetzung und zu Kosten vorgeschlagener Hand-
lungsoptionen sowie Vorsorgemaßnahmen und Pilotprojekte umfassen. 
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Zu Absatz 4 
Die Erarbeitung des Berichts kann auch eine verstärkte Einbindung der Verteilernetzbetreiber und Dritter wie 
beispielsweise der Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien erfordern, welche mit § 12i Ab-
satz 4 EnWG der Neufassung ebenfalls gesetzlich implementiert wird. Die Mitwirkungspflicht von Verteiler-
netzbetreibern oder Dritten begründet weder ein Recht noch eine Pflicht zur Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung weitergehender personenbezogener Daten (wie etwa dem Standort von Erzeugungsanlagen, die von Privat-
haushalten betrieben werden). Solche Daten sind zur Erreichung der mit § 12i verfolgten Zwecke nicht erforder-
lich. 

Zu Absatz 5 
Da infolge des Berichts möglicherweise umfangreiche Maßnahmen seitens der Übertragungsnetz-, Verteilernetz- 
und Anlagenbetreiber, aber auch der Regulierungsbehörde oder dem Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz ergriffen werden müssen, die auch mit Kosten für die Allgemeinheit verbunden wären, wird mit § 12i 
Absatz 5 EnWG auch gesetzlich implementiert, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungsbehörde 
den Bericht prüft, bewertet und auf dieser Basis Handlungsempfehlungen erstellt. Bei der Bewertung kann die 
Bundesnetzagentur auch Dritte beteiligen. 

Zu Absatz 6 
Aufgrund der essenziellen Bedeutung der Systemstabilität wird mit § 12i Absatz 6 EnWG ein fortlaufendes Mo-
nitoring über den Stand der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Systemstabilität durch die Regulierungs-
behörde eingeführt. Damit soll überwacht werden, dass die notwendigen Maßnahmen, die beispielsweise in der 
„Roadmap Systemstabilität“, dem Netzentwicklungsplan Strom oder zur Weiterentwicklung der technischen An-
schlussregeln vorgesehen sind, wie geplant umgesetzt werden. Es soll auch geprüft werden, inwiefern möglichen 
Herausforderungen bei der Umsetzung der Maßnahmen begegnet und inwiefern gegebenenfalls nachgesteuert 
werden kann. Für das Monitoring ist die Regulierungsbehörde auch auf Informationen von Übertragungsnetzbe-
treibern, Verteilernetzbetreibern und Dritten angewiesen. § 12i Absatz 6 Satz 2 EnWG stellt sicher, dass die not-
wendigen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Auch für die Informationspflicht im Zusammenhang mit 
dem Monitoring nach Satz 2 gilt, dass hierdurch weder ein Recht noch eine Pflicht zur Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung weitergehender personenbezogener Daten (wie etwa dem Standort von Erzeugungsanlagen, die von 
Privathaushalten betrieben werden) begründet wird. 

Zu Absatz 7 
Aufgrund der Bedeutung des Systemstabilität für eine sichere Stromversorgung und da gegebenenfalls auch Maß-
nahmen durch die Regulierungsbehörde oder das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ergriffen 
werden müssen, wird in § 12i Absatz 7 EnWG geregelt, dass die Regulierungsbehörde die Bewertung des Be-
richtes der Übertragungsnetzbetreiber, die abgeleiteten Handlungsempfehlungen sowie den Bericht zum Monito-
ring dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vorlegt und mit dem Bericht der Übertragungsnetz-
betreiber veröffentlicht. Die Handlungsempfehlungen können dann wiederum in anderen Prozessen wie zum Bei-
spiel dem Netzentwicklungsplan Strom oder Änderungen des Rechtsrahmens Berücksichtigung finden. 

Zu Nummer 5 
Die Änderungen des § 13b EnWG dienen der Versorgungssicherheit. Für den Zeitraum der Transformation des 
Elektrizitätssystems hin zur vollständigen Erzeugung aus erneuerbaren Energien wird die Ausweisung systemre-
levanter Kraftwerke voraussichtlich, und vorbehaltlich einer ergebnisoffenen und ausführlichen Prüfung anderer 
Alternativen durch die Bundesnetzagentur, weiterhin ein wichtiges Übergangsinstrument zur Wahrung der Ver-
sorgungssicherheit des Elektrizitätssystems darstellen. Dies gilt insbesondere zum Zwecke der Absicherung der 
Vollendung des Kohleausstiegs sowie bis zu einem Zeitpunkt, an dem gleichwertige Alternativen zu den system-
relevanten Kraftwerken zur Verfügung stehen. 

Die Erfahrungen aus den letzten Genehmigungsverfahren zur Systemrelevanz von Netzreservekraftwerken zei-
gen, dass der Weiterbetrieb einzelner Anlagen für diesen Zeitraum nur sichergestellt werden kann, wenn die Sys-
temrelevanz für längere Zeiträume als bisher durch die Übertragungsnetzbetreiber ausgewiesen und die Bundes-
netzagentur genehmigt werden kann. 
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Um längerfristige Ausweisungen der Systemrelevanz zu begründen, bedarf es einer Langfristanalyse im Sinne 
von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Netzreserveverordnung. Die Systemanalyse, mit welcher nach gegenwär-
tiger Rechtslage die Systemrelevanz begründet wird, ermöglicht keinen mittel- bis langfristigen Ausblick in die 
Zukunft. Eine mittel- bis langfristige Ausweisung der Systemrelevanz verschafft den Kraftwerksbetreibern die 
notwendige Planungssicherheit, um den Weiterbetrieb ihrer Anlage organisieren zu können. An dieser mittel- bis 
langfristigen Planungssicherheit fehlt es gegenwärtig, sodass trotz mehrfacher erneuter Systemrelevanz-Auswei-
sungen etlichen älteren Anlagen die Betriebseinstellung droht, da das dortige Personal altersbedingt ausscheidet. 
Um neues Personal für den Betrieb der alten Netzreservekraftwerke zu qualifizieren und zu motivieren, ist es 
notwendig, den Kraftwerksbetreibern ausreichend zeitlichen Vorlauf zu geben und den neuen Arbeitskräften eine 
zeitliche Perspektive aufzuzeigen, wie lange sie in den Anlagen voraussichtlich Beschäftigung finden. 

Zu Nummer 6 
Der bisherige § 42a Absatz 2 Satz 7 EnWG wird entsprechend der Ausdehnung des Anwendungsbereiches der 
Regelungen zu Mieterstromverträgen in § 21 Absatz 3 EEG auch auf Räume, die keine Wohnräume sind, bezogen 
und aus systematischen Gründen als neuer Satz 4 in den § 42a Absatz 3 EnWG verschoben. 

Mit den Änderungen in § 42a Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 EnWG werden die bisherigen Vorgaben zur maximalen 
Vertragslaufzeit, stillschweigenden Verlängerung und zur Kündigungsfrist an den gesetzlichen Vorgaben des § 
309 Nr. 9 BGB orientiert angepasst. 

Durch die Änderung in § 42a Absatz 4 EnWG wird der bisherige Anwendungsbereich der Regelung aufrecht-
erhalten: Die Preisobergrenze gilt weiterhin nur zugunsten von Mietern von Wohnräumen. Sie soll verhindern, 
dass der Mieter, der sich bei der Miete von Wohnräumen einem strukturellen Verhandlungsungleichgewicht ge-
genüber dem Vermieter ausgesetzt sieht, wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als wenn er seinen Strom über 
einen Grundversorgungstarif bezieht.  

Zu Nummer 7 
Mit § 42b EnWG wird ein neues Modell für den erzeugungsnahen Verbrauch von Strom aus solarer Strahlungs-
energie eingeführt, die sogenannte „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“. Ziel dieses neuen Modells ist es, 
dass Strom aus solarer Strahlungsenergie ohne großen Bürokratieaufwand von Vermieterinnen und Vermietern 
oder einem Dritten für die Mietparteien innerhalb eines Gebäudes bereitgestellt werden kann. Die Gemeinschaft-
liche Gebäudeversorgung kann gleichermaßen von Gemeinschaften der Wohnungseigentümer, Wohnungseigen-
tümerinnen und Wohnungseigentümern sowie Miteigentümern und Miteigentümerinnen gewerblich genutzter 
Gebäude genutzt werden. Im Vordergrund dieser Regelung steht, dass die Teilhabe von Mietenden und Woh-
nungseigentümern und -eigentümerinnen an der Energiewende gestärkt und ihr Zugang zu klimafreundlich er-
zeugter elektrischer Energie vereinfacht werden soll. 

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung steht als eigenständiges Modell neben dem Mieterstrom gemäß § 42a 
EnWG. Beide Modelle sind insbesondere dadurch voneinander abzugrenzen, dass bei der Gemeinschaftlichen 
Gebäudeversorgung vom Vermieter, der Eigentümergemeinschaft bzw. einem Dritten, der Betreiber der Anlage 
ist, ausschließlich der durch die gebäudeeigene Solaranlage erzeugte Strom bereitgestellt wird. Die an der Ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung teilnehmenden natürlichen oder juristischen Personen und Unternehmen 
(Letztverbraucher) haben daher neben dem Gebäudestromnutzungsvertrag, über den sie den Solarstrom anteilig 
verbrauchen können, jeweils noch andere Strombezugsquellen, z.B. indem sie gleichzeitig einen regulären Strom-
liefervertrag haben. 

§ 42b Absatz 1 regelt die Grundsätze und den Anwendungsbereich der Nutzung des Modells der Gemeinschaft-
lichen Gebäudeversorgung. Wesentlich für die Umsetzung der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist der 
sogenannte Gebäudestromnutzungsvertrag. Dabei handelt es sich um einen privatrechtlich zu schließenden Ver-
trag zwischen dem Betreiber einer Gebäudestromanlage und einzelnen Mietenden, Wohnungseigentümern und -
eigentümerinnen bzw. Miteigentümern und Miteigentümerinnen gewerblich genutzter Räume. Mietende können 
sowohl Mietende von Wohnräumen als auch Mietende von Räumen, die keine Wohnräume sind, sein. Vorausset-
zung ist, dass sich die Wohnung oder die Räume in demselben Gebäude befinden, auf, an oder in dem die Gebäu-
destromanlage installiert ist. Durch den Abschluss eines Gebäudestromnutzungsvertrags wird der Mieter oder die 
Mieterin bzw. der Eigentümer oder die Eigentümerin zu einem teilnehmenden Letztverbraucher. Die Gemein-
schaftliche Gebäudeversorgung kann sowohl bei Abschluss von Gebäudestromnutzungsverträgen mit mehreren 
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teilnehmenden Letztverbrauchern in dem Gebäude als auch bei Abschluss eines Gebäudestromnutzungsvertrags 
mit nur einem teilnehmenden Letztverbraucher zustande kommen. 

Als weitere Anforderung müssen sich die Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen hinter demselben Netzverknüp-
fungspunkt befinden, das heißt, es darf keine Durchleitung durch ein Netz erfolgen. Die technische Umsetzbarkeit 
der rechnerischen Zuteilung des durch die Gebäudestromanlage erzeugten Stroms auf die teilnehmenden Letzt-
verbraucher gemäß den Anforderungen von § 42b Absatz 5 setzt voraus, dass die Strombezugsmengen der Letzt-
verbraucher mittels eines Messgerätes ermittelt werden, das eine Messung mit viertelstundenscharfer Genauigkeit 
erlaubt. 

Satz 2 regelt, dass für die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung kein Mieterstromzuschlag gemäß § 21 Absatz 
3 EEG gewährt wird. 

Sofern die durch die Gebäudestromanlage erzeugte elektrische Energie nicht oder nur teilweise durch die teilneh-
menden Letztverbraucher verbraucht wird, kann die nicht verbrauchte elektrische Energie nach den hierfür gel-
tenden Regelungen in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist werden, wobei gegebenenfalls auch eine 
Vergütung nach dem EEG in Anspruch genommen werden kann. 

§ 42b Absatz 2 regelt notwendige Inhalte eines Gebäudestromnutzungsvertrags. Die Vorgabe dieser Inhalte er-
folgt im Zusammenwirken mit Absatz 4 Nummer 1, durch den die Mindestinhaltsvorgaben für Energielieferver-
träge mit Letztverbrauchern gemäß § 41 Absatz 1 EnWG für unanwendbar erklärt werden. Den Vertragsparteien 
steht es dabei frei, über die Mindestanforderungen des Absatz 2 hinausgehende Regelungen im Gebäudestrom-
nutzungsvertrag zu treffen. Dabei kann eine Orientierung an den in § 41 Absatz 1 EnWG genannten Inhalten 
erfolgen. Im Übrigen gelten für Gebäudestromnutzungsverträge auch die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts, 
einschließlich des Verbots der Diskriminierung in zivilrechtlichen Schuldverhältnissen gemäß § 19 des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird fortlaufend evalu-
ieren, ob diese Regelungsgestaltung auch nicht hauptgeschäftlich agierenden Akteuren wie z.B. privaten Vermie-
terinnen und Vermietern kleinerer Mehrparteiengebäude eine Nutzung des Modells der Gemeinschaftlichen Ge-
bäudeversorgung ermöglicht. Dabei sollen u.a. Standards der Abrechnung sowie Fragen der Rechtsdurchsetzung 
und Schlichtung berücksichtigt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird zudem im 
Austausch mit der Energiewirtschaftsbranche und Verbraucherschutz- sowie Mieterverbänden auf die Entwick-
lung von Musterverträgen für Gebäudestromnutzungsverträge insbesondere für kleinere Mehrparteiengebäude 
hinwirken.  

Nummer 1 beschreibt den wesentlichen Gegenstand des Gebäudestromnutzungsvertrags: die Nutzungsmöglich-
keit des Stroms, der durch die Gebäudestromanlage erzeugt wurde. Dabei steht jedem teilnehmenden Letztver-
braucher die elektrische Energie zu, die sich aufgrund des vereinbarten Aufteilungsschlüssels in Verbindung mit 
den Vorgaben nach Absatz 5 ergibt. 

Zwischen den Parteien kann sowohl ein statischer als auch ein dynamischer Aufteilungsschlüssel vereinbart wer-
den. Unter einem statischen Aufteilungsschlüssel ist die Festlegung eines bestimmten, gleichbleibenden Anteils 
(z.B. in Prozent) an der im jeweiligen Zeitintervall durch die Anlage produzierten Menge an elektrischer Energie 
zu verstehen. Der ihm zustehende Anteil kann von einem teilnehmenden Letztverbraucher in dem jeweiligen 
Zeitintervall genutzt werden, soweit der Letztverbraucher in diesem Zeitintervall tatsächlich Strom verbraucht. 
Die nicht durch die Letztverbraucher genutzte Menge an elektrischer Energie kann durch den Anlagenbetreiber 
anderweitig genutzt werden (im Regelfall durch Einspeisung in das öffentliche Netz). 

Im Fall eines dynamischen Aufteilungsschlüssels können die Strommengen, die bei einer statischen Aufteilung 
von einzelnen Letztverbraucher nicht in Anspruch genommen werden (weil diese im jeweiligen Zeitintervall kei-
nen entsprechenden Stromverbrauch haben), von den anderen Letztverbrauchern genutzt werden. Dafür wird die 
durch die Gebäudestromanlage im jeweiligen Zeitintervall erzeugte Menge an elektrischer Energie ohne Begren-
zung auf einen festen Anteil auf diejenigen teilnehmenden Letztverbraucherverteilt, welche in diesem Zeitinter-
vall tatsächlich Strom verbrauchen. Wenn der Gesamtstromverbrauch dieser Letztverbraucher die durch die An-
lage im jeweiligen Zeitintervall erzeugte Menge an elektrischer Energie übersteigt, erfolgt die Zuteilung zu den 
einzelnen Letztverbrauchern wiederum anteilig, wobei sich die den einzelnen Letztverbrauchern zustehenden An-
teile im Regelfall aus dem Verhältnis ihrer jeweiligen Stromverbrauchsmengen in dem Zeitintervall zueinander 
ergeben. Grundsätzlich steht den Parteien im Rahmen der dynamischen Aufteilungsschlüssel aber die Vereinba-
rung von beliebigen Zuteilungslogiken offen. Nummer 2 stellt klar, dass die Vereinbarung eines Entgelts als 
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Gegenleistung für die durch den Letztverbraucher genutzte elektrische Energie aus der Gebäudestromanlage zu-
lässig ist. Die Entgeltvereinbarung ist in Form eines Preises in Cent pro Kilowattstunde zu treffen. 

Nummer 3 legt fest, dass im Gebäudestromnutzungsvertrag ausdrücklich vereinbart werden soll, wer für den 
Betrieb, die Erhaltung und die Wartung der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage und die Kostentragung verant-
wortlich ist. 

Mit § 42b Absatz 3 wird klargestellt, dass Gegenstand des Gebäudestromnutzungsvertrags nur die Versorgung 
mit dem durch die Gebäudestromanlage erzeugten Stroms ist. Der Anlagenbetreiber hat nicht die Vollversorgung 
der teilnehmenden Letztverbraucher mit Strom sicherzustellen. Dies stellt eine wesentliche Abweichung der Ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung vom Modell des Mieterstroms nach § 42a EnWG dar. Gleichzeitig stellt 
Satz 2 zum ausgleichenden Schutz der Letztverbraucher eine Informationspflicht des Anlagenbetreibers gegen-
über den Letztverbrauchern auf. Danach sind die Letztverbraucher darüber zu informieren, dass der Strombedarf 
des Letztverbrauchers über den Gebäudestromnutzungsvertrag nicht jederzeit und umfassend gedeckt werden 
kann und sich der Letztverbraucher somit weiterhin um einen ergänzenden Strombezug kümmern muss. Satz 3 
bestimmt, dass in einem Gebäudestromnutzungsvertrag die freie Wahl des Stromlieferanten insbesondere im Hin-
blick auf den ergänzenden Strombezug nicht eingeschränkt werden darf. 

Satz 4 regelt als weitere Informationspflicht des Betreibers, dass dieser den teilnehmenden Letztverbraucher recht-
zeitig informieren muss, wenn die Gebäudestromanlage aus anderen als witterungs- oder tageszeitbedingten 
Gründen über einen erheblichen Zeitraum keine elektrische Energie erzeugt. Rechtzeitig ist die Information bei 
planbaren Ausfällen der Gebäudestromanlage wie im Falle vorhersehbarer Wartungen oder Reparaturen, wenn 
sie mit angemessen Vorlauf von wenigen Tagen zum Letztverbraucher gelangt. Bei unvorhersehbaren Ausfällen 
ist eine unverzügliche Information des Letztverbrauchers rechtzeitig. Ein Ausfall über einen erheblichen Zeitraum 
liegt regelmäßig dann vor, wenn die Anlage mehrere Tage ausfällt. Satz 4 schließt auch die Pflicht ein, den Letzt-
verbraucher in Kenntnis zu setzen, wenn die Gebäudestromanlage ihren Betrieb wieder aufnimmt. 

§ 42b Absatz 4 regelt die Anwendbarkeit einzelner Vorgaben für Energielieferverträge auf den Gebäudestrom-
nutzungsvertrag. 

Nummer 1 dient der Umsetzung von Bürokratieabbau im Bereich der dezentralen Bereitstellung von Strom zum 
Verbrauch innerhalb desselben Gebäudes. Im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung sollen die für 
Energieversorgungsunternehmen und Stromlieferanten geltenden Lieferantenpflichten der §§ 40 ff. EnWG weit-
gehend ausgeschlossen werden. Konkret erfolgt ein Ausschluss von den §§ 40, 41 Absatz 1 bis 4 und Absatz 6 
und 7, 42 Absatz 1 EnWG; im Übrigen gelten die Regelungen der §§ 40a ff. EnWG (nach Maßgabe von Absatz 
4 Nummer 2) auch für Gebäudestromnutzungsverträge, soweit sie im Einzelfall einschlägig sind. 

Dieser weitgehende Ausschluss der Lieferantenpflichten gemäß §§ 40 ff. EnWG ist gerechtfertigt: Die Lieferan-
tenpflichten der §§ 40 ff. EnWG haben den Zweck, insbesondere Marktakteure, die eine Vielzahl von Verbrau-
chern unter Nutzung des Stromnetzes mit elektrischer Energie versorgen, zur Einhaltung ordnungs- und verbrau-
cherschutzrechtlicher Vorgaben zu verpflichten. Sie sorgen damit für einen Ausgleich bzw. Schutz der Letztver-
braucher in dem typischerweise durch ein erhebliches Machtgefälle geprägten Verhältnis zu professionellen Ener-
gieversorgungsunternehmen. Betreiber im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung erfüllen keine 
der massengeschäftlichen Belieferung von Letztverbrauchern durch Energieversorgungsunternehmen vergleich-
bare Funktion: Der Anwendungsbereich ist auf eine Versorgung mit dem durch die Gebäudestromanlage erzeug-
ten Strom innerhalb desselben Gebäudes und damit auf eine Nutzung des Stroms hinter dem Netzverknüpfungs-
punkt beschränkt. Über das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung soll insbesondere das Engage-
ment von Anlagenbetreibern, deren geschäftliche Haupttätigkeit nicht in der Bereitstellung von Strom besteht, 
ermöglicht werden. Damit wirkt das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung im Sinne der Förderung 
einer breiteren Teilhabe am dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien über Konzepte der reinen Eigenver-
sorgung hinaus, wie dies u.a. in der EU-Erneuerbare Energien-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/2001 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneu-
erbaren Quellen) vorgesehen ist. Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung folgt durch die weitgehende Befrei-
ung von den Lieferantenpflichten der §§ 40 ff. EnWG dem Anliegen der Richtlinie, Anreize für dezentrale Teil-
habemodelle zu schaffen und unverhältnismäßige Hindernisse zu beseitigen. Dem stehen auch die Vorgaben der 
EU-Strombinnenmarktrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/944 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
2012/27/EU) nicht entgegen, da die Lieferantenpflichten durch § 42b Absatz 4 Nummer 1 ausschließlich in einem 
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klar definierten Bereich und transparent für die betroffenen Letztverbraucher ausgeschlossen werden. Durch Min-
destanforderungen an den Gebäudestromnutzungsvertrag wird sichergestellt, dass die Parteien sich zu den we-
sentlichen Vertragsinhalten einigen. Überdies werden die teilnehmenden Letztverbraucher durch die Informati-
onspflicht des § 42b Absatz 3 Satz 2 geschützt. Soweit für die Belieferung mit „Reststrom“ aus dem Netz der 
öffentlichen Versorgung ein zusätzlicher Stromliefervertrag abgeschlossen wird, ist dieser von dem Ausschluss 
der Lieferantenpflichten nicht betroffen. 

Nummer 2 regelt, dass § 40a und § 40b Absatz 1 bis 4 EnWG im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudever-
sorgung mit der Maßgabe entsprechend angewendet werden sollen, dass dem teilnehmenden Letztverbraucher 
abweichend von § 40b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EnWG keine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche 
Abrechnung angeboten werden muss. Die Anforderungen an eine transparente Abrechnung der Strommengen 
gelten fort, jedoch ist ein kürzeres Abrechnungsintervall für den Anwendungsbereich der Gemeinschaftlichen 
Gebäudeversorgung nicht erforderlich. 

Nummer 3 regelt die entsprechende Anwendbarkeit einzelner Regelungen zu Mieterstromverträgen auf Gebäu-
destromnutzungsverträge. Dies betrifft insbesondere das Kopplungsverbot des Gebäudestromnutzungsvertrags 
mit einem Mietvertrag über Wohnräume, mit Ausnahme der in § 42a Absatz 2 Satz 5 EnWG genannten Mietver-
hältnisse, und entspricht der Maßgabe, dass der Abschluss eines Gebäudestromnutzungsvertrags für Mieterinnen 
und Mieter freiwillig sein soll. Darüber hinaus sind die Regelungen über die Laufzeit und Beendigung von Mie-
terstromverträgen auf den Gebäudestromnutzungsvertrag entsprechend anwendbar. § 42a Absatz 2 Satz 4 und 6 
EnWG werden von der entsprechenden Anwendung ausgenommen. 

§ 42b Absatz 5 macht Vorgaben für die Zuteilung der durch die Gebäudestromanlage erzeugten elektrischen 
Energie auf die teilnehmenden Letztverbraucher auf Basis des gemäß Absatz 2 zu vereinbarenden Aufteilungs-
schlüssels. Satz 1 stellt klar, dass die Zuteilung der Strommenge grundsätzlich rechnerisch erfolgt. Maßgeblich 
hierbei sind die jeweils in demselben 15-Minuten-Zeitintervall durch die Gebäudestromanlage erzeugte Strom-
menge, der Verbrauch der teilnehmenden Letztverbraucher und der Aufteilungsschlüssel. Für den Fall, dass kein 
Aufteilungsschlüssel vereinbart wird, der Aufteilungsschlüssel nicht wirksam vereinbart wird, oder die mit den 
einzelnen teilnehmenden Letztverbrauchern vereinbarten Aufteilungsschlüssel inkompatibel sind, findet nachran-
gig die Zweifelsregel des § 42b Absatz 5 Satz 3 Anwendung. 

Mit den Regelungen des § 42b Absatz 5 ist keine weitergehende Vorgabe hinsichtlich der Anzahl oder Art der zu 
verwendenden Zähler getroffen. Die Verwendung zusätzlicher, messrechtskonformer Zähler zur Ermittlung der 
im Haus verbrauchten Strommenge aus der Gebäudestromanlage auf Wunsch der Parteien wird durch diese Re-
gelung nicht ausgeschlossen. 

§ 42b Absatz 6 Satz 1 regelt für den Fall, dass eine Gebäudestromanlage in, an oder auf einem Gebäude, in dem 
Wohnungs- oder Teileigentum besteht, installiert werden soll und dass diese von einer Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer selbst betrieben werden soll, dass der im Übrigen durch die Norm vorausgesetzte Gebäu-
destromnutzungsvertrag durch einen Beschluss der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer nach 
Maßgabe des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) ersetzt werden kann. 

Für das Zusammenspiel der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung mit dem WEG ist grundsätzlich zwischen 
zwei Ebenen zu differenzieren: Die erste Ebene betrifft die Entscheidung über die Errichtung einer Solaranlage 
und deren Betrieb als Gebäudestromanlage im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nach § 42b 
EnWG. Hierüber ist durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im regulären Verfahren nach dem WEG 
zu beschließen. In einem solchen Beschluss können auch Regelungen darüber getroffen werden, ob die Anlage 
durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer selbst oder durch Dritte errichtet und betrieben werden soll. 

Die zweite Ebene betrifft die Begründung und Regelung des individuellen Nutzungsrechts der teilnehmenden 
Letztverbraucher. Dieses unterliegt dem EnWG und ist nach dem in den vorhergehenden Absätzen verankerten 
Grundmodell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung grundsätzlich durch den Abschluss eines Gebäu-
destromnutzungsvertrags zwischen Anlagenbetreiber und teilnehmendem Letztverbraucher zu begründen. Nur für 
die besondere Konstellation, dass eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer selbst Anlagenbetreiberin ist, 
schafft Absatz 6 Satz 1 die Möglichkeit, hiervon ausnahmsweise abzuweichen. Gleichzeitig bleibt der Rückgriff 
auf einen Gebäudestromnutzungsvertrag auch in dieser Konstellation unbenommen. Für den Fall, dass die im 
Eigentum einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer stehende Solaranlage durch einen Dritten bzw. nicht 
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durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer betrieben wird, findet die Ausnahme dagegen keine Anwen-
dung. Zwischen dem dritten Anlagenbetreiber und den teilnehmenden Letztverbrauchern ist in dem Fall, dass eine 
Gebäudestromanlage in, an oder auf einem Gebäude betrieben wird, in dem Wohnungs- oder Teileigentum be-
steht, weiterhin – wie auch in allen anderen Konstellationen – ein Gebäudestromnutzungsvertrag abzuschließen. 

Durch Absatz 6 wird also eine Nutzung der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung – begrenzt auf Fälle, in 
denen sich eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer dafür entscheidet, die Gebäudestromanlage auch selbst 
zu betreiben, – im Wege etablierter Entscheidungsformen nach dem WEG ermöglicht. Gleichzeitig wird durch 
Satz 2 klargestellt, dass ungeachtet der Sonderregelung des Satzes 1, die Anforderungen des EnWG an Stromlie-
ferverträge einschließlich der sonstigen Vorgaben des § 42b Absatz 1 bis 5 vorrangig entsprechend zu berück-
sichtigen sind und ihre Einhaltung im Rahmen eines solchen Beschlusses vollumfänglich zu gewährleisten ist. 
Dies gilt insbesondere für die Einhaltung des Grundsatzes der freien Stromlieferantenwahl. Dabei werden in ei-
nem solchen Beschluss regelmäßig auch Regelungen zu treffen sein, wie eine dem Gebäudestromnutzungsvertrag 
entsprechende Rechtsbeziehung zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als Betreiberin der Gebäu-
destromanlage mit solchen teilnehmenden Letztverbrauchern zustande kommt, die nicht selbst Wohnungseigen-
tümer sind, wie z.B. im Falle vermieteter Wohnungen. Auch für diese Rechtsbeziehung gilt, dass die Vorschriften 
des EnWG und insbesondere des Grundsatzes der freien Stromlieferantenwahl und des Konnexitätsverbots (vgl. 
§ 42a Absatz 2 EnWG) unbedingt zu beachten sind. 

Gleichzeitig bleibt es der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer freigestellt, sich gegen die Inanspruchnahme 
der Sonderregelung des Absatzes 6 zu entscheiden, und zwischen ihr als Betreiberin und den teilnehmenden Letzt-
verbrauchern stattdessen Gebäudestromnutzungsverträge abzuschließen. 

Zu Nummer 8 
Gegenstand des neu eingefügten § 49d EnWG sind die wesentlichen Regelungen zur Einführung, zur Erhaltung, 
zum Betrieb und zur Weiterentwicklung eines zentralen, über das Internet öffentlich zugänglichen Registers zur 
Erfassung und Überwachung von Energieanlagen und Energieanlagenteilen. Die Schaffung eines solchen Regis-
ters ist von der Energiewirtschaft vielfach gefordert worden. Es soll zunächst für den Bereich der Einheiten- und 
Komponentenzertifikate von Erzeugungseinheiten in Betrieb gehen, wobei spätere Erweiterungen des Registers 
auf weitere Gegenstände (beispielsweise Netzbetriebsmittel) möglich bleiben; dies kann weitere Anpassungen 
dieses Gesetzes erforderlich machen. Die Nutzung des Registers soll für bestimmte Marktteilnehmer mit einem 
zeitlichen Abstand nach seiner Errichtung verpflichtend werden. Entsprechende konkretisierende Regelungen 
werden in einer Änderungsverordnung zur Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV) 
getroffen, einer Rechtsverordnung nach den zuletzt durch das Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts 
an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften angepassten Verord-
nungsermächtigungen des § 49 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 9, und 10 EnWG. 

Das Register nach § 49d EnWG tritt neben das bestehende Marktstammdatenregister (MaStR), ersetzt dieses aber 
nicht und weist auch keine inhaltlichen Überschneidungen mit diesem auf. Es kommt nicht zu einer doppelten 
Datenerhebung oder -haltung, weil weder Einheiten- noch Komponentenzertifikate oder die perspektivisch gege-
benenfalls auch noch in das Register aufzunehmenden Anlagen- oder Netzbetriebsmittelzertifikate oder die je-
weils zugehörigen Daten, wie sie sich aus § 49d Absatz 2 EnWG und der NELEV ergeben, bereits im MaStR 
erfasst werden. Umgekehrt werden die in § 111e EnWG und ergänzend in der Markstammdatenregisterverord-
nung (MaStRV) genannten Daten nicht für das neue Register benötigt. Während das MaStR zahlreiche Daten zu 
Marktakteuren (z.B. für Betreiber und Bilanzkreisverantwortliche) erfasst, sollen im Register nach § 49d Absatz 
1 EnWG nur anlagen- bzw. anlagenteilbezogene Daten erfasst werden. Anlagenbezogene Daten, die im MaStR 
erfasst werden (z.B. der Standort der Anlage), werden für das Register nach § 49d EnWG nicht benötigt. Somit 
kommt es auch nicht zu einer Erhebung personenbezogener Daten. Es wird insgesamt erwartet, dass das neue 
Register auch quantitativ aufgrund seines spezielleren Zuschnitts deutlich weniger Daten beinhaltet als das 
MaStR. 

Absatz 1 Satz 1 schafft die gesetzliche Grundlage für die Errichtung, die Erhaltung, den Betrieb und die Weiter-
entwicklung des Registers. Diese liegen im originären Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz. Satz 2 räumt dem Ministerium aber die Möglichkeit ein, diese Befugnis einer zu seinem 
Geschäftsbereich gehörenden Behörde, beispielsweise der Bundesnetzagentur, zu übertragen, wenn dies zweck-
mäßig erscheint. Dies kann sich etwa wegen der größeren Sachnähe, einschlägigen Expertise oder für die konkrete 
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Aufgabe besser geeigneten personellen Ausstattung der Behörde anbieten. In Absatz 3 Satz 1 wird das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zudem ermächtigt, die Befugnis nach Satz 1 alternativ zur Wahrneh-
mung durch es selbst und zur Übertragung auf eine zu seinem Geschäftsbereich gehörende Behörde im Wege der 
Beleihung auf eine fachlich qualifizierte Stelle, als ein für die spezifische Aufgabe geeignetes Privatrechtssubjekt 
zu übertragen. Satz 3 stellt die unterschiedlichen Ziele und Zwecke dar, die mit dem Register verfolgt werden, 
und setzt damit den Rahmen für weitere Regelungen zu dem Register durch die NELEV.  

Ziel ist zum einen ein erheblicher Beitrag zu Wahrung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Energieversor-
gungssystems (Satz 3 Nummer 1). Dieses Ziel erreicht das zu errichtende Register, indem es erstmals zentral und 
umfassend erfasst, welche Einheiten und Komponenten für Energieanlagen mit welchen Eigenschaften im Markt 
verfügbar sind und so die Marktüberwachung erleichtert. Nachweisdokumente wie Einheiten- und Komponen-
tenzertifikate dienen zum Nachweis der Einhaltung der allgemeinen technischen Mindestanforderungen. Anlagen 
oder Anlagenteile, die diese nicht einhalten, gefährden die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Energieversor-
gungssystems. Bisher gibt es keinen zentralen Punkt, an dem diese Nachweise verpflichtend und umfassend er-
fasst werden, sondern ein weitgehend unkoordiniertes Nebeneinander von nicht miteinander interagierenden Da-
tenbanken der einzelnen Netzbetreiber sowie freiwillig genutzte netzbetreiberübergreifende Datenbanken, die 
aber nur für bestimmte Spannungsebenen Anwendung finden. Es wird also auch nicht lückenlos erfasst, ob Zer-
tifikate, die im Umlauf sind, gültig sind. Dadurch fehlt es derzeit an entscheidender Stelle an Kenntnissen über 
den Zustand im Markt und an der notwendigen Verbindlichkeit. Das kann potentiell eine Gefahr für die System-
sicherheit im Strombereich darstellen. Das Register leistet einen Beitrag dazu, diese Risiken zu reduzieren. 

Das Register soll zum anderen zu einer Digitalisierung des Betriebserlaubnisverfahrens sowie zu einer Beschleu-
nigung und Entbürokratisierung führen (Satz 3 Nummern 2 und 3). Dies erreicht es, indem es die bisher stattfin-
dende manuelle (und oftmals unnötig komplexe sowie fehleranfällige) Versendung von physischen Dokumenten 
und/oder von Dateien zwischen Anlagenbetreibern, Zertifizierungsstellen und Netzbetreibern im Rahmen des Be-
triebserlaubnisverfahrens überflüssig macht. Auch der bisher zu beobachtende Betrieb von parallel geführten, 
nicht miteinander interagierenden und damit sowohl redundanten als auch fehleranfälligen wie unvollständigen 
Datenbanken durch die einzelnen Netzbetreiber wird perspektivisch durch die Zentralisierung überflüssig. Zu-
gleich wird insbesondere das Netzanschlussverfahren transparenter, weil Daten bei einer zentralen Stelle einge-
sehen werden können. 

Nicht zuletzt soll das Register auch einen Beitrag zur verbesserten Integration von Anlagen leisten, die Elektrizität 
aus erneuerbaren Energien erzeugen (Satz 3 Nummer 4). Die weit überwiegende Mehrheit der Anlagen, die in 
dem Register erfasst werden, werden solche sein, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeigen (EE-Anlagen). 
Aus der Energiebranche wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass eines der wesentlichen Hindernisse für einen 
zügigen Netzanschluss solcher Anlagen in Reibungsverlusten im Betriebserlaubnisverfahren zu sehen sei. Dieser 
Kritikpunkt ist angesichts zum Teil in der Tat langer Dauer dieser Verfahren zumindest nicht vollständig von der 
Hand zu weisen. Wird das Verfahren nun beschleunigt, kommt dies also ganz überproportional EE-Anlagen zu-
gute. Das Register erleichtert so insbesondere den Hochlauf von Photovoltaik (PV)-Anlagen, vor allem in Gestalt 
von PV-Dachanlagen, indem es das Betriebserlaubnis- bzw. Netzanschlussverfahren erheblich vereinfacht. 

Das Register soll nach Satz 1 grundsätzlich über das Internet öffentlich zugänglich sein. Dies ist erforderlich, 
damit das Register die ihm in Absatz 1 Satz 2 zugewiesenen Zwecke erfüllen kann. Dabei sieht die NELEV aber 
vor, dass der Betreiber des Registers Nutzer und Nutzergruppen nach sachlichen und diskriminierungsfreien Kri-
terien sowie im Einklang mit den Zielen nach Satz 1 differenzierte Zugriffsrechte (Lese- und Schreiberechte) zu 
dem Register zuweisen darf. So benötigt zum Beispiel ein Hersteller von Einheiten und Komponenten einen um-
fassenden Zugriff inklusive Schreiberechten beziehungsweise dem Recht zum Einpflegen von Informationen. 
Demgegenüber bedarf ein potentieller Anlagenbetreiber nur eines Leserechts, und hier auch keines vollumfassen-
den Zugriffs, sondern nur auf diejenigen Daten, die er auch für den Netzanschluss benötigt (also vor allem die 
Registrierungsnummer und die Gültigkeit des Zertifikats). Niemand darf aber gänzlich von der Nutzung des Re-
gisters ausgeschlossen werden. 

In Absatz 2 Satz 1 wird aufgeführt, welche Daten mindestens in dem Register nach Absatz 1 Satz 1 zu erfassen 
sind. Der Katalog ist nicht abschließend. Nähere Bestimmungen zum Inhalt des Registers trifft gemäß Satz 2 eine 
Rechtsverordnung nach § 49 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 9, und 10. Das Register erfasst nur nicht-perso-
nenbezogene Daten. 
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Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit einer Umsetzung des Registers im Wege einer sogenannten Branchenlösung, 
als Alternative zur nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 möglichen Umsetzung durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz selbst oder eine zu seinem Geschäftsbereich gehörende Behörde. Das bedeutet, dass das 
Register im Sinne der bestmöglichen Einbeziehung des technischen Sachverstands der Branche (insbesondere im 
Bereich der Zertifizierung von Erzeugungsanlagen und Erzeugungseinheiten), der gleichzeitigen Entlastung der 
Verwaltung sowie der Kosteneinsparung und Beschleunigung nicht von einer Behörde im formell-organisatori-
schen Sinne, sondern von einem Privatrechtssubjekt errichtet, erhalten, betrieben und weiterentwickelt werden 
kann. Deshalb wird dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Satz 1 die Befugnis übertragen, 
einer privatrechtlich organisierten, sogenannten fachlich qualifizierten Stelle im Wege der Beleihung die Aus-
übung hoheitlicher Befugnisse im Zusammenhang mit der Errichtung, der Erhaltung, dem Betrieb und der Wei-
terentwicklung zu übertragen. Satz 2 benennt (nicht abschließende) Beispiele für besondere Befugnisse, die der 
Beliehenen aufgrund der Ermächtigung nach Satz 1 übertragen werden können. Satz 3 stellt klar, dass der Begriff 
der fachlich qualifizierten Stelle nicht voraussetzt, dass die zu Beleihende in einer bestimmten Rechtsform des 
Privatrechts (etwa als juristische Person) organisiert ist. Es kommt vielmehr auf ihre Eignung zur Erfüllung der 
ihr konkret zugewiesenen Aufgaben an. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben an eine natürliche Person schei-
det im Rahmen des Absatzes 3 aber aus. Die näheren Voraussetzungen der fachlichen Qualifizierung ergeben sich 
aus Absatz 4. Die Beleihung kann vorliegend durch Rechtsverordnung, Verwaltungsakt oder durch öffentlich-
rechtlichen Beleihungsvertrag erfolgen. In jedem Falle bedarf es nach Satz 4 des Einverständnisses der zu Belei-
henden. Dies unterscheidet die hier gewählte Konstellation von der sogenannten Indienstnahme oder Inpflicht-
nahme von Privaten, bei der diesen unmittelbar durch Hoheitsakt und ohne Rücksicht auf ihren Willen bestimmte 
Handlungspflichten auferlegt werden, um damit die Erfüllung einer hoheitlichen Aufgabe sicherzustellen. Im 
Sinne der größtmöglichen Transparenz für sämtliche Marktteilnehmer bestimmt Satz 5, dass die Beleihung im 
Bundesanzeiger bekannt zu geben ist. Dies ist aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Beleihung. Betroffene 
können Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Beliehenen, bei der es sich gemäß Absatz 3 Satz 1 um eine fach-
lich qualifizierte Stelle im Sinne von § 85a EnWG handeln muss, im Zusammenhang mit dem Register nach den 
Voraussetzungen des § 85a EnWG erlangen. 

Absatz 4 beinhaltet die näheren materiellen Voraussetzungen der Beleihung, konkret diejenigen der erforderli-
chen fachlichen Qualifizierung der zu Beleihenden. Da der Staat auch nach der Beleihung eine Garantenstellung 
für die Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben hat, ist eine verfassungsrechtliche Vorgabe jeder Beleihung, 
dass die zu beleihende Organisation eine hinreichende Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
bietet. Es handelt sich insofern um zwingend notwendige Anforderungen, die die zu Beleihende erfüllen muss, 
um die Übertragung der mit einer erheblichen Verantwortung verbundenen Befugnisse in Absatz 1 zu rechtferti-
gen und die in vergleichbarer Form regelmäßig auch in anderen Fachgesetzen aufgestellt werden, die eine Er-
mächtigung zur Beleihung beinhalten (so zum Beispiel § 40 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes oder § 48a Absatz 2 des Strompreisbremsegesetzes). Hervorzuheben ist vorliegend das zusätzlich 
zu den üblichen Voraussetzungen der Beleihung aufgenommene Erfordernis der fachlichen Kenntnisse der Ge-
schäftsführung, der Angestellten oder auch der Mitglieder der zu Beleihenden, welches in einem besonderen Maße 
Gewähr für das in die zu Beleihende gesetzte Vertrauen geben soll. Die Aufnahme der Kenntnisse von Mitgliedern 
ermöglicht es auch mitgliedschaftlich organisierten Stellen (wie z. B. Verbänden oder Vereinen), die ihre Exper-
tise vor allem über ihre mit Vertretern ihrer Mitglieder aus den einzelnen Branchen besetzten Fachgremien erlan-
gen und auch ihre Willensbildung im Wesentlichen in diesen Gremien durchführen, als Beliehene in Frage zu 
kommen. Diese Einrichtungen genießen gerade deshalb das Vertrauen der Branche, weil deren Vertreter dort 
umfassend repräsentiert sind und sich in die jeweiligen Entscheidungsvorgänge inhaltlich einbringen können. In 
der Sache sind bloße Kenntnisse im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung im Allgemeinen oder der Er-
richtung und dem Betrieb von Datenbanken, elektronischen Registern oder sonstigen IT-Systemen insoweit nicht 
ausreichend. Vielmehr kommt es hier zusätzlich entscheidend auch auf für die Erfüllung der Zwecke nach Absatz 
1 Satz 3 erforderlichen Kenntnisse im Bereich der Energiewirtschaft, insbesondere des Anlagen- und Einhei-
tenzertifizierungsverfahrens von Energieanlagen sowie der Integration von Erneuerbare-Energien-Anlagen, an. 

Absatz 5 regelt die Finanzierung von Betrieb, Erhaltung und Weiterentwicklung des Registers im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 im Falle der Beleihung nach Absatz 3 Satz 1. Insoweit wird eine Erstattungspflicht der vier 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung im Sinne von § 3 Nummer 10a gegenüber der Beliehe-
nen begründet. Die vier Übertragungsnetzbetreiber haften dabei gesamtschuldnerisch. Umfasst werden von der 
Erstattungspflicht Sachmittel für externe Dienstleistungen (wie zum Beispiel Hosting-Dienstleistungen eines IT-
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Dienstleisters) sowie eigene für Betrieb, Erhaltung und Weiterentwicklung des Registers erforderliche und auch 
tatsächlich eingesetzte Personalmittel der Beliehenen. Die primäre Erstattungspflicht wird vor dem Hintergrund 
ihrer Aufgaben im Rahmen der Systemverantwortung (§ 13 EnWG), konkret ihrer gesetzlichen Verantwortung 
zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemsicherheit und in dem Zusammenhang stehender Erfordernisse, den 
vier Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung im Sinne von § 3 Nummer 10a EnWG auferlegt. 
Die Schaffung des Registers erleichtert es ihnen, dieser Pflicht in Bezug auf die von ihm umfassten Energieanla-
gen gerecht zu werden.  

Dabei wird den vier Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung mit der parallel zu dieser Geset-
zesänderung vorgenommenen Einfügung einer neuen Nummer 5.10 in Anlage 1 zu § 2 des Energiefinanzierungs-
gesetzes (EnFG) die Möglichkeit eingeräumt, diese Kosten, die wesentlich zur Erfüllung der gesamtgesellschaft-
lichen Aufgabe der sicheren und effizienten Umsetzung der Energiewende dienen, als besondere Ausgaben bei 
der Förderung der erneuerbaren Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) aus dem EEG-
Konto begleichen. Dies ist sachlich gerechtfertigt, weil das Register nach Absatz 1 Satz 1 in besonderem Maße 
den Netzanschluss von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, beschleunigt und begünstigt. 
Der weit überwiegende Teil der neu angeschlossenen Anlagen kann den erneuerbaren Energien zugeordnet wer-
den. Aktuell gibt es alleine rund 3 Millionen PV-Anlagen, demgegenüber aber nur unter 100.000 fossile Strom-
erzeugungseinheiten (was einem Anteil von 3 Prozent entspricht). Durch den in den kommenden Jahren zu er-
wartenden weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien dürfte der Anteil der Anlagen, die Strom aus erneuerbaren 
Energien erzeugen, bei den in den Anwendungsbereich des Registers fallenden Neuanlagen sogar noch höher 
liegen und weiter ansteigen. 

Zugleich stellt dieser Mechanismus für die Übertragungsnetzbetreiber keine echte wirtschaftliche Belastung dar, 
da sie die auf dem EEG-Konto verfügbaren Mittel lediglich treuhänderisch verwalten, ohne dass diese dabei aber 
Bestandteil ihres Vermögens oder ihnen anderweitig zur freien Verfügung zugewiesen werden.  

Ferner wären alternative Finanzierungsmodelle zur Erreichung der in Absatz 1 Satz 3 genannten Zwecke nicht 
annähernd gleich wirksam oder rechtssicher. So ließe sich wegen der Heterogenität der Nutzerstruktur des Regis-
ters (Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, Hersteller, akkreditierte Zertifizierungsstellen, aktuelle und poten-
tielle Anlagenbetreiber sowie Projektierer) eine gebührenfinanzierte Nutzung kaum sinnvoll im Einklang mit ge-
bührenrechtlichen Grundsätzen ausgestalten. Es fällt bereits schwer, für einzelne Nutzer die individuell zurechen-
bare öffentliche Leistung (vgl. § 9 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes [BGebG]) genau zu qualifizieren, die 
durch die Nutzung des Registers jeweils in Anspruch genommen wird. Zudem variiert der erwartete wirtschaftli-
che Wert bzw. Nutzen (vgl. § 9 Absatz 2 BGebG), den jede Nutzergruppe aus dem Register ziehen wird, erheblich. 
Dies ist sogar bereits im Vergleich zwischen Angehörigen ein und derselben Nutzergruppen zu erwarten. Ent-
sprechendes gilt für den jeweils erzeugten Aufwand. Das zeigt beispielhaft die besonders heterogene Gruppe der 
rund 865 Verteilnetzbetreiber, die in Deutschland aktiv sind. Ein Verteilnetzbetreiber, der für ein größeres Netz-
gebiet mit zahlreichen Netzanschlüssen zuständig ist, profitiert von den durch das Register bewirkten Vereinfa-
chungen deutlich stärker und erzeugt der es betreibenden Beliehenen gleichzeitig deutlich mehr Aufwand als ein 
kleinerer, nur lokal aktiver Netzbetreiber. Erst recht gilt diese Diskrepanz im Vergleich zwischen ungleichen 
Nutzergruppen wie Herstellern und Anlagenbetreibern. Hinzu kommt, dass die Nutzung des Registers nicht für 
alle Nutzergruppen gleichermaßen verpflichtend ausgestaltet wird. Dies erschwert die Vergleichbarkeit weiter. 
Deshalb würde eine gebührenfinanzierte Lösung zu erheblichen Verwerfungen und Widersprüchen führen.  

Satz 2 begründet im Falle der Beleihung nach Absatz 3 die Pflicht der Beliehenen, jährlich bis zum Ablauf des 
31. August einen Kostenplan für den Betrieb des Registers im Folgejahr aufzustellen und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz vorzulegen. Dadurch wird sichergestellt, dass diese vorausschauend, sorgfältig, 
genau und sparsam budgetiert. Die Kostenplanung und etwaige Abweichungen von ihr werden dadurch zudem in 
transparenter Weise dokumentiert. Letztlich soll damit auch gewährleistet werden, dass nur die tatsächlich erfor-
derlichen Kosten weitergereicht werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kann dann im 
Rahmen seiner Fach- und Rechtsaufsicht nach Absatz 8 bei Bedarf auf eine sparsamere Mittelverwendung hin-
wirken oder sonstige erforderliche Anordnungen oder Maßnahmen treffen. Der Kostenplan dient zugleich auch 
dazu, den Übertragungsnetzbetreibern zu ermöglichen, ihre Pflicht nach § 4 Nummer 1 des Energiefinanzierungs-
gesetzes zu erfüllen, wonach sie bis zum 30. September eines Kalenderjahres den EEG-Finanzierungsbedarf für 
das jeweils folgende Kalenderjahr zu ermitteln und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit-
zuteilen haben. Deswegen wird in Satz 3 vorgesehen, dass der Kostenplan gleichzeitig mit und zusätzlich zu der 
Vorlage gegenüber dem Ministerium auch nachrichtlich zur Kenntnisnahme an die Übertragungsnetzbetreiber mit 
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Regelzonenverantwortung zu übermitteln ist. Das Vorlage- und Übermittelungsdatum des 31. August ist insofern 
auch gewählt, um den Übertragungsnetzbetreibern ausreichend Zeit zur Aufnahme der durch das Register beding-
ten Kostenpositionen zu schaffen. 

Für das Register werden in einem nicht unerheblichen, aber auf das zur Erreichung der Ziele und Zwecke nach 
Absatz 1 Satz 3 notwendige Maß beschränkten Umfang Daten von Marktteilnehmern, vor allem den Herstellern, 
erhoben. Absatz 6 soll deshalb sicherstellen, dass dabei Belange des Datenschutzes berücksichtigt sowie insbe-
sondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Der Betreiber des Registers muss deshalb im Zu-
sammenhang mit dem Register anwendbare Regelungen des europäischen und nationalen Rechs hinsichtlich der 
Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der Datensicherheit beachten. Insbesondere ist ein Handel mit oder Wei-
terverkauf der in dem Register erfassten Daten nicht gestattet. 

Absatz 7 Satz 1 verpflichtet den Betreiber zu einer diskriminierungsfreien Behandlung sämtlicher Nutzer und 
Nutzergruppen des Registers. Dies erscheint gerade vor dem Hintergrund der Heterogenität dieser Gruppen und 
ihrer jeweiligen, sich stark unterscheidenden Interessen (Netzbetreiber, Hersteller, akkreditierte Zertifizierungs-
stellen, gegenwärtige und potentielle Anlagenbetreiber, Projektierer) angezeigt. Dies steht der Einräumung von 
unterschiedlichen Zugriffsrechten an die einzelnen Nutzergruppen nicht entgegen, wenn diese Differenzierung 
ihrerseits an objektiven Kriterien orientiert ist und im Einklang mit den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zielen steht. 
Satz 2 ergänzt, dass dem Betreiber die Erzielung von Gewinnen oder Überschüssen untersagt ist. Dies ist zum 
einen eine Konsequenz der beabsichtigten Finanzierung des Betriebs des Registers aus öffentlichen Mitteln. Das 
Verbot der Erzielung von Gewinnen oder Überschüssen soll zum anderen sicherstellen, dass der Fokus der Tätig-
keit des Betreibers ganz auf der objektiven, am Gemeinwohl orientierten und von wirtschaftlichen Partikularinte-
ressen freien Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben liegt. Insbesondere im Falle der Beleihung stärkt dieses 
Verbot das Vertrauen der Nutzer in das Register. 

Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf Private durch die Beleihung verlangt eine angemessene Kontrolle der 
Beliehenen durch den Bund. Diese Ingerenzrechte sind die Kompensation der Auslagerung von hoheitlichen Tä-
tigkeiten in den privaten Bereich. Deshalb ordnet Absatz 8 Satz 1 an, dass die Beliehene, die eine Aufgabe im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz übernimmt, nach Absatz 1 Satz 1 so-
wohl der Fach- als auch Rechtsaufsicht dieses Ministeriums unterfällt. Nach Satz 2 kann diese Befugnis auch an 
eine zum Geschäftsbereich des Ministeriums gehörende Behörde wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur über-
tragen werden. Dies kann sich etwa wegen der größeren Sachnähe, einschlägigen Expertise oder für die konkrete 
Aufgabe besser geeigneten personellen Ausstattung der nachgeordneten Behörde anbieten. Satz 3 erlaubt es dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, im Rahmen der Rechtsverordnung, des Verwaltungsakts o-
der öffentlich-rechtlichen Vertrags, durch die beziehungsweise den die Beleihung begründet wird, nähere Best-
immungen zur Ausgestaltung der Aufsicht zu treffen. 

Durch Absatz 9 Satz 1 wird eine Pflicht des Betreibers des Registers geschaffen, erstmals zum Ablauf des 31. 
Dezember 2024, und danach wiederkehrend alle zwei Jahre einen Bericht zum aktuellen Stand und Fortschritt des 
Registers an die Bundesregierung zu erstatten. Diese Berichtspflicht, deren Gegenstand vor allem die technische 
Entwicklung des Registers ist, ist unabhängig von der Pflicht des Beliehenen zur Vorlage von Kostenplänen für 
das jeweils kommende Jahr nach Absatz 5 Satz 2. Im Falle des Betriebs durch eine zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gehörende Behörde oder eine Beliehene soll dies das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auch in die Position versetzen, seine Aufsicht über diese effektiv 
auszuüben, die Tätigkeit des jeweiligen Betreibers laufend zu überwachen und zu überprüfen und im Falle der 
Beleihung ggf. von den Möglichkeiten zur Anpassung oder Beendigung der Beleihung nach Absatz 10 Gebrauch 
zu machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist aber im Rahmen seiner Aufsicht über 
nachgeordnete Behörde oder Beliehene auch ungeachtet der Berichtspflicht und außerhalb der Zweijahresfrist 
berechtigt, jederzeit Auskünfte, Informationen oder Einsicht in Dokumente von ihr zu verlangen. 

In Absatz 10 werden die Voraussetzungen und das Verfahren der Beendigung einer nach Absatz 3 Satz 1 erfolgten 
Beleihung geregelt. Die Beleihung endet zum einen ohne Erfüllung weiterer Voraussetzungen kraft Gesetzes, 
wenn die Beliehene aufgelöst ist, also rechtlich nicht mehr fortbesteht (Satz 1). Zum anderen muss aber auch 
beiden Seiten, sowohl dem Bund als Beleihendem als auch der Beliehenen, jeweils die Möglichkeit zur geordne-
ten Lösung von der Beleihung durch Gestaltungsakt gegeben werden. Für den Fall der Beleihung durch Verwal-
tungsakt erlaubt Satz 2 zunächst auch die nachträgliche Aufnahme von Nebenbestimmungen in den Beleihungs-
bescheid als milderes Mittel im Vergleich zur Beendigung, wenn dadurch sichergestellt werden soll, dass die 
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Beliehene ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt. Durch Satz 3 werden die allgemeinen Regeln des Verwaltungs-
rechts dahingehend ergänzt, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dazu berechtigt wird, 
auch dann die Beleihung durch Rücknahme oder Widerruf zu beenden, wenn die Beliehene keine Gewähr mehr 
dafür bietet, die ihr übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Bei der Entscheidung darüber, ob und 
inwieweit von dieser Ermächtigungsgrundlage Gebrauch gemacht wird, kommt dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz ein breiter Ermessensspielraum zu. Satz 4 stellt klar, dass die Möglichkeiten zur Beendi-
gung durch Rücknahme oder Widerruf nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht (§§ 48 und 49 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes) sowie etwaige weitere Beendigungsmechanismen, die in einer Rechtsverordnung oder in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Vertrag vorgesehen werden, von Satz 3 unberührt bleiben. Sätze 5 bis 7 statuieren 
sodann aus umgekehrter Perspektive die Beendigung der Beleihung auf Betreiben der Beliehenen. Spiegelbildlich 
zu dem nach Absatz 3 Satz 4 erforderlichen Einverständnis bei der Begründung der Beleihung muss dieser auch 
die Möglichkeit eingeräumt werden, sich von der Beleihung zu lösen. Dabei ist aber über die in Satz 6 vorgesehene 
Frist gewährleistet, dass eine angemessen lange Übergangsphase hin zu einem Nachfolgemechanismus besteht, 
die gewährleistet, dass die in Absatz 1 Satz 3 genannten Ziele und Zwecke weiterhin erreicht werden können. 
Diese Frist beträgt gemäß Satz 7 in der Regel sechs Monate. Diese Dauer rechtfertigt sich daraus, dass das Auf-
finden eines geeigneten neuen Betreibers und die Übertragung des Registerbetriebs auf diesen regelmäßig diesen 
Zeitraum in Anspruch nehmen dürfte. Dies gilt sowohl bei Übernahme durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz oder eine zu seinem Geschäftsbereich gehörende Behörde als auch bei Übertragung auf 
eine andere Beliehene. Die Regelvermutung lässt in atypischen Ausnahmefällen eine längere Frist für die Erfül-
lung des Beendigungsbegehrens zu. 

Absatz 11 beinhaltet die Grundlage für etwaige Regressansprüche des Bundes gegen die Beliehene im Sinne des 
Absatzes 3 wegen Ansprüchen Dritter aufgrund von Schäden, die die Beliehene oder für sie tätige Personen in 
Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben verursachen (Innenhaftung). Diese Regelung ist Folge der begrenzten 
Übertragung von Hoheitsrechten auf die Beliehene. Zugleich werden Regressansprüche auf Fälle von grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. 

Die Haftungsbeschränkung ist sachgerecht, da die Beliehene als Betreiberin im Wesentlichen auf die Zulieferung 
von Informationen von Dritten (Herstellern von Einheiten und Komponenten, akkreditierten Zertifizierungsstel-
len, gegebenenfalls auch Netz- oder Anlagenbetreibern) angewiesen ist.  

Zwar ist beabsichtigt, dass dem Registerbetreiber durch eine Rechtsverordnung (die NELEV) in einem gewissen 
Umfang auch eigene Prüfungsaufgaben hinsichtlich der ihm zugelieferten Informationen übertragen werden. 
Diese greifen aber erst bei dem Vorliegen berechtigter Zweifel an der Einhaltung der im Zertifikat aufgeführten 
Anforderungen an die Einheit oder Komponente. Dieser beschränkte Prüfauftrag ändert auch nichts daran, dass 
die eigentliche inhaltliche Prüfungsverantwortung bezogen auf die Einhaltung technischer Mindestanforderungen 
im Wesentlichen bei anderen Akteuren liegt, die für ihre Prüfungsleistung entweder auch entsprechend vergütet 
werden (wie die anerkannten Zertifizierungsstellen) oder zumindest anderweitige wirtschaftliche Vorteile aus 
dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung erlangen (wie Hersteller). Die Beliehene als Betreiberin des Registers 
dagegen hat nicht die Möglichkeit oder Mittel, die große Vielzahl an im Markt vorhandenen Einheiten- oder 
Komponentenzertifikaten zu überprüfen, und würde durch die Übertragung einer solchen Aufgabe auch überfor-
dert werden. Die beabsichtigten Beschleunigungs- und Entbürokratisierungseffekte im Sinne von Absatz 1 Satz 
3 würden verfehlt.  

Die Haftungsbeschränkung im Innenverhältnis soll auch sicherstellen, dass die Beliehene die ihr zugewiesenen 
Aufgaben effektiv wahrnehmen kann, ohne übermäßig durch die Aussicht möglicher Rechtsstreitigkeiten abge-
lenkt zu werden. In Fällen grober Pflichtverletzungen der Beliehenen, die insbesondere über bloße Übertragungs-
fehler hinausgehen, bleibt eine Innenhaftung gegenüber dem Bund somit möglich. Der Betreiber des Registers 
wird zudem rechtlich zur ständigen Weiterentwicklung des Registers verpflichtet, wozu auch die Ausmerzung 
von Fehlern in der Registerführung gehört. Es werden zudem durch Rechtsverordnung entsprechende Verfahren 
zur Aufklärung von Zweifeln an der Einhaltung der im Zertifikat aufgeführten Anforderungen an die Einheit oder 
Komponente geschaffen, die insbesondere sicherstellen, dass vor der öffentlichen Zugänglichmachung von Infor-
mationen im Register, die potentiell nachteilig für die Reputation und das Vermögen einzelner Registernutzer sein 
können (insbesondere zum Gültigkeitsstatus), die Möglichkeit zur Behebung und Ausräumung von Fehlern an 
Einheiten- und Komponentenzertifikaten oder der Aufklärung von etwaigen diesbezüglichen Irrtümern besteht. 
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Die Haftung des Bundes im Außenverhältnis gegenüber den Nutzern des Registers für Schäden, die durch die 
Beliehene oder für sie tätige Personen in Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben verursacht werden, bleibt von 
dieser Regelung unberührt. Damit werden ihre Rechte und Interessen gewahrt.  

Zu Nummer 9 
Zu Buchstabe a 
Bei der Änderung in § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a EnWG handelt es sich um eine Folgeanpassung der 
Streichung des bisherigen § 12 Absatz 3b EnWG (Berichtspflicht der Übertragungsnetzbetreiber) und der damit 
einhergehenden Änderung der Absatznummerierung in § 12 EnWG, durch die der bisherige § 12 Absatz 3c EnWG 
(Berichtspflicht der Verteilernetzbetreiber) zum neuen § 12 Absatz 3b EnWG wird. 

Zu Buchstabe b 
In § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EnWG werden die Aufgaben der Bundesnetzagentur nach dem neuen § 12i 
EnWG hinzugefügt. Hier sind zunächst die Überwachung der Erfüllung der Berichtspflicht nach § 12i Absatz 1 
EnWG durch die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung, das Aufstellen von Vorgaben zu 
Form und Inhalt des Berichts nach § 12i Absatz 3 EnWG sowie die Bewertung des Berichts nach § 12i Absatz 5 
EnWG zu nennen. Nach bisheriger Rechtslage galt dies gemäß § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a EnWG für die 
Berichtspflicht der Übertragungsnetzbetreiber nach dem bisherigen § 12 Absatz 3b EnWG. Durch die Aufnahme 
von § 12i EnWG in § 59 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EnWG wird dies für die weiterentwickelte Berichtspflicht 
nach § 12i EnWG fortgeführt. Auch das Monitoring im Bereich der Systemstabilität nach § 12i Absatz 6 EnWG 
soll in den Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung des § 59 Absatz 1 Satz 2 EnWG fallen. 

Zu Nummer 10 
Die Vollstreckung angeordneter Maßnahmen zu Meldepflichten und Datenkorrekturen im Marktstammdatenre-
gister können derzeit nur mit Zwangsgeldern in Höhe von mindestens 1.000 Euro geahndet werden. Um ange-
messen auf geringe Verstöße reagieren zu können, wird für solche Verfahren durch den neu eingefügten § 94 Satz 
4 EnWG ein neuer Mindestbetrag in Höhe von 250 Euro eingeführt.  

Zu Nummer 11 
Mit den Änderungen des § 111e Absatz 1 EnWG wird der Zweck des Marktstammdatenregisters erweitert: Mit 
der Aufnahme von Daten aus dem Bereich der Wärmewirtschaft wird das Marktstammdatenregister ein Instru-
ment zur Beobachtung, wie die Verzahnung zwischen Wärme- und dem übrigen Energiesektor gelingt. Auf dem 
Weg zur Dekarbonisierung des Energiesystems ist die Sektorenkopplung wichtig. Insbesondere ist nach § 1a Ab-
satz 3 EnWG eine effiziente Kopplung des Elektrizitäts- mit dem Wärmesektor erforderlich, um „die Transfor-
mation zu einem umweltverträglichen, zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgungssystem [zu] ermögli-
chen und die Versorgungssicherheit [zu] gewährleisten.“ Dabei leistet die Nutzung von Strom einen Beitrag zur 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in der Fernwärme, insbesondere durch die Integration von Großwär-
mepumpen. Power-to-heat-Anlagen und Wärmespeicher können zur Flexibilisierung des Stromversorgungssys-
tems dienlich sein. Außerdem kann der Ausbau der Wärmenetze einen Beitrag dazu leisten, die zusätzliche Be-
lastung für die Stromnetze abzufedern, die durch Elektrifizierung der dezentralen Wärmeversorgung durch Wär-
mepumpen entsteht. 

Das Markstammdatenregister ist ein System, das eine gute Datenqualität in Bezug auf den Strom- und Gasmarkt 
aufweist und bereits einige Daten zu Wärmeerzeugungsanlagen, etwa KWK-Anlagen oder energiewirtschaftlich 
relevanten Verbrauchsanlagen, enthält. Um Fortschritte in der Sektorenkopplung und der Transformation des 
Energiesystems besser erfassen zu können und verschiedene Monitoring – und Berichtspflichten zu erfüllen, ist 
es hilfreich, wenn die die Sektoren zugleich erfasst werden. Hierdurch wird auf eine effiziente Weise eine Daten-
grundlage geschaffen, die bisher nicht in der notwendigen Qualität für die Wärmeversorgung vorliegt. Zudem 
wird sichtbar, welche Anlagen in beiden Sektoren bereits jetzt tätig sind und wie sich der Einsatz dieser Techno-
logien entwickelt. Werden Anlagen auch im Bereich der Wärmeerzeugung eingesetzt, haben sie ein anderes 
Stromerzeugungsprofil als Anlagen, die ausschließlich Strom erzeugen – dieses ändert sich dann wieder, wenn 
die Wärme gespeichert werden kann. Die Bundesnetzagentur übernimmt in diesem Zusammenhang ausschließ-
lich die Aufgabe der Registerverwaltung. 
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Der Katalog der zu erfassenden Daten wird um Wärmeerzeugungsanlagen, die in ein Wärmenetz einspeisen, so-
wie Wärmenetze und Wärmespeicher erweitert. Daten zu ihnen und zu den Betreibern sind im Marktstammda-
tenregister zu hinterlegen, § 111e Absatz 2 Nummer 3 EnWG. Ohne die Erfassung dieser Daten ist eine Darstel-
lung des Fernwärmebereiches nicht in der erforderlichen Tiefe möglich.  

Die Streichung in § 111e Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a ist eine Folgeänderung der Einfügung des neuen § 49d 
EnWG, in dem nunmehr bereits ein Vollzitat der Verordnung (EU) 2016/679 enthalten ist, das damit in § 111e 
EnWG nicht noch einmal wiederholt werden muss.  

Zu Nummer 12 
Bei den Änderungen des § 111f EnWG handelt es sich um Folgeänderungen, die durch die Änderung des § 111e 
EnWG notwendig geworden sind. Es dürfen nun auch Stammdaten im Bereich der Wärmeversorgung erhoben 
werden. Bewegungsdaten, wie etwa gelieferte Energiemengen, sollen im Marktstammdatenregister weiterhin 
nicht erfasst werden. In § 111f Nummer 6 wird eine Passage gestrichen, die sich auf die Übernahme von Be-
standsdaten bezog und mittlerweile obsolet geworden ist.  

Zu Artikel 3 (Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung) 
Zu Nummer 1 
In der Inhaltsübersicht wird eine Folgeanpassung vorgenommen. 

Zu Nummer 2 
Mit der Änderung in § 13 Absatz 2 MaStRV wird verdeutlicht, dass bei der Netzbetreiberprüfung der EEG- und 
KWK-Anlagen nur dann eine verkürzte Frist gilt, wenn diese Anlagen über die Teilnahme an den Ausschreibun-
gen gefördert werden. Für die Prüfung der Daten aller anderen Anlagen beginnt die Monatsfrist erst ab der Über-
mittlung des Inbetriebnahmeprotokolls, spätestens nach sechs Monaten. Mit dieser Klarstellung wird die Frist von 
dem subjektiven „Wollen“ des Anlagenbetreibers, das dem Netzbetreiber nicht bekannt ist, entkoppelt; damit 
handelt es sich bei der Klarstellung um eine Folgeänderung der bereits 2020 aus der Marktstammdatenregister-
verordnung gestrichenen Frage, ob der Anlagenbetreiber für den Strom eine Förderung in Anspruch nehmen 
„will“. Zudem wird vermieden, dass bei Anlagen, für deren Strom keine Vergütung in Anspruch genommen wer-
den soll, eine kürzere Frist gilt, ohne dass es einen fachlichen oder faktischen Unterschied gibt. 

Zu Nummer 3 
Bei der Änderung des § 15 MaStRV handelt sich um die Behebung eines durch die Änderung der KritisV ent-
standenen Fehlverweises. 

Zu Nummer 4 
Die Änderungen des § 16 Absatz 4 MaStRV ermöglichen der Bundesnetzagentur in den Fällen, in denen Behör-
den Daten zu Anlagen anfordern, dauerhafte Zugänge für diese Behörden einzurichten. Durch den dauerhaften 
Zugriff entfallen wiederkehrende Datenlieferungen, wodurch der Erfüllungsaufwand bei der Bundesnetzagentur 
sinkt. So können die Behörden in diesen Fällen ihren Datenbestand regelmäßiger aktualisieren. Vor der Eröffnung 
eines Zugangs muss die Bundesnetzagentur prüfen, ob die Aufgabe einer gesetzlichen Regelung entspricht und 
von Dauer ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Daten von Feuerwehren zum Brand- und Katastro-
phenschutz angefordert werden. Auch benötigen Umwelt- und Energiebehörden auf Bundes- und Länderebene 
sowie Stadtverwaltungen die detaillierten Daten, zum Beispiel zur Erfüllung von Klimaschutzzielen, zur Führung 
von Energieatlanten oder zu statistischen Auswertungen oder Berichtspflichten. Der Grundsatz der Datenspar-
samkeit gebietet der Bundesnetzagentur, regelmäßig zu prüfen, ob der Zugang noch erforderlich ist. Der Zugang 
darf ausschließlich einen Zugriff auf Anlagendaten beinhalten, dies jedoch auch dann, wenn die Anlagendaten 
einen Personenbezug aufweisen. Aufgrund der Ähnlichkeit zu den Zugängen nach § 16 Absatz 3 MaStRV muss 
die Bundesnetzagentur die gewährten Zugänge auf dieselbe Weise im Internet bekannt machen und die Behörde 
und deren gesetzliche Aufgabe benennen. 
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Zu Nummer 5 
Die Änderungen in § 18 MaStRV sind erforderlich, weil die Angaben zur Inanspruchnahme der Flexibilitätsprä-
mie und des Mieterstromzuschlags nicht mehr gesondert erfasst werden. Daher können auch die entsprechenden 
Meldepflichten entfallen. 

Zu Nummer 6 
Die Änderung des § 19 MaStRV dient der Beseitigung einer textlichen Unstimmigkeit, da die Änderung gemäß 
Artikel 10 Nummer 7 des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I, S. 1237) aufgrund eines Fehlzitats 
bislang nicht umgesetzt werden konnte. 

Zu Nummer 7 
Durch die Änderung des § 21 MaStRV wird ein Fehlverweis korrigiert. 

Zu Nummer 8 
Die Änderung des § 23 Absatz 2 MaStRV erfolgt im Wege der Rechtsbereinigung. Da in § 52 EEG mittlerweile 
keine Regelungen enthalten sind, die Zahlungen an Anlagenbetreiber regeln, kann der Verweis entfallen. 

Zu Nummer 9 
Die Neufassung der Anlage zur MaStRV dient der Entbürokratisierung. Sie wird an vielen Stellen geändert, um 
die vereinfachten Meldungen der steckerfertigen Solargeräte zu ermöglichen. Bei der Anmeldung eines stecker-
fertigen Solargeräts sind nun elf Daten weniger zu melden. Durch diese Änderung wird der bürokratische Auf-
wand der Anlagenbetreiber deutlich verringert. Auch an anderen Stellen wurden obsolete Meldungen, vor allem 
im Bereich der Flexibilitätsprämie bei Biomasse oder beim Mieterstrom, gestrichen. Insgesamt werden über 30 
Meldungen vereinfacht. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes) 
In § 3 Absatz 3a MsbG wird mit der Streichung der Begrenzung auf den grundzuständigen Messstellenbetreiber 
ein Redaktionsversehen bereinigt. Wie die Verankerung in der Grundnorm des Messstellenbetriebs des § 3 ver-
deutlicht, gehört die Bereitstellung beziehungsweise Änderung der erforderlichen Messeinrichtungen zwingend 
zu den Pflichten eines Messstellenbetreibers. Übernehmen wettbewerbliche Messstellenbetreiber nach § 5 die 
Verantwortung für eine Messtelle, sind sie ebenso wie grundzuständige Messstellenbetreiber verpflichtet, die er-
forderlichen Messeinrichtungen auf Auftrag des Anschlussnutzers oder Anschlussnehmers binnen eines Monats 
zu ändern oder zu ergänzen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht innerhalb von sechs Wochen nach, ist der 
Anschlussnehmer zur Selbstvornahme berechtigt. Etwas anderes gilt nach dem durch dieses Gesetz eingefügten 
§ 10a Absatz 2 EEG 2023 bei bestimmten Steckersolargeräten: Hier werden die Messstellenbetreiber zur unver-
züglichen Änderung der erforderlichen Messeinrichtungen verpflichtet, um eine gebündelte Abarbeitung zu er-
möglichen und Installationskapazitäten für den Rollout von intelligenten Messsystemen freizuhalten. 

Zu Artikel 5 (Änderung der KWK-Ausschreibungsverordnung) 
Zu Nummer 1 
Durch die Änderung des § 4 Satz 1 KWKAusV werden die Verfahrensabläufe im Ausschreibungsverfahren ver-
einfacht und die Verwaltung und die Bieter entlastet. Die Änderung ermöglicht, dass die Bundesnetzagentur bei 
der Einführung elektronischer Verfahren in der Lage ist, durch einen sicheren Rückübertragungsweg Bescheide 
im Ausschreibungsverfahren elektronisch zu übermitteln, ohne dass es einer förmlichen Zustellung nach § 73 
EnWG bedarf. 

Zu Nummer 2 
Die Änderung in § 9 Absatz 1 KWKAusV dient der Verfahrensvereinfachung. Die Rücknahme von Geboten soll 
nun auch per schriftlicher oder elektronischer Mitteilung möglich sein, um einfache digitale Kommunikations-
wege nutzen zu können. Die Änderung dient der Umstellung auf ein elektronisches Ausschreibungsverfahren. Die 
Formulierung „elektronisch übermittelt“ setzt – anders als die elektronische Form nach § 3a VwVfG – keine 
qualifizierte elektronische Signatur voraus. 
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Zu Nummer 3 
Die Änderungen in § 10 Absatz 4 und 5 KWKAusV dienen der Verfahrensvereinfachung. Bei der Umstellung 
auf ein elektronisches Verfahren würde ein Bestand der Schriftform in § 10 Absatz 5 KWKAusV dazu führen, 
dass Bürgschaften nicht in einfacher elektronischer Form eingereicht werden könnten. Damit würden hybride 
Verfahren durchzuführen sein, weil die Bürgschaft nur nach Maßgabe des § 126 BGB eingereicht werden könnte. 
Durch die Änderung ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen grundsätzlich auch aufgrund des § 350 HGB 
formfrei möglich – es sei denn, dass die Bundesnetzagentur wie bisher Formatvorgaben nach § 30a Absatz 1 EEG 
2023 gemacht hat und die Erklärungen per Formular vorgibt. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Die Änderung in § 2 Nummer 18 EnFG korrigiert einen Fehlverweis. 

Zu Nummer 2 
Die Änderungen des § 19 EnFG schließen eine Regelungslücke, da die Jahresabrechnungen für Schienenbahnen 
und Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr nach § 12 Absatz 3 EnFG unmit-
telbar durch die Übertragungsnetzbetreiber erfolgen können. 

Zu Nummer 3 
In § 20 Absatz 1 EnFG wird der Katalog der Gründe für nachträgliche Korrekturen ergänzt. Die neu eingeführte 
Nummer 7 regelt nunmehr eigenständig unstreitige Korrekturen fehlerhafter oder unvollständiger Angaben. In 
der bisherigen Praxis mussten häufig auch in diesen Fällen zunächst Vergleiche geschlossen werden, um voll-
streckbare Titel zu erwirken und auf dieser Grundlage die jeweiligen Korrekturen nach § 20 Absatz 1 Nummer 5 
EnFG (bzw. vormals § 62 Absatz 1 Nummer 6 EEG) vornehmen zu können. Sind sich die Parteien jedoch ohnehin 
einig darüber, dass eine Korrektur aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben erforderlich ist, führt dies 
zu unnötigem Aufwand und Bürokratie. Die Ergänzung des Korrekturgrundes beseitigt dieses Problem und trägt 
somit zur Entbürokratisierung bei. 

Zu Nummer 4 
Die Änderung des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EnFG korrigiert einen fehlerhaften Verweis. 

Zu Nummer 5 
In § 51 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b EnFG wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. 

Zu Nummer 6 
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 
In § 67 Absatz 3 Satz 2 EnFG wird ein fehlerhafter Verweis korrigiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Die Streichung des § 67 Absatz 3 Satz 3 EnFG dient der Rechtsbereinigung. Der Regelungsgehalt des Satzes 
wird durch die vorherigen Sätze abgedeckt. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderungen des § 67 Absatz 4 Satz 1 EnFG dienen in zweifacher Hinsicht der Klarstellung. Erstens wird 
nun ausdrücklich geregelt, dass es den antragstellenden Unternehmen freisteht, von der Möglichkeit des Nach-
weises per Verpflichtungserklärung Gebrauch zu machen. Mit anderen Worten: Unternehmen, die bereits ent-
sprechende Investitionen durchgeführt haben, können diese auch in den Antragsjahren 2023 bis 2025 zum Nach-
weis nutzen; § 67 Absatz 4 EnFG ist eine optionale Erleichterung. 
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Zweitens: Da die Anträge auf Umlagenbegrenzung nach der Besonderen Ausgleichsregelung nicht auf einen be-
stimmten Betrag begrenzt und gerichtet sind, stellt die Regelung nun auf die voraussichtliche Begrenzungswir-
kung des Bescheids ab, indem aus den mit dem Antrag einzureichenden Prognosedaten ein Begrenzungsbetrag 
extrapoliert wird. 

In § 67 Absatz 4 Satz 2 und 3 EnFG werden fehlerhafte Verweise korrigiert. 

Zu Nummer 7 
In der Anlage 1 zum EnFG wird die Möglichkeit zur Wälzung der Kosten des Registers nach dem durch dieses 
Gesetz eingefügten § 49d EnWG geschaffen. Außerdem werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Zu Buchstabe a 
Durch die Einfügung der neuen Ziffer 5.10 werden die Kosten des neu einzuführenden Registers nach § 49d 
Absatz 1 Satz 1 EnWG in Anlage 1 (zu § 2 EnFG) aufgenommen. Demnach können die Übertragungsnetzbetrei-
ber die Personal- und Sachmittel für die Finanzierung des Registers nach § 49d Absatz 1 Satz 1 EnWG als beson-
dere Ausgaben bei der Förderung erneuerbarer Energien nach dem EEG 2023 aus dem EEG-Konto im Sinne von 
§ 47 Absatz 1 Satz 1 EnFG begleichen, soweit sie diese aufgrund des ebenfalls neu eingefügten § 49d Absatz 5 
Satz 1 EnWG der Beliehenen im Sinne des § 49d Absatz 3 Satz 1 EnWG zu erstatten haben. Diese Kosten können 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gewälzt werden, da sie einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung der Ener-
giewende im Bereich der Vereinfachung des Netzanschlusses von Erzeugungsanlagen, und hier insbesondere 
Photovoltaikanlagen, leisten sowie einer sicheren Integration von Anlagen dienen, die Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugen. Das Register kommt weit überwiegend Anlagen zugute, die Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugen. Hier ist zu berücksichtigten, dass der weit überwiegende Teil der neu angeschlossenen 
Energieanlagen den erneuerbaren Energien zugeordnet werden kann. Aktuell gibt es alleine rund 3 Millionen PV-
Anlagen und lediglich unter 100.000 fossile Stromerzeugungseinheiten (was einem Anteil von 3 % entspricht). 
Durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien dürfte der Anteil der EE-Anlagen bei den Neuanlagen 
sogar noch höher liegen und weiter ansteigen. 

Die Höhe der zu erstattenden Mittel wird durch das Erfordernis der vorherigen Vorlage von Kostenplänen für das 
jeweilige Folgejahr aus § 49d Absatz 5 Satz 2 EnWG begrenzt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz überprüft im Rahmen seiner Aufsicht über die ihr nachgeordnete Behörde oder über die Beliehene nach 
§ 49d Absatz 8 EnWG laufend die in Rechnung gestellten Kosten. Das Verbot der Erzielung von Gewinnen oder 
sonstigen Überschüssen durch den Betrieb des Registers aus § 49d Absatz 7 Satz 2 EnWG trägt ebenfalls dazu 
bei, dass die Kosten, die gewälzt werden können, möglichst gering gehalten werden. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderung der Ziffer 9.1 ist eine redaktionelle Folgeänderung. 

Die Änderung der Ziffer 9.3 ist eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
Artikel 7 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung (NKR-
Nr. 6790) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 

I  Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  

Jährlicher Zeitaufwand (Entlastung): rund -90.000 Stunden 

Einmaliger Zeitaufwand (Entlastung) rund - 20.800 Stunden 

Wirtschaft  

Jährlicher Erfüllungsaufwand (Entlas-
tung): 

rund -18,5 Mio. Euro 

davon aus Bürokratiekosten: rund -422.000 Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 29,2 Mio. Euro 

davon aus Bürokratiekosten: rund 27,1 Mio. Euro 

Verwaltung  

Bund  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 934.000 Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 300.000 Euro 

‘One in one out’-Regel Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der 
Bundesregierung stellt der jährliche Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft in diesem 
Regelungsvorhaben ein „Out“ von rund 
18,5 Mio. Euro dar. 

Digitaltauglichkeit  Das Ressort hat Möglichkeiten zum digi-
talen Vollzug der Regelung geprüft und 
hierzu einen Digitalcheck mit nachvoll-
ziehbarem Ergebnis durchgeführt.  

Evaluierung 

 

Die Neuregelung wird 5 Jahre nach In-
krafttreten evaluiert. 
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Ziele: 

 

• Treibhausneutralität bis zum Jahr 

2045 

• Beschleunigter und gesteigerter 

Ausbau der Photovoltaik 

Kriterien/Indikatoren: 

 

• jährlicher Zubau von Leistung in 

Gigawatt (GW) von Photovoltaik-

Anlagen sowohl auf Dach- als 

auch auf Freiflächen 

• Anzahl jährlicher Genehmigungen 

von Photovoltaik-Anlagen nach 

Anlagenart sowie ihre Neuinbe-

triebnahme 

Datengrundlage: 

 

• Marktstammdatenregister der 

Bundesnetzagentur 

• Daten der Netzbetreiber sowie 

Messstellenbetreiber 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht.  

Der Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen 
Auftrags keine Einwände.  

 

II Regelungsvorhaben 

Das Solarpaket I der Bundesregierung zielt darauf ab, den Anteil der Solaranergie an der Strom-

erzeugung zu erhöhen. Das Regelungsvorhaben ist eingebettet in die Umsetzung der Photovol-

taik (PV)-Strategie der Bundesregierung. Im Rahmen der Photovoltaik-Strategie wurden 600 

schriftliche Stellungnahmen ausgewertet und priorisiert. Mit dem Solarpaket I wird ein Teil der 

vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt. Vor allem Privatpersonen sollen stärker an der Strom-

erzeugung, insbesondere unter Nutzung von Solarenergie, beteiligt und Hürden für Ausbau und 

Genehmigung von Solaranlagen reduziert werden.  
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• In diesem Zusammenhang wird die Installation von Solaranlagen auf Balkonen verein-

facht. Die bislang vorgeschriebene Anmeldung von Steckersolargeräten beim Netzbetrei-

ber entfällt. Die Markenstammdatenregistermeldung, das Photovoltaik-Meldeportal, 

wird durch eine Reduzierung der in die Eingabemaske einzugebenden Daten vereinfacht.  

• Zur Stärkung der lokalen Nutzung von PV-Strom wird das Modell der Gemeinschaftli-

chen Gebäudeversorgung eingeführt: Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung zielt 

darauf ab, die gemeinsame Eigenversorgung mit Photovoltaik zu vereinfachen. Grund-

lage bildet ein Gebäudestromnutzungsvertrag zwischen Betreiber und Letztverbraucher. 

Der Betreiber der Gebäudestromanlage ist in diesem Modell nicht wie ein klassischer Lie-

ferant für die komplette Stromlieferung verantwortlich. Letztverbraucher des Gebäu-

destroms haben neben dem Gebäudestromnutzungsvertrag, über den sie anteilig Solar-

strom verbrauchen, noch andere Strombezugsquellen.  

• Mit dem Regelungsvorhaben wird der Anwendungsbereich der sog. Mieterstrommodelle 

ausgeweitet: Im Mieterstrommodell wird lokal am Wohngebäude produzierter Strom di-

rekt an die Letztverbraucher vor Ort, in der Regel die Mieter des Wohngebäudes, weiter-

geleitet. Künftig wird das Modell auch für die Belieferung von gewerblichen Stromver-

brauchern geöffnet. Zukünftig entfällt die Prüfpflicht zur 40%igen Wohnnutzung. Vor-

aussetzung für die Ausweitung auf Nicht-Wohngebäude ist, dass der Anlagenbetreiber 

und der Letztverbraucher nicht einem Unternehmen angehören.  

• Besondere Solaranlagen (Agri-PV, Floating-PV, Moor-PV, Parkplatz-PV) werden durch 

eine bevorzugte Bezuschlagung gefördert.  

• Ferner wird eine Vergütungserhöhung für extensive Agri-Photovoltaik eingeführt. Es 

sind Nachweise in dreijährigen Intervallen zu führen, dass die Anforderungen in jedem 

Kalenderjahr eingehalten wurden. 

• Der PV-Zubau auf dem Dach soll erleichtert werden, indem die Pflicht zur Direktver-

marktung flexibler ausgestaltet und die gesetzlichen Anforderungen an die für die Di-

rektvermarktung vorzuhaltende Technik abgesenkt werden. Weiterhin werden die Rege-

lungen zur Anlagenzusammenfassung vereinheitlicht und vereinfacht. Außerdem wer-

den bereits errichtete Gebäude im Außenbereich durch Verschiebung des Stichtags (So-

larstadl-Regelung) für die Vergütung von PV-Dachanlagen zugelassen. Ferner kann bei 

zusätzlich installierter Leistung durch die Ersetzung bestehender Solar-Dachanlagen 

(Repowering) ein neuer Förderanspruch begründet werden.  
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• Die Meldepflicht bei gleichzeitigem Betrieb einer Voll- und einer Teileinspeiseanlage 

wird vereinfacht. Anlagenbetreiber und Netzbetreiber müssen nur noch bei Änderungen 

an den Anlagen Informationen austauschen. 

• Im Rahmen einer Übergangsregel dürfen Stecksolargeräte auch vorläufig in Betrieb ge-

nommen werden, wenn eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem 

zur Stromzählung noch nicht vorliegen sollte. Der Einbau bzw. der Austausch von mo-

dernen Messeinrichtungen oder einem intelligenten Messsystem zur Stromzählung er-

folgt innerhalb von 4 Monaten nach Aufforderung seitens der Bundesnetzagentur durch 

die Messstellenbetreiber. Zukünftig entfällt die gesonderte Beauftragung durch den An-

schlussnehmer oder Anschlussnutzer. 

• Mit dem Regelungsvorhaben wird eine Duldungspflicht bei der Verlegung von Leitun-

gen eingeführt. Bei Unzumutbarkeit wird die Möglichkeit geschaffen, eine Leitungsverle-

gung zu ersuchen.  

• Des Weiteren wird ein Recht auf Überfahrt zur Errichtung von (Onshore-)Windenergie-

anlagen geschaffen. 

• Ferner muss im Zusammenhang der neuen Reglung zur bundesweiten Obergrenze des 

Ausbaus auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die Bundesnetzagentur für jede Aus-

schreibungsrunde von Solaranlagen ermitteln, welche Leistung auf landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen als in Betrieb gemeldet wurde. 

• Schließlich wird geregelt, dass Übertragungsnetzbetreiber die Systemstabilität verstärkt 

berücksichtigen und einen Systemstabilitätsbericht erstellen müssen, welcher durch die 

Bundesnetzagentur inhaltlich begleitet und geprüft wird. Zudem wird ein Monitoring 

über den Stand der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Systemstabilität durch 

die Bundesnetzagentur eingeführt. Ferner wird die Systemrelevanz von Kraftwerken 

über einen längeren Zeitraum durch eine Langfristanalyse ausgewiesen.  

III Bewertung 

III.1 Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger reduziert sich der jährliche Zeitaufwand im Saldo um rund 90.000 

Stunden. Einmalig reduziert sich der Zeitaufwand um 20.800 Stunden.  
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Die Verringerung des Erfüllungsaufwandes resultiert aus den folgenden Vorgaben: 

• Durch das Entfallen der Netzbetreibermeldung für Balkon-PV reduziert sich der 

jährliche Zeitaufwand um 60.000 Stunden. Das Ressort geht dabei nachvollziehbar 

von einer Fallzahl von 180.000 und einem Zeitaufwand von 20 Minuten/Fall aus. 

• Die Markenstammdatenregistermeldung für Balkon-PV wird durch eine Reduzie-

rung der anzugebenden Daten in der Eingabemaske vereinfacht. Dadurch redu-

ziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um 30.000 Stunden bei einer Fallzahl 

von 180.000 und einem Zeitaufwand von 10 Minuten/Fall.  

• Aufgrund der Duldungspflicht bei der Verlegung von Leitungen fallen bisher er-

forderliche Vereinbarungen zwischen Eigentümer des Grundstücks und dem Be-

treiber von Leitungen weg. Der jährliche Erfüllungsaufwand reduziert sich um 

300 Stunden. 

• Grundstückseigentümer können das Verlegen von Leitungen ersuchen, wenn die 

bisherige Stelle nicht mehr zumutbar ist. Hierfür entsteht nach Angaben des Res-

sorts einmaliger Erfüllungsaufwand von 3.200 Stunden. Hinzu kommt ein jährli-

cher Erfüllungsaufwand von 530 Stunden. 

• Der Einbau bzw. der Austausch von modernen Messeinrichtungen oder einem in-

telligenten Messsystem zur Stromzählung erfolgt durch die Messstellenbetreiber. 

Zukünftig entfällt die gesonderte Beauftragung durch den Anschlussnehmer oder 

Anschlussnutzer. Dadurch reduziert sich der einmalige Erfüllungsaufwand ein-

malig um 24.000 Stunden. Da der Einbau von modernen Messeinrichtungen und 

intelligenten Messsystemen bis zum Jahr 2032 durch das Messstellenbetriebsge-

setz vorgeschrieben ist, geht das Ressort nachvollziehbar von einem einmaligen 

Erfüllungsaufwand aus. 

Wirtschaft 

Für die Wirtschaft reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand im Saldo um rund 18,5 Mio. 

Euro. Gleichzeitig entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 29,2 Mio. Euro. 

Die Einführung des Strommodells der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ermöglicht eine 

unbürokratische Eigenversorgung von Mehrfamilienhäusern mit Solarstrom, da die Pflicht zur 
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Versorgung mit sog. Reststrom sowie Lieferantenpflichten nach dem EnWG und damit einherge-

hende Informationspflichten entfallen. Die Entlastung beziffert das Ressort mit 28,64 Mio. Euro 

unter der Annahme, dass 80.000 Gebäude die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung nutzen 

werden. Das Ressort geht von einer Reduktion des Zeitaufwandes um 600 Minuten/Fall und ei-

nem Lohnsatz von 35, 80 Euro/h aus. 

Für die Nutzung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist die Entwicklung eines IT-Sys-

tems zum Datenaustausch erforderlich. Relevante Daten werden über das System eingetragen 

und zur Abrechnung genutzt. Das Ressort geht davon aus, dass bestehende IT-Systeme ange-

passt und diese danach für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung genutzt werden können. 

Bei einer Fallzahl von 1.416, einem Zeitaufwand von 7.200 Minuten/Fall und einem Lohnsatz 

136,25 Euro/h schätzt das Ressort einen einmaligen Erfüllungsaufwand von rund 23,15 Mio. 

Euro. 

Hinzu kommen jährliche Aufwände für den Betrieb und die Pflege der IT-Systeme. Bei einem 

Zeitaufwand von 1.800 Minuten/Fall, einem Lohnsatz von 136,25 Euro/h und einer Fallzahl von 

1416 schätzt das Ressort einen jährlichen Erfüllungsaufwand von 5,79 Mio. Euro. 

Aufgrund der Vielzahl der Vorgaben wird zur besseren Übersicht der Erfüllungsaufwand für die 

Wirtschaft im Folgenden tabellarisch dargestellt: 

Regelungsbereich Einmaliger Er-

füllungsauf-

wand (in Tsd. 

Euro) 

Jährlicher Erfül-

lungsaufwand 

(in Tsd. Euro) 

Entfallen der Netzbetreibermeldung für Balkon-PV 
 

-242 

Wegfall der gesonderten Beauftragung durch den 

Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer (Informati-

onspflicht) 

-96,8 
 

Einrichtung von modernen Zählern bei der Verwen-

dung von Steckersolargeräten 

 358 
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Absenkung der technischen Anforderungen in der 

Direktvermarktung 

 
-52 

Recht auf Verlegung von Leitungen  
 

-1.024  

Duldungspflicht bei der Verlegung von Leitungen 
 

-98 

Ersuchen der Leitungsverlegung bei Unzumutbarkeit 1.016 145 

Überfahrt zur Errichtung von Windenergieanlagen 

und Entschädigungsleistungen 

 
-73 

Inanspruchnahme weiterer Mieterstrommöglichkei-

ten 

 
5.280 

Mieterstrom für Nicht-Wohngebäude (Abgabe der Ei-

generklärung und Selbstverpflichtung) 

4.064 44 

Mieterstrom für Nicht-Wohngebäude (Prüfung der 

Eigenerklärung)  

1.110 12 

Nachweisführung bei extensiver Agri-PV  4 

Prüfung der Leistung von Biomasseanlagen durch 

Netzbetreiber  

2  

Vereinfachung der Meldepflicht bei Voll- und Teilein-

speisung 

 -107 

Vereinfachung der Markenstammdatenregistermel-

dung für Balkon-PV 

 -121 

Systemstabilitätsbericht, Monitoring der Systemstabi-

lität  

 978 
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Systemrelevanz durch Langfristanalyse  -40 

Reduktion der Anforderungen an Mieterstromver-

träge (Wegfall der Prüfpflicht zur 40%igen Wohnnut-

zung) 

 -716 

Mittelauszahlung an Registerführenden durch Über-

tragungsnetzbetreiber 

2  

Summe 29.247 -18.520 

 

Verwaltung 

Für die Verwaltung erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand im Saldo um rund 934.000 Euro. 

Es entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 300.000 Euro. Der gesamte Erfüllungs-

aufwand entfällt auf den Bund. 

Aufgrund der Vielzahl der Vorgaben wird zur besseren Übersicht der Erfüllungsaufwand für die 

Verwaltung Bund im Folgenden tabellarisch dargestellt: 

Regelungsbereich Einmaliger Erfül-

lungsaufwand (in 

Tsd. Euro) 

Jährlicher Erfüllungs-

aufwand (in Tsd. 

Euro) 

Berechnung und Bekanntgabe der Menge des 

Ausbaus auf landwirtschaftlichen Flächen 

 
3 

Veröffentlichung der Gebotsmenge für Flächen-

kategorien 

 
1 

Ermittlung des Höchstwertes für besondere So-

laranlagen 

 
1 

Neues Zuschlagsverfahren (Zuschlagserteilung) 
 

8 

Ermöglichung digitaler Bescheide 
 

-14 
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Systemstabilitätsbericht  
 

603 

Monitoring der Systemstabilität  285 

Prüfung der Systemrelevanz  
 

-35 

Aufnahme von Wärmenetzen in das Markt-

stammdatenregister 

300 79 

Summe 300 934 

 

III.2 Digitalcheck 

Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) ge-

prüft und hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Ergebnis durchgeführt:  

• Experten und Expertinnen sowie Betroffene wurden berücksichtigt. 

• Die Voraussetzungen für eine digitale Kommunikation, die Wiederverwendung von Da-

ten und Standards sowie eine Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicher-

heit wurden geschaffen. 

• Klare Regelungen für eine digitale Ausführung sind enthalten und es wird eine Automa-

tisierung von Prozessen ermöglicht. 

IV Ergebnis 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale 

Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände.  
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Anlage 3 
Stellungnahme des Bundesrates 
 

Der Bundesrat hat in seiner 1036. Sitzung am 29. September 2023 beschlossen, zu dem Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe c1 – neu – (§ 9 Absatz 5 Nummer 1 EEG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen: 

‚c1) Absatz 5 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen worden sind, 
und Gärrestlagern, die nach dem 31. Dezember 2011 errichtet worden sind, die Rege-
lungen für die hydraulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und an eine Gas-
verwertung angeschlossenen System der Biogasanlage nach der Ersten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, Nr. 5.4.1.15 Bst. j) vom 18. August 2021 einge-
halten und“  ‘  

Begründung: 
Der Bundesrat hat im Mai 2021 die Neufassung der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft) beschlossen, mit der erstmals Biogasanlagen als eigenstän-
diger Regelungstatbestand in das Immissionsschutzrecht aufgenommen wurden.  
Bislang regelte das EEG (2021/2017/2014/2012) pauschal Folgendes: Betreiber von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der Erzeu-
gung des Biogases die hydraulische Verweilzeit in dem  
gesamten gasdichten und an eine Gasverwertung angeschlossenen System der Biogas-
anlage mindestens 150 Tage beträgt. 
Die Aufnahme von biogasspezifischen Regelungen in die TA Luft sind ein wichtiger 
und richtiger Schritt hin zu mehr Klarheit bei den genehmigungsrechtlichen Anforde-
rungen von Biogasanlagen. So gilt für mehrstufige Biogasanlagen, die Substratmi-
schungen aus Gülle und weiteren Substraten, zum Beispiel nachwachsenden Rohstof-
fen, einsetzen, dass die durchschnittliche  
hydraulische Verweilzeit im technisch dichten System insgesamt mindestens 50 Tage 
zuzüglich je zwei Tage pro Masseprozentpunkt der weiteren Rohstoffe am Substratein-
satz, maximal 150 Tage, betragen muss.  
Die Aufnahme der Regelung aus der TA Luft in das EEG 2023 im Sinne einer Harmo-
nisierung kann dazu beitragen, dass nach dem Auslaufen der 20-jährigen EEG-Förde-
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rung für zahlreiche Biogasanlagen ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb mit einer zehnjäh-
rigen Anschlussförderung als Bestandsanlagen im EEG ohne zusätzliche Investitionen 
diesbezüglich möglich ist. 

 

2. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 11a Absatz 6 Satz 2,  
  Satz 2a – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 11a Absatz 6 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„ Im öffentlichen Straßenland ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Modalitäten 
der zu duldenden Nutzung unter Beachtung der Absätze 1 bis 5 vertraglich oder in Form 
von Nebenbestimmungen zu einer Sondernutzungserlaubnis zu regeln sind.“  

b) Nach Satz 2 ist folgender Satz einzufügen:  

„Die Duldungspflicht nach Absatz 1 gilt im Bereich des öffentlichen  
Straßenlandes nicht, sofern öffentliche Interessen entgegenstehen.“  

Begründung: 
Der Begriff „öffentliche Verkehrswege“ ist im Gegensatz zum Begriff „öffentliches 
Straßenland“  nicht genau definiert. Zum öffentlichen Straßenland gehören je nach stra-
ßenrechtlicher gesetzlicher Grundlage zum Beispiel auch Straßenbegleitgrün und sons-
tige Flächen, die keine Verkehrswege im engeren Sinne darstellen, die jedoch ebenfalls 
einer gesonderten Regelung im Sinne des § 11a Absatz 6 Satz 2 bedürfen.  
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf wäre für die Inanspruchnahme von  
öffentlichem Straßenland nur eine vertragliche Regelung möglich. Dies würde nicht der 
Verwaltungspraxis in (allen) Ländern mit ausschließlich öffentlich-rechtlicher Ausge-
staltung von Sondernutzungen (zum Beispiel Berlin) entsprechen und dort zu einem 
Mehraufwand und einer Verzögerung und nicht zur Vereinfachung führen, auch weil 
entsprechende Fachverfahren nicht zeitnah auf neue Verfahren angepasst werden kön-
nen. Es muss zudem deutlicher werden, dass die Inanspruchnahme von öffentlichem 
Straßenland versagt, eine Umplanung der Leitungsführung verlangt oder eine spätere 
Verlegung gefordert werden kann, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist; 
der Nachweis einer Unzumutbarkeit soll hingegen keine zwingende Voraussetzung 
sein. Dies ergibt sich bisher nicht deutlich genug aus dem Gesetzentwurf und auch nicht 
eindeutig aus der Begründung. Im von Amts wegen durchzuführenden Abwägungspro-
zess wird das besondere Interesse an den durch § 11a privilegierten Leitungen bereits 
angemessen berücksichtigt. Im öffentlichen  
Straßenland bestehen schon jetzt vielfältige Nutzungskonflikte, auch wegen anderer pri-
vilegierter Nutzungen wie zum Beispiel Glasfaserleitungen, Fernwärmeleitungen, sons-
tige öffentliche Versorgungsleitungen, U-Bahntrassen usw.. Hier ist ein angemessener 
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Interessenausgleich zu finden, dem eine einseitige Duldungspflicht – außer bei Unzu-
mutbarkeit – widerspricht. 

 

3. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 11b Absatz 4 Satz 3 – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 10 ist dem § 11b Absatz 4 folgender Satz anzufügen:  

„Auf öffentliche Straßen sind Satz 1 und Satz 2 sowie die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden.“  

Begründung: 
Die Duldung von Überfahrten und Überschwenkungen von Großraum- und Schwer-
transporten von Windenergieanlageteilen auf öffentlichen Verkehrswegen soll nach 
dem Gesetzentwurf vertraglich zwischen dem Betreiber und der Straßenbaubehörde ge-
regelt werden. Dabei sind bestimmte Vorgaben zu beachten. Das mit dem Gesetzent-
wurf festgelegte Vorgehen bildet aber nicht, wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, 
die aktuelle Rechtslage und damit regelmäßig korrespondierende Abwicklung solcher 
Transporte auf öffentlichen Straßen ab. Es dürfte anstelle einer Beschleunigung im Er-
gebnis vielmehr zu einem erhöhten Bürokratieaufwand und damit einer Verzögerung 
der entsprechenden Verfahren führen.  
Nach aktueller Rechtslage hat sich der Betreiber für die Durchführung eines Großraum- 
und Schwertransports nur an eine Behörde, die Straßenverkehrsbehörde als Erlaubnis- 
und Genehmigungsbehörde, zu wenden. Mit der neuen Regelung (§ 11b Absatz 4 
Satz 2 EEG) müsste sich der Betreiber künftig an zwei Behörden (Straßenverkehrsbe-
hörde und Straßenbaubehörde) wenden, da neben der straßenverkehrsrechtlichen Er-
laubnis auch ein Vertrag der zu duldenden Nutzung mit den Straßenbaubehörden zu 
schließen wäre.  
Zur Vereinfachung und Beschleunigung sollten Großraum- und Schwertransporte von 
Windkraftanlagenteilen weiterhin in einem Verwaltungsverfahren der Straßenverkehrs-
behörde unter Beteiligung der Straßenbaubehörden behandelt werden. 

 

4. Zu Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa  
(§ 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j EEG) 

In Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind in § 37 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe j am Ende vor dem Wort „oder“  die Wörter „und die nicht in einem Natura 2000-
Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein Lebens-
raumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütz-
tes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und die nicht als Naturschutzge-
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biet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder als Nationales Na-
turmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen 
von Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festge-
setzt worden ist,“  einzufügen. 

Begründung: 
Gemäß Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Nummer1 Buchstabe a EEG) sollen für Biodiversi-
tätssolaranlagen erst mittels Verordnung „geeignete Flächen“ festgelegt werden. Diese 
Verordnung soll ohne Beteiligung der Länder durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft erlassen werden, so dass eine Beeinflussung hinsicht-
lich der geeigneten  
Flächen durch die Länder begrenzt ist. Da der neue § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 
j EEG im Gegensatz zu den Buchstaben h und i die oben benannten Gebiete, wie Natura 
2000-Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope etc. nicht explizit ausschließt, kann dies so 
verstanden werden, dass die Gebietsbeschränkung nicht für Biodiversitätssolaranlagen 
gelten soll. Durch Ergänzung des § 37 Absatz1 Nummer 2 Buchstabe j soll klargestellt 
werden, dass die Beschränkungen aus den Buchstaben h und i auch für Biodiversitäts-
solaranlagen gelten sollen. 

 

5. Zu Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe eee  
(§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe f EEG) 

Der Bundesrat begrüßt vor dem Hintergrund der erhöhten Kostenstruktur die Einstufung der 
Floating-Photovoltaik-Anlagen als besondere Solaranlage nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe f EEG 2023, da hierdurch die Möglichkeit eröffnet wird, einen Zuschlag im durch 
§ 37d EEG 2023 eingeführten Untersegment für besondere Solaranlagen zu erhalten. Daran 
anknüpfend und auf Grund der engen Grenzen für die Zulassung von Floating-PV-Anlagen 
nach § 36 Absatz 3 WHG ohne die Möglichkeit einer Einzelfallbetrachtung regt der Bundesrat 
eine ergänzende Regelung in § 36 Absatz 3 WHG an, mit der eine Ermessensentscheidung un-
ter Einhaltung der Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes sowie sonstiger öffentlich-
rechtlicher Vorschriften zulässig ist. 

Begründung: 
Floating-PV ist infolge der Neueinführung des § 36 Absatz 3 WHG seit dem 1. Ja-
nuar 2023 wasserrechtlich nur zulässig bei künstlichen beziehungsweise erheblich ver-
änderten Gewässern im Sinne des § 3 Nummer 4 oder 5 WHG, bei maximal 15 Prozent 
Bedeckung der Gewässerfläche und zudem mindestens 40 Meter Abstand vom Ufer, 
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wenn alle vorgenannten Bedingungen kumulativ eingehalten werden. Auf Grund des 
klaren juristischen Wortlautes des § 36 Absatz 3 WHG wird jede darüber hinaus ge-
hende Einzelfallbetrachtung ausgeschlossen, obwohl dies unter Würdigung verschiede-
ner Fallkonstellationen angezeigt wäre. 
Wäre die oben genannte Begrenzung lediglich im Rahmen der EEG-Förderkulisse re-
levant, wären davon abweichende größere Floating-PV-Anlagen beispielsweise als un-
geförderte PPA-Vorhaben möglich, welche aufgrund der Wirtschaftlichkeit dieser An-
lagen ein vorhandenes Potential für  
diese innovative Art der Photovoltaikanlagen darstellen.  
Mit einem gesetzgeberischen Ausnahmetatbestand zu § 36 Absatz 3 WHG  
wären sachgerechte Entscheidungen durch die zuständige Behörde im Einzelfall denk-
bar, welche beispielsweise folgende Fallkonstellationen umfassen: Zeitlich begrenzte 
Mitnutzung bereits industriell/gewerblich genutzter oder genehmigter Gewässer für 
Floating-PV, mit Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung und im Einzelfall von 
§ 36 Absatz 3 WHG abweichende Werte der Deckelung (Größe und/oder Lage der PV-
Belegungsfläche sowie Abstand vom Ufer) für Floating-PV, beispielsweise für Berg-
bau- und Abgrabungsgewässer der Steine-Erden-Industrie (Locker- und Festgestein) als 
parallele oder  
Zwischen- und Folgenutzung, Industriegewässer, zum Beispiel Klärteiche,  
Absetzbecken und ähnliche Fälle. 

 

6. Zu Artikel 1 Nummer 28 (§ 37c Absatz 2 Nummer 3 – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 28 ist § 37c Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 ist am Ende das Wort „und“  zu streichen. 

b) In Nummer 2 ist am Ende der Punkt durch das Wort „  , und“  zu ersetzen. 

c) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 
„3. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1  

Nummer 2 Buchstabe h oder Buchstabe i auf ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz 
nicht zu berücksichtigen sind, die auf Flächen errichtet werden sollen, die eine beson-
ders hohe landwirtschaftliche Ertragskraft aufweisen.“  

Begründung: 
Im Sinne der Nachhaltigkeit muss der Ausbau der Photovoltaik mit den Belangen der 
Landwirtschaft und der Erzeugung von Lebensmitteln in Einklang gebracht werden. Zu 
diesem Zweck schließen die Länder in ihren Verordnungen zur Nutzung der Länderöff-
nungsklausel des bisherigen § 37c teils Landwirtschaftsflächen mit besonders hoher Er-
tragskraft von Geboten für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 
2 Buchstabe h oder Buchstabe i aus. Diese Möglichkeit sollte auch zukünftig für die 
Länder bestehen bleiben.  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 135 – Drucksache 20/8657 
 
 

Der vorgelegte Gesetzentwurf ermächtigt die Länder bereits, Flächen in Landschafts-
schutzgebieten oder Naturparks von Geboten auszuschließen. Die  
Belange der Landwirtschaft und der Erzeugung von Lebensmitteln sollten mindestens 
den gleichen Rang haben wie die des Landschaftsschutzes. 

 

7. Zu Artikel 1 Nummer 32 Buchstabe b  
(§ 38b Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa EEG) 

In Artikel 1 Nummer 32 Buchstabe b ist in § 38b Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c Doppel-
buchstabe aa nach dem Wort „standortangepassten“  das Wort „gebietseigenen“ einzufügen. 

Begründung: 
Zum Schutz und zur Förderung der heimischen Flora und Fauna sollten die Blühstreifen 
mit gebietseigenem Saatgut eingesät werden. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht spielt die Herkunft von Saat- beziehungsweise Pflanz-
gut eine große Rolle. Das Einbringen von Pflanzenarten nicht gebietseigener Herkünfte 
an einem Ort birgt grundsätzlich negative Risiken auf das natürliche Wirkungsgefüge 
der Pflanzen- und Tierwelt. 
Durch Einsaaten ausgebrachte gebietsfremde Genotypen können mit gebietseigenen 
Pflanzenarten hybridisieren. Dies kann negative Auswirkungen auf die genetische Aus-
stattung der ursprünglichen Population eines bestimmten Standortes haben und sich ge-
gebenenfalls auch in einer reduzierten Fitness der nachfolgenden Pflanzennachkommen 
äußern.  
Tierarten, die sich auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert haben, sogenannte assozi-
ierte Arten, können durch Pflanzenarten, deren genetischer Ursprung nicht dem des 
Ausbringungsgebiets entspricht, negativ beeinträchtigt werden. Grund hierfür ist eine 
enge Anpassung der Tierart auf eine Wirtspflanze, so etwa auf den spezifischen Blüh-
beginn einer Pflanze oder ihrer Blühdauer. Bei Saatgut gebietsfremder Herkunft kann 
der Blühbeginn zwischen Individuen  
einer Art zeitlich versetzt sein und um wenige Tage bis hin zu mehreren  
Wochen auseinanderliegen. Lokale Insektengemeinschaften, die an die Blühzeitpunkte 
der Pflanzenarten ihrer Umgebung angepasst sind, können dann entsprechend kein Nah-
rungsangebot vorfinden beziehungsweise ist die Zeitspanne der Blüte für den Fortpflan-
zungsprozess der Insektenarten zu kurz. 

 

8. Zu Artikel 1 Nummer 35 (§ 39i Absatz 5 EEG) 

In Artikel 1 Nummer 35 ist in § 39i Absatz 5 die Angabe „0,5 Cent“  durch die Angabe 
„2,0 Cent“  zu ersetzen. 
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Begründung: 
Für das Erreichen der Ausbauziele für erneuerbare Energien sind massive Anstrengun-
gen erforderlich. Auch im EEG 2023 gilt weiterhin der Ausbaupfad einer installierten 
Leistung von Biomasseanlagen von 8,4 Gigawatt in 2030. Wie die Ausschreibungser-
gebnisse der Bundesnetzagentur (BNetzA) der letzten Jahre dokumentieren, sind die 
Festlegungen der Höchstwerte im EEG 2023 zu niedrig und für die Betreiber von Bio-
gasanlagen nicht attraktiv. Das Ausschreibungsvolumen in den Jahren 2017 bis 2022 
betrug insgesamt 2 200 Megawatt, davon wurden für 558 Megawatt Zuschläge erteilt. 
Dies entspricht nur rund einem Viertel des Ausschreibungsvolumens. Die Anhebung 
der Höchstwerte bei Biomasseanlagen um jeweils 10 Prozent durch die BNetzA im Feb-
ruar 2023 setzte erstmals die notwendigen Anreize für eine Ausschöpfung des Aus-
schreibungsvolumens. Eine Anhebung um 0,5 Cent pro Kilowattstunden für die Kalen-
derjahre 2024 und 2025 für Biomasseanlagen ist zu niedrig. Es ist deshalb davon aus-
zugehen, dass angesichts weiter steigender Kosten die Beteiligung an der Ausschrei-
bung wieder deutlich zurückgeht und nur ein geringer Teil des Ausschreibungsvolu-
mens ausgeschöpft wird. 

 

9. Zu Artikel 1 Nummer 35a – neu – (§ 39m Absatz 2 Satz 1 EEG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 35 folgende Nummer einzufügen:  

‚35a. In § 39m Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „10“  durch die Angabe „30“  ersetzt.‘  

Begründung:  
Nachdem beim bestehenden Ausschreibungsdesign bereits zum zweiten Mal keine Ge-
bote abgegeben wurden, ist das Ausschreibungsdesign für Biomethan dringend anzu-
passen. Biomethan-Blockheizkraftwerke, die mit 2 628 statt  
876 Volllaststunden (30 statt 10 Prozent Bemessungsleistung) rund 3,5 Monate (No-
vember bis Februar) betrieben werden, können im Winter, wenn der Bedarf nach Strom 
und Wärme besonders groß ist, bedarfsgerecht erzeugen. Sie entlasten die Gasmärkte 
durch Erzeugung von Strom und Wärme, können in  
Städten mit Wärmenetzen eingesetzt werden und zusätzlich als Spitzenlastkraftwerke 
(sogenannte Peaker) dienen. Außerdem wird die Wirtschaftlichkeit der Anlagen erhöht, 
was die durch Zertifizierung, Wartung etc. bedingten  
steigenden Kosten für Biomasse-Blockheizkraftwerke auffangen kann. 

 

10. Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Satz 1 Einleitungsteil EEG) 

In Artikel 1 Nummer 48 sind in § 94 Satz 1 im Einleitungsteil die Wörter „ohne Zustimmung 
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des Bundesrates“  durch die Wörter „mit Zustimmung des Bundesrates“  zu ersetzen. 

Begründung: 
Gemäß § 3 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz sind die Länder für die Umsetzung und 
Einhaltung der Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zuständig. Die Verord-
nungsermächtigung für Biodiversitätssolaranlagen sieht gemäß § 94 Nummer 1 Buch-
stabe d EEG vor, dass die Bundesregierung ohne Zustimmung des Bundesrates Rege-
lungen zu der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach Kapitel 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes treffen kann. Damit wird in die Zuständigkeit der Län-
der eingegriffen. Nach Auffassung des Bundesrates sollte die Verordnung zu Biodiver-
sitätssolaranlagen nur „mit“  Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. 

 

11. Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d EEG) 

In Artikel 1 Nummer 48 ist § 94 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d zu streichen. 

Folgeänderungen: 

In Artikel 1 Nummer 48 ist in § 94 Satz 1 die Nummer 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe b ist am Ende das Wort „und“  anzufügen. 

b) In Buchstabe c ist am Ende das Wort „und“  zu streichen. 

Begründung: 
Der Entwurf operiert mit der Formulierung für eine Ermächtigungsgrundlage, die dazu 
ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung Regelungen zur „Umsetzung“  der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zu treffen. Der Begriff der Umsetzung ist in ent-
sprechendem Kontext ungebräuchlich, sodass sich zunächst die Frage stellt, ob diese 
dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt. Der Entwurf müsste, um dem Gebot der Norm-
klarheit zu genügen, Auskunft darüber erteilen, zu was genau ermächtigt werden soll. 
Dabei steht zu vermuten, dass dazu ermächtigt werden soll, „das Nähere“  zu Eingriffen 
in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 Absatz 1 BNatSchG im Zusammenhang mit 
sogenannten „Biodiversitätssolaranlagen“ zu regeln (sprich: in welchen Fällen die Er-
richtung einer solchen Anlage einen Eingriff darstellt).  
Die Ermächtigungsgrundlage für eine entsprechende Regelung sollte sich aus systema-
tischen Gründen nicht im EEG, sondern im BNatSchG befinden. Dabei sollte außerdem 
das BMUV federführend sein. Da im Hinblick auf die Regelung des Näheren zur Kom-
pensation von Eingriffen durch Rechtsverordnung eine Zustimmung des Bundesrates 
vorgesehen ist (vgl. § 15 Absatz 7 Satz 1 BNatSchG), sollte selbiges auch mit Blick auf 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Drucksache 20/8657 – 138 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

eine Rechtsverordnung gelten, die regelt, was überhaupt ein Eingriff ist (beziehungs-
weise nicht ist). 
Das gilt umso mehr, als schon der Begriff der Biodiversitätsanlage befürchten lässt, 
dass hier grundverschiedene Dinge miteinander verschnitten werden. Die Errichtung 
einer Solaranlage kann selbstverständlich einen Eingriff in Natur und Landschaft dar-
stellen. Die Beweidung einer Fläche kann ebenso selbstverständlich die Herstellung und 
Unterhaltung einer Kompensation bedeuten, mithin einen Gewinn für die Biodiversität 
(womöglich auch auf einer Fläche, auf der eine Solaranlage errichtet wird beziehungs-
weise wurde) darstellen. Dennoch sind das eine und das andere unterschiedliche Hand-
lungen, die nach der Systematik des Kapitel 3 des BNatSchG nicht miteinander ver-
schnitten werden sollten, ohne dieses System grundsätzlich, das heißt auch mit Blick 
auf x-beliebige andere Bauvorhaben, in Frage zu stellen. 

 

12. Zu Artikel 3 Nummer 9 (Anlage Tabelle II MaStRV)  

Vor dem Hintergrund, dass landwirtschaftliche Flächen nicht nur Ackerland umfassen, bittet 
der Bundesrat die Bundesregierung zu prüfen, ob entweder in Artikel 3 Nummer 9 in der An-
lage Tabelle II Nummer II.1.6.2.2 der Name der Einheit „ in Anspruch genommene Ackerflä-
che“  geändert werden kann in „ in Anspruch genommene landwirtschaftliche Flächen“ oder 
alternativ alle Unterkategorien landwirtschaftlicher Flächen (auch Grünland, Sonderkulturen 
etc.) gesondert als Erfassungskategorie aufgeführt werden können. 

 

13. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass eine Regelung erforderlich ist, die es  
Betreibern von Anlagen erneuerbarer Energien, die bereits an einer EEG-Ausschreibung mit 
einem Teil ihrer installierten Leistung teilgenommen und dafür einen Zuschlag erhalten haben, 
erlaubt, mit der verbleibenden, noch nicht bezuschlagten Leistung einmalig auch in weiteren 
Ausschreibungsrunden teilzunehmen. Dies soll ebenfalls gelten für den Fall, dass die instal-
lierte Leistung der Anlage nachträglich erhöht wird oder werden soll.  

Begründung: 
Betreiber von Anlagen der erneuerbaren Energien nehmen aus unterschiedlichen Grün-
den vereinzelt zunächst nur mit einem Teil ihrer installierten Leistung an einer Aus-
schreibung teil. Soll nachträglich auch mit der verbleibenden Leistung an einer Aus-
schreibung teilgenommen werden, würden diese Gebote nach derzeitiger Rechtslage 
von dem Zuschlagsverfahren ausgeschlossen werden (§§ 36c, 39c EEG). Hier sollte es 
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ermöglicht werden, dass auch bei bereits erfolgtem Zuschlag mit der noch verbleiben-
den Leistung einmalig erneut an einer Ausschreibung teilgenommen werden kann. 
Ebenfalls ist es möglich, dass für bereits bezuschlagte Anlagen die installierte Leistung 
nachträglich erhöht wird oder werden soll. Derzeit ist in diesen Fällen die (einmalige) 
Abgabe von Zusatzgeboten nur für Zuschläge für Windenergieanlagen an Land möglich 
(§ 36j EEG). Eine solche Regelung sollte  
– jeweils angepasst an die besonderen Bedingungen der jeweiligen Ausschreibungen – 
auch für die sonstigen Anlagen der erneuerbaren Energien geschaffen werden, um eine 
nachträgliche Leistungserhöhung finanziell zu fördern und damit den Ausbau der er-
neuerbaren Energien weiter voranzutreiben. 

 

14. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob Belange des Sozialen 
Erhaltungsrechts gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB betroffen sind beziehungs-
weise überlagert werden. Obgleich in den Vorblättern des Gesetzentwurfs (Kapitel F) angege-
ben wird, dass signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht erwartet werden, soll hinsichtlich etwaiger Zielkon-
flikte mit dem Sozialen Erhaltungsrecht sichergestellt werden, dass sich keine Wohnkostenver-
schiebungen zu Ungunsten von verdrängungssensiblen Bevölkerungsgruppen ergeben könn-
ten, die das Soziale Erhaltungsrecht in seiner Wirkung einschränken.  

Begründung:  
In Gebieten mit Sozialer Erhaltungsverordnung (SozErhVO) besteht bereits jetzt bei 
vielen Modernisierungsvorhaben ein Zielkonflikt zwischen energetischen Anforderun-
gen und dem Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Als Beispiel sind bauliche Maßnahmen 
zu nennen, die der Änderung oder Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dienen. Hier besteht gemäß 
§ 172 Absatz 4 Satz 3  
Nummer 1a BauGB ein Anspruch auf Genehmigung. Die Kosten der Modernisierung 
sind nach Maßgabe des § 559 BGB umlagefähig. Dies kann dazu führen, dass einkom-
mensschwache Haushalte aufgrund klimaschützender Maßnahmen aus Gebieten mit 
SozErhVO verdrängt werden, da sich eine gesteigerte Energieeffizienz für den einzel-
nen Haushalt nicht zwingend kostensparend auswirkt. Für freiwillige Maßnahmen über 
GEG-Mindestanforderungen mit oftmals höheren Energieeinsparungspotenzialen, be-
steht hingegen kein Anspruch auf Genehmigung, was wiederum die Wirkung des GEG 
einschränkt. 
Um der Entstehung ähnlicher Zielkonflikte zwischen dem Sozialen Erhaltungsrecht und 
den betreffenden Gesetzen vorzubeugen, sollten mögliche Wechselwirkungen durch 
den Bund überprüft werden. Durch eine rechtliche Feinjustierung und die gezielte Be-
reitstellung von Fördermitteln könnten mögliche Zielkonflikte im Sinne einer sozial-
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ökologischen Klimagerechtigkeit von vornherein abgemildert werden. 
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Anlage 4  

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat am 16. August 2023 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steige-
rung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung vorgelegt, zu dem der Bundesrat am 29. Sep-
tember 2023 Stellung genommen hat (Bundesrats-Drucksache 383/1/23 (Beschluss)). Die Bundes-
regierung dankt dem Bundesrat für seine Stellungnahme und legt hiermit ihre Gegenäußerung vor. 

 

1. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe c1 – neu – (§ 9 Absatz 5 Nummer 1 EEG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen: 

‚c1) Absatz 5 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen worden sind, 
und Gärrestlagern, die nach dem 31. Dezember 2011 errichtet worden sind, die Rege-
lungen für die hydraulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und an eine Gas-
verwertung angeschlossenen System der Biogasanlage nach der Ersten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, Nr. 5.4.1.15 Bst. j) vom 18. August 2021 einge-
halten und“ ‘ 

Begründung: 
Der Bundesrat hat im Mai 2021 die Neufassung der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft) beschlossen, mit der erstmals Biogasanlagen als eigenstän-
diger Regelungstatbestand in das Immissionsschutzrecht aufgenommen wurden.  
Bislang regelte das EEG (2021/2017/2014/2012) pauschal Folgendes: Betreiber von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der Erzeu-
gung des Biogases die hydraulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und an 
eine Gasverwertung angeschlossenen System der Biogasanlage mindestens 150 Tage 
beträgt. 
Die Aufnahme von biogasspezifischen Regelungen in die TA Luft sind ein wichtiger 
und richtiger Schritt hin zu mehr Klarheit bei den genehmigungsrechtlichen Anforde-
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rungen von Biogasanlagen. So gilt für mehrstufige Biogasanlagen, die Substratmi-
schungen aus Gülle und weiteren Substraten, zum Beispiel nachwachsenden Rohstof-
fen, einsetzen, dass die durchschnittliche hydraulische Verweilzeit im technisch dichten 
System insgesamt mindestens 50 Tage zuzüglich je zwei Tage pro Masseprozentpunkt 
der weiteren Rohstoffe am Substrateinsatz, maximal 150 Tage, betragen muss.  
Die Aufnahme der Regelung aus der TA Luft in das EEG 2023 im Sinne einer Harmo-
nisierung kann dazu beitragen, dass nach dem Auslaufen der 20-jährigen EEG-Förde-
rung für zahlreiche Biogasanlagen ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb mit einer zehnjäh-
rigen Anschlussförderung als Bestandsanlagen im EEG ohne zusätzliche Investitionen 
diesbezüglich möglich ist. 

Die Bundesregierung wird den Antrag prüfen.  

Ziel der Regelung in § 9 Absatz 5 EEG 2023 ist es grundsätzlich, zu verhindern, dass klimaschäd-
liche Gase in die Umwelt entweichen.  

 

2. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 11a Absatz 6 Satz 2,  
  Satz 2a – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 11a Absatz 6 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Im öffentlichen Straßenland ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Modalitäten 
der zu duldenden Nutzung unter Beachtung der Absätze 1 bis 5 vertraglich oder in Form 
von Nebenbestimmungen zu einer Sondernutzungserlaubnis zu regeln sind.“ 

b) Nach Satz 2 ist folgender Satz einzufügen:  

„Die Duldungspflicht nach Absatz 1 gilt im Bereich des öffentlichen Straßenlandes nicht, 
sofern öffentliche Interessen entgegenstehen.“ 

Begründung: 
Der Begriff „öffentliche Verkehrswege“ ist im Gegensatz zum Begriff „öffentliches 
Straßenland“ nicht genau definiert. Zum öffentlichen Straßenland gehören je nach stra-
ßenrechtlicher gesetzlicher Grundlage zum Beispiel auch Straßenbegleitgrün und sons-
tige Flächen, die keine Verkehrswege im engeren Sinne darstellen, die jedoch ebenfalls 
einer gesonderten Regelung im Sinne des § 11a Absatz 6 Satz 2 bedürfen.  
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf wäre für die Inanspruchnahme von öffentlichem 
Straßenland nur eine vertragliche Regelung möglich. Dies würde nicht der Verwal-
tungspraxis in (allen) Ländern mit ausschließlich öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung 
von Sondernutzungen (zum Beispiel Berlin) entsprechen und dort zu einem Mehrauf-

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 143 – Drucksache 20/8657 
 
 

wand und einer Verzögerung und nicht zur Vereinfachung führen, auch weil entspre-
chende Fachverfahren nicht zeitnah auf neue Verfahren angepasst werden können. Es 
muss zudem deutlicher werden, dass die Inanspruchnahme von öffentlichem Straßen-
land versagt, eine Umplanung der Leitungsführung verlangt oder eine spätere Verle-
gung gefordert werden kann, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist; der 
Nachweis einer Unzumutbarkeit soll hingegen keine zwingende Voraussetzung sein. 
Dies ergibt sich bisher nicht deutlich genug aus dem Gesetzentwurf und auch nicht ein-
deutig aus der Begründung. Im von Amts wegen durchzuführenden Abwägungsprozess 
wird das besondere Interesse an den durch § 11a privilegierten Leitungen bereits ange-
messen berücksichtigt. Im öffentlichen Straßenland bestehen schon jetzt vielfältige Nut-
zungskonflikte, auch wegen anderer privilegierter Nutzungen wie zum Beispiel Glasfa-
serleitungen, Fernwärmeleitungen, sonstige öffentliche Versorgungsleitungen, U-
Bahntrassen usw.. Hier ist ein angemessener Interessenausgleich zu finden, dem eine 
einseitige Duldungspflicht – außer bei Unzumutbarkeit – widerspricht. 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag teilweise zu. 

Zu a) Die Bundesregierung wird die Änderung des § 11a Absatz 6 Satz 2 EEG 2023 im Hinblick 
auf die Ergänzung „oder in Form von Nebenbestimmungen zu einer Sondernutzungserlaubnis zu 
regeln sind“ prüfen.  

Der Begriff „öffentliche Verkehrswege“ kann in § 11a Absatz 6 Satz 2 EEG nicht durch den Begriff 
„öffentliches Straßenland“ ersetzt werden, da von diesem nicht die Flächen aller Verkehrsträger 
umfasst sind. Insoweit stimmt die Bundesregierung dem Vorschlag nicht zu. 

Zu b) Dem zweiten Teil des Antrages stimmt die Bundesregierung nicht zu. Die Verpflichtung, die 
Verlegung der Leitungen zu dulden, sollte nur dann nicht bestehen, wenn sie unzumutbar ist. Un-
zumutbarkeit kann nach der Begründung zum Beispiel vorliegen, wenn der Widmungszweck von 
öffentlichen Wegen dauernd beschränkt wird. Die Aufnahme der öffentlichen Interessen würde die 
Duldung im Bereich des öffentlichen Straßenlandes zu sehr einschränken. 

 

3. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 11b Absatz 4 Satz 3 – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 10 ist dem § 11b Absatz 4 folgender Satz anzufügen:  

„Auf öffentliche Straßen sind Satz 1 und Satz 2 sowie die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden.“ 

Begründung: 
Die Duldung von Überfahrten und Überschwenkungen von Großraum- und Schwer-
transporten von Windenergieanlageteilen auf öffentlichen Verkehrswegen soll nach 
dem Gesetzentwurf vertraglich zwischen dem Betreiber und der Straßenbaubehörde ge-
regelt werden. Dabei sind bestimmte Vorgaben zu beachten. Das mit dem Gesetzent-
wurf festgelegte Vorgehen bildet aber nicht, wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, 
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die aktuelle Rechtslage und damit regelmäßig korrespondierende Abwicklung solcher 
Transporte auf öffentlichen Straßen ab. Es dürfte anstelle einer Beschleunigung im Er-
gebnis vielmehr zu einem erhöhten Bürokratieaufwand und damit einer Verzögerung 
der entsprechenden Verfahren führen.  
Nach aktueller Rechtslage hat sich der Betreiber für die Durchführung eines Großraum- 
und Schwertransports nur an eine Behörde, die Straßenverkehrsbehörde als Erlaubnis- 
und Genehmigungsbehörde, zu wenden. Mit der neuen Regelung (§ 11b Absatz 4 Satz 2 
EEG) müsste sich der Betreiber künftig an zwei Behörden (Straßenverkehrsbehörde und 
Straßenbaubehörde) wenden, da neben der straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis auch 
ein Vertrag der zu duldenden Nutzung mit den Straßenbaubehörden zu schließen wäre.  
Zur Vereinfachung und Beschleunigung sollten Großraum- und Schwertransporte von 
Windkraftanlagenteilen weiterhin in einem Verwaltungsverfahren der Straßenverkehrs-
behörde unter Beteiligung der Straßenbaubehörden behandelt werden. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates inhaltlich zu.  

Großraum- und Schwertransporte von Windenergieanlagen auf öffentlichen Straßen sollen 
weiterhin in einem Verwaltungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde unter Beteiligung der 
Straßenbaubehörden behandelt werden und nicht unter § 11b EEG 2023 fallen. 

 

4. Zu Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa  
(§ 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j EEG) 

In Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind in § 37 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe j am Ende vor dem Wort „oder“ die Wörter „und die nicht in einem Natura 2000-
Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein Lebens-
raumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütz-
tes Biotop nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und die nicht als Naturschutzge-
biet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder als Nationales Na-
turmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen 
von Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festge-
setzt worden ist,“ einzufügen. 

Begründung: 
Gemäß Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Nummer1 Buchstabe a EEG) sollen für Biodiversi-
tätssolaranlagen erst mittels Verordnung „geeignete Flächen“ festgelegt werden. Diese 
Verordnung soll ohne Beteiligung der Länder durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Bundesministerium 
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für Ernährung und Landwirtschaft erlassen werden, so dass eine Beeinflussung hinsicht-
lich der geeigneten Flächen durch die Länder begrenzt ist. Da der neue § 37 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe j EEG im Gegensatz zu den Buchstaben h und i die oben benann-
ten Gebiete, wie Natura 2000-Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope etc. nicht explizit 
ausschließt, kann dies so verstanden werden, dass die Gebietsbeschränkung nicht für 
Biodiversitätssolaranlagen gelten soll. Durch Ergänzung des § 37 Absatz1 Nummer 2 
Buchstabe j soll klargestellt werden, dass die Beschränkungen aus den Buchstaben h 
und i auch für Biodiversitätssolaranlagen gelten sollen. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  

Die Rechtsverordnung zu Biodiversitätssolaranlagen wird sich auch mit geeigneten Flächen 
und Gebieten für die entsprechenden Anlagen auseinandersetzen. Ohne Kenntnis der späte-
ren ökologischen und technischen Anforderungen und damit der Eigenarten der Biodiversi-
tätssolaranlagen erscheint ein Ausschluss bestimmter Schutzgebiete bereits vor Erstellung 
der Rechtsverordnung verfrüht und verhindert eine ganzheitliche Behandlung der Thematik. 

 

5. Zu Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe eee  
(§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe f EEG) 

Der Bundesrat begrüßt vor dem Hintergrund der erhöhten Kostenstruktur die Einstufung der 
Floating-Photovoltaik-Anlagen als besondere Solaranlage nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe f EEG 2023, da hierdurch die Möglichkeit eröffnet wird, einen Zuschlag im durch 
§ 37d EEG 2023 eingeführten Untersegment für besondere Solaranlagen zu erhalten. Daran 
anknüpfend und auf Grund der engen Grenzen für die Zulassung von Floating-PV-Anlagen 
nach § 36 Absatz 3 WHG ohne die Möglichkeit einer Einzelfallbetrachtung regt der Bundesrat 
eine ergänzende Regelung in § 36 Absatz 3 WHG an, mit der eine Ermessensentscheidung un-
ter Einhaltung der Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes sowie sonstiger öffentlich-
rechtlicher Vorschriften zulässig ist. 

Begründung: 
Floating-PV ist infolge der Neueinführung des § 36 Absatz 3 WHG seit dem 1. Ja-
nuar 2023 wasserrechtlich nur zulässig bei künstlichen beziehungsweise erheblich ver-
änderten Gewässern im Sinne des § 3 Nummer 4 oder 5 WHG, bei maximal 15 Prozent 
Bedeckung der Gewässerfläche und zudem mindestens 40 Meter Abstand vom Ufer, 
wenn alle vorgenannten Bedingungen kumulativ eingehalten werden. Auf Grund des 
klaren juristischen Wortlautes des § 36 Absatz 3 WHG wird jede darüber hinaus ge-
hende Einzelfallbetrachtung ausgeschlossen, obwohl dies unter Würdigung verschiede-
ner Fallkonstellationen angezeigt wäre. 
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Wäre die oben genannte Begrenzung lediglich im Rahmen der EEG-Förderkulisse re-
levant, wären davon abweichende größere Floating-PV-Anlagen beispielsweise als un-
geförderte PPA-Vorhaben möglich, welche aufgrund der Wirtschaftlichkeit dieser An-
lagen ein vorhandenes Potential für diese innovative Art der Photovoltaikanlagen dar-
stellen.  
Mit einem gesetzgeberischen Ausnahmetatbestand zu § 36 Absatz 3 WHG wären sach-
gerechte Entscheidungen durch die zuständige Behörde im Einzelfall denkbar, welche 
beispielsweise folgende Fallkonstellationen umfassen: Zeitlich begrenzte Mitnutzung 
bereits industriell/gewerblich genutzter oder genehmigter Gewässer für Floating-PV, 
mit Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung und im Einzelfall von § 36 Absatz 3 
WHG abweichende Werte der Deckelung (Größe und/oder Lage der PV-Belegungsflä-
che sowie Abstand vom Ufer) für Floating-PV, beispielsweise für Bergbau- und Abgra-
bungsgewässer der Steine-Erden-Industrie (Locker- und Festgestein) als parallele oder 
Zwischen- und Folgenutzung, Industriegewässer, zum Beispiel Klärteiche, Absetzbe-
cken und ähnliche Fälle. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  

Die Regelung in § 36 Absatz 3 WHG, die erst Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, zielt darauf 
ab, den zu erwartenden Zubau von Floating-PV-Anlagen im Sinne des Vorsorgeprinzips gewässer-
verträglich zu gestalten, da die gewässerökologischen und naturschutzfachlichen Auswirkungen 
dieser Anlagen bislang noch weitgehend unbekannt sind. Das Bundesamt für Naturschutz erforscht 
im Rahmen eines F&E-Vorhabens zurzeit die potenziellen abiotischen und biotischen Auswirkun-
gen von schwimmenden Solaranlagen auf See-Ökosysteme. Solange die Auswirkungen von 
schwimmenden Solaranlagen auf das See-Ökosystem noch nicht hinreichend erforscht sind, hätten 
die Zulassungsbehörden keine Anhaltspunkte für die erforderliche fachliche Prüfung, ob die was-
serrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf eine geplante Floating-PV-Anlage erfüllt sind bzw. 
ob Ausnahmen vom Verbot nach § 36 Absatz 3 WHG mit den wasserrechtlichen Anforderungen 
vereinbar wären. Vor diesem Hintergrund gäbe es auch keine fachliche Grundlage für Ausnahme-
entscheidungen im Rahmen des behördlichen Ermessens. 

 

6. Zu Artikel 1 Nummer 28 (§ 37c Absatz 2 Nummer 3 – neu – EEG) 

In Artikel 1 Nummer 28 ist § 37c Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 ist am Ende das Wort „und“ zu streichen. 

b) In Nummer 2 ist am Ende der Punkt durch das Wort „ , und“ zu ersetzen. 

c) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 
„3. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h 

oder Buchstabe i auf ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen 
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sind, die auf Flächen errichtet werden sollen, die eine besonders hohe landwirtschaft-
liche Ertragskraft aufweisen.“ 

Begründung: 
Im Sinne der Nachhaltigkeit muss der Ausbau der Photovoltaik mit den Belangen der 
Landwirtschaft und der Erzeugung von Lebensmitteln in Einklang gebracht werden. Zu 
diesem Zweck schließen die Länder in ihren Verordnungen zur Nutzung der Länderöff-
nungsklausel des bisherigen § 37c teils Landwirtschaftsflächen mit besonders hoher Er-
tragskraft von Geboten für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 
2 Buchstabe h oder Buchstabe i aus. Diese Möglichkeit sollte auch zukünftig für die 
Länder bestehen bleiben.  
Der vorgelegte Gesetzentwurf ermächtigt die Länder bereits, Flächen in Landschafts-
schutzgebieten oder Naturparks von Geboten auszuschließen. Die Belange der Land-
wirtschaft und der Erzeugung von Lebensmitteln sollten mindestens den gleichen Rang 
haben wie die des Landschaftsschutzes. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. Der Vorschlag würde zu 
einem Ungleichgewicht zwischen energiewirtschaftlichen, naturschutzfachlichen und landwirt-
schaftlichen Belangen in dem Gesamtpaket zum weiteren Ausbau der PV-Freiflächenanlagen füh-
ren. Darüber hinaus verfügen die Länder bereits über entsprechende rechtliche Handlungsmöglich-
keiten in Form von Verwaltungsanweisungen, Leitfäden, etc. gegenüber ihren Planungsbehörden. 
Mit diesen können Vorgaben zur Bebauung der fruchtbarsten Böden mit PV-Freiflächenanlagen 
festgelegt werden. Als Beispiel ist auf einen Gesetzesentwurf vom 13.06.2023 zu einem Gesetz zur 
Verbesserung des Klimaschutzes in Niedersachsen zu verweisen (Drucksache des Niedersächsi-
schen Landtags 19/1598), wonach für ca. 25% der landwirtschaftlichen Fläche die Bebauung mit 
klassischen PV-Freiflächenanlagen ausgeschlossen wird. 

 

7. Zu Artikel 1 Nummer 32 Buchstabe b  
(§ 38b Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa EEG) 

In Artikel 1 Nummer 32 Buchstabe b ist in § 38b Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c Doppel-
buchstabe aa nach dem Wort „standortangepassten“ das Wort „gebietseigenen“ einzufügen. 

Begründung: 
Zum Schutz und zur Förderung der heimischen Flora und Fauna sollten die Blühstreifen 
mit gebietseigenem Saatgut eingesät werden. 
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Aus naturschutzfachlicher Sicht spielt die Herkunft von Saat- beziehungsweise Pflanz-
gut eine große Rolle. Das Einbringen von Pflanzenarten nicht gebietseigener Herkünfte 
an einem Ort birgt grundsätzlich negative Risiken auf das natürliche Wirkungsgefüge 
der Pflanzen- und Tierwelt. 
Durch Einsaaten ausgebrachte gebietsfremde Genotypen können mit gebietseigenen 
Pflanzenarten hybridisieren. Dies kann negative Auswirkungen auf die genetische Aus-
stattung der ursprünglichen Population eines bestimmten Standortes haben und sich ge-
gebenenfalls auch in einer reduzierten Fitness der nachfolgenden Pflanzennachkommen 
äußern.  
Tierarten, die sich auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert haben, sogenannte assozi-
ierte Arten, können durch Pflanzenarten, deren genetischer Ursprung nicht dem des 
Ausbringungsgebiets entspricht, negativ beeinträchtigt werden. Grund hierfür ist eine 
enge Anpassung der Tierart auf eine Wirtspflanze, so etwa auf den spezifischen Blüh-
beginn einer Pflanze oder ihrer Blühdauer. Bei Saatgut gebietsfremder Herkunft kann 
der Blühbeginn zwischen Individuen einer Art zeitlich versetzt sein und um wenige 
Tage bis hin zu mehreren Wochen auseinanderliegen. Lokale Insektengemeinschaften, 
die an die Blühzeitpunkte der Pflanzenarten ihrer Umgebung angepasst sind, können 
dann entsprechend kein Nahrungsangebot vorfinden beziehungsweise ist die Zeitspanne 
der Blüte für den Fortpflanzungsprozess der Insektenarten zu kurz. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  

Bereits auf Basis des Gesetzentwurfs entspricht es dem Verständnis der Bundesregierung, dass die 
Aussaat von standortangepasstem Saatgut auch die gebietseigene Herkunft umfasst. Der Bewirt-
schafter muss die Aussaat fristgerecht sicherstellen. Da die Saatgutverfügbarkeit gebietseigenen 
Saatguts jedoch nur begrenzt gegeben ist, muss die Aussaat mindestens mit Saatgut standortange-
passten Blühmischungen erfolgen können. 

8. Zu Artikel 1 Nummer 35 (§ 39i Absatz 5 EEG) 

In Artikel 1 Nummer 35 ist in § 39i Absatz 5 die Angabe „0,5 Cent“ durch die Angabe 
„2,0 Cent“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Für das Erreichen der Ausbauziele für erneuerbare Energien sind massive Anstrengun-
gen erforderlich. Auch im EEG 2023 gilt weiterhin der Ausbaupfad einer installierten 
Leistung von Biomasseanlagen von 8,4 Gigawatt in 2030. Wie die Ausschreibungser-
gebnisse der Bundesnetzagentur (BNetzA) der letzten Jahre dokumentieren, sind die 
Festlegungen der Höchstwerte im EEG 2023 zu niedrig und für die Betreiber von Bio-
gasanlagen nicht attraktiv. Das Ausschreibungsvolumen in den Jahren 2017 bis 2022 
betrug insgesamt 2 200 Megawatt, davon wurden für 558 Megawatt Zuschläge erteilt. 
Dies entspricht nur rund einem Viertel des Ausschreibungsvolumens. Die Anhebung 
der Höchstwerte bei Biomasseanlagen um jeweils 10 Prozent durch die BNetzA im Feb-
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ruar 2023 setzte erstmals die notwendigen Anreize für eine Ausschöpfung des Aus-
schreibungsvolumens. Eine Anhebung um 0,5 Cent pro Kilowattstunden für die Kalen-
derjahre 2024 und 2025 für Biomasseanlagen ist zu niedrig. Es ist deshalb davon aus-
zugehen, dass angesichts weiter steigender Kosten die Beteiligung an der Ausschrei-
bung wieder deutlich zurückgeht und nur ein geringer Teil des Ausschreibungsvolu-
mens ausgeschöpft wird. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Mit der Regelung wäre eine erhebliche Erhöhung der Förderung für kleine Biomasseanlagen ver-
bunden. Dies wäre mit erheblichen Mehrkosten für das EEG-Konto verbunden und würde enorme 
Risiken im beihilferechtlichen Verfahren mit sich bringen.  

 

9. Zu Artikel 1 Nummer 35a – neu – (§ 39m Absatz 2 Satz 1 EEG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 35 folgende Nummer einzufügen:  

‚35a. In § 39m Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „10“ durch die Angabe „30“ ersetzt.‘ 

Begründung:  
Nachdem beim bestehenden Ausschreibungsdesign bereits zum zweiten Mal keine Ge-
bote abgegeben wurden, ist das Ausschreibungsdesign für Biomethan dringend anzu-
passen. Biomethan-Blockheizkraftwerke, die mit 2 628 statt 876 Volllaststunden 
(30 statt 10 Prozent Bemessungsleistung) rund 3,5 Monate (November bis Februar) be-
trieben werden, können im Winter, wenn der Bedarf nach Strom und Wärme besonders 
groß ist, bedarfsgerecht erzeugen. Sie entlasten die Gasmärkte durch Erzeugung von 
Strom und Wärme, können in Städten mit Wärmenetzen eingesetzt werden und zusätz-
lich als Spitzenlastkraftwerke (sogenannte Peaker) dienen. Außerdem wird die Wirt-
schaftlichkeit der Anlagen erhöht, was die durch Zertifizierung, Wartung etc. bedingten 
steigenden Kosten für Biomasse-Blockheizkraftwerke auffangen kann. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  

Die Reduzierung der geförderten Volllaststunden auf 10 Prozent der Bemessungsleistung dient der 
stärkeren Fokussierung der Biomasseförderung auf hochflexible Spitzenlastkraftwerke. So kann die 
wertvolle und knappe Ressource Biomasse als Biomethan ihre Stärke als speicherbarer Energieträ-
ger zunehmend systemdienlich ausspielen und einen größeren Beitrag zu einer sicheren Stromver-
sorgung leisten. Diese Biomethan-Spitzenlastkraftwerke dienen dem Ausgleich zur fluktuierenden 
Wind- und Solareinspeisung und müssen flexibel im Strommarkt reagieren. Die Begrenzung der 
Bemessungsleistung setzt hierfür einen sinnvollen Anreiz.  

10. Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Satz 1 Einleitungsteil EEG) 
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In Artikel 1 Nummer 48 sind in § 94 Satz 1 im Einleitungsteil die Wörter „ohne Zustimmung 
des Bundesrates“ durch die Wörter „mit Zustimmung des Bundesrates“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Gemäß § 3 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz sind die Länder für die Umsetzung und 
Einhaltung der Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zuständig. Die Verord-
nungsermächtigung für Biodiversitätssolaranlagen sieht gemäß § 94 Nummer 1 Buch-
stabe d EEG vor, dass die Bundesregierung ohne Zustimmung des Bundesrates Rege-
lungen zu der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach Kapitel 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes treffen kann. Damit wird in die Zuständigkeit der Län-
der eingegriffen. Nach Auffassung des Bundesrates sollte die Verordnung zu Biodiver-
sitätssolaranlagen nur „mit“ Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Mit der Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen wird nicht in die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung der Länder eingegriffen. Vielmehr geht es um die Möglichkeit, Vorausset-
zungen zu normieren, unter denen ein Anspruch auf eine mögliche zusätzliche EEG-Förderung für 
Biodiversitätssolaranlagen bestehen soll. Es handelt sich dementsprechend lediglich um Vorgaben 
zur Förderung, nicht um Abweichungen vom Naturschutzrecht. Dies ergibt sich auch aus dem Re-
gelungsstandort der Verordnungsermächtigung im EEG. Die Bundesregierung wird prüfen, ob 
diese Beschränkung der Verordnungsermächtigung auf energiewirtschaftliche Förderbedingungen 
noch klarer gefasst werden kann. 

Ein Zustimmungserfordernis der Verordnung ist daher nicht angezeigt, da lediglich die energiewirt-
schaftliche Förderbedingungen ausgestaltet werden, die in der Zuständigkeit des Bundes liegen. 

 

11. Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 94 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d EEG) 

In Artikel 1 Nummer 48 ist § 94 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d zu streichen. 

Folgeänderungen: 

In Artikel 1 Nummer 48 ist in § 94 Satz 1 die Nummer 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe b ist am Ende das Wort „und“ anzufügen. 

b) In Buchstabe c ist am Ende das Wort „und“ zu streichen. 
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Begründung: 
Der Entwurf operiert mit der Formulierung für eine Ermächtigungsgrundlage, die dazu 
ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung Regelungen zur „Umsetzung“ der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zu treffen. Der Begriff der Umsetzung ist in ent-
sprechendem Kontext ungebräuchlich, sodass sich zunächst die Frage stellt, ob diese 
dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt. Der Entwurf müsste, um dem Gebot der Norm-
klarheit zu genügen, Auskunft darüber erteilen, zu was genau ermächtigt werden soll. 
Dabei steht zu vermuten, dass dazu ermächtigt werden soll, „das Nähere“ zu Eingriffen 
in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 Absatz 1 BNatSchG im Zusammenhang mit 
sogenannten „Biodiversitätssolaranlagen“ zu regeln (sprich: in welchen Fällen die Er-
richtung einer solchen Anlage einen Eingriff darstellt).  
Die Ermächtigungsgrundlage für eine entsprechende Regelung sollte sich aus systema-
tischen Gründen nicht im EEG, sondern im BNatSchG befinden. Dabei sollte außerdem 
das BMUV federführend sein. Da im Hinblick auf die Regelung des Näheren zur Kom-
pensation von Eingriffen durch Rechtsverordnung eine Zustimmung des Bundesrates 
vorgesehen ist (vgl. § 15 Absatz 7 Satz 1 BNatSchG), sollte selbiges auch mit Blick auf 
eine Rechtsverordnung gelten, die regelt, was überhaupt ein Eingriff ist (beziehungs-
weise nicht ist). 
Das gilt umso mehr, als schon der Begriff der Biodiversitätsanlage befürchten lässt, 
dass hier grundverschiedene Dinge miteinander verschnitten werden. Die Errichtung 
einer Solaranlage kann selbstverständlich einen Eingriff in Natur und Landschaft dar-
stellen. Die Beweidung einer Fläche kann ebenso selbstverständlich die Herstellung und 
Unterhaltung einer Kompensation bedeuten, mithin einen Gewinn für die Biodiversität 
(womöglich auch auf einer Fläche, auf der eine Solaranlage errichtet wird beziehungs-
weise wurde) darstellen. Dennoch sind das eine und das andere unterschiedliche Hand-
lungen, die nach der Systematik des Kapitel 3 des BNatSchG nicht miteinander ver-
schnitten werden sollten, ohne dieses System grundsätzlich, das heißt auch mit Blick 
auf x-beliebige andere Bauvorhaben, in Frage zu stellen. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Mit der Verordnungsermächtigung zu Biodiversitätssolaranlagen wird nicht in die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung der Länder eingegriffen. Vielmehr geht es um die Möglichkeit, Vorausset-
zungen zu normieren, unter denen ein Anspruch auf eine mögliche zusätzliche EEG-Förderung für 
Biodiversitätssolaranlagen bestehen soll. Es handelt sich dementsprechend lediglich um Vorgaben 
zur Förderung, nicht um Abweichungen vom Naturschutzrecht. Dies ergibt sich auch aus dem Re-
gelungsstandort der Verordnungsermächtigung im EEG. Die Bundesregierung wird prüfen, ob 
diese Beschränkung der Verordnungsermächtigung auf energiewirtschaftliche Förderbedingungen 
noch klarer gefasst werden kann. 
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12. Zu Artikel 3 Nummer 9 (Anlage Tabelle II MaStRV)  

Vor dem Hintergrund, dass landwirtschaftliche Flächen nicht nur Ackerland umfassen, bittet 
der Bundesrat die Bundesregierung zu prüfen, ob entweder in Artikel 3 Nummer 9 in der An-
lage Tabelle II Nummer II.1.6.2.2 der Name der Einheit „in Anspruch genommene Ackerflä-
che“ geändert werden kann in „in Anspruch genommene landwirtschaftliche Flächen“ oder 
alternativ alle Unterkategorien landwirtschaftlicher Flächen (auch Grünland, Sonderkulturen 
etc.) gesondert als Erfassungskategorie aufgeführt werden können. 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag teilweise zu.  

Die Umbenennung des Datums in „in Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche“ 
kann die Nutzung der relevanten Flächen genauer erfassen. 

Eine gesonderte Erfassung der Unterkategorien ist dahingegen abzulehnen, um die Datenqualität 
nicht zu gefährden. Denn in diesem Fall steht zu befürchten, dass Anlagenbetreiber aus Unsicherheit 
über die Abgrenzung der Kategorien willkürliche oder falsche Angaben machen.  

 

13. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass eine Regelung erforderlich ist, die es Betreibern von An-
lagen erneuerbarer Energien, die bereits an einer EEG-Ausschreibung mit einem Teil ihrer in-
stallierten Leistung teilgenommen und dafür einen Zuschlag erhalten haben, erlaubt, mit der 
verbleibenden, noch nicht bezuschlagten Leistung einmalig auch in weiteren Ausschreibungs-
runden teilzunehmen. Dies soll ebenfalls gelten für den Fall, dass die installierte Leistung der 
Anlage nachträglich erhöht wird oder werden soll.  

Begründung: 
Betreiber von Anlagen der erneuerbaren Energien nehmen aus unterschiedlichen Grün-
den vereinzelt zunächst nur mit einem Teil ihrer installierten Leistung an einer Aus-
schreibung teil. Soll nachträglich auch mit der verbleibenden Leistung an einer Aus-
schreibung teilgenommen werden, würden diese Gebote nach derzeitiger Rechtslage 
von dem Zuschlagsverfahren ausgeschlossen werden (§§ 36c, 39c EEG). Hier sollte es 
ermöglicht werden, dass auch bei bereits erfolgtem Zuschlag mit der noch verbleiben-
den Leistung einmalig erneut an einer Ausschreibung teilgenommen werden kann. 
Ebenfalls ist es möglich, dass für bereits bezuschlagte Anlagen die installierte Leistung 
nachträglich erhöht wird oder werden soll. Derzeit ist in diesen Fällen die (einmalige) 
Abgabe von Zusatzgeboten nur für Zuschläge für Windenergieanlagen an Land möglich 
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(§ 36j EEG). Eine solche Regelung sollte – jeweils angepasst an die besonderen Bedin-
gungen der jeweiligen Ausschreibungen – auch für die sonstigen Anlagen der erneuer-
baren Energien geschaffen werden, um eine nachträgliche Leistungserhöhung finanziell 
zu fördern und damit den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag nicht zu.  

Grundsätzlich sollen Anlagenbetreiber in Gänze mit dem von ihnen geplanten Projekt in eine Aus-
schreibung gehen. Dies ist besonders wichtig, damit für die gesamte Anlage ein einheitlicher För-
dersatz gilt und die gesamte Anlage unter die Regelungen derselben Fassung des EEG fällt. Für 
dieselbe Anlage dürfen nicht verschiedene Fassungen des EEG gelten. Aus Sicht der Bundesregie-
rung ist es nicht nachvollziehbar, welchen Vorteil es für die Anlagenbetreiber geben sollte, nur mit 
einem Teil der installierten Leistung einer Anlage an den Ausschreibungen teilzunehmen. Die An-
lagenbetreiber kennen bei Gebotsabgabe in der Regel die installierte Leistung der geplanten Anlage 
und sollten daher auch für die volle Leistung einen Zuschlag begehren.  

Eine Ausnahme gilt hier insoweit nur für Windenergieanlagen an Land, bei denen es vorkommen 
kann, dass die Leistung der Anlage nach der Inbetriebnahme erhöht werden kann. Dies ist möglich 
durch Software-Updates oder ähnliche technische Maßnahmen. Dies stellt gegenüber anderen Tech-
nologien, wie beispielsweise Biomasse- oder Biomethananlagen eine Besonderheit dar. Daher kön-
nen für diese Windenergieanlagen an Land Zusatzgebote nach § 36j EEG abgegeben werden. Al-
lerdings darf der Gebotswert die Zuschlagshöhe des ursprünglichen Gebots nicht übersteigen und 
der Vergütungszeitraum des neuen Zuschlags endet zum gleichen Zeitpunkt wie der Vergütungs-
zeitraum des ursprünglichen Zuschlags. 

 

14. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob Belange des Sozialen 
Erhaltungsrechts gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB betroffen sind beziehungs-
weise überlagert werden. Obgleich in den Vorblättern des Gesetzentwurfs (Kapitel F) angege-
ben wird, dass signifikante Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht erwartet werden, soll hinsichtlich etwaiger Zielkon-
flikte mit dem Sozialen Erhaltungsrecht sichergestellt werden, dass sich keine Wohnkostenver-
schiebungen zu Ungunsten von verdrängungssensiblen Bevölkerungsgruppen ergeben könn-
ten, die das Soziale Erhaltungsrecht in seiner Wirkung einschränken.  

Begründung:  
In Gebieten mit Sozialer Erhaltungsverordnung (SozErhVO) besteht bereits jetzt bei 
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vielen Modernisierungsvorhaben ein Zielkonflikt zwischen energetischen Anforderun-
gen und dem Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Als Beispiel sind bauliche Maßnahmen 
zu nennen, die der Änderung oder Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dienen. Hier besteht gemäß 
§ 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1a BauGB ein Anspruch auf Genehmigung. Die Kosten 
der Modernisierung sind nach Maßgabe des § 559 BGB umlagefähig. Dies kann dazu 
führen, dass einkommensschwache Haushalte aufgrund klimaschützender Maßnahmen 
aus Gebieten mit SozErhVO verdrängt werden, da sich eine gesteigerte Energieeffizi-
enz für den einzelnen Haushalt nicht zwingend kostensparend auswirkt. Für freiwillige 
Maßnahmen über GEG-Mindestanforderungen mit oftmals höheren Energieeinspa-
rungspotenzialen, besteht hingegen kein Anspruch auf Genehmigung, was wiederum 
die Wirkung des GEG einschränkt. 
Um der Entstehung ähnlicher Zielkonflikte zwischen dem Sozialen Erhaltungsrecht und 
den betreffenden Gesetzen vorzubeugen, sollten mögliche Wechselwirkungen durch 
den Bund überprüft werden. Durch eine rechtliche Feinjustierung und die gezielte Be-
reitstellung von Fördermitteln könnten mögliche Zielkonflikte im Sinne einer sozial-
ökologischen Klimagerechtigkeit von vornherein abgemildert werden. 

Die Bundesregierung hat auf den Antrag hin eine mögliche Betroffenheit bzw. Überlagerung von 
Belangen des Sozialen Erhaltungsrechts geprüft. Unmittelbare negative Effekte durch die Regelun-
gen des Solarpakets auf diese Belange konnten nicht festgestellt werden. Insbesondere werden 
durch das Solarpaket keine zusätzlichen Modernisierungs- oder Energieeffizienzmaßnahmen ange-
reizt, die nach § 559 BGB umlagefähig wären. Insbesondere die Anpassungen im Rahmen des Mie-
terstroms und die Einführung der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung dürften keine Auswir-
kungen auf die Wohnkosten haben. 
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